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Borwort.

Die der Wohlfahrt des Landes zugewendete Regierungö-Thätigkeit 

unserer Fürsten deS Hohenzollernschen HauseS hat vorzugsweise die 
Verbesserung der Boden-Kultur, wie des Zustandes der ländlichen 
Bevölkerung, zunächst für die Brandenburgisch-Preußischen Staaten, 
zur Aufgabe gehabt. Die umfassenden und tiefgreifenden Reformen 
Friedrich Wilhelm's HL, welche mit dem Edikt vom 9. Oktober 
1807, betreffend den erleichterten Besitz und freien Gebrauch deS 
GrundeigenthumS, sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewoh
ner, begannen und in einer Reihenfolge legislativer Anordmmgen, 
welche die Preußische Lande--Kultur- und Agrar-Gesetzgebung bilden, 
weiter auSgeführt worden sind, erhielten ihren Abschluß durch die neue
sten Gesetze deS JahreS 1850, und ihre Garantie durch den Artikel 42. 
der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850.

Der Darstellung dieser Gesetzgebung ist daS vorliegende Unter
nehmen gewidmet, welches vorzugsweise einem praktischen Bedürf
nisse begegnen soll, indem eS zur Zeit nicht allein an einer voll
ständigen und systematisch geordneten Sammlung der Landes- 
Kultur-Gesetze deS Preußischen Staates fehlt, sondern auch ein 
vollständiger Kommentar über die gesammte Lande--Kultur- 
Gesetzgebung noch nicht vorhanden ist.

Der Begriff von „LandeS-Kultur-Gesehgebung" wird 
hier int weiteren Sinne verstanden, — nämlich als die daS ge- 
sammtc Gebiet der Fürsorge der Gesetzgebung für den Land
bau umfassende Legislation, von welcher die sogenannte „Agrar
gesetzgebung" nur einen Theil umfaßt').

1) Dergl. da« Nähere hierüber in der allgemeinen Einleiiung S. I. 
und II.



XI Vorwort.

Obwohl die gegenwärtige Arbeit einen Abschnitt deS größeren 
Werkes über die Verfassung und Verwaltung deS Preußi
schen Staates bildet und sich diesem in Zweck und Plan ') im 
Wesentlichen anschließt, so erscheint sie dennoch zugleich als eine in 
sich abgeschlossene und selbstständige. Sie weicht in ihrer in
neren Einrichtung insofern von derjenigen der bisher erschienenen 
Theile des erwähnten Werkes ab, als die große Bedeutung und der 
Umsang des hier zu verarbeitenden Stoffes e- erforderlich erscheinen 
ließen, die systematische Zusammenstellung der betreffenden Ge
setze und AuSsührungs-Erlasse von deren wissenschaftlichen 
Erläuterung völlig zu trennen, — eine Einrichtung, wodurch eine 
größere praktische Brauchbarkeit erreicht sein dürste, alS wenn der Tert 
der gesetzlichen Bestimmungen und der sich daran reihenden amt
lichen Ergänzungen und Erläuterungen durch den kommentatori- 
schen Theil der Arbeit störend unterbrochen wäre, indem darunter die 
Uebersichtlichkeit des Ganzen gelitten haben würde.

Somit zerfällt das Werk in zwei Bände, deren erster die 
sämmtlichen zur Zeit in Kraft stehenden Gesetze, einschließlich 
ihrer, sich in übersichtlicher Anordnung daran reihenden, Ergänzun
gen und Erläuterungen durch Erlasse der Verwaltungs- 
Behörden, im vollständigen Abdrucke enthält, wogegen der 
zweite Band den Kommentar hierzu bildet.

Auf diese Weise liefert der erste Band eine für den prakti
schen Gebrauch bequem eingerichtete vollständige Gesetz-Samm
lung — den Koder — der Landes-Kultur-Gesetzgebung, der zn^ite 
die wissenschaftliche Erörterung dazu.

Dem ganzen Werke ist eine allgemeine Einleitung vorange
stellt, welche einen geschichtlichen Ueberblick der gesammten Lan- 
deS-Kultur-Gesetzgebung Preußen-, namentlich auch in Be
treff der einzelnen wichtigeren LandeStheile, aus welchen die Monarchie 
besteht, mit Bezug auf die älteren und späteren Zustände ihrer Agrar - 
Verfassung, auf welche sich die neuere Gesetzgebung zurückbezieht, zu ge
währen bestimmt ist.

Dem Werke selbst ist eine systematische Anordnung deS 
Stoffes zum Grunde gelegt, hierbei indeß der Gesichtspunkt festgehal
ten worden, daß die vorzugsweise praktische Bestimmung der Arbeit 
eS nicht gestatte, die einzelnen Gesetze zu dem Zwecke in ihre Be
stand theile fragmentarisch zu zerlegen, um der systematischen Sche

ll Bergt, darüber da« Borwort zum „Polizei-Wesen de« Preußi- 
schen Staates. Breslau, bei (M. Pb Aderhol;. 1SW. ff."



Dorwort. VII

matisirung deS Materials eine größere wissenschaftliche Vollkom- 
heit zu gewähren. Die systematische Darstellung durfte, insbeson
dere mit Rücksicht auf die rein praktische Bestimmung deS ersten 
Bandes, sich nicht so weit auSdehnen, daß der innere Zusammen
hang der Gesetze selbst in ihrer Legal-Ordnung unterbrochen, und 
nur, um einem wissenschaftlichen Systeme bis zu dessen äußerstm 
Konsequenzen Geltung zu verschaffen, die legale Anordnung ver
lassen worden wäre.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, zerfällt daS Werk selbst in 
vier Haupt-Abtheilungen, nämlich:

1) von den landwirthschaftlichen Behörden und deren Organen;
2) von der Beseitigung der in Betreff der persönlichen Freiheit der 

Staatsbürger und der freien Verfügung über das Grundeigenthum 
bestandenen Beschränkungen und Hindernisse der LandeS-Kultur;

3) von der Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, 
den Ablösungen und den Gemeinheits-Theilungen; und

4) von den Gesetzen und VerwaltungS- Maaßregeln zum Schutze und 

zur Beförderung der LandeS-Kultur im engeren Sinne.
Dies System, über dessen detaillirte Durchführung auf den 

Inhalt des Werkes Bezug genommen werden darf 1), ist gleich

mäßig den beiden Theilen desselben zum Grunde gelegt worden, 
dergestalt, daß in dem den zweiten Band bildenden Kommentar 
überall betreffenden OrtS auf den in dem ersten Bande (dem Ko
der) enthaltenen vollständigen Abdruck der betreffenden Gesetze und 
Reskripte (unter Allegirung der Seitenzahl) hingewiesen worben ist. 

Der Kommentar hat vorzugsweise folgende Aufgaben zu lösen 
versucht:

1) Die Beleuchtung und Erläuterung der betreffenden Gesetze und 
ihrer Ergänzungen aus dem organischen Zusammenhänge 
und der Konkordanz.

2) Die Prüfung und Erörterung der häufig zweifelhaften Frage, ob 

und inwiefern ältere Bestimmungen durch neuere für aufge
hoben oder modificirt zu erachten.

3) Die vollständige Berücksichtignng der zugänglich gewordenen Ent
scheidungen der Gerichtshöfe und der Verwaltungs- 
Behörden, nicht minder der Ansichten der Doktrin.

4) Die speciellere Beleuchtung der wichtigeren Kontroversen.
5) In Betreff der neueren Gesetzgebung ist die vollständige

1) Dir speciellere Durchführung deS befolgten System« «rgiebt sich au« den 
idem Bande beigefügten Inhalt«-Uebersichten.



VIII Vorwort.

Mittheilung der Motive und der Kommissions-Arbeiten 
der Kammern für erforderlich erachtet, auch alles dasjenige be
rücksichtiget worden, was sich aus den Plrnar-Berathungen 
der Kammern zur Erläuterung der Gesetze ergiebt').

Es empfahl sich, auch hierbei der Legal-Ordnung der Pa
ragraphen der kommentirten Gesetze zu folgen. Insoweit indeß die 
besondere EntstehungS-Geschichte der einzelnen Gesetze auf das Ver
ständniß ihrer speciellen Bestimmungen von Einfluß ist, oder es erfor
derlich schien, die Stellung der behandelten Materie zu dem ganzen 
Systeme der Landes,Kultur-Gesetzgebung anschaulicher zu machen, sind 
den betreffenden Gesetzen, bevor zu der Erläuterung ihrer einzelnen 
Bestimmungen übergegangen wurde, besondere Einleitungen und 
Uebersichten vorangestellt worden.

Zur Erleichterung des praktischen Gebrauches und des Auffindens 
der behandelten Materien endlich dienen taS beigefügte chronologische 
Register und sachliche Repertorium. 

Berlin, im März 1853.

Lette, v Rönne.

1) TS ist in dieser Beziehung auf daS Cirkular - Reskript deS Ministeriums 
für landwirtschaftliche Angelegenheiten vom 12. März 1850 (sub III.) hinzuwei
sen, welches mit Rücksicht auf die neuen Agrar-Gesetze bemerkt, „daß zu einer 
richtigen Auffassung deS Geistes dieser neuen Gesetze und zur gehörigen 
Deutung ihrer einzelnen Bestimmungen sich in den Motiven der Re
gierung, in den Berichten der Kommissionen der beiden Kammern, und in 
den stenographischen Verhandlungen der letztern das reichhaltigste Material 
darbiete, mit dessen Hülfe daher etwanige Zweifel über die Interpretation in der 
Regel leicht zu beseitigen sein würden." (Minist.Blatt d. i. Verw. 1850. S. 66.)
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Einleitung. XIII
richten, um nur ihre Erndten vor Gewaltthätigkeiten und Raub zu sichern *); 
die Vögte und Untervögte, denen das Schutzrecht und die Gerichtspsiege in 
den Immunitäten übergeben war, wurden (wie Walter sagt) die Tyrannen 
der Schwachen, deren Beschützer sie sein sollten.1 2)

Mit dem Beginne der Landeshoheit und der Einführung des Feuerge
schützes kamen zu den früheren Naturalleistungen in vielen Territorien theils 
neue Leistungen der Art für den landesherrlichen Hofhalt, theils aber auch 
neue, ebenfalls auf die bäuerlichen Hintersassen repartirte Steuern, als be
ständige Realabgaben ihrer Höfe, hinzu.3)

Mit der Ausdehnung des bäuerlichen Hörigkeitsverhältniffes, besonders in 
den westlichen Provinzen, bildete sich vorzugsweise dort der Rechtssatz, daß 
die Erbschaft der Hörigen vom Herrn durch eine Abgabe, (mortuarium, 
Todtfall, Besthaupt, Cinmcde), gelöst werden müsse, wenn nicht der Herr, 
wenigstens in Ermangelung von Descendenten und hofhörigen Erben, die 
ganze Verlassenschuft als verfallen ansehen sollte. Oesters wurde unbedingt 
die Hälfte des Nachlasses als morluarium in Anspruch genommen.4)

Schon früher waren manche Marken- und Gemein-Waldungen in Königs. 
Bannforsten verwandelt. Die aus dem (Longobardischen) Feudalrechte abge
leiteten Regalitäts-Ideen bewirkten späterhin, bei Entstehung der landesherr
lichen Gewalt, die Ausdehnung des durch harte Strafgesetze geschützten Forst- 
und Wildbanns auf die größeren, nicht im ausschließlichen Privateigenthum 
besessenen Waldungen. Demnächst wurde das aus der Voigtei und aus der 
Guts-, Schutz- oder Gerichtsherrlichkeit abgeleitete polizeiliche Aufsichtsrecht 
über Gemeinde- und Gesammtwaldungen der Hintersassen und Unterthanen 
nicht selten dazu gemißbraucht, um die Theilnahmerechte am Mit- und Gc- 
sammteigenthum auf Anrechte zu einzelnen Nutzungsgegenständen zu beschrän
ken und in bloße Servituten zu verwandeln.5 6)

Dies, wie die drückende Abgabe des mortuariums, welche die Verarmung 
der bäuerlichen Familien zur perennirenden Wirkung haben mußte, sodann 
die Entrichtung des für die Landkultur so schädlichen Zehntens, der schon 
früh in Laienhände überging, gehörten deshalb zu den Hauptgegenständen 
der Beschwerden und Petitionen der Bauern bei dem im südlichen Deutsch
land bis Thüringen, Hessen, Sachsen und Braunschweig hin (1525) ausge
brochenen Bauernaufstände. Die 12 Artikel des Bundschuhs verlangten na
mentlich Aufhebung der persönlichen Unfreiheit, Abstellung der gegen Her
kommen und Verträge eingeführten Dienste, Ermäßigung zu hoher gutsherr
licher Abgaben nach dem Maaße und Verhältniß der PrästationSfähigkeit, 
die Aufhebung des Todfallsrechtes, Abschaffung der willkürlichen Geldbußen 
in Strafsachen, das Recht der Mitbenutzung von Holzungen und Gewässern, 
insoweit der Besitzer keinen rechtmäßigen Erwerbungsgrund des Eigenthums 
nachweisen könne, nebst der Zurückgabe der ursprünglichen Gemeindegüter, 
wenn diese nicht von den Gemeinden veräußert worden, sodann Verwendung 
der Zehnten zum Unterhalt der Pfarrer, der Armen und der gemeinen Noth
durft. «)

1) Walter, I. S. 280, 281. - Wigand, II. S. 219, 202.
2) Walter, I. S. 289.
3) Walter, I. S.285. - Eichhorn, III. §.424. S.217. II. §.308. S.381.
4) Eichhorn, II. §. 343. S. 477. §. 368. S. 577.
5) Eichhorn, I. §199. S. 50. II. §. 362. S. 549. IV. §.548. S. 410 und 

Anmerkung zu §. 485. S. 58.
6) Eichhorn, IV. §. 485. S. 55. — Sleidanus, Beschreibung geistlicher 
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Allgemeine Einleitung.
Erste Abtheilung.

Begriff der Landes-Kultur-Gesetzgebung und allgemeine Charak
teristik der Agrargesetzgebung in den Preußischen Staaten. 

Die Preußische Landes-^kultnr->Gesetzgebung umfaßt
I. folgende Gegenstände:

1) die Aufhebung der persönlichen Abhängigkeits-Verhältnisse des Bauern
standes, so wie gleichzeitig der Beschränkungen, welche die anderen 
Stände, den Bürgerstand und den Adel, an der freien Benutzung und 
Verwendung ihrer Geistes- und Arbeitskraft, wie ihres Vermö
gens, hinderten, indem insbesondere der Besitz von Ritter- oder Bür
ger- oder Bauer-Gütern, die Betreibung des Ackerbaus oder deS 
Handels und Gewerbes bis dahin als Monopole des einen oder an
dern Standes betrachtet wurden, wodurch für jeden Stand gegensei
tige feste Schranken errichtet waren;

2) die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, — die Ver
leihung oder Herstellung eines vollen (echten) Eigenthums und voll
kommener Berfügungsfteiheit, in Betreff derjenigen Güter, welche bis 
dahin als bäuerliche von dem Bauernstande unter mannigfaltigen 
Beschränkungen, unter persönlichen und dinglichen Abhängigkeits- und 
Leistungs-Verhältnissen besessen wurden — mit Auslösung der be
züglichen wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen den Guts
herrn und den bäuerlichen Besitzern gegen Entschädigung der Ersteren;

3) die Aufhebung und Ablösung aller verschiedenen Reallasten an Dien
sten, Zinsen und anderen Natural- und Geldabgaben, Laudemien 
und Zehnten, welche auf dem Grundbesitze haften, insoweit nicht diese 
Reallasten einem Verhältnisse des öffentlichen Rechtes zum Staate, 
zu Gemeinden oder gemeindeähnlichen Korporationen, wie z. B. zu 
Deichverbänden, angehören;

3) die Aufhebung und Ablösung kulturschädlicher Grundgerechtigkeiten 
und solcher Gemeinheiten oder gemeinschaftlicher Benutzungsrechte von 
Grund und Boden, welche auf einem Privat-Rechtsverhältnisse be
ruhen; wogegen die Preuß. GemeinheitstheilungS- und Servitut- 
Ablösungs-Gesetzgebuug eine Theilung des Grundvermögens korpo
rativer Gemeinde-Verbände unter deren Mitglieder, als solche, unbe- 
bedingt ausschließt.

Außerdem umfaßt jene Gesetzgebung
II. auch solche gesetzliche Maaßregeln und Einrichtungen, durch welche daS 

frei gewordene Grundeigenthum, unter Anwendung der befreiten persön
lichen Kraft und Arbeit, zu einer höheren Stufe der Kultur und Er- 
ttagSfähigkeit emporgehoben oder vor Gefahren und Beschädigungen, sei 
»S durch Natur-Hindernisse oder Frevel, geschützt werden soll, desgl.

Harves-Kullur-Gese-g. Bd. I. A
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solche Anordnungen, welche die mit dem Grundeigenthum zusammenhän
genden Nahrungszweige und Gewerbßthätigkeiten zu heben und zu ver
bessern bestimmt sind; — mithin die Gesetze über Vorfluth, über Be
nutzung der Privatslüsse Behufs der Bewässerung der Grund
stücke, über Deichwesen und Feldpolizei, insbesondere auch das 
Land-Kultur-Edikt mit den durch dasselbe hervorgerufenen gemein
nützigen Institutionen, der Einrichtung eigener administrativer, technischer 
oder richterlicher Behörden für die landwirthschaftlichen und Kultur-An
gelegenheiten, welche Behörden zum Theil dem Preuß. Staats-Organis
mus eigenthümlich sind.
Dieser Theil (ad II.), mit Einschluß der Gemeinheitsaufhebungen, ist 

vorzugsweise als Landes-Kultur-Gesetzgebung zu bezeichnen; indeß sind 
auch die unter I. 1 — 4 gedachten vorzugsweise als Agrar-Gesetzgebung 
zu bezeichnenden legislatorischen Anordnungen und Maaßregeln aus dem 
gleichzeitigen Gesichtspunkte der Beförderung der Landes-Kultur auszusassen; 
denn in der That fallen sie, nach ihren Motiven, Zwecken und Erfolgen, 
auch unter diesen Begriff.

Die Agrar-Gesetzgebung ist kcineßweges eine blos staatswirth- 
schaftliche; sie ist vielmehr gleichzeitig eine politische in der tiefsten 
und weitgreifendsten Bedeutung. Keine Gesetzgebung hat so umfassend und 
durchgreifend die auf einer mehr als tausendjährigen Geschichte beruhenden 
Zustände der bürgerlichen Gesellschaft in ihren Personal- und Güter-Ver
hältnissen umgewandelt. Mit dieser Umwandlung der inneren und mate
riellen Grundlagen der gesellschaftlichen Verfassung aber hat sie, in unab
weisbarer Nothwendigkeit, die weitere Entwickelung der staatsgesellschaftlichen 
Korporations-Verbände, so wie einen weiteren, entsprechenden Ausbau des 
StaatSgebäudeS vorbereitet.

Dor dem Erlaß deS EdiktS v. 9. Oktob. 1807 waren in den dem Preuß. 
Staate nach dem Frieden von Tilsit verbliebenen Landestheilen, auf welche sich 
das Edikt ursprünglich nur bezog, sehr wahrscheinlich über zwei Drittel der Be
völkerung in ihrer moralischen Ausbildung und materiellen Verbesserung durch 
daS Band der persönlichen Leibeigenschaft oder Erbunterthänigkeit zum Guts
herrn, — zur GutS- und Gerichtsobrigkeit, — gefesselt durch ein Band, 
welche- damals den Ausgangs- und Mittelpunkt der ländlichen Gemeinde- 
und Polizei-Verfassung bildete. Diese Gutsunterthänigkeit hörte theils mit 
Publikation des Edikts, theils wenige Jahre später in sämmtlichen Preuß. 
Landen auf. Fortan sollte eS — wie das Edikt besagt, — nur freie Leute 
in Preußen geben und kein Unterthänigkeits- Verhältniß weder durch Ge
burt, noch durch Heirath, noch durch Uebernahme einer unterthänigen Stelle, 
noch durch Vertrag mehr begründet werden können. Welchen Gegensatz 
bildete fortan nicht einerseits die vor 1807 bei dem überwiegend größten 
Theile der Bevölkerung bestandene Schollen- und Gutspflichtigkeit mit ihren 
Folgen und Beschränkungen bezüglich der Verheirathung, der Erlernung von 
Handwerken, deS Wegziehens vom Geburtsorte, der ZwangSpflicht zur An
nahme bäuerlicher Stellen, zum Gesindedienst und zur Leistung von man
cherlei Frohnden selbst nichtangeseffener Unterthanen an die GutS- und Ge- 
richtSobrigkeit deS Ortes, — und andererseits die volle persönliche Frei
heit und EelbstbestimmungS-Befugniß nebst der Freizügigkeit, wie sie durch 
daS Edikt von 1807 und später durch das Gesetz über die Aufnahme neu
anziehender Personen v. 31. Decbr. 1842 gewährt sind, nach welchem letz
teren keinem selbstständigen Preuß. Unterthanen an demjenigen Orte, wo er 
eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich selbst zu verschaffen im 
Stande ist, der Aufenthalt verweigert oder durch lästige Bedingungen er
schwert werden darf! Welchen Gegensatz bildete ferner die volle Freiheit 
des Güterverkehrs nebst der Zertheilungsbesugniß allodialer Grundstücke, zu
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dem Rechtszustande vor dem Edikt v. 9. Oktbr. 1807, al- der Edelmann, 
ohne Nachtheil seines Standes, bürgerliche Gewerbe nicht treiben, Bürger
und Bauergüter nicht besitzen, und umgekehrt der Bürger oder Bauer ohne 
besondere Erlaubniß und Konzession aus diesem Stande nicht heraustreten, 
am wenigsten aber adlige Güter mit den ihnen früher anklebenden politischen 
und bürgerlich-privatrechtlichen Privilegien und Prärogativen erwerben durfte; 
als ferner Ritter-, Bürger- und Bauergüter zur Aufrechthaltung der 
Staats- und Gesellschafts-Verfassung in Bezug auf Militair- und Steuer
wesen, auf korporative Gemeinde-, wie auf Privatlasten-VerhLltniffe, in der 
Regel untheilbar und geschloffen waren, auch Bauerhöfe zu den Rittergütern 
nicht eingezogen, vielmehr von den gutsherrlichen Obrigkeiten als selbststän
dige Güter im prästationsfähigen Zustande erhalten werden mußten!

Diese Umwandlung ging von der Erkenntniß der Regierung aus, welche 
die Einleitung des Edikts v. 9. Okt. 1807 auSspricht:
„daß eS bei der allgemeinen Noth, die dem Staate zu Gebote stehenden Mittel 
„weit übersteige, jedem Einzelnen Hülfe zu verschaffen, daß eS dagegen ebensowohl 
„den unerläßlichen Forderungen der Gerechtigkeit, als den Grundsätzen einer woht- 
„geordneten Staatswirthschaft gemäß sei, Alles zu entfernen, was den Einzelnen 
„bisher hinderte, den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maaß seiner Kräfte 
„zu erreichen fähig wäre, daß die vorhandenen Beschränkungen theils im Befltz 
„und Genuß des Grundeigenthums, theils in den persönlichen Derhältniffen des 
„Landarbeiters dieser Absicht entgegenwirkten und der Wiederherstellung der Kultur 
„die besten Kräfte entzögen.

Auch erklärte in Uebereinstimmung damit, die Geschäfts-Instruktion für 
die Regierungen in sämmtlichen Provinzen v. 26. Decbr. 1808, — sdieses 
Meisterwerk auS dem Nachlasse deS damals so eben verbannten großen Preuß. 
Ministers, deS Deutschen Freiherrn von Stein] — es für den Fundamen
tal-Grundsatz der künftigen Preuß. Verwaltung:
„daß bei allen Anflchten, Operationen und Vorschlägen der Regierungen der Ge- 
„flchtSpunkt leitend sein müsse, daß Niemand in dem Genuß seines Eigenthums, 
„seiner bürgerlichen Gerechtsame und Freiheit, innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
„weiter, als eS zur Beförderung des allgemeinen Wohls nöthig, einzuschrLnken sei, 
„daß einem Jeden die möglichst freie Entwickelung und Anwendung seiner Anlagen, 
„Fähigkeiten und Kräfte, in moralischer sowohl als physischer Hinsicht zu gestatten 
„sei, und daß alle dagegen noch obwaltenden Hindernisse im gesetzlichen Wege hin- 
„weggeräumt werden müßten."

Vorzugsweise in der Agrar-Gesetzgebung fanden diese Staatsmarimen ihre 
Anwendung und Bewährung. Durch sie wurde die Regeneration des da
mals tief gesunkenen, in seinen ftüheren Grundlagen erschütterten und ver
rotteten Staate- herbeigeführt! Träger und Vollstrecker dieser Principien 
und der darauf gebauten ferneren Maaßregeln wurde zunächst daö durch 
die verbesserte Verwalttrngs-Organisation Steins umgeschaffene, sittlich ge
hobene Preuß. Beamtenthum, mochten nun auch diese ferneren Maaßregeln 
in ihrer weiteren Ausbildung, wie in ihren Konsequenzen, seit der Herstel
lung deS Friedens und der Beseitigung der Landesnoth tm Jahre 1815, dem 
Geschick aller menschlichen Einrichtungen, der Aktion und Reaktion, dem 
Fortschritt und Widerstand anheimfallen.

Das Ziel, welches die Agrar-Gesetzgebung bald entschiedener, bald zurück
haltender verfolgte, blieb die Herstellung vollkommener gesetzlicher Freiheit 
des Individuums; neben der freien Persönlichkeit aber gleichzeitig die Her
stellung des vollen, echten Eigenthums an Grund und Boden, mithin die 
Beseitigung der mit der Agrar-Verfassung verflochtenen Gesellschaftsformen 
und mannigfachen persönlichen und zugleich dinglichen Abhängigkeits-Ver
hältnisse, welche sich während länger als einem Jahrtausend durch daö Deutsche 
Mittelalter hindurch herausgebildet hatten.

Diese Gesetzgebung hat tlunmehr ihren wesentlichen Abschluß durch die 
A2
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Verfassungs-Urkunde für den Preuß. Staat vom 31. Jan. 1850 erhalten, 
indem letztere (im Art. 42.) bestimmt:
„daß das Recht der freien Verfügung über dar Grundeigenthum keinen anderen 
„Beschränkungen, als denen der allgemeinen Gesetzgebung unterliege, die Theilbar- 
„leit des Grundeigenthums nnd die Ablösbarkeit der Grundlasten gewährleistet werde, 
„auch ohne Entschädigung aufgehoben find 1) die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherr- 
„liche Polizei und obrigkeitliche Gewalt, so wie die gewissen Grundstücken Anstehenden 
„Hoheitsrechte und Privilegien, 2) die aus diesen Befugnissen, aus der Schutzherr- 
„lichkeit, der früheren Grbnnterthänigkeit, der früheren Steuer- uud Gewerbe-Der- 
„fassung herstammenden Verpflichtungen, — bei Wegfall der den bisherigen Berech- 
„tigten dafür obliegenden Gegenleistungen; endlich, daß bei erblicher Ueberlaffung 
„eines Grundstücks nur die Üebertragung des vollen Eigenthums zuläffig ist und 
„nur ein fester, aber ablösbarer Zins Vorbehalten werden dürfe."

Diesen Bestimmungen der Verfassung folgte das neueste Ablösungö- und 
Regulirungs-Gesetz v. 2. März 1950, liebst dem Gesetze über die Errichtung 
von Rentenbanken von demselben Tage zur Beförderung der Ablösung der 
Reallasten und zur vollständigen Auflösung des Rechtsverhältnisses zwischen 
den bisherigen Berechtigten nnd Verpflichteten, ingleichen das Gesetz dc cod. 
betreffend die Ergänzung und Modifikation der GemeinheitStheilungs-Ordnung 
v. 7. Juni 1821, so wie unterm 11. März ej. a. das Gesetz betr. die auf 
Mühlengrundstücken haftenden Reallasten, und sodann unterm 19. Mai 1851 
die Gemeinheitötheilungs - Ordmrng für die Rheinprovinz und Neu-Vor
pommern.

Auf diese Weise ist die Gesetzgebung in einem Zeitraume von einigen 
vierzig Jahren bei ihrem ursprünglichen Ziele und Ausgangspunkte wieder 
angelangt. Nur die Verwaltung und die Ausführung jener Gesetze hat noch 
eine große und erweiterte Aufgabe zu lösen. Inzwischen ist jedoch die betr. 
Gesetzgebung bereits in Blut und Leben der Nation längst übergegangen ; sie 
hat nicht blos deren Rechtöbewußtsein, sondern überwiegend auch alle Güter
und VerkehrS-Verhältniffe durchdrungen. Auch haben die von ihr gebotenen 
Vortheile einer ungehemmten Produktion und Kultur-Entwickelung die Be
rechtigten mit einzelnen vorübergehenden Nachtheilen längst auSgesöhnt.

Der Agrar-Gesetzgebung ist es vorzugsweise zu verdanken, daß der Rechts
begriff des Eigenthums eine Intensität und Ausdehnung, wie niemals zuvor, 
gewonnen hat, gegen dessen Macht die modernen Schreckbilder des Socialis
mus und Kommunismus zu wesenlosen Schatten herabstnken.

Die Preußische Regierung hatte seit 1815, bei der Erweiterung des 
Staates durch ältere und neue Landestheile, die große Aufgabe zu lösen, in 
ihnen, (mit Ausschluß allein des linken Rheinufers), die Principien ihrer 
Agrar-Gesetzgebung zur Geltung und Ausführung zu bringen, — eine um 
so schwierigere Aufgabe, als erstlich Preußen uralt Fränkische, Sächsische 
und Slavische Volks-Stämme und Agrar-Zustände in sich schließt, und 
zweitens in den wieder- und neuerworbenen Landes-Gebieten zum Theil 
ähnliche Gesetze fast gleichzeitig erlassen waren, welche, — wie in den vor
mals Westphälischen, Großherzoglich-Bergischen und Französischen LandeS- 
theilen, -— sich mehr den von Frankreich herübergekommenen Grundsätzen 
anschloffen, oder welche, •— wie in den vorMals Polnischen Landestheilen, — 
unvollständig nur die eine oder andere Seite der organisch zusammenhän
genden bäuerlichen und Agrar-Verhältnisse (beispielsweise nur die Lösung 
der Leibeigenschaft und Erbunterthänigkeit) betroffen hatten und deshalb für 
den Wohlstand des Ganzen eher gefahrdrohend, als heilsam gewesen waren.

Die Aufgabe der gegenwärtigen Einleitung ist wesentlich die, durch die 
verschiedenen Epochen der Geschichte und wiederum auch in den wichtigeren, 
gegenwärtig zur Preuß. Monarchie gehörigen, seit Anfang des siebzehntenJahr- 
hundertS, zu verschiedenen Zeiten damit vereinigten Landestheilen, die früheren 
Rechtszustände, auf deren Umgestaltung die neuere Preuß Kultur- und Agrar-



(tinfeilunq. V
Gesetzgebung gcrichlet ist, in ihren Umrissen zu schildern, — ferner aber auch 
zu zeigen, wie namentlich in den alteren Provinzen Preußens seit län
ger, alS einem Jahrhundert jene Gesetzgebung auf reformatorischem Wege 
vorbereitet und um deswillen vollkommen gerechtfertigt war, sowobl durch 
die geschichtliche Entwickelung deS Preuß. Staates, als durch die konsequent 
verfolgte innere Politik seiner Fürsten.

Während diese Politik überwiegend und vorzugsweise der Sorge für Er
haltung und Förderung deö Bauernstandes zugewandt war, hat sich eine 
ähnliche Fürsorge weder in Frankreich vor der Revolution, noch auch in 
Oesterreich, abgesehen von den vorübergehenden Maßregeln Josephs II., gel
tend gemacht, woraus sich denn auch die Verschiedenheit in den Principien, 
wie in' der Art der Ausführung der Französischen, wie der neuesten Oester
reichischen Agrar-Gesetzgebung, im Vergleich und Gegensatze zur Preußischen, 
erklärt. ’)

Schon Justus Moeser bemerkt, „daß die ganze innere Geschichte eines 
Volkes durch den Geist seiner agrarischen Gesetze Charakter und Richtung 
erhalte", und in der That gewährt vorzugsweise diese Gesetzgebung ein ge
treues Spiegelbild der socialen Zustände, Mängel und Bedürfnisse der jedes
maligen Zeitepochen. Mit ihr und den bäuerlichen Rechtsverhältnissen stehen 
die Militair-, die Steuer-, die Gerichts-, wie die Gemeinde-Verfassung der 
verschiedenen Zeiten in enger Wechselwirkung; eS haben darauf verheerende 
Kriege, wie z. B. der 30jührige, sodann der Wechsel der Staatsformen, so 
der Verfall der Karolingischen Königsmacht, die Anarchie des Mittelalters, 
und wiederum die spätere Ausbildung der Landeshoheit, den entscheidendsten 
Einfluß geübt.

Ganz besonders ist eS daS Verhältniß des Adels, — der Ritterschaft, — 
zur jedesmaligen StaatSform und Gesellschafts-Verfassung, wodurch daS 
Agrar-Recht und daS Rechtsverhältniß des Bauernstandes insbesondere, am 
meisten und unmittelbarsten bedingt wurde. Beide Volksklaffen standen mit 
kollidirenden Rechten, Pflichten und Interessen durch viele Jahrhunderte ein
ander gegenüber, — jene als der berechtigte und herrschende, während des 
ganzen Mittelalters fast allein vertretene, — diese als der verpflichtete, ab
hängige und dienende, dabei unvertretene Stand. Späterhin trat in diesem 
langen, wenn auch mit sehr ungleichen Waffen geführten, Kampfe die erstarkte 
landesherrliche Gewalt im eigenen Interesse dem Bauernstände zur Seite. 

Die Sklaverei verschwand bereits im 13. Jahrhundert unter der germa
nisch-christlichen Bevölkerung; auch gab es eine solche im Römischen Sinne 
unter den Deutschen Völkern nicht.

Das Eigenthümliche der^germanischen Agrar-Verfassung bestand von jeher 
in der Verschmelzung und Wechselbeziehung, einerseits der persönlichen Frei
heits- und Rechtsverhältnisse des Besitzers und seiner Familie, andererseits 
der dinglichen Rechts- und Leistungsverhältnisse des von ihm besessenen Gu
tes. Jene waren diesen unterworfen. Die rechtliche Natur und Verfassung 
des Gutes bestimmte den Begriff der Persönlichkeit.

Im Allgemeinen sind die bäuerlichen Güter, auch die der Leibeigenen und 
Eigenbehörigen, mit welchen diese und ihre Familien fest verbunden waren, 
stets selbstständige Besitzungen gewesen. Niebuhr sagt- 1 2) „nur die Un
kunde des einheimischen alten Rechtes habe es jemals verkennen können,

1) Die Römischen Agrargesetze, — die Rogationen des LiciniuS Stolo und 
L. SertiuS, wie die gescheiterten Entwürfe der Grachen — hatten eine ganz an
dere Richtung und Aufgabe, — die Vertheilung der bis dahin von den Patriziern 
ausschließlich benutzten Staats-Domainen und Gemeinde-Ländereien auch an Ple
bejer. Vergl. Niebuhrs Röm. Geschichte Thl. II. S. 335. 368. 395. ff.

2) Niebuhrs Röm. Gesch. Thl. II. S. 368.
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daß daS Bauerland von Altersher bei allen Deutschen Völkern abgesondert 
vom Hoflande, unvereinbar mit ihm und unverletzlich bestanden habe;" — 
und Justus Moeser r) bemerkt: „Jeder Deutsche Bauerhof war eine zu
gleich dem Gemeinwesen und dem Staate Pflichtige Aktie." Für dessen selbst
ständige Erhaltung, als eines sicheren Objekts der öffentlichen Besteuerung 
und der Rekrutirnng der Heere, dieser Mittel des neueren StaatSwesenS, 
sorgte späterhin, seit drei Jahrhunderten, die erwachsende Landeshoheit durch 
Anlegung von Land- und Lager-Büchern und Steuer-Katastern, durch 
Gesetze über Unveräußerlichkeit, Untheilbarkeit und Rekonsolidation der Bauer- 
höse. Indem solchergestalt die Landesherrlichkeit den Bauern nach und 
nach zum unmittelbaren Unterthanen machte, erhob sie ihn zur sittlichen und 
staatsbürgerlichen Würde, in die gleiche Rechtsgenossenschaft mit den übrigen 
Volksklaffen.

Eine vollständige Geschichte der Agrar-Gesetzgebung müßte in mehrere 
Epochen zerfallen und deren erste wenigstens schon mit dem Ende dcS löten 
Jahrhunderts, dem Beginn der Befestigung geordneter Rechtszustände mit
telst Einrichtung ständiger Reichs- und Territorial-Gerichte, abschließen. Für 
den Zweck, eines Ueberblicks über die historische Ausbildung derjenigen Rechts
verhältnisse, mit welchen es die neuere Gesetzgebung zu thun hat und auf 
deren Umformung sie gerichtet ist, genügt es, nur die Entwickelung der neueren 
Agrar-Gesetzgebung des 19ten Jahrhunderts von der Geschichte der alteren 
zu sondern, an die Betrachtung dieser letzteren aber sogleich die Epoche der 
gesetzgeberischen Tbätigkeit der seit dem Westphälischen Frieden erstarkenden 
landesherrlichen Gewalten, — jedoch getrennt nach den verschiedenen zur 
Preußischen Monarchie gehörigen und von deren Agrar-Gesetzgebung betrof
fenen Territorien und Provinzen, — anzureihen, und hiernächst noch die 
wesentlichen Grundzüge der eigenthümlich Preuß. Agrar- und Kultur-Gesetz
gebung seit der Mitte des IS. Jahrhunderts bis zum Jahre 1807 beson
ders hervorzuheben. Zur Grundlage dieser historischen Uebersicht dienen, 
nächst den Resultaten wissenschaftlicher Forschungen auS älterer Zeit, Samm
lungen über Rechtsgewohnheiten und Weisthümer, vertragSweise festgestellte 
Hof- und Dienstrechte, Vauersprachen u. s. w., auS dem löten und den fol
genden Jahrhunderten, die Landtags-Rezesse und Reverse, die Bauer-, Schä
fer-, Gesinde-, Unterthanen-, Eigenthums- und allgemeinen Landespolizei- 
Ordnungen, später die landesherrlichen Verordnungen und Gesetze.

Zweite Abtheilung.
Geschichtlicher Ueberblick der Landes.Kultur-Gesetzgebung. 

(Erster Abschnitt. 
Die älteren Recht-zustände im Allgemeinen.

Wie noch bis zur neueren Zeit, wo Gewerbe und Fabrikation mächtig 
emporstrebten, bildeten ganz besonders in der ältesten Zeit Ackerbau und Vieh
zucht, nebst der Jagd, die Nahrungszweige der Deutschen 1 2), welche theils in

1) ,Moeser, patriotische Phantasien, Thl. 3. S. 291.
2) TTacitus de situ, moribus et populis Germaniae, Cap. 15. 45. Caesar 

de bello Gallico IV. 1., VI. 22.
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Dörfern, meist aber auf zerstreuten, getrennten Höfen wohnten und Städte 
nicht kannten. l)

Die freien, und deshalb waffenfähigen Männer beschloffen, unter der Lei
tung selbstgewählter Obrigkeiten, in den Gemeindeversammlungen über die 
Gesetze und verbürgten sich gegenseitig Freiheit und Recht, — den Volks
frieden. Zur Gemeinde gehörte auch der Adel, ein nicht zahlreicher, erb
licher Stand, und in der Regel durch größeren Reichthum an Grundbesitz 
ausgezeichnet. 2) Neben ihm und den Freien — den Besitzern eines vollen 
(echten) Eigenthums, — gab cs Unfreie, die in der Volksgemeinde und 
Rechtsgenoffenschaft von ihren Grundherren vertreten und geschützt wurden, 
deren Besitzzustand nach dem ältesten Zeugniß des Tacitus der war, daß sie 
gegen feste Abgaben an Getteide, Vieh u. s. w., nach Art der Römischen Co
lonen, auf einzelnen kleineren Stellen angesiedelt und dem Grundherrn dienst
bar waren. *)

Während in diesem Verhältniß die spätere bäuerliche Verfassung vorge
bildet war, entwickelte sich aus den Gefolgeschasten, die sich für Kriegszüge 
dem Gau-Fürsten anschloffen und zu besonderer Hingebung und Treue ver
pflichteten, daS Beneficial- und Lehnwesen. *)

In der frühesten Periode Deutscher Geschichte war (nach JustuS Möser) 
meist noch jeder deutsche Ackerhof mit einem Eigenthümer oder Wehren be
setzt, kein Knecht oder Leut auf dem Heerbannsgute gefesselt, die Eremtion 
von der Pflicht zur Vertheidigung des Landes verhaßt, und außer dem Leut 
oder Knecht Niemand verbunden, einem Herren zu folgen. 5) Die Leute 
und Dienstboten waren hofhörig, weil sie auf dem Hofe lebten und zu die
sem und der Familie des Grundherren gehörten.6)

Bei der Besitznahme der Römischen Provinzen wurden die Güter deS 
Römischen FiSkus nebst den darauf vorgefundenen Kolonen und Knechten, 
jedoch auch Güter von Privaten, unter die einwandernden deutschen Haus
väter und Krieger, die Privatgüter in der Art getheilt, daß den LandeSein- 
wohnern ein größerer oder geringerer Antheil davon verblieb. Die Römer 
wurden meist in ihrem früheren persönlichen Zustande, theils als Freie, theils 
als Freigelassene oder Knechte, dabei die unteren Klaffen auch in ihren; Be
sitzrechte belassen.7)

Wie die verschiedenen Deutschen Volksstämme ihre besonderen VolkSrechte 
hatten und diese schon früh kodistcirt wurden *) , erhielten auch die unter 
den Deutschen lebenden Römer ihr eigenes Römisches Recht und hiernächst 
besondere Gesetzbücher. In Folge dessen und der früheren Römischen In
stitutionen bestanden vorzugsweise in den Rheinländern, wo Fränkische VolkS- 
stämme saßen, die Grundsätze des Römischen Rechts über den Begriff des 
Eigenthums und dessen Theilbarkeit, sowie die zur Kaiserzeit in den Pro
vinzen entstandenen Besitzverhältniffe der Kolonate fort.9) Mit dem freien 
Römer, welcher das volle Eigenthum nach Römischen Rechtsbegriffen besaß, 
(dem Romauus posscssor) blieb auch der Kolone, — (der Romanus tri-

1) Tacitus 1. c., Cap. 16.
2) Deutsche Rechtsgeschichte von Walter. Bonn, 1852. I. Lieferung, S. 6 

bis 14., Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 2. Auflage. 1. Thl.
3) Tacitus 25.
4) Tacitus, Cap. 13. 14.
5) Moeser, Vorrede zur OSnabrückschen Geschichte, S. XII. u. XIII.
6) Kindlinger, Geschichte der Deutschen Hörigkeit, S. 3. 6. 12. 14. ic.
7) Walter, S. 25, 28, 35, 38 und die daselbst alleg. leges der Burgunder, 

Weftgothen u. s. w. — v. Savigny, Geschichte des Römischen Rechts im Mittel
alter, n. Band, S. 9. 57. u. a. O.

8) Eichhorn, I. §. 29. seq. S. 94. ff. §. 149. S. 329, 331.
9) v. Savigny, a. a. O.
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butarius), — im bisherigen Rechtszustande 1), und die Verhältnisse unfreier 
Teutscher gingen nicht selten in die Römischer Kolonen über.1 2 3 4) Die äl
tere, das persönliche und Grundeigenthums-Verhältniß der verschiedenen 
Volksklassen betreffende Verfassung fand sich in ähnlicher Art auch bei den 
Sachsen vor, indem das Volk derselben in drei Stände getheilt war, in Adel, 
Freie und Lassen. Ungeachtet ihrer Unterwerfung bis zur Elbe hin (772 
bis 803) behielten die Sachsen ihre bisherige RechtSverfaffung und theilten 
vielmehr in Folge ihrer Verbindung mit dem Reiche der Franken, deren Vor
züge und Befugnisse.8) Das verschiedene Wehrgeld, (Komposition, Buße), 
durch welches nach den Volksrechten Verbrechen gegen die Person gesühnt 
wurden, charakterisirte den verschiedenen Grad der bürgerlichen Ehre und des 
danach abgestuften Werthes der Persönlichkeit des Verletzten. *)

Außer den auf dem Grundstücke und Hofe gebornen eigenen Leuten (Las
sen, Lati, Lili), welche für einen Herrn das Land bauten und unter des
sen Schutz standen, fanden schon früh freiwillige Traditionen freier Eigen
thümer Statt, besonders an Kirchen und Klöster, wobei in manchen Volks
rechten die Form der Traditions-Urkunden, ferner Art und Zahl der Abgaben 
und Dienste, welche dergleichen Kolonen oder Leibeigene besonders an Kir
chen zu leisten hatten, vorgeschrieben waren. 5 6)

Inzwischen entstand ein anderes persönliches und dingliches AbhängigkeitS- 
verhältniß, nämlich das der Dienstmannschaft oder Ministerialität, indem 
zuerst die Könige, sodann auch Kirchen, wie weltliche Große, Grundstücke 
oder Gerechtigkeiten, (Bencficien), selbst an Unfreie und Hörige gegen Ueber
nahme von Hofämtern, Kriegs-, Kirchen- und ähnlichen Diensten verliehen. 
Dasselbe löste sich jedoch gegen Ende des 13. Jahrhunderts wiederum auf 
und es verschwand im 16. Jahrhundert auch dessen Name. Die höheren, 
mächtigeren und erblich gewordenen Ministerialen gingen in den Stand der 
Ritter und Lehnsleute über, wogegen die kleineren zu den gemeinen, dienst
pflichtigen Hintersassen herabsanken. °)

So unterschieden sich bereits in der Vor-Karolingischen Zeit, (vor 800), 
neben strengerer Leibeigenschaft, zwei Klassen persönlich und dinglich abhän
giger Besitzer, 1) Hofhörige (lili, litones, aldiones, coloni), — nicht ohne 
den Schutz des Volksrechts, vielmehr zu einem Wehrgelde befugt, jedoch in 
der Volksgemeinde vom Herrn vertteten, — 2) unfreie Dienstleute (Miui- 
steriales), vorzugsweise zum Kriegsdienste verpflichtet, hingegen frei vom 
gemeinen knechtischen Dienste, und ost als Verwalter herrschaftlicher Höfe 
(als major, villicus, Ampacht, praepositus) mit Ausübung einer richter
lichen Gewalt innerhalb der Herrschaft (immunitaet) betraut.7) Den Kern 
des Volks aber bildeten noch die Freien.8)

1) Roth, Beneficialwesen. S. 83—96 — Eichhorn, I. S. 60?
2) Eichhorn, I. S. 63.
3) Sommer, Handbuch über die älteren und neueren bäuerlichen Rechtsverhält

nisse in Rheinland und Westphalen. Thl. I. Bd. I. S. 16. S. 96. 99. — Eich
horn, I. S. 49. 51. Not. d. u. 301. — Mörser, Bd. I. Abschu. 3. $. 40. 
Riethardt, Geschichte der Franken L. 4. C. 2. (Die Sachsen zerfielen in nobiles, 
ingenui, atque serviles, letztere auch Lazzi, Lati, Lili genannt.)

4) Eichhorn, I. S. 49. 235—237. — Walter, S. 67-69.
5) Sommer, a. a. O. S. 88. ff. — Eichhorn, a. a. O. I. §. 62a. S. 175 

u. 176 und die daselbst angeführte lex Alemannorum TU. 22., Tit. 23., wie die 
lex Bajuvariorum Tit. I. Cap. 13. — Walter, I. S. 72—74.

6) Walter, a. a. O. I. S. 208, 215—225, 66, 74. — Eichhorn, Thl. II. 
§ 337. S. 455. — Wigand, Provinzialrecht der Fürstenthümer Paderborn und 
Eorvey. Thl. II. S. 155.

7) Eichhorn, a. a. O., I. 133-135. 235. — Walter, a a. O. 74.
8) Walter, a. a. O., S. 67.



Einleitung. IX
Die Agrarverfassung beruhte einestheilS aus Gemeinden freier Leute.— 

unter einem Gemeindevorsteher (Decan, gravio), in einer Gesammtbürg- 
schast, — deren echtes Eigenthum in unzertrennten Feldmarken, um zerstreute 
Höfe (mansi) oder zusammenhängende Niederlassungen, (villae), lag, zu de
nen auch einzelne hoshörige Besitzungen unfreier Leute gebären konnten, — 
anderntheils auf solchen Feldmarken, welche im echten Eigenthum deS Kö
nigs, deS Adels oder der Kirche befindlich, und unter deren Voigtei, au- 
größeren Höfen (Haupthof, mansus dominicatus, domus salica), mit dazu 
gehörigen Bauerschasten oder Dillen bestanden, auf denen die Höfe von Hö
rigen oder doch nach Hofrecht Schutzpflichtigen, mitunter auch von Freien 
gebaut wurden. Mehrere Gemeinden der einen und anderen Art bildeten 
eine Hunderte (centena. Gau) unter dem Centgraf (Vice-®ras), welchem 
wiederum der Ortsvorsteher untergeordnet war. 

Bei den Feldmarken der zweiten Gattung geschah die Verleihung der ein
zelnen bäuerlichen Höfe entweder erblich oder lebenslänglich, oder auf ge
wisse Jahre oder auf Widerruf. Doch neigte schon damals thatsächlich der 
Besitz zur Erblichkeit hin. Manche zur Zeit nicht ordentlich besetzte Höfe 
wurden alS mansi apsi den vcstitis entgegengesetzt. ‘) 

Neben den mansis gab es aber vieles Gemeindeland (Allemanden) an 
Waldungen, Weiden, Gewässern, deren Benutzung ein Zubehör der Höfe 
bildete;-) überwiegend jedoch jenseits der Elbe, weniger in den östlichen 
— kolonisirterz — Ländern. Die Mitglieder der Gemeinheit (der Marken
genoffenschaft) nahmen an der Verwaltung und am Markengericht Theil; 
bei Feldmarken der zweiten Gattung unter Vorsitz des Grundherrn oder 
eines von ihm gesetzten Markenvorstehers und Markenrichters.1 2 3 * 5 *)

Am frühesten und vollständigsten gestalteten sich die Besitzungen der Stifte 
und Klöster, wie der Krone zu geschlossenen gukS- und gerichtsherrlichen 
Territorien (Herrschaften, Immunitäten) *), und bildeten sich dergleichen Gü- 
terkomplere der Kirchen und Klöster theils durch Landschenkungen der Kö
nige und Anderer, theils dadurch, daß, wie es in der stürmischen Zeit deS 
Mittelalters noch häufiger vorkam, zahllose kleine freie Eigenthümer sich 
Gott und einem Heiligen zur persönlichen Abhängigkeit, Dienst- und ZinS- 
pflicht (besonders an Wachs oder Geld, daher ceroccusualen, Wachszinstge) 
und ihre Güter zur Praecarei Übergaben, damit aber in die Schutz- und 
Hofhörigkeit der Kirchen- und Klöster eintraten.8)

Während unter Karl dem Großen die Grundlage zu einem geordne
ten und einheitlichen StaatSleben, vermöge seiner, die öffentlichen, wie die 
Besitz- und Agrar-Verhältnisse umfassenden Gesetzgebung, in den zahlreichen 
Kapitularien vorgezeichnet wurde, sind doch wiederum seine Anordnungen, 
besonders über den Heeresdienst, die Veranlassung geworden, daß beim Zer
fall deS Reiches der zahlreiche Stand kleiner, echter Eigenthümer bald ganz 
verschwand und damit der weit überwiegendste Theil der Nation in das 
Verhältniß einer durch Steuern, Reallasten und Dienste befestigten Unftei- 
beit herabgedrückt worden ist.

1) Tickhorn, I. §.' 83. S. 229. — Walter, a. a. O. S. 86, 87 u. dessen 
Beschreibung S. 70-72.

2) Eichhorn, I. S.233. — Sommer, a. a. O. S. 131—133. — Anton, 
Geschichte der Deutschen Landwirthsckast. Thl. I. S. 245 246 und das von Som
mer angeführte breviarum re rum fiscalinum, ausgenommen unter Karl dem Großen.

34 Eichhorn, I. S. 45. IV. §. 345b. S. 495. - Walter, I. S. 319.
f) Ueber die Verwaltung der Krongüter, wie über die Besitz- und Dienstver- 

hattniffe der Höfe auf denselben, enthalten die Kapitularien Karls des Großen, 
besonders das de villicis von 812 ausführliche Anordnungen und Nackrickten.

5) Sommer,a.a. O. S. 159 u. a. a. O. — Eickhorn, I. §. 172. S. 387.
Wigand, II. S. 157 190-193. — Walter, a. a. O. I. 299.
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Indem die ärmeren Freien von geringerem Besitze nur verpflichtet wurden, 
gemeinschaftlich und zusammen Einen von ihnen auszurüsten und mit Geld 
zu unterstützen, hingegen die Senioren und mit Königl. Beneficien bedach
ten Vasallen, (darunter auch Kirchen und Klöster und deren Advokaten) 
zwar mit ihren Dienstmannen auöziehen mußten, jedoch einige der Letzteren 
zu ihren häuslichen und wirthschaftlichen Dienstverrichtungen beurlauben und 
zurückbehalten dursten, zugleich aber häufig — als Grafen — die Ein
schätzung der Beihülfe der kleinen Grundbesitzer zu besorgen hatten, •— er
gaben sich ihnen zahllose kleine Freisassen als Schutz- und Diensthörige 
oder wurden unter ihre Gewalt durch Erpressung und Willkühr gezwungen.')

Noch entscheidender wirkte in gleicher Richtung der aus Veranlassung der 
Einfälle der Ungarn unter den Sächsischen Kaisern im 10. Jahrhundert auf
kommende, bald überwiegende Reiterdienst, welchen nur der Adel, als grö
ßerer Grundbesitzer, mit seinen Dienstmannen leisten konnte, auf den daher 
der Reichsdienst und mit diesem die ausschließliche Waffensähigkeit und die 
alte höhere Ehre der Freien überging, während der übrige Theil des Land
volks daS Feld baute, Dienste, Abgaben und Lasten übernahm, dagegen aber 
auch seine persönliche und dingliche Freiheit und die damit verbundene Ehre 
verlor.1 2 3 4)

Während sich die Ritterschaft, von den Ideen des Lehnswesens getragen, 
zu einem besonderen Stande ausbildete, der sich nach Geburtsrecht nur auS 
sich selber ergänzte, dabei Waffenrecht und bürgerliche Ehre im besonderen 
Grade genoß, bildete sich dem gegenüber ein eben so abgeschlossener Bauern
stand. Die ganze Nation zerfiel aus diese Weise (wie Eichhorn in seiner 
Rechtsgeschichte sagt), in zwei große Hälften, zu deren einer außer der Rit
terschaft auch noch die geistlichen Würdenträger als Vertreter ihrer Grund
besitzungen, zu deren anderer außer den Hörigen, bald alle kleinen, waffen- 
und damit politisch rechtlos gewordenen Freien hinzukamen, welche fortan 
gemeinschaftlich mit den Hörigen und Unfreien den Bauernstand bildeten.2)

Die Art der Beschäftigung und deS Lebensberufs wurde zum Prinzip 
einer ständischen Gliederung in sich abgeschlossener GeburtSstände, und die 
spätere Gesetzgebung des 16. bis 18. Jahrhunderts firirte diese Scheidung, 
obwohl bereits unter sehr veränderten Verhältnissen, durch nähere Bestim
mung der einem Jeden zukommenden und obliegenden politischen und Pri
vatrechtlichen Prärogativen und Beschränkungen nur noch mehr.

Die Agrar-Verhältnisse der älteren Zeit, wie des Mittelalters, hängen 
außerdem mit der Steuer- und Gerichtsverfassung, besonders aber auch mit 
der Entwickelung der Landeshoheit und der ständischen Vertretung in den Ter
ritorien aufs engste zusammen.

Die älteste und allgemeinste Form der Abgaben waren die Zehenten, 
welche Justus Moeser als die allgemeine LandeSkaffebezeichnet, aus welcher 
die Bedürfnisse deS Staats, wie der Kirche und der Armenpflege bestritten 
wurden. *)

Nothgedrungen wurden jedoch die Zehnten schon ftüh von den Königen, 
wie von der Kirche selbst, als Beneficien und sonst, insbesondere an dieje
nigen verliehen, welche mit ihren Gefolg- und Dienst-Mannschaften die

1) Walter, a. a.O. S. 109-115 u. 116. — Eichhorn, I. §.166. S. 371 
seq. u. §. 167. S. 376—379. §. 168. S. 379. — Sommer, a. a. O. I. S. 101 
bi- 117. — Capitulare Aquense von 807. C. II. — Im Capitulare III. 811. eifert 
Karl der Große selbst gegen die daselbst geschilderten Bedrückungen und Mißbräuche. 
Cfr. die Schilderung bei Hüllmann, Geschichte der Stände. Thl. S.200. 203.

2) Walter, I. S 199, 201. — Eichhorn, II. §. 223. S. 37 und Noten.
3) Walter, 202-207. - Eichhorn, II. §.286. S.274. §. 241. S. 103.
4) Justus Moeser patriotische Phantasten, Thl. III. S. 95. ff.
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Vertheidigung des Landes besorgten oder vermöge derselben die Macht der 
Usurpation in der Hand hatten. Kriege und Hofhaltung in den Provinzen 
forderten neue und andere Leistungen, unter diesen hauptsächlich Lieferungen 
von Vieh, Getreide und anderen Naturalien, Kriegssuhrcn, Spanndienste 
zur Transportirung der Königl. Beamten, zur Ausbesserung von Wegen, 
Brücken, überhaupt Vorspann mannigfacher Art (Angariac. Parangariae, 
Veredi).1 2 3 4) Die Spanndienste wurden von den Grafen auf die einzelnen 
Freien und die Besitzer der Herrschaften repartirt, welche letzteren diese 
Lasten aus ihre unfreien Hintersassen wälzten und durch diese leisten ließen, 
während die Geistlichkeit ihr Territorium durch Privilegien und Eremtionen 
davon frei zu machen suchte. ?)

Abgaben, welche bis dahin öffentlicher Natur gewesen, nahmen vielfach 
den Charakter von Privatlasten an. Es geschah dies späterhin besonders 
in den sich bildenden kleinen reichsunmittelbaren Territorien, in welchen 
daher auch die bäuerlichen Wirthe mit Abgaben und Diensten der nrannig- 
faltigsten Art am meisten überbürdet blieben, als die neuen Staatssteuern 
der größeren Territorien, in welchen die Reichsunmittelbarkeit der kleineren 
unterging, hinzutraten.s)

Schon früher wurden die Land-Schenkungen an die Kirche Seiten- der 
Könige und eben so die Verleihung der Beneficien an weltliche Große mit 
den Zmmunitatsrechten — d. h. mit der Freiheit von Leistungen und Ab
gaben, insbesondere der Exemtion von der Königl. Voigtei und GerichtS- 
barkeit verbunden. Kaiserliche Privilegien übertrugen denselben die ursprüng
lich gräfliche Gerichtsbarkeit mit allen, den Gaugrafen zugestandenen AmtS- 
rechten auch über die, im Umkreis der Herrschaft derselben angesessenen 
Freien, und so bildeten sich geschlossene Territorien, wobei die Erblichkeit 
der Beneficien auS Gewohnheit bereits zum Recht geworden war.•) So 
wurde der überwiegend größte Theil des Volkes schuy- und dienstpflichtig, 
der gemeine Freie ein Hintersasse seines Dienst- und Schutzherrn, und spä
terhin, ohne Rücksicht auf die Eigenschaft seiner Person und seines Hofes, 
als dessen Unterthan bezeichnet.5 6)

Mit der Erwerbung der Amtsrechte der Gaugrafen und Herzöge begann 
die Ausbildung der landesherrlichen Gewalt schon im 12. und 13. Jahr
hundert*), und nach deren Vorbild späterhin (ei dem reichsmittelbaren Adel 
mit der Erwerbung der Patrimonialgerichtsbarkeit über freie und unfreie 
Hintersassen, — im Anschluß an die Eigengerichte über die dem Herrn eigen- 
behörigen Personen und Güter, in der Regel aber in Folge lehnöweiser 
Uebertragung mittelst besonderer Privilegien der Territorialherren, die der 
autS- und gerichtS-obrigkeitlichen Gewalt, nebst dem GutSunterthänigkeitSver- 
bande, woraus dann wiederum mancherlei Dienst- und Zinöpflichten, als 
Schutzgeld, HauSgenoffenzinS, GeflndezwangSdienst u. f. w. auch gegen Nicht
angesessene abgeleitet wurden. Der von den Hintersassen dem Guts- und 
Gericht-herrn zu leistende HuldigungS- und Unterthanigkeitseid befestigte daS 
Verhältniß vollends.7)

1) Eichhorn, II. §. 88. S. 239. §. 171. S. 383.
2) Eichhorn, I. §.171. S. 384, 385. — Walter, I. S. 108. — Wi

gand, II. S. 154, 155.
3) Wigand, Provinzialrechte der Fürstenthümer Paderkern u. Corvey, Thl. I. 

Buch 2. S. 247, Thl. II S. 165 166.
4) Eichhorn, I. §.86. S. 235, II 222. S. 31—36. — Walter, I. S. 89 

bis 97, 140, 201.
5) Eichhorn, I. §. 57. S. 158. II. §. 223. S. 37. — Walter, I. 

S. 197/ 198.
6) Eichhorn, II. §. 299. u. 300. S. 337, 339. — Walter, S. 192-195.
7) Eichhorn, II. $• 302. S. 352 iqq. §. 303. S. 356 sqq., Landbuch Kai-
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diejenigen Bauern, welche die gemeine Freiheit ihrer Person und das, 
obwohl mit Abgaben, Zinsen und Diensten beschwerte, Eigenthum erhalten 
hatten, nahmen auch noch später an der Ordnung ibrer Verhältnisse mit
telst autonomischer Festsetzungen oder durch Verträge mit dem Zins- und 
Dienstherrn und in GenoffenschaftSgerichten Theil, so besonder» die zu einem 
Oberhofe gehörigen, unter dem Hofesschulzen zu eigenen Hofesgemeinden 
vereinigten hofhörigen Eigenthümer der HobSgüter. Seit frühester Zeit sind 
die Besitz-, Dienst- und Leistungs-Verhältnisse der bäuerlichen Wirthe durch 
geschriebene Hof- und Dienstrechte, Bauerköhren, Weisthümer u. s. w. fest
gestellt worden, welche Urkunden denkwürdige Monumente sowohl der Sit
ten und Rechtsverhältnisse der Vorzeit, wie des Sinnes der Nation bilden, 
auch die kleinen Rechtsverhältnisse durch Kodifikation von Herkommen und 
Gewohnheit genau zu firiren und dadurch die Rechte zu sichern. *)

Selbst unfreie Gemeinden bewahrten öfter in den sie betreffende» Ge- 
meinheitS- und Dorfs-Angelegenheiten das Recht zu verbindlichen Einigungen 
und statutarischen Ordnungen ’), sogar eine Mitwirkung bei Entscheidung 
von Streitigkeiten über Dorfpolizeivergeheu und ähnliche Sachen und mit 
tem vom GulS- und Gerichtsherrn gesetzten Gemeindevorsteher, unter Zu
ziehung der von jenem oder der Gemeinde bestellten Schöffen, insbesondere 
bei der sog. freiwilligen Gerichtsbarkeit.* 1 2 3 4 5) In den Westphälischen Freige- 
lichikN fCp noch lange Zeit hindurch auch der freie Bauer zu Gericht.

Der geringeren Beeinträchtigung von Alters hergebrachter Freiheit«- und 
Eigenthums-Rechte beim Bauernstande war mitunter der Umstand günstig, 
daß sich gnts- und gerichtSobrigkeitliche Befugnisse nicht immer in derselben 
Hand vereinigten, auch der Kompetenzkreis der letzteren mit den gutSherrli- 
chen Territorien nicht immer zusammenfiel, daß ferner dieselben Höfe ver
schiedenen Gutsherren dienst- und zinspflichtig blieben, wie dies am häufig
sten in Westphalen der Fall ist, auch in der Altmark, wo Zaungerichte 
öfter im Gegensatz standen zu den Dorfs- und Straßengerichten, und sogar 
Freibauern vorkamen mit eigener Gerichtsbarkeit oder doch mit Eremtton 
vpm Ortspatrimonialgerichte. ♦)

Durch die völlige Ausbildung jene» organisch zusammenhängenden Systems 
der geschilderten Verfassungs-Einrichtungen kam es denn im Laufe von eini
gen Jahrhunderten, während einer Periode, in welcher sich fast alle Elemente 
der gesellschaftlichen Ordnung in Kampf und Gährung befanden (wie Eich
horn sagt), dahin: „„daß die schutzpflichttgen Landsassen nebst den Leibeige
nen und den anderen unfreien Hintersassen es ausschließlich waren, auf 
welche man die Lasten der bürgerlichen Gesellschaft gewälzt hatte." " ’) Da
mals mußten die Hörigen der Kirche, zum Theil wiederum gegen besondere 
Abgaben, ihre Scheunen und Zufluchtsstätten innerhalb deS GotteSackerS er»

fer Karl« IV. von 1375 in der Mark Brandenburg. — Goetze, da« Provinzialrecht 
der Altmark. Thl. II. S. 321. — Walter, I. S. 285, 303—306, 311, 312, 317. 
— Wigand, I. ®. 69. II. S. 165, 166. — Sommer, I. S. 268.

1) Walter, I. S. 337, 355. — Sommer, I. Thl. 2. Bd., die Beilagen zudem 
mehrerwähnten Werke, in welchen die ausführlichen Weisthümer, Festsetzungen und 
verirag«mäßigen Einigungen über Hof- u. Dienstrechte mit Bestimmungen über Besitz- 
uud Erbrecht, Dienste und Abgaben, Dorftpolizei und Landeskultur, Uebergabe zur 
Hörigkeit u. f. w., zum Theil schon au« dem 12ten Jahrhundert zu finden find. — 
Wigand, a. a. O , urkundliche und gesetzliche Beläge im 2. Abschn. de« II. Theil« >c.

2) Eichhorn, II. §. 249. S. 153.
3) Eichhorn, II. §. 303. S. 358, 361. — Walter, I. S. 316.
4) Eichhorn, II. 303. S. 395. — Sommer, Darstellung der glecht-verhäli- 

niffe der Bauergüter im Herzogthum Westphalen, S. 4. — Wigand, a. a. O. — 
Goetze, Provinzialreckt der Altmark. Thl. II. S. 325 ff.

5) Eichhorn, Thl. II. S. 39. §. 223. u. Thl. II. S. 5. 6.
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richten, um nur ihre Erndten vor Gewaltthätigkeiten und Raub ju sichern'); 
die Bögte und Untervögte, denen das Schutzrecht und die GenchtSpflege in 
den Immunitäten übergeben war, wurden (wie Walter sagt) die Tyrannen 
der Schwachen, deren Beschützer sie sein sollten.1 2 3 4)

Mit dem Beginne der Landeshoheit und der Einführung deS Feuerge- 
schützeS kamen zu den früheren Naturalleistungen in vielen Territorien theils 
neue Leistungen der Art für den landesherrlichen Hofhalt, theils aber auch 
neue, ebenfalls auf die bäuerlichen Hintersassen repartirte Steuern, als be
ständige Realabgaben ihrer Höfe, hinzu.s)

Mit der Ausdehnung des bäuerlichen Hörigkeitsveihältniffes, besonder- in 
den westlichen Provinzen, bildete sich vorzugsweise dort der RechtSsatz, daß 
die Erbschaft der Hörigen vom Herrn durch eine Abgabe, (mortuarium, 
Todtsall, Besthaupt, Curmede), gelöst werden müsse, wenn nicht der Herr, 
wenigstens in Ermangelung von DeScendenten und hofhörigen Erben, die 
ganze Verlaffenschust als verfallen ansehen sollte. OesterS wurde unbedingt 
die Hälfte des Nachlasses alS morluariuin in Anspruch genommen. *)

Schon früher waren manche Marken- und Gemein-Waldungen in König!. 
Bannforsten verwandelt. Die aus dem (Longobardischen) Feudalrechte abge
leiteten Regalitäts-Ideen bewirkten späterhin, bei Entstehung der landesherr
lichen Gewalt, die Ausdehnung des durch harte Strafgesetze geschützten Forst- 
und Wildbanns auf die größeren, nicht im ausschließlichen Privateigenthum 
besessenen Waldungen. Demnächst wurde daS auS der Voigtei und aus der 
GutS-, Schutz- oder Gerichtsherrlichkeit abgeleitete polizeiliche Aufsichtsrecht 
über Gemeinde- und Gesammtwaldungen der Hintersassen und Unteithanen 
nicht selten dazu gemißbraucht, um die Theilnahmerechte am Mit- und Gc- 
sammteigenthum auf Anrechte zu einzelnen NutzungSgegenständen zu beschrän
ken und in bloße Servituten zu verwandeln. 5 )

Dies, wie die drückende Abgabe des niortuariums, welche die Verarmung 
der bäuerlichen Familien zur perennirenden Wirkung haben mußte, sodann 
die Entrichtung des für die Landkultur so schädlichen Zehntens, der schon 
früh in Laienhände überging, gehörten deshalb zu den Hauptgegenständen 
der Beschwerden und Petitionen der Bauern bei dem im südlichen Deutsch
land bis Thüringen, Hessen, Sachsen und Braunschweig hin (1525) ausge
brochenen Bauernaufstände. Die 12 Artikel des Bundschuhs verlangten na
mentlich Aufhebung der persönlichen Unfreiheit, Abstellung der gegen Her
kommen und Verträge eingeführten Dienste, Ermäßigung zu hoher gutsherr
licher Abgaben nach dem Maaße und Verhältniß der Prästationsfähigkeit, 
die Aufhebung des Todfallsrechtes, Abschaffung der willkürlichen Geldbußen 
in Straffachen, das Recht der Mitbenutzung von Holzungen und Gewässern, 
insoweit der Besitzer keinen rechtmäßigen Erwerbungsgrund des Eigenthums 
nachweisen könne, nebst der Zurückgabe der ursprünglichen Gemeindeqüter, 
wenn diese nicht von den Gemeinden veräußert worden, sodann Verwendung 
der Zehnten zum Unterhalt der Pfarrer, der Armen und der gemeinen Noth
durft. 6)

1) Walter, I. S. 280, 281. - Wigand, II. S. 219, 202.
2) Walter, I. S. 289.
3) Walter, I. S.285. - Eichhorn, III. § 424. S.217. II. §.308. S.381.
4) Eichhorn, II. §. 343. S. 477. §. 368. S. 577.
5) Eichhorn, I. §199. S. 50. II. 8-362. S. 549. IV. §. 548. G.410 und 

Anmerkung zu §. 485. S. 58.
6) Eichhorn, IV. § 485. S. 55. — SleidanuS, Beschreibung geistlicher 

und weltlicher Sachen, Uebersehung von Earlstadt. Buch V. S. 55 u. 57, 
mit in Luther- auögewählten Schriften, herausgegeben von Zimmermann in 
Darmstadt die Aufsätze: von „weltlicher Obrigkeit" und „Sendschreiben an die Für
sten. Herren und den Adel Deutscher Nation."
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Die freien Stande und Berufsklaffen hatten sich in besonderen Einigungen 
Ui korporativen Verbänden zusammen geschloffen. In diesen suchten sie ihre 
besonderen Interessen und Rechte durch Privilegien und Verträge, LandtagS- 
rezeffe und Einigungen mit dem Landesherrn, — unter diesen Formen deS Pri
vatrechts, — geltend zu machen, deren Gegenstand neben der Bewilligung 
von Steuern und anderen öffentlichen Angelegenheiten, auch die Dienste, Ab
gaben, Laudemien und Zehnten der unvertretenen Hintersassen und Landge
meinden waren. ‘) Dringende Geldnoth zwang die Landesherr», jenen 
Ständen, — den Herren, Prälaten und Rittern, — eineStheils Exemtionen in 
Betreff der Besteuerung ibrer Grundstücke, ferner ihres von auswärts ein- 
zusührenden Bedarfs an Wein, Salz u. s. w., ingleichen die Freiheit von 
AuSgangSzöllen für die auf ritterfreien Gütern gewonnenen Produkte an 
Wolle, Getreide rc., anderenthcilö Privilegien, bezüglich der Gerichtsbar
keit, wegen Richtavokation der Unterthanenprozeffe vom gutsherrlichen Ge
richt erster Instanz, wegen freierer Disposition über die Lehne, wegen deS 
AuSkaufens und Einziebens von Bauerngütern u. s. w., öfter sogar das Recht 
zum bewaffneten Widerstände bei Schmälerung der bewilligten Privilegien 
oder für den Fall neuer Steuerforderungen, stets aber einzuräumen, daß ihr 
Rath und Konsens bei allen wichtigen Landesangelegenheiten, selbst bei 
Bündnissen eingeholt werden solle. z)

Rur für Reichssteuern (Türkenhülfe, Römermonate) und außerordentliche 
Hülfen, in den Fällen des Krieges, der Abtragung dringender LandeSschul- 
den oder Beseitigung anderer drückender LandeSnoth galt keine Steuerfrei
heit'), welche sich auch nur auf die ursprünglichen Lehn- und Ritterhufen, 
(in der Marl^ Brandenburg sechs beim Ritter und vier beim Knappen), er
streckte. 1 2 3 4 5 6)

Vor der Special-Geschichte der Agrarverhältnisse, besonders der mittleren 
und östlichen Provinzen des Staats, muß einer im 13. Jahrhundert ent
standenen wissenschaftlichen Sammlung von Gewohnheiten, WeiSthümern und 
richterlichen Erfahrungen, deS f. g. Sachsenspiegels, gedacht werden, welcher 
zwischen den Jahren 1231 und 1235 durch einen Thüringischen LandgerichtS- 
Schöffen Eicke von Repgow verfaßt, sodann 1340 durch einen Märkischen 
Edelmann und Rechtsgelehrten v. Buch glossirt wurde'), indem derselbe 
unter anderem wichtige Zeugnisse über die Agrar- und bäuerlichen Verhält
nisse enthält •), in allen Slavisch-Deutschen Ländern, bis Ostpreußen hin, 
in Schlesien, hier in der Bearbeitung als Schlesisches Landrecht, — und

1) Eichhorn, l. §. 260. S. 158. II. §.308. S. 38t, 384. III. $. 427. S.241.
2) Eichhorn, III. §.423. ©. 207 sqq. §. 424. S. 217 sqq § 425. S. 230 

sqq. IV. S. 401—403, 407, 408—620. — Walter, I. S. 294-297, 384. — 
Cfr. auch die LandtagSrezeffe und Landtag-reverse der Kur- und Reumark au- den 
Jahren 1534 bis 1653 int 6. Theile 1. Abschn. von Myliui Corp. ConsliL Mar- 
chicarum.

3) Walter, I. S. 322-324. 326. — Eichhorn, II §• 306. S. 371. 377. 
III. 427. S. 243-247.

4) Gercken dipl. vct. Marchiae, I 8. 15. — W. v. Raumer, ältere Geschichte 
der Mark Brandenburg. S. 67—74. — Riedel, die Mark Brandenburg im Jahre 
1250. Berlin 1832. II. Theil. S. 109, 110 ff. — Landbuch der Mark Branden
burg unter CarlIV. (durch den Minister v. Herzberg), S. 44. — Eichhorn, II 
§. 279. S. 228. n. ff. §. 281. Anm. b. S. 239. §. 284. «nm. f. S. 256. 
§. 285 a. S. 259.

5) Walter, I. S. 339. — Gaupp, das Schlesische Landrecht oder Landrecht 
des FürstentbumS Breslau von 1356 an sich und in seinem Verhältniß zum Sach
spiegel, S. 79, 80, 97, 124, 130, 135 sqq. 211, 249, 250 sqq. 286. - Goepe, 
Provinzialrecht der Altmark. I. Theil. S. 5.

6) Walter, I. S. 340, 341.
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selbst in Polen Ansehen gewann und von um so größerem Werth wurde, 
al- er nicht lange vor der Einführung deS Römischen Recht- in Deutschland 
entstand und dazu beitrug, dessen bekanntlich so ungünstigen Einflüssen auf 
die Verhältnisse deS Bauernstandes entgegenzuwirken.

Zweiter Abschnitt.
Die früheren besonderen Agrar-Derhaltniffe der einzelne« Landes- 

theile des Preußischen Staates.

I.

Die Mark Brandenburg einschließlich der Alt- und Neumark 
(ausschließlich der Niederlausitz und der zur Mark gehörigen, 

vormals Sächsischen Landestheile).
Im achten und in den folgenden Jahrhunderten (jenseits der Elbe unter 

der Herrschaft der Sachsen, diesseits der Slaven) wurde die Mark Bran
denburg mit Ausnahme der Ucker- und Neumark, in der Zeit von 1147 
bis 1162 durch den Markgraf Albrecht von Nordsachsen nach und nach er
obert, hierauf aber theils mit Sächsischen, tbeils mit Flämingischen und 
Holländischen Kolonisten bevölkert. Die Ukermark wurde erst 1251, die Neu
mark nebst Lebus 1220—1267 erworben. Unter den Kolonisten blieb die 
dünne, von Ackerbau und Fischerei lebende Slavische Bevölkerung großen- 
theilS zurück; sie wurde bald in Recht, Sitte und Sprache bis auf wenige 
spätere Ueberreste germanisirt und in die deutsche Agrar- und DorfSverfas- 
sung eingereibt.') Vollkommene Immunitäten, zum Theil durch kaiserliche 
Privilegien und mit dem Rechte der Ansetzung von Kolonisten, erhielten auch 
in der Mark zuerst die geistlichen Stiftungen 1 2). Die Kolonisation der Mark 
erfolgte durch einzelne Unternehmer, welche wüste Feldmarken erkauften und 
an Kolonisten anderweit veräußerten und vertheilten (als cmtorcs. locatores). 
Der Unternehmer, der Schulz (scultctus, praefectus, auch magister civium 
oder villicus), wurde mit dem Schulzengehöft, häufig nebst Schäferei- und 
Krugrecht, wie mit dem Schulzenamte, für sich und seine Nachkommen erb
lich beliehen, gab in der Regel weder AckerzinS noch Zehnt, wohl aber die 
Bede, mußte dagegen ein Lehnpferd zum Kriegsdienst stellen, an dessen Stelle 
schon früh eine Geldabgabe trat.3 4) Die anderen Grundbesitzer, mit Aus
nahme der Ritter und Knappen, waren theils Lehnbauern ♦), theils Frei
bauern ohne Lehnsverhältniß, theils Koffäthen und Fischer. Die Bauern 
besaßen in der Regel 2 — 3 Hufen, waren zu Abgaben und Diensten, meist 
indeß nur zur Zahlung eines Ackerzinses, außerdem zu Burgdiensten (Heer
diensten, servitium curruum) und Gemeindelasten, wie zum Zehnten (dem 
Feld- und Fletsch-Zehnten) verpflichtet. Da das Land den Unternehmern 
und Anbauern aus- und zugemessen wurde, so mußten Berechtigungen zur 
Fischerei, Hütung oder Holzung auf markgräftichen oder anderen Gründen 
gegen besonderen Zins erworben werden.5) Die Koffäthen (cossati, Kot- 
seter) in verschiedener Abstufung des Grundbesitzes, waren meist auf Korn- 
und Hühnerabgaben gesetzt, dagegen bedefrei, öfter aber auch an Stelle der

1) Riedel, die Mark Brandenburg im Jahre 1250. N. Theil. S. 5 ff. 17,
23, 31, 40 »qq. 48 sqq. 108.

2) Riedel, a. a. O., S. 41.
3) Riedel, a. a. O., S. 203—210.
4) Riedel, a. a. O., S. 218.
5) Riedel, a. a. £)., S. 219 ff.
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Abgaben zu Diensten, zum Bau der Schlösser oder zur Erndte verbunden.1 2) 
In der Altmark bestand beim Bauernstande ohne Unterschied von jeher Frei
heit der Person und volles Eigenthum, ebenso im Lande Lebus, wo 1313 
den Vasallen, Bürgern und Bauern, bei Einrichtung und Auftragung eine- 
Wehrgerichts, gleichwie in der Altmark, versichert wurde: „sie sollten so gut, 
wie Ritter, Knappen und Bürger bei ihrem Rechte nach Herkommen be
lassen werden." Ob in den später von Pommern erworbenen Theilen der 
Uckermark und Priegnitz, wie in der von Polen erworbenen Neumark und 
in den Ländern BeeSkow und Storckow neben persönlich Freien, — den 
Deutschen Kolonisten, und manchen freien Slaven, — unter letzteren bereits 
Leibeigenschaft bestanden bat, ist unermittelt. Aus einem RechtSgutachten 
mehrerer Edeln und des Stadtraths zu Prenzlau vom Jahre 1383 ergiebt 
sich vielmehr, daß die Bauern frei verziehen durften, wenn sie den Hof an 
einen tüchtigen Gewährsmann verkauft und ihre rückständigen Abgaben 
bezahlt hatten.2 4)

Schon früh gab es neben den freien mit Lehnbauern in der Mittelmark, 
aber auch in der Priegnitz, Ucker- und Neumark, Laßbauern (Lassen, Laten), 
welche im Gegensatz zu ersteren und den (späteren) Leibeigenen (glebae 
adspriptis in der Ucker- und Neumark), eine dritte Art bäuerlicher Wirthe 
bildeten, die als „gemeine Bauern oder Kolonen" mehr zu den Freien, wie 
zu den Leibeigenen gehörten und nur rückstchtlich ihrer Höfe, der davon zu 
leistenden Frohndienste, Pächte und Geldzinsen, gebunden und in ihrer Freiheit 
insoweit beschränkt waren, als sie ohne Wissen und Willen deS Herren ihre 
Grundstücke nur dann freiwillig verlassen und veräußern durften, wenn sie 
an ihrer Stelle einen tüchtigen Gewährsmann schafften, im Uebrigen jedoch 
in ihren persönlichen Zustands- und Familienrechten, in der Disposition über 
ihr Vermögen, wie in der Freiheit, Verträge zu schließen und Testamente 
zu machen, sowie in der Befugniß, sich und ihr Vermögen vor Gericht selbst
ständig zu vertreten, jedem anderen Freien gleichstanden." s)

Die von den bäuerlichen Gütern zu leistenden Abgaben und Dienste pri- 
vattechtlicher Art durften schon in frühester Zeit nicht einseitig erhöht oder 
verändert werden, so lange die Familie im Besitz war. Gleichwohl werden 
schon im 13. Jahrhundert die Bauern als Unterthanen derjenigen Berechtig
ten bezeichnet, welchen sie Ackerzins entrichten oder von denen sie Belehnung 
nachsuchen mußten *), obschon damals nur die einzelnen Rechte eines Ge- 
richtöherrn, eines Kirchenpatrons, VoigtS oder Dienstherrn vereinzelt den ent
sprechenden Verpflichtungen der Bauern gegenüberstanden. Meist gab eS 
nur s. g. Bauerdörser, gegründet durch Kolonisation unter Vermittelung der 
Lehn- und Erbschulzen. Im Lande Lebus sanden sich zur Zeit der Auf
nahme deS Landbuchs unter Carl IV. (1375) Lehnschulzen in 135 Dör
fern; ebenso zahlreich waren dieselben im Lande Sternberg.5) Solche Feld
marken ganzer Dörfer, welche von einem oder mehreren Edelhöfen auS be
nutzt wurden, waren selbst noch zur Zeit des Landbuchö (1375) selten.

Um die Zeit von 1615 und 1624 war jedoch eine große Menge kontri- 
butionSpflichtiger Hufen, ohne landesherrliche Genehmigung, in dem Schoß-

1) Riedel, a. a. O., S. 250—262 und wegen der Fischer und Krüger, S.
263 —272

2) Riedel, Thl. II. S. 192, 273, 368.
3) Practica civilis Marchica rerum forensium per resolutioties demonstrata etc. 

von Müller, Ehurfürstl. Brandenburgschem Rathe, Direktor der mittelmärkisch ftäm 
discben Kasse, Berlin und Frankfurt 1678 resol. XCVII. S. 235-238. — Riedel, 
a. a O., S. 272-283.

4) Müller, a. a. O. u. Riedel.
5) Stenhel, Beiträge zur Geschichte der Laudemien in Schlesien. 1848, S. 4.
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buch und der Kontriburionsrolle gelöscht und den steuerfreien Vasallen- und 
Rittergütern einverleibt, weshalb dies für die frühere Zeit, von 1624 zurück, 
nachträglich gutgeheißen, hingegen für die Zukunft streng verboten wurde *), 
und schon früher, um das 14. Jahrhundert, wurde die Noth der Landesherrn 
Veranlassung zur lehns-, Pfand- oder kaufSweisen Veräußerung einzelner öf
fentlicher Abgaben und Dienste (Beden, Burgfrohnen, Zehnten), sodann der 
niederen und selbst der höheren Gerichtsbarkeit, hiermit auch der Lebnsherr- 
lichkeit über die Erbschulzenhöfe, nebst den Patronatrechten, besonders an 
die Besitzer von Ritterhufen. Durch dergleichen Erwerbungen innerhalb der 
einzelnen Dorfsfeldmarken bildeten sich allmählig die erweiterten und verei
nigten dienst-, guts- und gerichtsherrlichen Rechte zu einer obrigkeitlichen 
Gewalt über ganze Dörfer auS.1 2)

Von besonderem Interesse für die Agrargesetzgebung ist das bäuerliche 
Abhängigkeit-, Besitz- und Dienstverhältntß, — die Leibeigenschaft und die 
Gutsunterthänigkeit, daS Erbrecht zu den Höfen, das Maaß der Dienste und 
Leistungen, nebst dem den Bauern zur Seite stehenden Rechtsschutz gegen 
willkührliche Entsetzung oder gegen Veränderung und Erhöhung ihrer Lasten. 

Die Erwähnung der „Leibeigenschaft" kommt seit dem 16.Jahrhun
dert in Urkunden des öffentlichen Rechts, (Landtagsrezeffen, Bauer- und Ge
sinde-Ordnungen), der Mark Brandenburg zuerst 1653 vor. 3 4 5) In frühe
ren Urkunden dieser Art ist davon nicht die Rede, und zu keiner Zeit von 
einer Nichterblichkeit bäuerlicher Höfe. Der Sachsenspiegel und dessen Glosse 
bezeugen ♦), 1) daß, weil man in der Mark den Bauern die Hufen zuerst wild 
und unangebant auSgethan, nachdem sie durch der Leute Arbeit gebessert 
worden, die Märkischen Bauern ihre Höfe nunmehr nach ihrem Gefallen 
verkaufen dürsten, die Hufen der Bauern Erb hießen und besser seien, denn 
Erbzinsgut"; 2) daß die Lassen hingegen zum Gute geboren und daher 
desselben ohne deS Herrn Willen sich zu entziehen nicht befugt, daß zu den 
Lassen aber die besiegten Eingeborenen zu rechnen seien; — und nach dem 
Ergebniß wissenschaftlicher Forschungen und den späteren Entscheidungen der 
Auseinandersetzungsbehörden, wie der höheren Gerichte, hat es sich als zwei
felloses Recht herausgestellt, daß die Geburt zum Hofe mit der Pflicht 
zu dessen Annahme — (die Guts- und Eigenhörigkeit) — das Erb
recht zum Hofe stets gleichzeitig begründete und von selbst bedingte.') 

Nun wurde aber nach der Mitte des 17. Jahrhunderts behauptet: „daß 
Leibeigene aus den ihnen eingethanenen Höfen nach Willkühr deS Herrn 
herausgeworfen, auch nach dessen Belieben mit höheren und anderen Dien
sten belastet, ingl. dessen Straf- und Züchtigungsrechte unterworfen werden 
dürften. 6)

1) Mueller practica Res. C. S. 255 — 265 und die daselbst angef. Landtags- 
reverse, Bescheide und Erkenntnisse für Kur- u. Neumark.

2) Riedel, S. 202, 213, 214 ff. - Müller Resol. XCVIII. S. 242, 243.
3) Bergl. Receß v. 26. Juli 1653 für die Mark diesseits der Oder und Elbe 

Nr. 22., Specialrevers v. 29. Aug. ej. a. für die Städte der Neumark Nr. 16. betr. 
deren Beschwerde wegen Auskaufens der Bauern und Mißbrauchs der Leibeigen
schaft Seitens des Adels. Rabe, Sammlung, Bd. I. Abth. I. S. 37 sqq. u. S. 95 
sqq. C. C. M. Thl. 6. Abth. I. S. 425. Nr. CXVIII. u. S. 477. Nr. CXX. Gs 
wird den Städten verheißen, „die Sache durch die Neumark. Regierung untersuchen 
zu lassen und dafern die Leibeigenschaft nicht gebräuchlich, solle ne nicht erngeführt 
werden."

4) Bergt. Homeyer, I. Thl. des Sachsenspiegels, Buch 2. Art. 59. Buch 3. 
Art. 79. u. Glossen u. Einleitung S. III. u. S. LIV.

5) Eichhorn, II. S-368. u. Anmerkungen S. 575 — 579. — Riedel, II
S. 279-282. — Koch s Schlesisches Archiv, Bd. 2. S. 406.

6) Mueller Resolut. 100. §. 2. u. Resol. 99 §. 23.
^arde-Kulmr'Gefetzg. Bd. I. B
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Indem man die früheren LandtagSrezeffe und Unterthanen-Ordnungen 

auS dem 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit den späteren 
vergleicht, erkennt man, daß auch in der Mark, wie überall innerhalb der 
Gebiete derselben Landesherrn, die Gesetzgebung darauf auSging, die indi
viduellen, oft verschieden gestalteten Verhältnisse dieser Art zu verwischen und 
auszugleichen, wodurch häufiger, als umgekehrt, freie Bauern und Eigenthü
mer auf das Niveau erbunterthäniger Stellenbesitzer (der glebac adscripti) 
herabgedrückt wurden, daß aber das Gutsunterthänigkeitsverhältniß, und zwar 
eben sowohl in der Alt-, als in der Neu- und Uckermark, hauptsächlich erst 
in der letzten Zeit des 30 jährigen Krieges und nach dessen Beendigung, seine 
strengere Form und seinen härteren Charakter annahm, als Folge theils der ein
flußreichen, ausschließlichen Mitwirkung der in ihren Interessen kollidirenden be
rechtigten Stände bei der Gesetzgebung, theils der Sorge der Regierungen für 
Wiederbevölkerung des verwüsteten Landes, Wiederbesetzung der verlassen stehen
den Höfe, sodann für einheitlich geordnete Polizeieinrichtungen, späterhin für 
Rekrutirung der stehenden Heere; während die freiere Veräußerlichkeit der Va
sallen- und Rittergüter, unter dem Einfluß deS, mit Errichtung des Kam
mergerichts (1516), in die Mark eingeführten Römischen RechtS und der 
Konstitution wegen Erbfälle von 1527 *), bereits in älteren LandtagSrezeffen 
zugestanden ist, indem z. B. der Landesreverö vom 16. März 1602 (Nr. 17.) 
bestimmte, „daß eö bei der gemeinen Gewohnheit, die Lehngüter frei zu ver
kaufen, vorbehaltlich der landesherrlichen Bewilligung und des von jedem 
1000 Thlr. herkömmlichen Konsensgeldes, sein Bewenden behalten solle." 

Die Landtags-Rezesse von 1531, 1536, 1538, 1572, 1602 2), größten- 
theils für Kur- und Neumark, zum Theil für letztere allein erlassen, ent
halten von der Leibeigenschaft, wie überhaupt von einem Unterschiede in den 
persönlichen und dinglichen Abhängigkeitsverhältnissen und Rechten, einer
seits in der Neu- und Uckermark, andererseits in der Mittel- und Altmark, 
noch keine Andeutung, und erst später entstanden bäuerliche Pachthöfe. Gleich
mäßig und allgemein wird dort z. B. auf die Beschwerde über das Ver
ziehen der Unterthanen nach Städten und anderen Ortschaften nur verbo
ten, „angesessene Bauern, ohne Wissen und Willen der bisherigen Herr
schaft und ohne deren Abzugöbrief, als Bürger und Unterthanen anderswo 
aufzunehmen"; desgl. wird die bisherige Herrschaft ermächtigt, „den solcher
gestalt verzogenen Unterthanen ihre Zinsen und Nutzungen auS ihren ver
lassenen Bauergütern mit Beschlag zu belegen und ihnen vorzuenthalten." — 
„Äuch sollen dergl. auSgettetene Unterthanen an ihre frühere Obrigkeit zu
rückgeschickt werden."

So war ebenso generell und wiederholt in Betreff des GeflndezwangS- 
diensteS nur bestimmt:
„Welche Unterthanen Kinder haben in Unsern Landen, die sie zu ihrer eigenen 
„Arbeit nicht gebrauchen und als Dienstboten vermieden wollen, sollen sie vor 
„allen ihrer Herrschaft gegen billigen Lohn anbieten und gönnen; mögen fie aber, 
„sobald die Herrschaft ihrer nicht bedürfte, alsdann nach Gefallen bei andern in 
„Dienst bringen".

Im Landtagsabschiede und Reverse der Neumärkischen Landschaft vom 
11. 2uli 1611 3) wird auf die Beschwerde der Prälaten, Herrn und Ritter-

1) Landtags-Rezesse und Reverse von 1534, 1536, 1538, 1539, 1572. — 
MyliiiB Nov. Corp. Consl. Marchicarum, Thl. 6. Abschn. 1. S. 28, 35, 48, 55, 110 
und besonders Landes-Revers v. 16. März 1602 (ibid. S. 161).

2) Corpus Const. March. Thl. 6. Abth. 1. S. 26. 34, 43, 54, 63, 110, 147, 
vergl. auch die Landes-Ordnung im Sternbergschen Kreise von 1652. C. C. M.
5. Thl. 1. Abth. 1. Cap. S. 53 unter Nr. 27 und 34, wo unter Nr. 35. auf die 
Entziehung vom Gesindedienst der Verlust der Erbschaft angedroht ist.

3) C C. M. Thl. G. Ablb 1 S. 219.



Einleitung. XIX
schäft des Arnswaldeschen, Dramburgschen und Schievelbeinschen Kreise-, 
wonach:
„ihre Leute und Unterthanen, auch deren Kinder, bevor sie sich von der schuldigen 
„und von Alters hergebrachten Subjektion gegen ihre Junker losgemacht, in 
„die Aemter und Städte zögen, bei welchen die von Adel hernach wegen ihrer An- 
„sprache ost gar keine Hülfe erlangten", —
nur das Verbot wegen der Annahme solcher Unterthanen ohne Abzugsbriefe, 
und zwar mit der Bestimmung erneuert:
„daß die Herrschaft außerdem nicht schuldig sein solle, den Unterthanen etwas 
„von ihren Gütern oder Erbschaft verabfolgen zu lassen; in Betreff aller 
„derjenigen, welche künftig austreten würden, solle die Revokation und Citation durch 
„öffentliches Proklama geschehen".

Dabei heißt es weiter:
„daß es aber die Herrschaft wegen der Ablösung billig und erträglich machen möge, 
„damit die Leute an Verbesserung ihrer Lage nicht gehindert und nicht zu sehr be- 
„schwcrt würden".

Strengere Verordnungen wider das Entlaufen der Bauern und Kossäthen, 
„welche sich muthwillig in Schulden vertieften, ihr Vieh, fahrende Habe und 
Getreide heimlich zu Gelde machten, bei Nachtzeit fortschafften, dann heim
lich davon gingen und die Häuser und Höfe stehen ließen", finden sich be
reits in den gegen Ende des dreißigjährigen Krieges erlassenen renovirten 
Gesinde-, Hirten- und Schäfer-Ordnungen für die Kurmark diesseits und 
jenseits der Oder und Elbe von 1644, 1645, für die 6 Neumärkischen 
Kreise zwischen Oder und Warthe und für das Land Sternberg, auch die 
beiden Herrschaften BeeSkow und Storckow von 1646 *); doch ebenfalls 
ohne Unterscheidung von Besitzqualitäten und LandeStheilen.

Danach sollen die entlaufenen Bauern zurückgeschafft und so lange in 
Haft behalten werden, bis sie (wie es im Tit. 4. 2. selbst der Neumär-
kischen Gesinde-Ordnung heißt) einen andern Gewährsmann für 
den Hof geschafft haben; und ebendaselbst (§.5.) wird bestimmt: 
„daß ein Unterthan, welcher der KriegSbeschwerungen wegen, seinen Hof zu ver- 
„taffen gedrungen und Armuth halber zu bewohnen verhindert wäre, wofern ihm 
„auch von der Obrigkeit nicht geholfen werden könnte, dennoch nicht ermächtigt 
„sein solle, sich anderSwo niederzulassen oder sich in Dienst zu begeben; vielmehr 
„nebst seinen Kindern gehalten sei, seiner Obrigkeit vor anderen um üblichen Lohn 
„und Unterhalt zu dienen, bis er von seiner Obrigkeit Hülfe erlange, oder selbst 
„die Mittel erwerbe, einen Hof anzunehmen und zu bewehren".

Viel strenger werden nun aber, in Folge der Beschwerden der Stände, die 
Bestimmungen der nach Beendigung deS 30jährigen Krieges ergehenden re- 
vidirten Bauer-, Gesinde-, Hirten- und Schäfer-Ordnungen, in Bezug auf 
die Unterthänigkeit, den Gesindezwangsdienst, die Verpflichtung, verlassene 
Höfe anzunehmen und selbst in Bezug auf eine Schollenpflichtigkeit der un
angesessenen Leute und Tagelöhner.

Das diesen strengeren Maaßregeln zu Grunde liegende Motiv hatten be- 
reÜS die Bauer- rc. Ordnungen von 1644, 1645 und 1646 dahin ausge
sprochen:
„daß durch das Weglaufen der Bauern und das Verlassen ihrer Häuser und Höfe, 
„der Landesherr um seine Schöffe, die Junker und Obrigkeiten um ihre Päckte 
„und Dienste, die Gläubiger um ihre Vorschüsse gebracht würden, weil sich zu sol- 
„chen spoliirten Gütern niemals ein Kaufmann oder sonst jemand zur Uebernahme 
„finde".

Nun erst wird in der Ordnung für die Mittelmark, Priegnitz nnd Ucker-

D2
1) C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 1 S. 38, 55, 75.
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mark und die Herrschaften Beeskow und Storckow von 1681 und 1683 *) 
aus die Vorstellung der Ritterschaft der Uckermark und deS Landes zu 
Stolpe, die hier — „gleichwie in Pommern und Meklenburg" — herr
schende, von der Mittelmark abweichende Gewohnheit „eines von uralters- 
her eingeführten Rechtes der Leibeigenschaft" ausdrücklich anerkannt: 
„Kraft welcher die Unterthanen verbunden seien, täglich zu dienen, wann und wie 
„ihnen angesagt und mit so viel Gespann, als ihnen von der Obrigkeit zur Hof- 
„wehr gegeben und das alles bei eigener Kost und Unterhaltung. Die Untertha- 
„nen könnten ihre Höfe nicht verlassen oder verkaufen, auch keinen Gewährsmann 
„in ihre Stelle schaffen: die Kinder insgesammt wären in ihrer Eltern Kondition, 
„und eigene Leute, müßten in den Gütern, worunter sie geboren, verbleiben und 
„wären nickt nur sckuldig, ihrer Herrschaft gewisse Jahre, — [für die übrigen 
„Landestheile waren drei Jahre bestimmt^, — sondern so lange, als sie überhaupt 
„dienten und nickt etwas Eigenes unter ihrer Obrigkeit anfingen, als Gesinde zn 
„dienen: sie könnten von einem Dorfe ins andere, von einem Hofe auf den anderen 
„versetzt werden, ja es könnte wider der Obrigkeit Willen weder durch sie selbst, 
„noch durch Vorschub der Eltern irgend eine Veränderung mit ihnen vorgenom- 
„men, auch der Entlaufene vindicirt und keine Verjährung dagegen vorgeschützt 
„werden".

Dennoch heißt es wiederum noch in der um dieselbe Zeit erlaffenen revi- 
dirten Bauer- rc. Ordnung für die 7 Neumärkischen Kreise und daS 
Land Sternberg vom 14. September 1685 1 2 3) (Tit. 1.):
„daß nur diejenigen Bauer- und Kossäthen-Söhne und Töchter, welche mit Vor- 
„bewußt der Herrschaft kein anderes vitae genug honestum erwählt, sondern 
„zur Bauer- und Feldarbeit tüchtig und bei dieser verharrten, so weit sie von ihren 
„Eltern zu deren eigenen Diensten nickt gebraucht würden und um Lohn dienen 
„wollten, der Herrschaft gegen billigen Lohn sick anzubieten hätten, indeß nach 
„Verlauf von 14 Tagen an andere Orte, wohin sie wollten, nur nicht außer Lan- 
„deS sich begeben und sogar während der Dienstzeit an ihrer Verheirathung oder 
„ihrem sonstigen Glücke nicht verhindert werden dürften, sobald sie nur einen Stell
vertreter geschafft oder das Jahr ausgedient hätten".

Dabei ist jedoch hinzugefügt:
„Wegen der Dienstbarkeit und Leibeigenschaft solle es an den Orten, wo dieselbe 
„im Schwange, bei dem hergebrachten Brauche bewenden; auch die aus einem um 
„ehelichen Beischlaf erzeugten Kinder am Orte der Geburt unterthänig sein"; dem- 
„nächst weiter, „daß die Hausinnen (unangeseffene Tagelöhner), wenn sie vier 
„Jahre unter einer Herrschaft gewohnt, derselben unterthänig sein und bleiben 
„sollen".

StändischerseitS wurde jedoch zu dieser Ordnung bald darauf eine Dekla
ration uud ein Anhang beantragt. Diese Deklaration, vom 26. Juni 1687 ’), 
ging nunmehr noch viel weiter und besagte:
„daß jene ftühere Ordnung dem Leibeigenen keinen Grund geben solle zur Erwäh- 
„lung einer andern Lebensart, zum Studiren, Handwerk u. s. w.; daß der Gesinde- 
„zwangSdienft und die Verpflichtung zur Annahme der Höfe mit Rücksicht auf 
„den Zu st and deS Landes sich in Betreff aller Unterthanen-Kinder, von Bauern, 
„Kossäthen oder Fischern, so weit auSdehne, daß der Eltern eigenes Bedürfniß sich 
„auf einen Sohn und eine Tockter beschranken müsse, ingleichen daß die Bestim- 
„mung wegen der nach vierjährigem Domicil eintretenden Unterthänigkeit der Hau- 
„sinnen rückwirkende Kraft habe. Nur sollte den Haufinnen, welche noch nicht 
„vier Jahre unter einer Herrschaft gewohnt, der Zieh-Schein nicht willkührlich vor- 
„enthalten werden".

Diese sich steigernde Strenge in der Unterthänigkeit und Schollenpflich
tigkeit selbst unangeseffener Leute sollte zugleich dem nach der Zeit des drei-

1) C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 1. S. 142.
2) C. C. M. 5. Thl. 3. Abth. 1. Kap. S. 172.
3) C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 1 S. 214.
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ßigjährigen Krieges, nach Inhalt aller Landtagsrezesse und Gesinde-Ordnun
gen auS dieser Zeit eingerissenen Unfug begegnen:
„baff gesunde, kräftige Leute auf der Bärenhaut, unter dem Vorwande des Pferde
moder des ViehhandelS, in Krügen und auf den Dörfern umherlägen und Ber- 
„brechen verübten; dergleichen Leute sollten künftig gegen Tagelohn der GerichtS- 
„obrigkeit arbeiten und ohne deren Erlaubniß an keinen anderen Ort verziehen". 

So bildete der Zustand, welchen der dreißigjährige Krieg durch Verwü
stung unzähliger Höfe und ganzer Dörfer, selbst vieler adliger Güter, bei 
ungehemer Entvölkerung des Landes, nach dem Zeugniß aller oben alle- 
girten publicistischen Urkunden, hinterlassen hatte, den historischen Hintergrund 
für die, als eine Maaßregel der Landes- und SicherheitS-Polizei betrachtete 
strengere Unterthänigkeit und glebae adscriptio, — und zwar ganz gleich- 
mäßig für die Alt- und Mittel-, wie für die Ucker- und Neumark. 

WaS nun aber die Erblichkeit der Höfe betrifft, so war diese niemals 
Gegenstand deS Widerspruchs oder der Beschwerde der Stände und konnte 
eS in der That auch um so weniger sein, als (nach Ausweis jener Urkun
den), in Folge der Verheerungen und Verwüstungen des dreißigjährigen 
Kriege-, die strengsten Maaßregeln nothwendig waren, um die Bauernkinder 
nur aus den elterlichen Höfen sestzuhalten.

Die Reskripte v. 1. 3ult 1656 und 5. April 1658 verboten deshalb den 
Söhnen der Bauern, wenn letztere deren nur einen oder zwei hätten, „sich 
der Subjektion zu entteißen und ein Handwerk zu lernen;" und moti- 
virten dies Verbot ausdrücklich dadurch:
„damit die Dörfer in ihrer gegenwärtigen Wüstenei nicht verblieben, weshalb aus 
„Gründen des bonum publicum und weil die Handwerker zu den Bauer- und Kos- 
„säthenhöfen niemals zurückkehrten, die Bauersöhne aus den Städten durch die 
„Landreuter zurückgebracht werden müßten; wolle der Koffäth oder Bauer seinen 
„Sohn los und ftei haben, so müsse er der Obrigkeit einen untadeligen Ge- 
„währSmann^stellen*)

Abgesehen vom GeflndezwangSdienst haben hingegen andere charakteristi
sche Merkmale der Leibeigenschaft, — z. B. ein Antheil an der Verlassen
schaft deS Bauern oder ein mortuarium (Sterbe- oder Todtfall) in der 
Mark nickt bestanden. Hingegen galten seit dem 16., besonders im 17. Jahr
hundert in der durchgreifend germanistrten, weil auf Deutsche Sitten und 
Rechte kolonisitten Altmark, wo Freiheit der Person und vollkommenes Eigen
thum der Bauergüter von Alters her bis zur neueren Zeit als unzweifel
haftes Recht angesehen wurde, dennoch gleichmäßig die in den übrigen Thei
len der Mark Brandenburg eingeführten Wirkungen des UnterthänigkeitS- 
verhältniffes, in Betteff deS Unterthanen-Eides, der Genehmigung der Herr
schaft zur Verheirathung der Unterthanen, des GesindezwangSdiensteS der 
Unterthanenkinder, so wie der Ausdehnung der Frohndienste; es mußte da
selbst sogar ein Annahmegeld bei Erwerbung der Höfe entrichtet werden.1 2 3) 

Speciell für die Neumark und inkorporirte Kreise wurde durch daS Pa
tent vom 11. Februar 1698 noch angeordnet: „daß Unterthanentöchter (seß
hafter und unseßhaster Leute), welche vom Orte wegheirathen wollen, nicht 
eher verabfolgt werden sollten, als bis der GerichtS-Obrigkeit des OrtS ein 
LoSkausSgeld von 4 — 6 Thlr. erlegt sei, weil daS Recht der Unterthänigkeit 
dadurch geschmälert und der GerichtS-Obrigkeit das Gesinde entzogen 
werde. •)

Dagegen war nichtsdestoweniger auch in der Neumark das erbliche und

1) C. C. M. 6. Thl. 1. Abth. S. 495-498.
2) Goetze, Provinzialrecht der Altmark, Thl. I. S. 5., Thl. II. S. 20—22, 82. 

Allmärkische renovirte Gesinde-, Hirten- und Sckäfer-Ordnung von 1635.
3) C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 2. S. 341.
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feste Defltzrecht der bäuerlichen Hofbesitzer damals unbestritten und es mögen 
dafür aus den älteren, wie aus den bereits erwähnten späteren LandtagS- 
rezeffen und Gesinde-Ordnungen noch einige entscheidende Zeugnisse angefübrt 
werden.

So hielt es die Neumqxkische Ritterschaft sogar für nöthig, Bestimmun- 
aen dagegen zu beantragen, daß die von ihren eigenen wüsten Feldern oder 
Aeckern gegen Heuerkorn an bäuerliche Wirthe überlassenen Ländereien Sei
tens dieser letzteren nicht als Eigenthum usukapirt werden dürften, ihr viel
mehr die Aufkündigung freisteben solle; und nur in Folge ausdrücklichen An
trages der Neumärkischen Stände sind in den älteren Rezessen von 1534 
und folg, diejenigen beschränkten Rechte in Betreff des Auskaufens der 
Bauerhöse, welche dem Adel diesseits der Oder zustanden, auf die Mark jen
seits der Oder überttagen. Das Auskäufen von Bauern war danach nur 
gestattet, gegen Zahlung deS durch Abschätzung zu ermittelnden gemeinen 
Werthes, — dessen Hälfte mindestens sofort baar erlegt werden solle, — so
dann allein unter der Voraussetzung, daß der Adel keinen eigenen Rittersitz 
habe und dazu den Bauerhof benutzen müsse. — Dcrgl. Auskäufe sollten 
aber möglichst verhütet werden. !) In den mehr gedachten Rezessen ist über
all die Rede von den den Unterthanen gehörigen Höfen und Häusern, sogar 
von Geldvorschüffen, welche Freileute auf wüste Bauer- und Koffäthengüter 
den Unterthanen gegeben, von der Statthaftigkeit, einen Gewährsmann zu 
stellen, von der Verbindlichkeit der Kinder zur Annahme des väterlichen Ho
fes, und sollten die Unterthanen, welche wegen der Kriegsbeschwerungen von 
ihren Höfen zu weichen gezwungen, nicht gehindert werden, dieselben wieder 
zu beziehen.?)

Dazu bestimmte die Bauer-Ordnung von 1651, wie es gehalten werden 
solle, wenn Wittwe oder Erben sich der Erbschaft des Hofes entzögen; 
ferner die Neumärkische Ordnung von 1685, wie es zu halten, wenn ein 
Bauer oder Kossäth sich bei seinem Hofe nicht erhalten könne, sodann der 
Anbang zur Neumärkischen Bauer-Ordnung von 1687 1 2 3) wegen der Aus
gedinger, welche ihre Häuser den Kindern übergeben; obschon andererseits 
die Dienstpflicht der Ausgedinger, sofern sie Leibeigene sind, so weit auSge- 
gehnt wurde, daß sie auch über das 56 sie und 60 sie Jahr hinaus nach Ge
fallen der Herrschaft Tagelöhnerdienste um Lohn zu leisten verbunden blieben.

e Der ältere Neumärkische Landtags-Abschied von 1572 gestattete der Neu
märkischen Ritterschaft sogar eigene Urbarmachungen und Rodungen neuer 
Aecker und Wiesen nur dann: „wenn dies ohne merklichen Abbruch und 
Schaden der bäuerlichen Hütung und anderer bäuerlicher Gerechtigkeiten ge
schehen könne."

Wie nach älteren Landtagsrezeffen, so sollten auch nach dem, für alle 
Theile der Mark geltenden LandtagSrezeß vom 26. Juli 1653 (Nr. 22.) sogar 
widerspenstige Bauern nur wegen schwerer und sehr grober Vergehen von 
den Höfen entsetzt werden dürfen; selbst eine Obrigkeit, welche die Gerichte

1) Neumärkiscber Landtagsabschied von 1572. C. 6. Thl. 6. Abth. 1. S. 99. 
LandtagS-Rezeß von 1577 ibid. S. 111. Churfürstl. Resolution auf der Ritterschaft 
gravamina vom 22. Decbr. 1593 ibid. S. 132, wo ausdrücklich der jedesmalige 
landesherrliche Konsens zum Auskaufen eines Bauern ein- für allemal und ge
nerell vorbehalten wird. DeSgl. Landtagsabschied und Revers der Neumärkschen 
Landschaft vom 11. Juli 1611, S. 218. Special-ReverS der Krossenschen Land
schaft vom 12. Juni 1611 ibid. S. 238. Renmärkscher LandeSrezeß v. 19. Aug. 
1653 ibid. S. 472. LandtagSrezeß v. 26. Juli 1653.

2) Revidirte Bauer- ,c. Ordnung von 1651. C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 1. 
S. 115. Neumärksche Ordnung v. 14. Septbr. 1685 ibid. S. 177 u. 179.

3) C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 1. S. 218.
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und das Recht erster Instanz habe, solle dazu nur nach förmlicher Kognition 
und Untersuchung, auf Einholung von Uttel und Recht ermächtigt sein", 
und nach dem Rezeß von 1653, gleichwie nach dem allgemein geltenden 
LandtagSrezeß von 1572 x), sollten auch einem solchen ungehorsamen Bauern 
die Güter nach Würdigung und Taxe gebührlich bezahlt werden; wie denn 
auch schon die Resolution auf der Ritterschaft gravamina vom 22. Decbr. 
1593 1 2 3 4) bestimmt hatte, daß der Ritterschaft gegönnt werden solle, die Leib
gedinge der Wittwen nach deren Absterben zum Rittersitze zu schlagen, indeß 
„vorbehaltlich des Gebrauchs zum Leibgedinge in wieder vorkommendem Falle 
und daß mehr Leute nicht aus gekauft würden."

Die Rechtsverhältnisse der bäuerlichen Wirthe in der Neumark unterschie
den sich, zufolge der erwähnten publicistischen Urkunden, von denen in der 
Mittelmark und anderen Theilen der Mark Brandenburg hauptsächlich nur 
darin, daß eine strengere Verpflichtung der Leibgedinger und unangeseffenen 
Einwohner zur Leistung von Tagelöhnerdiensten sür die Herrschaft gegen 
Lohn, sodann der Unterthanenkinder zum Gestndezwangsdienste und zur An
nahme wüster Höfe galt. 8)

Was die Dienstverhältnisse der Bauern in der Mark betrifft, so war 
daS Maaß der Dienste nirgends der Willkühr der Gutsherrschasten anheim
gegeben. Der Neumärkische LandStagsrezeß vom 19. August 1653 erwähnt 
sub Nr. 19. der determinirten Dienste der Bauern, welche sie mit dem Vieh 
an 2 Tagen in der Woche zu leisten schuldig, und beläßt es wegen der Kossä- 
thendienste bei Verttägen und Herkommen, befiehlt auch die Abordnung von 
Regierung--Kommiffarien bebufs der Verwandlung der Naturalspeisung in 
ein gewisses Deputat in der Art, daß die armen Leute mit Fug keine Klage 
oder Beschwerde zu führen Ursache hätten.

Während nach älteren Landtagsabschieden, z. B. nach dem Neumärkischen 
von 1572, der Dienst in der Neumark und in dem Lande Sternberg mit 
Gespann und mit der Hand außer der Erndte auf 2 Tage festgesetzt wurde, 
verordneten die Reskripte vom 22. Juli nebst Deklaration vom 23. Juli 1572, 
daß die „ armen Leute über die 2 Tage mit noch mehreren Diensten nicht 
auSgemattet und daß daher die Baufuhren darin eingerechnet, die Erndte- 
dienste aber mit christlichem und billigem Maaß gefordert werden sollten, da
mit die armen Leute zur Einbringung der eigenen Erndte Zeit behielten, in
dem die 2 Tage in der Woche den Leuten bereits schwer genug würden." *) 
DaS spätere, in Folge einer Konferenz mit den Ständen erlassene Neumär- 
kische Dienstreglement vom 20. October 1720 5) ergiebt inzwischen, daß die 
Dienstpflicht eine schwerere geworden war, daß namentlich weit mehr Dienste, 
die Burgfuhren zum Theil auch außer dem ordinairen Hofedienste zu leisten 
waren. Doch bestimmte das Reglement von 1720 genau über Zeit und 
Maaß, Ladung u. dergl., nebenbei auch, daß, da die meisten Schulzenhöfe 
vom Adel und von Königl. Beamten besessen würden, tüchtige Vertreter an 
Ort und Stelle gehalten werden sollten.

Freilich lagen den Unterthanen außer den gutsherrlichen, auch noch die

1) C. C. M. Thl. 6. Abth. 1. S. 112.
2) C. C. M. Thl. 6. Abth. 1. S. 133.
3) Rabe, Sammlung Preuß. Gesetze u. Verordnungen, 1. Sb. 1. Abth. S. 60, 

91, 163, N. C. C. M. Thl. VI, Abth. 1. S. 425, 465 u. Thl. 5. Abth. 3. S. 213. 
— Vergl. über die Besitz- und Dienstverhältnisse und die Beschaffenheit der Bauern 
in den verschiedenen Theilen der Mark. Stengel, Beiträge, Bd. II. S. 3 Bd. XI. 
E. 105. — v. Kamptz, Jahrb. III. S. 327. XII. S. 309. — inSbes. Mathis, ju
ristische Monatsschrift, Bd. III. S. 32 sog. Bd. XI. S. 119.

4) C. C. M. Thl. 6. Abth. 1. S. 101, 102.
5) C. C. M. Thl. 6. Nachlese S- 58 seq.
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Dienste zu FestungSbauten mit dem Gespann und der Hand ob, diese indeß, 
laut des Neumärkischen Landtagsabschieds von 1572, gegen Tagelohn, sowie 
andere öffentliche Dienste, z. B. bei Wolfsjagden, Wildfuhren u. dergl., de
ren Ausdehnung und Mißbrauch durch die Churfürstlichen Jäger und Beam
ten, häufig zur Sprache kam und gerügt wurde, endlich die Gemeinarbeiten 
und oft die Bestellung der Psarr- und Kirchenäcker.

Die Geschlossenheit und Untbeilbarkeit der bäuerlichen Besitzungen beruhte 
schon auf den Grundsätzen des früh in der Mark geltenden SachsenrechteS, — 
wie in der Besteuerung, und in der Zehnt- und Zinsbelastung. Auch drängten 
nicht gerade, wie anderwärts, Bevölkerung, Kultur und Bodenbeschaffenheit 
zur Theilbarkeit hin. *) Selbst zu vollem Eigenthum besessene Höfe, wie 
die in der Altmark, wurden ungetheilt an einen Erben, sogar nach Erb- 
und Grundtaren übertragen, bei denen lange Zeit hindurch nur Inventarium 
und bewegliches Vermögen zur Schätzung und Erbtheilung kam und die 
Gerichte eine Kognition über Auslobungen der andern Kinder aus dem 
Hofe und über die Ansetzung der Ausgedinge, im Interesse der Erhaltung 
prästationsfähiger Bauergüter, ausübten.2) Noch muß der Zehntpflicht 
in der Mark gedacht werden. Der Kurfürst Johann Sigismund hatte der 
Kroffenschen Landschaft erklärt: s) „wie er nicht gestatten könne, daß die Un
terthanen, dem Herkommen zuwider, mit der Abforderung des Zehent belegt 
würden."

Dagegen wurde 1685 *) die Abgabe des Zehnten an die Herrschaft resp, 
die Gerichtsobrigkeit, von allem Vieh der Hausinnen, desgl. der kleinen Frei
leute, welche eigene Hauser besaßen, — sofern nicht etwa schon an einzelnen 
Orten die Abgabe deS 5ten oder 6ten Stückes hergebracht sei, zunächst in 
der Neumark generell eingeführt, diese Zehntabgabe auch auf Ansuchen der 
Prälaten, Herrn, Ritterschaft und Städte der Neumark, deS Landes Stern
berg und der inkorporirten Lande, durch Edikt vom 9. Septbr. 1699, auf 
alle Unterthanen und Dorfseinwohner an alle und jede Gerichtsobrigkeiten, 
•— als Aequivalent deS obrigkeitlichen Schutzes und zugleich als Entschä
digung für gemeine Vortheile an Weide u. dergl., — ausgedehnt; worauf 
die nämliche Abgabe um der Gleichheit willen auch in den übrigen Theilen 
der Provinz und an denjenigen Orten angeordnet wurde, wo sie bisher noch 
tiicht Herkommens gewesen.5) Die auf vielfache Beschwerde der Untertha
nen erlassene Deklaration vom 28. Septmbr. 1700 beschränkte jene Zehnt
abgabe hiernächst jedoch auf diejenigen Handwerker, Müller und andere Un
seßhafte, welche die Weide auf der Gerichtsobrigkeiten Aecker und gemeinen 
Freiheit mit genießen, befreite dagegen die Bauern und die Kossäthen, welche 
schon vorher ihre ordentlichen und regulirten Lasten und Leistungen zu ent- 
richten hätten und von Alters her mit keinem Zchnten belegt gewesen 
wären.6)

1) Vergl. z B. Sommer, Darstellung des Rechtsverhältnisses der Bauergüter 
im Herzogthum Westphalen. S. 4, 5,24 —Kindlinger, Geschichte der Deutschen 
Hörigkeit. S. 170. — Wigand, Prcvinzialrecbt der Fürstenthümer Paderborn und 
Corvey. Thl. II. S. 372. — Riedel, die Mark Brandenburg im Jahre 1250. S. 41 
seq. 48 seq.

2) Goetze, Provinzialrecht der Altmark. Thl. II. S. 24.
3) Specialrevers für die Krossensche Landschaft v. 12. Juni 1611. — Joh. 

Sigismund wies auch im Specialrevers für die Kottbusfiscbe Landschaft de eod. 
die Anträge wegen Einführung eines gutsherrlichen Mühlenzwanges zurück. — 
C. C. M. Thl. 6. Abth. I. S. 238, 242.

4) Neumark. Bauer- ,c. Ordnung v. 14. Sepbr. 1685.
5) B. v. 25. Oktbr. 1699. — C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. 2. S. 343. 

XI. u. XII.
6) C. C. M. Thl. 5. Atth. 3. Kap. 2. S. 345. Nr. XIII.
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Kür das vormals Schlesische Herzogthum Krossen und Züllichau, ebenso 
für die Herrschaft KottbuS, ergingen zum Theil getrennte, im Wesentlichen 
indeß gleiche Rezesse und Ordnungen, wie für die übrige Mark. J)

In den Weichbildern der Städte Züllichau, Krossen und KottbuS war 
nach den Bestätigungen ihrer Willkühren (von 1409, 1425, 1469) 1 2 3 4 5) Mag- 
deburgscheS und resp. Sachsenrecht eingeführt, wonach auch die Güter der 
Untersaffen in den zum städtischen Weichbilde gehörigen Dörfern nach Säch
sischem Rechte frei vererbt wurden, wie letzteres die vom Schlesischen Her
zog Heinrich bestätigte Züllichauer Willkühr von 1425 ausdrücklich besagt. 

Wie der seit dem 15. Jahrhundert eingeführte Gebrauch des Römischen 
Rechts, seinen anerkanntermaßen nachtheiligen Einfluß auf die bäuerlichen 
Rechtsverhältnisse8) auch in der Mark äußerte, ergiebt sich unter anderem 
aus deS seiner Zeit berühmten Churfürstlichen Raths und Rechtsgelehrten 
Müller Resolutionen*), welcher die Dienste und Abgaben der Unterthanen, 
unter Allegation eineStheils von Bibelstellen, anderentheils von Sätzen deö 
Römischen Recht-, — in einer gleichzeitig religiös-mystischen und juristisch
dialektischen Weise, — auf das obrigkeitliche und schutzherrliche Verhältniß 
der Gutsherrn, wie auf die deshalb schuldige Subjektion und Reverenz der 
Unterthanen gegen ihre Guts- und GerichtSobrigkeit zurückführt.

Die Einrichtung deS Kammergerichts (1516) hatte häufig erneuerte Be
schwerden der Stände zur Folge über dessen und der anderen Hof- und 
Landgerichte Eingriffe in die PattimonialgerichtSbarkeit und die gutSherrlichen 
Rechte; letzteres namentlich durch Firation der Dienste, Zuerkennung von 
Speisedeputat, Remissionen u. f. to.6 *) Die Bauern rekurrirten auf richter
lichen Schutz, erlangten freies Geleit nach Hofe, und die Gerichte avocirten 
öfter die Verhandlungen, bei denen die GutSobrigkeiten selbst betheiligt waren. 
Dagegen erging dann auf die vielfachen Beschwerden der Stände die fast 
in allen LandtagSrezeffen von 1538 ab wiederholte Bestimmung: „daß die 
Bauern, ohne daß zuvor ihre Herrschaft gehört sei, niemals frei Geleit an 
den Landesherrn oder zu seinen Gerichten erhalten, daß die Prozeß-Ver
handlungen zunächst immer zum gütlichen Vergleich an die Obrigkeit erster 
Instanz wiederum zurückgeschickt, auch selbst nach 6 Wochen nur in dem 
Falle der verweigerten Justiz oder auf wiederholte Berufung eines Theils, 
von den höheren Gerichten wieder eingefordert, ferner, daß diejenigen Bauern, 
welche die Ritterschaft gegen Hofe verklagen würden, ohne die Klage genü
gend zu begründen und auszuführen, zum Abscheu des liederlichen Klagen- 
— vermöge Kammergerichts-Reformation — mit dem Thurme bestraft wer
den sollten. ®)

Nach Errichtung deS Kammergerichts und Ertheilung des Kaiserlichen Pri
vilegiums de non appellando von 1703 mußte die Regierung zunächst die Ver
besserung der Justiz bei den landesherrlichen Gerichten zu einer ihrer Haupt- 
Aufgaben machen. Die Sorge für Verbesserung der, gleichwohl die persönlichen, 
die Besitz- und LeistungS-Verhältniffe des Bauernstandes am unmittelbarsten 
berührenden Patrimonialgerichtsbarkeit fiel erst der Regierung Friedrich deS

1) Bauer- und Gesinde-Ordnung für das Herzogthum Crossen und Züllichau
vom Jahre 1686. Tit. 3. 7., Tit. 4. §. 1. — Kurfürst!. Brandenburgische Ge
sinde-Ordnung für die Herrschaft KottbuS vom Martinitage 1685.

2) Nov. Corp. Const. March. VI. 1. S. 3, 6, 7.
3) Eichhorn, III. §. 440. S. 318. §. 448. S. 357, IV. §. 545. S. 387.
4) Resolutio XCIX. $. 1. a. a. O.
5) Vergl. Müller practica civilis Marchica Res. 99. S. 144 und die dort 

angeführten Judikate.
6) LandtagSrezeß v. 26. Juli 1653 Nr. 22. und die früheren oben mehrfach

alleg. Rezesse.
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Großen anheim, — in Schlesien bald nach dessen Besitzergreifung, ebenso 
1773 in Westpreußen *), sodann 1782 in der Kur- und Neumark *) u. s. ir.: 
„„ins Künftige sollte der Justitiar gehörig geprüft und bestätigt, auch »licht 
mehr der Konsulent des Gutsherrn sein und von letzterem nicht aus bloßen» 
Eigensinn und Willkühr mehr entlassen werden dürfen.""

Die schwere Last der Ritterpflichten, welche noch im 16. und 17. Jahr
hundert bei fortwährenden Gefahren des Reiches und deS Landes vor Tür
ken und Tartaren, Dänen und Schweden u. f. w., bei mannigfachem Elend 
und Jammer, bei Verheerung und Verderben, — wie eS hieß — in häu
figster Wiederkehr (1530, 1541; 1586, 1587, 1592, 1594, 1596, 1602, 
1606, 1610, 1615, 1626, 1627, 1628, 1632, 1661, 1663, 1669, 1678)3) 
auf die Vasallen (die Rittergutsbesitzer), wie auf die zur Gestellung von 
Lehnpferden pflichtigen Freischulzen drückte, hörte bei der Untüchtigkeit des 
Ritterdienstes für die veränderte Militairverfaffung von selbst auf und es 
sollten dafür schon 1663 pro Dienstpferd 40 Thaler gezahlt werden, woge
gen die Kavallerie und die Dragoner Anfangs mit Pferd und Weib bei 
den Bauern auf den Dörfern einquartin wurden, von bäuerlichen Grund
stücken und Wiesen Fourage und Rauchfutter erhielten, so daß hauptsächlich 
vom Bauernstande die neue Last der veränderten Militaireinrichtung wieder
um übernommen und getragen werden mußte, bis später Bezahlung und 
Verlegung in die Städte erfolgte *), jedoch das Kavalleriegeld, in welches 
die Naturalverpflegung sich verwandelte, auf die kontribuablen Hufen gelegt 
und eine neue Reallast der bäuerlichen Grundbesitzungen wurde.

Zwar blieb der ältere Grundsatz in Kraft- „daß die, welche wüste Höfe 
inne haben, eö seien von Adel oder Beamte, sich von der Last der Kontri
bution oder von anderen Reallasten nicht freimachen dürsten." 6) ES wa
ren indeß zahllose kontributionsfähige Höfe zerrissen, wüste Hufen und Feld
marken zum Ritteracker eingezogen und dadurch, wie die Renovation vom 
31. März 1714 nebst der Verordnung „wegen Revision der Kataster und 
der LandeSmatrikel nebst Schoßbüchern" vom 29. Juni 1714, zur Ausfüh
rung deS Edikts „wegen Wiedereinführung deS Hufen- und Giebelschoffes 
in den gesammten Märkischen Landen", erklärte: „der Dienst der Untertha
nen, welche nun auch kontribuablen Acker mit bestellen mußten, weit schwe
rer und größer geworden."

Nach der Deklaration deS Gesetzes v. 31. März 1717 weaen Regulirung 
der Grundsteuer, d. d. 30. August ej. a. sollte, bis auf das Jahr 1624 zu
rück, aller Baueracker wiederum unter die Einwohner vertheilt werden. Da
bei erkannten die principia regulativa wegen Untersuchung der verschwie- 
genetl steuerbaren Aecker vom 1. Februar 1718 jedoch die Steuerfreiheit des 
Lehn- und RitterackerS an, und die Verordnungen aus den Jahren 1717 
bis 1724 hoben gegen Einführung eines LehnskanonS die Naturalleistung 
von Ritterdiensten, resp, die Gestellung von Ritterpferden auf und befreiten 
sämmtliche adliche, Schulzen- und Bauer-Lehne vom oberlehnsherrlichen 
Ncrus zum Landesherrn.

1) Instruktion v. 21. Septbr. 1773 für die Westpreuß. Regierung. — Rabe, 
Sanml. I. Bd. Abth. V. S. 673.

2) Reglement v. 30. Rovbr. 1782. Abschn. I. — Rabe, I. Abth. VII. S. 299 
u. Nov. C. C. Thl. VII. S. 1869. Nr. 54.

3) Corp. Const. March, de 1736. Thl. 3. Abth. 2. Thl. 3. Abth. 2. S. 125.
4) Ordonnanzen, wie Einquartierung-- und Verpflegungs-Reglements für die 

Kavallerie v. 1. Februar 1684, 18. Mai 1713 u. 1721. — Preuß, Gesch. Friedr. 
des Gr. Thl. II. Buch 5.

5) Müller practica civilis Marchica Resol. 100. S. 160 seq. — Neumärkscher 
Landtags-Abschied von 1572, deSgl. 1602. Revers von 1540. C. C. M. 4. Theil 
Abschn. vom Schoß S. 14.
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Dennoch schloß sich die Stellung des Adels gegen den Bauernstand im 
löten, 17ten, zum Theil noch im 18tat Jahrhundert noch schärfer dadurch 
ab, daß dem Adel, (nach Inhalt fast sämmtlicher, oft allegirter Landesrezeffe), 
1) die Erhaltung der säkularistrten Stifte und Klöster für seine Söhne und 
Verwandten vorbehalten, 2) ihm aber die Betreibung von Handel und Ge
werbe, im Interesse der Städte, untersagt, jedoch 3) dafür noch im Land- 
tagSrezeffe vom 26. Juli 1653 (sub. Nr. 31.), wie in der Kurfürstlichen Re
solution von 1652 zugesichert wurde, eS sollten die adlichen feuda künftig 
wiederum nur an Leute von Adel überlassen werden, auch aus dem Besitz 
Bürgerlicher wieder auf ihn übergehen, wozu 4) das Edikt von 1739 erging, 
gegen die ungleichen und schändlichen Heirathen mit Bürger- und Bauer- 
Töchtern, welches den Verlust der Lehns-Sukcesston für die aus solchen Ehen 
entsprungenen Abkömmlinge androhte, — Verordnungen, welche später öfter 
erneuert, zum Theil noch in das allgemeine Landrecht übernommen sind. 

Die zerstörenden Nachwirkungen deS dreißigjährigen Krieges erstreckten sich 
weit in das 18. Jahrhundert hinein. Neben den oben geschilderten landeS- 
polizetlichen Anordnungen begannen indeß schon gegen Ende des 17. und 
am Anfänge des 18. Jahrhunderts einzelne Maaßregeln, welche im allmähli- 
gen Fortschritte die Hebung und Entfesselung des Bauernstandes, die Her
stellung freien Eigenthums, die Lösung von Frohnen und Abgaben und da
bei gleichzeitig die Hebung der Bodenkultur überhaupt durch die für alle 
Volksklaffen gleich segensreiche Agrargesetzgebung vorbereiteten und anbahn
ten. ES hängen diese Maaßregeln auch in ihrem äußeren historischen Ver
laufe genau zusammen mit der Kräftigung der Landeshoheit und der Befe
stigung der Monarchie, wie mit der Befreiung der landesherrlichen Gewalt 
von der Einwirkung der Stände, welche geschichtlich und verfassungsmäßig 
nur zur Vertretung besonderer Standesrechte und Klaffen-Interessen berufen 
waren.

Die LandtagSrezeffe von 1653 waren die letzten, durch welche über Kir
chen-, Staats- und andere Landes-Verfassungs-Sachen mit den Ständen 
verhandelt wurde. ’)

Der König Friedrich Wilhelm I. versicherte den Kurmärkischen Landstän
den auf ihr Memorial wegen Konfirmation der älteren Rezesse, durch Re
solution vom 22. April 1713:
„daß er selber für die Wohlfahrt und das Beste seiner Unterthanen landeSväter- 
„lich sorgen, ganz besondere Sorgfalt aber darauf wenden werde, daß Gerechtigkeit 
„in seinem Lande blühe, im Uebrigen jedoch zur Konfirmation der allegirten Re- 
„zeffe sich nicht schlechterdings entschließen könne, ohne genane und gründliche Jn- 
„formaiion ihres Inhalts, ob und wie weit selche Rezesse ans die gegenwärtigen 
„Zeiten noch anwendbar und ob nicht das eine oder andere, so zu des Landes Flor 
„und Wachsthum dienen konnte, darin zu verändern und zu verbessern sein möchte, 
„da der König nichts jemals versprechen wolle, was er nicht auch Königlich und 
„unverbrüchlich zu halten gedenke".

Die Vertretung der Wohlfahrt des Landes und der Rechte aller Klaffen 
von Staatseinwohnern sollte fortan den Preußischen Monarchen, als Trä- 
gern der neuen StaatSentwickelung, anheimfallen; man faßte die letztere und 
mit ihr die Verbesserung der Agrar-Verhältnisse nunmehr im Zusammen
hänge mit der Gesammtkultur des Landes auf.

Die provinziellen Verordnungen erweiterten sich, wenn nickt immer schon 
der äußeren Form, so doch dem gleichmäßigen Prinzip nach, zu Staats- und

1) Vergl. die Resolution auf der Kurmärk. Stände Beschwerdepunkte v. 1. Mai
1653. Nr. 13. in C. C. M. 6. Thl. 1. Abth. S. 404, sodann Res. Friedrichs v.
27. Mai 1692. S. 620.

2) C. C. M. 6. Thl. Nachlese S. 34.
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LandeS-Gesetzen und es muß, der besseren Uebersicht und des Zusam
menhanges wegen, schon hier, bei Schilderung der Agrar-Verhältnisse der 
Mark, vorgreifend einiger allgemeiner Landes-Verordnungen gedacht werden.

Die Holz-Ordnungen unter andern, welche für die Mark 1547,1556,1563, 
1571, 1593, 1602, später 1720 u. s. w. ergingen, hatten wesentlich nur den 
Schutz der landesherrlichen Forsten und deren geordnete Wirthschaft und 
Verwaltung, ingleichen die Ausübung der Jagd, wie der Jagd-, HütungS- 
und Forst-Berechtigungen des Adels und seiner Unterthanen zum Gegen
stände. Dagegen waren schon 1685 und 1691 wegen Anpflanzung von 
Obst- und Eichenbaumen durch die Unterthanen generelle Verordnungen 
erlassen. *) Die Flecken -, Dors- und Ackerordnung sammt Anhang vom 
16. Decbr. 1702 2) (für die Domainen-Ortschaften) enthielt, neben ausführ
lichen Vorschriften über Ausbesserung von Kirchen, Pfarren und Küstereien, 
Instandhaltung gemeinschaftlicher Anlagen, als Wege, Dämme, Brücken, über 
Feldpolizei, Hütungsordnung, Wildpretsfuhren, Vertheilung des Vorspanns 
nach den Hufen, sodann über Mergelung und Düngung von Wiesen und 
Feldern, Verpfändung und Veräußerung der Höfe, über bäuerliche Erbthei- 
lungen, über Dienstgeld statt der Naturaldienste, außerdem zuerst ($. 61.) 
daS große königliche Wort: „es sollten die Unterthanen in den 
Domainen der Bürde der Leibeigenschaft, wo sie noch herge
bracht, enthoben sein;" nur sollten sie dafür die auf den Gütern ge
nossenen Freijahre und Remissionen, so wie die auf die Aufbauung der Höfe 
angewandten Kosten nebst Hofwebr und Aussaat restituiren.

Dazu verstanden sich fteilich noch wenige, bei der damaligen Lage der 
Unterthanen, mit Rücksicht auf den Wegfall der gutSherrlichen Unterstützun
gen und Bauhülfen und bei der fortdauernden Last der herrschaftlichen und 
öffentlichen Frohnden.

ES ergingen ferner in den Jahren 1663, 1664, 1669 und 1701 Edikte 
wegen Räumung der verwilderten und verwachsenen Aecker, auf denen sich 
während deS Krieges die Wölfe so vermehrt hatten, daß sie unsäglichen Scha
den anrichteten, wegen Herstellung von Wegen, Brücken und Dämmen, we
gen Besetzung der wüsten Vorwerke und Feldmarken mit Unterthanen, we
gen der Areijahre und anderen Immunitäten wüster, wiederherzustellender 
Güter, im Jahre 1701 aber zuerst Bestimmungen wegen Dererbpachtung 
wüster Vorwerke und Höfe, namentlich die Patente vom 2. April und 8. No
vember 1701 „wegen der auf den wüsten Dorfs- und Vorwerks-Feldmarken 
anzusetzenden Erbpächter"; sodann die Edikte und Patente von 1711, 1721, 
1723 zur Wiederbevölkerung und Wiederbesetzung der durch die Pest in 
Ostpreußen und in den Lithauischen Aemtern wüst gewordenen Orte, wobei 
die Zusicherung ertheilt wurde:
„daß die Neuanbaner in keine Leibeigenschaft gesetzt, sondern wie die Unterthanen 
„in der Knrmark und in allen anderen Provinzen, wo keine Leibeigenschaft einge- 
„füfort sei, behandelt, daher ihre angenommenen Güter nebst den bewirkten Melio- 
„rationen auf ihre Kinder, Schwiegerkinder, Vettern und ganze Familie vererben 
„dürsten". *)

Auch der niederdrückenden Wirkung des dreißigjährigen Krieges auf den 
rechtlichen und sittlichen Zustand des Bauern trat die gehobene, vom be
schränkten Interesse und einseitigen Einfluß des mittelalterlichen Stände
wesens befreite landesherrliche Macht kräftig entgegen. Unter anderem ver-
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bot das Patent vom 18. März 1737 und die Deklaration der Kottbusser 
Bauer- und Gesinde-Ordnung vom 14. Novmbr. 1736 ') — im Gegensatz 
zu den oben gedachten Verordnungen auS der 2ten Hälfte des 17. Jahrhun
derts — jeder GerichtSobrigkeit in der Neumark: „von den im Lande sich 
verheirathenden Unterthanentöchtern ein LoSkaufSgeld zu fordern"; sie ver
bot ferner — bei Ausdehnung dieser Bestimmung auf die ganze Neumark, 
daS Land Sternberg und die inkorporirten Kreise —: „die Unterthanensöhne, 
welche Handwerke lernen, aus den Städten zurückzufordern, selbst wenn die 
GerichtSobrigkeit ihre Einwilligung dazu nicht gegeben habe oder nicht ge
ben wolle."

Unterm 3. April 1713 erging das erste Edikt zur Verbesserung der Pferde
zucht^), welches sich nicht blos, wie manche frühere Maaßregel, auf die 
Domainen-Unterthanen beschränkte. Der König schenkte aus den eigenen 
Gestüten tüchtige Hengste, ließ sie auf Aemtern oder in sonst geeigneten Ge- 
genden aufstellen, die von den Königl. Hengsten gefallenen Fohlen brennen 
und verzichtete seinerseits auf das an vielen Orten herkömmliche Recht der 
Gutsherrschasten, jedes ihnen anständige Fohlen für 6, 8 oder 10 Thlr. an 
sich ui nebmen.

DaS Patent für die AmtSbauern in der Neumark vom 5. März 1737 * 2 3 4) 
enthielt gleich den späteren Flecken- und Dorfs-Ordnungen für Königl. Aem
ter — (unter anderen von 1754 für Lithauen und 1755 für Minden-Ra- 
venSberg) — neben den Bestimmungen über Bier-, Branntwein- und Mahl
zwang, Gesindedienst, Dienstgelder, Geschlossenheit und Konsolidation, wie 
Erbrecht der Höfe, deSgl. Ernennung der Schulzeit, Wahl der Gemeinheits
vorsteher, zugleich sehr ausführliche Anweisungen und Vorschriften über die 
Landeskultur. ES gehörten dazu Reinhalten der Wiesen und Wiesen-Roh- 
dungen, Reinigung deS Ackers von Steinen, Bestellung und Düngung 
desselben, Anbau von Futterkräutern, als Klee und Esparsette, Flachs- und 
Hanfbau, Bienenzucht, Vortrieb auf die gemeine Weide nach der Durch
winterung, Schonung der Wiesen im Frühjahr und Herbst, wie der Hege- 
fahre für daS Zugvieh, über Köhrhengste u. s. w. *)

Noch hatte sich freilich der staatSwirthschaftliche Gesichtskreis nicht in dem 
Maaße erweitert, daß die in allen Gesindeordnungen deS 16. und 17. und 
selbst noch in solchen des 18. Jahrhunderts vorkommenden speziellen Vor
schriften über Löhnung von Dienstboten, Tagelöhnern, Schäfern, Hirten, 
Handwerkern, Gärtnern, Dreschern u. s. w., — gleich wie die über Brod- 
und Fleischpreise u. s. w. in den Handwerker-, Jnnungs- und Städte-Ord- 
nungen — verdrängt wurden. Noch immer wurde dies Gebiet des Privat- 
rechtS als Gegenstand landespolizeilicher Anordnungen bettachtet.

Wenngleich indeß die erneuerten Gesinde-, Bauer-, Hirten- und Schäfer- 
Ordnungen auch im 18. Jahrhundert diesen ihren alten Charakter genauer 
Vorschriften wegen der Löhne, vorzugsweise der Schäfer bewahrten, denen 
besondere, noch im 19. Jahrhundert für die einzelnen Provinzen erlassene 
Verordnungen die Haltung von Dorvieh u. s. w., jedoch aus Rücksichten 
der Gesundheitspolizei und der Sicherung gegen Betrügereien, verboten, so 
nahmen jene Verordnungen doch schon besondere Rücksicht auf die Kultur 
auch der bäuerlichen Grundstücke, indem z. B. das Saathüten mit den

1J C. C. M. enthaltend die Verordnungen von 1737 bis 1745. Bd. 6. Abth. 2.

2) C. C. M. 6. Thl. 2. Abth. S. 136.
3) C. C. M. de 1737 — 1747, Supplement S. 26.
4) v. Rabe, Sammlung. Bd. I. Thl. II. S. 367, 388,
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Schafen nach Lichtmeß und bei weichem Wetter, im Interesse der armen 
Unterthanen, gänzlich untersagt war. 9

Während noch der Landtagsrevers vom 26. Juli 1653 nur erklärte: 
„daß man die Leute, deren Höfe wüste gestanden und die auf dem ihrigen geblie- 
„ben, in solidum nicht mahnen und e^equiren könne, ihnen vielmehr für die Zeit 
„des Kriegswesens eine totale Remission zustehen möge, der Landesherr eine solche 
„auch seinen Domaiuen-Unterthanen und Pachtleuten habe angedeihen lassen", 
wogegen die Obrigkeiten, Gerichts- und Pachtherren zu ähnlicher Billigkeit 
nur ermahnt wurden, dabei überdies die Zusicherung erhielten (sub No. 22), 
„daß eine solche Remission, welche die Gutsherren in Kriegszeiten ihren armen Ulk 
„terthanen aus Mitleid widerfahren lassen, zu keiner Konsequenz gezogen und den 
„Obrigkeiten an den gewöhnlichen Pächten und Diensten unnachtheilig sein solle", 
erging vielmehr unterm 12. August 1721 eine allgemeine landesgesetzliche 
Anordnung:
„daß jedesmal, wenn aus der Provinzial- und Kreiskasse den Kontribuenten wegen 
„erlittener Unglücksfälle einiger Erlaß der gemeinsamen Landeslasten geschehe, den- 
„selben von ihrer unmittelbaren Obrigkeit gleichfalls ein Erlaß, und zwar für die 
„Hälfte der Zeit an den gewöhnlichen Zinsen, Pächten und andern Leistungen zu 
„Theil werden müsse".

Diese V. wurde die Grundlage für spätere ausführliche Remissions
Reglements. 1 2)

Nach dem Cirkular v. 12. April 1739 3 4) sollten inskünftig die Unterthanen 
für Vorspann und Brieferragen für die Regimenter, von diesen Bezahlung er
halten. Doch lastete noch das Vorspannwesen für Beamte, hohe Reisende rc., 
sehr schwer, auf dem Bauernstande, obschon bereits seit 1659 verschiedene 
Edikte gegen Mißhandlung und Bedrückung der Unterthanen beim Vorspann 
in öffentlichen Angelegenheiten, erlassen waren, so wie später vom König 
Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. häufig sogen. Prügelmandate gegen 
die Mißhandlungen der Bauern beim Vorspann Seitens der Soldaten, 
Beamten, Domainenpächter, Hof- und Jagdbedienten, wonach
„sich uiemaud, er sei, wer er wolle, bei Vermeidung harter Bestrafung unterstehen 
„solle, Seiner Königlichen Majestät Unterthanen ferner zu schlagen oder zu 
„prügeln",
sodann 1738 „gegen das barbarische Wesen, die Unterthanen gottloser Weise 
mit Prügeln oder Peitschen, wie das Vieh, anzutreiben." 9

Diese Erlasse wurden denn auch durch die Dorf-Ordnungen, denen gleiche 
Bestimmungen inserirt waren, zur Kenntniß der Bauern selber gebracht.

Dauernde Verbesserungen des Zustandes der bäuerlichen Wirthe konnten 
jedoch, wie die Erfahrungen deS 18. Jahrhunderts, gleich späteren bewiesen, 
nur durch eine allseitige und umfassende Umwandlung ihrer persönlichen 
und dinglichen Verhältnisse zur vollen bürgerlichen und Eigenthumsfreiheit, 
in Verbindung mit Kulturmaßregeln erreicht werden, welche gleichzeitig auch 
den Werth der Rittergüter, durch Entfesselung ihres Bodens und Befreiung 
ihres Wirthschaftsbetriebes von den Hemmnissen der Servituten, Dienste rc., 
zur früher nicht gekannten Höhe steigerten.

1) Rtvidirte Gesinde- ic. Ordnung für die Mittelmark, Priegnitz, Uckermark, 
das Land Stolp und die Herrschaft Beeskow u. Storkow v. 24. Ang. 1722. Tit. VI. 
§. 10. C. C. M. Thl. 5. Abth. 3. Kap. I. S. 267.

2) Deklaration v. 5. Decbr. 1776. Rabe, I. 6. S. 251, Reglement v. 25. Oktbr. 
1725. Rabe, Bd. XIII. S. 66. Entscheidung der Gesetz-Kommission v. 24. Juli 1796. 
Rabe IV. S. 434 u. s. w.

3) C. C. M. de 1737—1747. S. 23.
4) Preuß, Lebensgeschichte des großen Königs Friedrich, 5. Buch. 2- Thl.
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II.
Schlesien.

Die Bettachtung der Agrargesetzgebung in der gegenwärtig zur Mark 
Brandenburg gehörigen Niederlausitz und in der gegenwärtig zu Schle
sien gehörigen Oberlausitz bleibt unter No. III. vorbebalten. 

Schlesien wurde schon durch den ersten Breslauer Frieden 1741 eine 
Preußische Provinz.

Die Germanisirung Schlesiens durch Kolonisten mittelst Deutscher Rechte, 
Sitten und Gewohnheiten, seit dem 12., besonders im 13. Jahrhundert, 
durch welche das Polnisch-Slavische Element des Landes überwunden wurde, 
geschah in ähnlicher Weise, wie in der Mark.

Zu Schlesien gehörten bis 1482, wo sie Theile der Neumark wurden, 
auch die Herzogthümer Krossen und Züllichau nebst Sommerfeld 
und BoberSberg. Deshalb haben sie ans jener Zeit Sachsenrecht und 
Wesentliches von der Schlesischen Agrarverfassung erhalten. In ältester Zeit 
dehnte sich die Herrschaft der Polnisch-Schlesischen Fürsten über die Neumark 
bis Müncheberg auS. Schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrbunderts 
von Polen unabhängig, zerfiel Schlesien hierauf in zwei Haupttheile, in 
Ober- und Niederschlesten, deren jedes im Laufe der Zeit sich in mehrere 
Herzogthümer trennte, doch stets, bis zur Böhmischen Herrschaft von einhei
mischen Piasten regiert wurde. *)

Außer den zur landesherrlichen Gewalt gehörigen Regalien, unter andern 
der obersten Gerichtsbarkeit, den Gewässern, Forsten, der Fischerei und dem 
Mühlenrecht, ingleichen dem von den Hufen zu entrichtenden Münzgelde oder 
Münzzinse, standen den Fürsten gegen ihre Polnischen Unterthanen noch an
dere besondere Rechte, sog. niedere Regalien an Abgaben, Zinsen und Dien
sten zu, — das jus polonicum, — im Gegensatz zu den Freiheiten des 
Deutschen Rechtes. Diesem Polnischen Recht trat im 12. und 13. Jahrhun
dert die über ganz Schlesien sich auöbreitende Deutsche Kolonisatton auS 
Sachsen, auch aus Flämingern und Franken mit Deutschen Verfassungen 
und Rechten gegenüber. ES nahmen an den Deutschen Rechten jedoch auch 
frühere Polnische Unterthanen, die sich mit Deutschen vermischten, Theil. 
Selbst die Juden in Schlesien besaßen damals Landgüter und freiere 
Rechte.

Die Agrar-Verfassung Schlesiens führt daher auf zweierlei historischen 
Ursprung zurück, auf die der eingeborenen Polen und auf Deutsche Gewohn
heiten und Rechte. So durchgreifend und rasch auch die Germanisirung 
durch die ausgedehntesten Kolonien vollzogen wurde, so erinnern dennoch, 
besonders in Oberschlesien auf dem rechten Oderufer, die Leistungen und 
Rechtsverhältnisse des Bauernstandes mehrfach an die alten Polnischen 
Elemente.

Das sog. Polnische Recht der Fürsten (deren niedere Regalien) bestand 
eineötheils in verschiedenartigen Diensten zum Pflügen, zu Vorspann im 
Kriege oder anderen öffentlichen Zwecken, in Bestellung von Geleit, in Burg-, 
und Wald-Frohnen, in Heu- und Erndte-Diensten, in Bewachung der 
Schlösser, insbesondere auch in Diensten zur Jagd, anderntheils in steuer-

1) Urkunden-Sammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der 
Einführung Deutscher Kolonisten und Reckte in Scklenen und der Lausitz von 
Tzsckoppe und Stenzel, S. 2—4.

2) Tzsckoppe und Stenzel, a. a. O. S. 5, 7, 9, 93, 1 18, 35.
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artigen Abgaben und Zinsen von den Grundstücken (z. B. Honig, Marder- 
und Eichbörnchen-Fellen, Weizen und Hafer), in Schöffen und Zebnten, 
wie in Geldbußen. Auch Nachtquartier für den Fürsten und für bohe Rei
sende, Beköstigung der Jäger, Fütterung der Jagdhunde u. s. w. gehörte 
dazu. Schon früh wurden jedoch viele Natural- in Geldleistungen verwan
delt. Zu den allgemeinen Landsteuern (berna, petilio, collecta), den 
außerordentlichen Beden und Schöffen, wurde auch in Schlesien die Ein
willigung der Großen eingeholt. *)

Bei Verleihung von Grundstücken und Dörfern an Kirchen und Klöster 
Seitens der Fürsten und des Adels, auch Seitens jener an diesen, wurde 
bald ganz, bald theilweise, neben der niederen auch die höhere Gerichtsbar
keit — welche Herzogliche Burggrafen (Supane, Kastellane) ausübten — 
mit dem Recht auf die niederen Regalien und fürstlichen Rechte gegen die 
Polnischen Unterthanen und deren Güter, übertragen. Die Güter der Kloster 
und Kirchen, so wie die neu angelegten oder neu eingerichteten Deutschen 
Kolonisationen erhielten in der Regel die Befreiung und Exemtion vom 
Polnischen Recht.1 2 3 4)

Die Erhebung des Zehnten war lange Gegenstand eines hartnäckigen 
Kampfes zwischen den Bischöfen und den Fürsten, wie dem Adel und die 
Forderung auch des Noval- und Rott-Zehnten Seitens der Bischöfe, selbst von 
den Urbarmachungen der Kolonisation, für diese oft hemmend. Der Adel 
im Besitze der Niedergerichte, war nach dem sog. Ritterrecht von der 6. Hufe 
des Neubaues zehntfrei, durfte überdies den Zehnten an jede Kirche nach seiner 
Wahl entrichten; von den erworbenen Baueräckern mußte jedoch auch er 
Zehnten und Lasten nach Bauersitte tragen.a)

Beim Eindringen deS Deutschen Lehnwesens und der Einrichtung beson
derer Lehnhöfe behielten die nach Polnischem Recht besessenen adligen und 
anderen freien Güter ihren Gerichtsstand vor den Polnischen Zaudenge- 
richten, deren letzte Ueberreste erst bei der neuen Justiz-Organisation Fried
richs des Großen verschwanden. *)

Unter den Polnischen Landleuten herrschte im Allgemeinen Hörigkeit oder 
Leibeigenschaft vor, in verschiedener Abstufung nach Dienstberuf und Abga
benpflicht. 5 6) Deren persönliche und Besttzverhaltnisse gingen indeß bei der 
Verbreitung Deutscher Kolonisation und Rechtsgewohnheiten häufig in diese 
über. Die Fürsten gestatteten nicht nur Deutsche, sondern auch Polen nach 
Deutschem Recht und Deutscher Freiheit anzusiedeln. Dagegen blieben im 
Ganzen die Abhängigkeit- und Dienstverhältnisse der Bauern in Ober- 
Schlesien rechts der Oder drückender. Im 14. Jahrhundert, mit dem Be
ginn der Böhmischen Herrschaft, wurden dort viele Höfe zerstückelt und in 
handdienstpflichtige Stellen verwandelt, andererseits auch kleine Besitzungen 
unter den landesüblichen Verpflichtungen zu Diensten und Prüstationen nach 
Polnischem Rechte, auf Vorwerkslande neu gegründet°) nnd noch später, 
bis zum 19. Jahrhundert hin, sind auch in Nieder - Schlesien zahlreiche 
kleine Stellen (Dresch- und Freigärtner rc.) durch Verleihung und Ver
äußerung seitens der Gutsherrschaften großentheils zu Eigenthumsrechten,

1) Tzschoppe und Stenzel, 6. 11 ff. 29, 30.
2) a. a. O. S. 26, 37, 40, 42, 44, 50, 53, 118 u. a. a. O.
3) Tzschoppe und Stenzel, a. a. O. S. 35, 44 ff. 55, 123.
4) Sammlung alter und neuer Schlesischer Provinzialgesetze bei Korn, 1771.

1. Thl. S. 330., Tzschoppe und Stenzel, S. 79 «eg. — Beiträge zur Geschichte 
der Laudemien in Schlesien von Stenzel. BareSlu, 1848. S. 9, 10.

5) Tzschoppe nnd Stenzel, a. a. O. S. 57 ff.
6) Zeitschrift für Lande-Kultur-Gesetzgebung, Bd. II. S. 53
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mit Dienstpflichten behufs Deckung deS WirthschaftSbedürfniffes an Arbei
tern neu errichtet worden.

Die ausgedehnten Kolonisationen deS 12. u. 13. Jahrhunderts mir Deut
schen Einwanderern, welche Wüsten und Wälder urbar machten, gingen 
hauptsächlich von den Klöstern auS. Diesen wurden Hunderte von Husen 
Landes Behufs der Ansiedelung Deutscher, nach Deutschem Reckt und Deut
scher Freiheit, geschenkt. Die Ansiedelungen wurden auck hier von Unter
nehmern besorgt. Dieselben erhielten vom Kloster resp. Grundberren die 
Schultisei oder Schölzerei zu erblichen, auf weibliche Nachkommen überge
henden, theilbaren Eigenthumsrechten, nebst dem Schulzenamte, ferner die 
Verwaltung der niederen Gerichtsbarkeit im Dorfgerichte, einen Antheil an 
den Strafgeldern und die Zins- und Zehntfteiheit eines Theils ihrer Grund
stücke, häufig nebst dem Kruge oder der Schankgerechtigkeit, mitunter auch 
mit der Besugniß, Mühlen zu bauen, zu fischen und dem Rechte der Schaas- 
trift.l) Schon früh führte übrigens die mit dem Eigenthumsrechte verbundene 
Dismembrations-Befugniß zur Zerschlagung mancher Scholtiseien, deren 
AmtS-Befugniffe an die Grundherren zurückfieleu. Andere erhielten sich als 
sog. Freischolzereien; andere waren schon früher an rittermäßige Geschlechter, 
daher als sog. rittermaßige Scholtiseien ausgethan, insbesondere mit der zum 
Theil ausschließlichen Berechtigung zur Haltung und Hütung von Schaafen 
auf der Feldmark, dergleichen Schäferei-Gerechtsame in der Regel aber auf 
ausdrücklichen Privilegien und Verleihungs-Urkunden beruhten.2 3 4)

Das Deutsche Recht und die Deutsche Freiheit der Kolonisten bestand zu
nächst in einem geringeren Zins und Zehnten von ihren Hufen (Mansi 
ccnsualcs oder rnsticales, zum Unterschiede von den Freihufen des Schul
zen), ferner in der Freiheit der Person und dem Erb - und Eigenthum an 
ihren Grundstücken, zu deren Veräußerung und Verpfandung es nur der 
Genehmigung des Grundherrn bedurfte. Der abzuführende Zehnt war oft 
schon früh stritt worden.2)

Andere Abgaben und Dienste leisteten die Deutschen Kolonisten nur nach 
Maaßgabe der bei der Ansiedelung mit dem Grundherrn oder Schulzen und 
Unternehmer abgeschlossenen Vertrage, in der Regel aber nur Prästationen 
öffentlicher Natur, zur KriegSfahrt, Bewachung von Burgen, Bespannung 
von Heerwagen, zu den Kosten der Haltung von Dreidingen — den jähr
lich 3mal zu haltenden Gemeindeversammlungen Behufs Entscheidung über 
Streitigkeiten und Frevel, wie zur Beschließung von Gemeinde-Angele
genheiten.^)

Späterhin bemühte man sich, das Eigenthumsrecht der Kolonisten in den 
Römischen Rechtsbegriff der Emphyteuse umzuwandeln. 5)

Wie dagegen die schon oben erwähnte Verbreitung deS Sachsenspiegels 
und seiner zum Ansehen eines landüblichen Gesetzbuchs gelangenden Bear
beitung als Schlesisches Landrecht, günstig einwirkte auf Erhaltung des Erb-

1) Tzschoppe und Stenzel, a. a. O, S. 151.
2) Tzschoppe und Sten zel, a. a. O. S. 149—154.
3) a. a. O. S. 155.
4) Vergl. z. D. DreidingSordnung, Gebot und Verbot in den Fürstlich OelS- 

nischen und andern Herrschaftsgütern, in welcher gleichzeitig über Kauf und Ver
kauf, Wirt-schafts- und Rechtsverhältnisse des Gesindes und der Unterthanen, Schä
fer und Hirten, über LoSlaffung u. s. w., gleich wie in den Bauer- und Gesinde- 
Ordnungen ausführliche Bestimmungen enthalten sind, Kaiser- und Königliche, 
das Srbherzogthum Schlesien betreffende Privilegia, Statuta und Sanctiones prag- 
maticae bei Brachvogel 1731. Thl. II. S. 379 ff.

5) Tzschoppe und Stenzel, a. a. O. S. 172.
"andeS-Kultur-Oesetzg. ,Bd. I. (£
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und Eigentumsrecht- der Dauern, bestätigen nebst den in der Note *) an
geführten Partikulargesetzen, das Kirchenrecht des Bischof- Wenzeslaus von 
1416, ferner für ganz Schlesien Kaiser Ferdinands 1. Landfrieden vom 
22. September 1528, und vorzugsweise der Herren Fürsten und Stände in 
Ober- und Nied er-Schlesien Verordnung und Aussatz, wie eS mit den 
entwichenen Unterthanen gebalten werden soll vom 1. Oktober 1652.8) ES 
zeigt sich in dieser Verordn, von 1652 nur die Einwirkung deS 30jährigen 
Krieges auf ein strengeres persönliches Unterthänigkeits-Verhältniß der An
gesessenen, wie um dieselbe Zeit auch in der Mark Brandenburg, unbescha
det jedoch des EigenthumsrechteS.

Folgende Stelle der Verordn, v. 1652 giebt ein vollständiges Bild der da
maligen bäuerlichen Abhängigkeitö- und Befltzverhältniffe in Nieder- und 
Ober-Schlesien-
„Allhier zu Lande ist die Sklaverei und Leibeigenschaft nicht träuchlich, oder Her- 
„kommens, sondern es werden die Bauern, Gärtner und dergleichen Unterthanen 
„für freie Leute gehalten, daher sie ihre Güter eigenthümlich und erblich besitzen, 
„dieselben zu ihrem Nutzen verkaufen, vertauschen und darüber, wie über alles an- 
„dere ihr Vermögen, sowohl unter Lebenden, als von Todes wegen, verfügen, nicht 
„allein mit andern Leuten, sondern auch mit ihren eigenen Herren kontrahiren, 
„vor Gericht handeln und was mehr ist, selbst Gerichte besetzen können, wie denn 
„notorisch ist, daß ihnen auf den Dörfern nicht allein die bürgerlichen Gerichte ver- 
„traut, sondern auch die HalS-Gerichte auf begebende Fälle mit ihnen bestellt wer- 
„den. Obwohl sie ihren Herrschaften von den Gütern tu robotten und zu dienen 
„verbunden, so thut doch solches ihrer Freiheit keinen Abbruch, weshalb auch von 
„anderen höheren Standespersonen dergleichen Güter öfter besessen, und die Schul- 
„digkeiten daran, an Diensten und anderen Verrichtungen, prästiret werden, denen 
„dadurch an ihrem Stande und ihrer Ehre nichts abgeht.

„Daß aber von denen Gütern Dienste und andere Beschwerden geleistet wer- 
„den müssen, rührt aus den mit den Unterthanen eingegangenen Verträgen und 
„Uebereinkünften her, indem dergleichen Güter vor Alters dergestalt ausgesetzt und 
„den ersten Besitzern ohne Entgeld oder nm einen leidlichen Kaufpreis gelassen 
„worden, wogegen sie gewisse Ürbaria anfgertcbtet, sich zu Diensten und anderen 
„Schuldigkeiten verpflichtet, auch mit solchen Rechten und Lasten die Güter ihren 
„Nachfolgern übertragen, hierdurch aber ihren Stand zu ändern, oder sich von der 
„Dienstbarkeit frei zu machen, nicht beabsichtigt haben; inmaßen noch Spuren vor- 
„handen und Güter im Lande, sonderlich gegen die Pehlnische Grentze zu befinden 
„find, welche besetzte Güter genannt, und der Herrschafft eigenthümlich zuständig, 
„den Leuten aber mit einem gewissen Beylaß an Vieh, HauSrath und anderem 
„Zubehör dergestalt eingeränmt worden, daß sie den Herrschafften ihre Dienste ver 
„richten, aber freie Menschen seien und verbleiben. Dergleichen Beschaffenheit hat 
„eS auch in den Fürstentbümern Oppeln und Ratibor mit den Gütern voriger 
„Zeit gehabt, bis Kavser Ferdinand I. aus erheblichen Ursachen bewogen worden, 
„zu verordnen, „„daß allen Bauersleuten ihre Güter von ihren Herren uni ein 
„„leidlich Geld erblich verkaufft, und den Besitzern aus Gnaden gegeben werden 
„„sollten, um die Güter weiter, wenn eS ihre Nothdurfft oder die Gelegenheit er- 
„„fordert, zum theuersten, als sie können, wieder zu verkauffen."" Doch find die

1) Sammlung alter und neuer Schlesischer Provinzlalgesetze bei Korn, 1771. 
1. Thl. S. 6 sqq und die dort allegirten Beläge, S. 274. — Provinztalrecht des 
Fürstentums Breslau — S. 288, 332. — Privilegium des Glogauschen Fürsten- 
thumS und des Guhrauschen Weichbildes von 1505. — S. 341. — Privilegium des 
Fürstentums Sagan von 1530. — S. 363, 378, 387. — Robotordnung der Für
stentümer Oppeln und Ratibor de 1559. — S. 395, 397, 432. — Fürstlich Oels- 
nischen Landesordnung von 1617, - S. 443, 445. — Fürstentum Münfierberg und 
Frankenstein. — S. 446. — Willkühr des Landes und der Stadt Glatz. — S. 456. — 
Landesordnung der Standesherrschaft Wartenberg de 1590, wo zugleich das Erb- 
und Eigenthum der bäuerlichen Wirthe und deren DiSpofitionSbefugniß an ihren 
Gütern bezeugt ist.

2) Korn, Thl. I. E. 251, 14 n. 15, 24 ff.
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„Bauern, Gärtner und dergleichen Leute, vermöge des kündbaren LandeS-BrambS, 
„wegen ihrer Güter und Gründe, mit der Uuterthänigkeit ihren Herfchafften stär- 
„ker und genauer, als andere, verbunden."

Hiernach galt also Freiheit der Person auch bei den Inhabern der sog. 
besetzten Güter an der Polnischen Gränze in Oberschlesien. 

Wegen der Erblichkeit des bäuerlichen Besitzrechts einerseits und der 
persönlichen Unterthänigkeit in Oberschlesien andererseits ist noch Folgen
des zu bemerken.

Nachdem durch Kaiser Ferdinand's I. Ordnung wegen der Roboten und 
Hofearbeiten im Oppelner und Ratiborer Fürstentum vom 4. Januar 1559 
über die von den Bauern, Gärtnern und Hausgenossen, je nach dem Maaße 
ihres Besitzes, zu verrichtenden Dienste verfügt worden, wurde 1562 die 
auf einem Landtage durch Deputirte des Herren-, Prälaten- und Ritter
standes entworfene Landes-Ordnung dieser Erbfürstenthümer bestätigt, in 
welcher (Rubrica II.) der Verkauf aller Bauergüter mit der Bestimmung 
angeordnet ist, daß keine unverkauften oder von der Herrschaft besetzten Gü
ter mehr bleiben sollten (Rubrica 44), sodann ganz allgemein: „daß von 
Unterthanen, welche ihre Güter verkaufen, kein AbzugSgeld genommen, der
gleichen vielmehr nur wie von Alters her zu 10 pCt. von den Scholzen, 
freien Kretschamern und Müllern gegeben werden solle", ferner: „daß wenn 
ein Unterthan dem Herrn nicht gefällt und dieser ihn unter sich nicht dul
den wolle, der Unterthan zum Verkauf seiner Stelle verpflichtet, sofern 
derselbe aber zögere, der Herr befugt sei, das Gut von fremden geschwore
nen Leuten abschätzen zu lassen und nach dieser Abschätzung zu verkaufen 
oder selbst zu bezahlen; — kein Unterthan dürfe übrigens ohne des Herrn 
Willen sein Gut stückweise verkaufen, verpfänden oder zur Hälfte besäen 
lassen; (welches ebenso in der Mark, wie in den westlichen Landestheilen 
damals vielfach eingeriffenen Mißbrauchs die Verordnungen aus derselben 
Zeit überall ausdrücklich erwähnen und verbieten).

Endlich spricht Rubrica 44 Artikel 11 von den Erben zu den Bauer- 
nahrungen.

Der mehrfach angeordnete Verkauf der Güter an die bäuerlichen Inhaber, 
welchen auch Friedrich der Große in erneuerter Verordnung (vom 20. Ja
nuar 1765) gebot, hatte jedoch in Oberschlesien rechtS der Oder wegen der 
Armuth und niedrigen Kulturstufe der bäuerlichen Wirthe und bei der Fort
dauer ihrer Frohnen und Leistungen, daher der Unentbehrlichkeit gutsherr
licher Hülfen, wenig Erfolg. Während die Breslauer Ober-Amts-Regie- 
rung 1775 anzeigte, daß in ihrem Departement (Niederschlesten) keine nicht 
erbliche (eigenthümliche) Stelle mehr eristire, wurde der Verkauf in Ober
schlesien häufig nur zum Schein ausgeführt; man gab die Kaufkontrakte 
später zurück oder vernichtete oder ignorirte dieselben. *)

Was daS persönliche UnterthänigkeitS-Verhältniß und dessen 
Erlassung betrifft, so ertheilt die Oberschlesische LandeS-Ordnung von 
1562 den Bauersöhnen die Befugniß, sich aufS Handwerk zu begeben, gegen 
Entrichtung von nicht mehr als 10 Mark für einen KundschaftS- oder LoS- 
brief, den Bauertöchtern aber, sich ohne Zahlung eines EntgeldeS anderweit 
zu verheirathen. Wegen des GesindedienstzwangS war nur bestimmt: 
„daß wenn viel Kinder im Hause find und die Eltern ihre Wirthschaft ohe die- 
„selben versehen können, jene vor anderen ihren Herrschaften zu dienen schuldig 
„seien und letztere sie um ein billiges Liedlohn nehmen mögen". 

Dagegen verordnete ein Jahrhundert später, nach dem dreißigjährigen

1) Aussätze von Schütz und von Kuh in der Zeitschrift für die LandeS-Kultur- 
Geietzgebung rc. Bd. 2. S. 60—64, 131.
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Kriege, die erneuerte Gestiide-Ordnunq von 1676, eine jährliche Anmeldung 
und Gestellung aller derjenigen Unterthanenkinder, welcher die Eltern zu 
Hause nicht bedürfen und Kapitel 8. dieser Ordnung von 1676 von den 
Dreschgärtnern.
„daß Unterthanen dieser Klaffe wöchentlich 6 Tage für den durch Urbanen oder 
„Verträge festgesetzten Lohn, ingleichen daß Freigärtner und andere Unterthanen, 
„wenn sie daS für Fremde ausgesetzte Lohn erhalten, der Herrschaft vor anderen 
„und fremden zu arbeiten verbunden seien".')

Uebereinstimmend damit dehnte zwar einerseits auch der oben erwähnte 
Aussatz der Fürsten und Stände in Ober- und Nieder-Schlesten von 1652 
die Untertänigkeit schon dahin aus: „daß selbst Mietbs- und Hausleute, 
so lange sie an einem Orte wohnen und ihre Nahrung treiben, als 
Unterthanen zu betrachten und der Herrschaft gleich anderen Miethsleuten, 
nebst ihren Kindern, zu leisten und zu dienen schuldig seien." Andererseits 
enthielt sie mildere Bestimmungen, als z. B. um dieselbe Zeit in der Mark 
ergingen. Denn es sollte:
„feine Herrschaft einen Unterthan wider seinen Willen und Gelegenheit aufhalten 
„und an seiner Wohlfahrt verhindern-, namentlich dürfe beim Verkauf seine« des 
„Unterthanen Guts, sobald letzteres mit einem arbeitsamen tüchtigen Biedermann 
„wieder besetzt würde, ein solcher neuer Erwerber nicht znrückgewieseu werden. 
„MiethSleute und Hausgenossen durften sich mit Vorwiffeu der Herrschaft nach 
„Verlauf von 3 Jahren an jeden andern Ort begeben, mußten auch nach Vorzei- 
„gung ihrer Kundschaft daselbst angenommen werden. Mägde, welche sich auf 
„einen andern Grund verheirathen, sollten ohne Entgeld entlassen werden, dafern 
„nicht in etlichen Fürstenthümern seit undenklichen Jahren ein Anderes herge
bracht wäre. Tine begüterte Weibsperson, die dem Mann folgen wolle, solle der 
„Herrschaft nur einen annehmlichen Gewährsmann stellen. Waisen, deren die 
„Herrschaft sich nicht annimmt, bleiben vom UnterthänigkeitS-Verbande frei. Un- 
„terthanen, die während des Krieges, vom Frieden abgerechnet 10 Jahre unter 
„einer anderen Herrschaft gesessen, sollten von der vorigen Herrschaft nicht vindi- 
„cirt werden können."

Diese Grundsätze wurden erst später durch daS Edikt v. 10. Dec. 1748 
theils näher bestimmt, theils abgeändert 1 2), und ergiebt sich aus diesem Edikt, 
bei Vergleichung mit jenen älteren Verordnungen, daß inzwischen, bis zur 
Preußischen Besitzergreifung, die Unterthänigkeits-Verhältniffe erschwert und 
strenger geworden sein mußten, indem dasselbe erklärt:
„daß die Grundherrschaften ohne erhebliche Ursachen, den Unterthanen die LoS- 
„laffung aus der Unterthänigkeit nicht versagen, diese aber auch ohne gegründete 
„Ursache zum Nachtheil der KantonS und ihrer Grundherrschaften nicht von einem 
„Ort zum andern ziehen sollen";
indem dasselbe ferner mißfällig bemerkt:
„daß die Stände und GerichtSobrigkeiten ihren Unterthanen, der eigentlichen Na- 
„tur und Beschaffenheit ihres Rechts gegen dieselben entgegen, und wider die vor- 
„maligen landesherrlichen Verordnungen und allgemeinen Landesschlüffe, die LoS- 
„laffung von der Unterthänigkeit nicht nur öfters sehr schwer machten und daS 
„LoSlaffungSgeld auf eine übermäßige Art und Weise forderten, sondern auch wohl 
„gar die LoSlaffung selbst ohne die geringste erhebliche Ursache denselben ver- 
„sagten."

Deshalb wurden im Edikt speziell die Gründe für die Gestattung, wie 
für die Verweigerung der LoSlaffung aufgeführt, zu den letzteren unter an-

1) Korn, Thl. I. S. 363, 365-387. — Der Herren Fürsten und Stände 
erneuerte Gesinde-Ordnung v. 9. Novbr. 1676. — Brachvogel ?rivilegia, Statuta 
uud Sanctiones pragmaticae, Thl. I. S. 182, 199.

2) Korn, Thl II. Abth. 1. S. 229.
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deren aber gerechnet: „wenn der Unterthan keinen annehmlichen Käufer zur 
Stelle, oder nur einen solchen schafft, der dem Wegziehenden an Anzahl der 
Familie und am Vermögen allzu ungleich ist, ferner, wenn ein unangeseffe- 
ner Unterthan anderwärts eine Stelle ankaufen wollte, aber noch ledige 
Stellen in den Dörfern vorhanden seien, aus denen er wegziehen will", so
dann: „wenn Knechte und Mägde ihre Zeit bei der Herrschaft nach herge
brachter Gewohnheit des Fürstenthums noch nicht ausgedient haben, wenn 
der Unterthan eine grobe Undankbarkeit wider seine Grundherrschaft und 
deren Kinder begangen u. s. w." Dabei normirt das Edikt, 
„damit die Unterthanen nicht nach der Grundobrigkeit Willkühr beschwert würden, 
„hingegen die Dominia einen billigen und proportionirlichen Genuß für ihren 
„Schutz und andere Ungemächlichkeiten ihrer Gerichtsbarkeit Hätte, die zu den Früch- 
„ten der letzteren gehörigen LoSlaffungSgelder, und zwar auf 10 p(5t. vom ganzen be- 
„und unbeweglichen Vermögen, außerdem aber ncch für eine Mannsperson auf 2 
„und für eine Weibsperson auf 1 Dukaten, ebensoviel auch für Kinder, bezieHungS- 
„weise über 14 und 12 Jahren, für jüngere auf 1 Dukaten, resp. 1 Thlr. Auswärts 
„dienende Unterthanen, welche hierzu Erlaubniß erhalten haben, sollen sich alle 
„Jahre zu Weihnachten bei ihrer Grnndhcrrschaft gestellen, auch ein fortlaufendes 
„jährliches Schutzgeld von resp. 1 Thlr, 16 und 12 gGr. zahlen, widrigenfalls 
„fle zu jeder Zeit vom Dienstort revocirt werden könnten".

Die Fröhnd i en st-Verhältnisse waren nach dem Zeugniß der zu ihrer 
Firirung Erleichterung und Ermäßigung seit der Mitte des 18. Jahrhun
derts ergangenen, weiter unten zu erwähnenden Verordnungen im Laufe der 
Zeit gleichfalls schwerer und drückender geworden und namentlich waren sie 
nach den Ergebnissen gründlicher archivalischer Forschungen aus neuerer Zeit, 
schon im 15. Jahrhundert, bei den Deutschen Dörfern, unrechtmäßig erhöht. *) 

In Schlesien sind vorzugsweise die Laudemialabgaben zu Hause. Sie 
wurden fast als eine allgemeine Observanz betrachtet und daher bei einer 
überwiegenden Mehrzahl der in großer Zahl neu konstituirten oder zu Eigen
thumsrecht veräußerten Stellen in den Verleihungs- und Kaufsurkunden 
(daher als Theil des Kaufpreises) ausdrücklich vorbehalten. 

Andererseits und abgesehen von dergl. späterhin vertragsweise und als 
Theil des UeberlaffungSpreises stipulirten Laudemien, sind sie aber auch in 
großer Anzahl seit dem 17. und vorzüglich im 18. Jahrhundert allgemeiner 
an Orten eingeführt worden, an welchen sie ftüher nicht herkömmlich ge
wesen. In den Urkunden deS 13. Jahrhunderts über die zu Deutschem 
Rechte vergebenen Güter findet sich, abgesehen vom Lehn- und Roßdienste 
der Schulzen und der dafür eingetretenen Geldabgabe, noch nichts über eine 
Verbindlichkeit zu Laudemien, wie zu Auf- und Abzug. Die zu Deutschem 
Recht den Kolonisten verliehenen Güter wurden zu freiem Erb- und Eigen
thum, nur gegen Zins und Zehntabgaben ausgethan.1 2 3) Noch nach der 
oben allegirten Oppeln-Ratiborschen Landes-Ordnung von 1562 (Rubrica 44. 
S- 2.) sollten die Unterthanen, mit Ausschluß gerade der Freischulzen, freien 
Kretschamern und Müllern und im Gegensatze zu diesen, ihre Güter frei 
und ohne Abzugsgeld verkaufen dürfen.') Stenzel erzählt in seinen Bei-

1) Jahresberichte der historischen Section der Gesellschaft für vaterländische 
Kultur, Jahr 1842. S. 14. — Stenzel, Beiträge zur Geschichte der Laudemien 
in Schlesten. S. 33.

2) Beiträge zur Geschichte der Laudemien in Schlesien von Stentzel. Breslau 
1848. S. 2, 4, 10. — Dergl. auch die Teschensche Landes-Ordnung von 1573 und 
8 VI. der ältern OelSnischen Landesordnung von 1583.

3) Vergl. die Teschensche Landesordnung von 1573 und die OelSische Lan- 
desordn. von 1583. Thl. II. Art. 6. in Schickfuß Chronik Bd. 3. S. 338., inglei
chen die Abhandlung über die Laudemialpflicht der Bauergüter besonders in Schle-
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tragen zur Geschichte der ßaubemien in Schlesien, gestützt auf archivalische 
Forschungen, ausführlich, wie wider besseres Wissen (nach dem urkundlichen 
Ausdruck der Kaiser!. Kammern, ton bei modo), durch die Hofkammern, in 
Folge vieler Verhandlungen, besonders bei Freigütern, Staubenden, im fiska
lischen Interesse allgemein eingefübit und dadurch zur Praris gebracht wor
ben, baß man bie bäuerlichen Wirthe zuletzt mit Abstellung der ihnen bis
her nachgelassenen Schaafhaltung und mit anderen Nachtheilen bedrohte. * 1) 

Zum Theil mögen sich hierdurch bie zahllosen Prozesse über Laudemial- 
pflicht erklären, welche in ben letzten Jahrzehnten bie Verhältnisse zwischen 
den berechtigten Rittergutsbesitzern und den verpflichteten bäuerlichen Wir
then Schlesiens im hoben Grade verwirrt und verbittert hatten, denen nur 
die bevorstehende Ablösung ein Ende machen wird, von welcher daher vor
zugsweise die vollkommene Herstellung des Friedens unter diesen Volksklaffen 
zu erwarten ist.

Don Agrar- und Landes-Kulmr-Gesetzen speziell für die Provinz Schlesien 
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts mögen schon hier erwähnt wer
den die neu revidirte Holz-, Mast- und Jagd-Lrdnung vom 19. April 1756, 
dergl. besondere Ordnungen für fast alle Landestheile ergingen 2 3 4 5); vorzüglich 
aber das Edikt, wie es mit Räumung der Flüsse, Bäche, Gräben, auch An
legung der Wasserleitungen und Vorfluth tu Schlesien und der Grafschaft 
Glaz gehalten werden solle, vom 20. Decmbr. 1746 s) (wegen Räumung 
der Oder im Interesse der Schifffahrt waren bereits i.J. 1710 Anordnungen 
erlassen) *); sodann das Mühlen-Edikt vom 14. Februar 1772.*) Anderer 
derartiger Gesetze wird unter der Uebersicht der späteren allgemeinen Preu
ßischen Gesetzgebung gedacht werden.

Don größter Wichtigkeit für die Provinz war auch die allgemeine Ord
nung wegen Einrichtung der Land- und Hypothekenbücher über die unbe
weglichen Grundstücke vom 4. August 1750 6), desgl. die neue Einrichtung 
der Kontributions-Verfassung. Eine Steuerfreiheit de- Adels und der Rit
tergüter hatte schon zufolge der älteren Verordnungen und FürstentagS-Be- 
schlüffe von 1504, 1553 u. s. w. nicht bestanden. Doch sollte, wie daS Pa
tent Friedrichs des Großen vom 23. April 1743 7) erklärte, inS Künftige 
dem Uebelstande begegnet werden, daß die allgemeinen LandeSnothdurften 
zur offenbaren Unterdrückung eines Standes und eines Unterthanen vor dem 
anderen, bisher nicht auf gemeinen und gleichen Schultern getragen würden. 

III.
Die Nieder- und Ober-Lausitz. 

(Erstere zur Provinz Brandenburg, letztere zur Provinz Schlesien gehörig.) 
Die Nieder- und Ober-Lausitz haben in Bezug auf die bäuerlichen und 

Agrar-Verhältnisse einen ähnlichen Entwickelungsgang genommen. Beide

fien in Forni'S, Masuck'S u. Kuh's Zeitschrift für gutsherrlich-bäuerliche Ver
hältnisse, für Landeskultur und Gesetzgebung u. s. w. BreSlau 1839. Bd. I. H. 2. 
S. 244 ff.

1) Stenzel, Beiträge u. s. w. S. 13—32.
2) Korn, Sammlung Thl. II. Abth. 2. S. 713 seq.
3) Ibid. S. 132.
4) Kaiserlich-Königliche Privilegien, Statuta und Sanction« pragmaticae bei 

Brachvogel. Thl. V. S. 1455, 1457.
5) Korn'S Sammlung, Bd. XIU. S. 182.
6) Korn, II Bd. 1. Abth. S. 344.
7) Ibid. S. 70.
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haben im Allgemeinen dieselben Phasen der Agrarqesckichie durchg,emacht, 
wie die Mark Brandenburg und Schlesien. Nur schließt sich die frühere 
Geschichte der Ober-Lausitz mehr an die von Schlesien an. 

Auch die, ursprünglich Slavischen und Wendischen Lausitzen waren der 
Deutschen Eroberung und Kolonisation, wie der allmähligen Germanistrung 
durch eindringende und herrschend werdende Deutsche Sitten, Reckte und 
Sprache unterworfen. Auf die Oberlausitz haben, wie auf die südlichen 
Thelle von Ober-Schlesien, wegen ihrer Verbindung mit Böhmen, außer
dem auch Böhmische Gesetze Einfluß gewonnen und wie in Theilen von 
Ober-Schlesien, von frühester Zeit Polnischer Herrschaft, Polnische Sprache 
noch jetzt Volkssprache ist, so hat sich in einzelnen Gegenden der Nieder- 
und Ober-Lausitz, auch im Kreise Kottbus, Wendische Bevölkerung mit Wen
discher Volkssprache aus jener frühen Zeit des 11. Jahrhunderts erhalten, 
als die Lausitzer von den Deutschen bezwungen wurden. Von der Lausitz 
kam KottbuS und Peitz schon 1462 nebst der Lehnsherrschaft über Beeskow 
und Storckow als Böhmische Afterlehn, der Besitz der letzteren jedoch erst 
1575 an daS Brandenburgische Haus, während die beiden Lausitzen erst in 
Folge deS Wiener TractatS vom 18. Mai 1815 von der Krone Sachsen, 
welche die Lausitz von Böhmen 1635 erhalten hatte, an Preußen abgetteten 
wurden. 

Bei der frühesten Kolonisirung durch Deutsche wurde in ähnlicher Weise, 
wie in der Mark und Schlesien verfahren.

Es mag indeß in den Lausttzen daS Wendische Element, welches sich in 
einigen, früher wohl unzugänglicheren Gegenden, z. B. des Spreewaldes, 
festsetzte, einen heftigeren Widerstand geleistet und daher auch zu härterer 
Unterdrückung herausgefordert haben. Doch muß es dahin gestellt bleiben, 
ob bei der um länger alö ein Jahrhundert früheren Besiegung der Lausitzer 
ein strenge- KnechtschastSverhältniß vorgefunden oder eingeführt und seit da
her auf eine größere und allgemeinere persönliche und dingliche Unfreiheit 
der Landleute zu schließen sei, und wie weü daher auf die Lausttzen die 
Klagen eines alten Chronisten paffen über Unterdrückung und Gewaltthä
tigkeit, Beraubung der von den Vätern ererbten Besttzthümer in Folge der 
Einführung Deutscher Kolonisten (Fläminger und Holländer, Sachsen, West
phalen und aus verschiedenen Nationen) *), insbesondere nachdem das Land 
durch einen Einfall der Slaven (1180) noch einmal verwüstet worden war. 

Jedenfalls ist in späterer Zeit jeder Unterschied in den Rechten der Wen
dischen, wie der Deutschen Bauern verschwunden, und der Lasse beider 
Stämme besitzt sein Laßgut zu denselben Rechten. Es findet auf die Lau
sitzer Laßgüter auch der Begriff eines Laßguts nach Kursächstschem Recht — 
wie ihn für Sachsen im Gegensatz zur Mark schon der Sachsenspiegel 
aufstellte — keine Anwendung, wonach nämlich die Benutzung des — Laß- 
— Grundstücks nur auf unbestimmte Zeit gegen Entrichtung eines jährlichen 
LaßzinseS seinem Besitzer in der Art überlassen ist, daß es dem Eigenthümer 
freisteht, dasselbe nach Willkühr zu jeder Zeit wieder einzuziebcn. 1 2) Zwei
fellos gab es auch in der Lausitz, wo die Deutsche Kolonisation ebenfalls 
durch Lehn- und Erbschulzen vor sich ging, schon in ältester Zeit Gemein-

1) Helmold, Chron. ßlavorum, LI. Cp. 57, 88. L. II. bei Gifhorn II. S. 141. 
Vergl. auch Neumann, die Verhältnisse der Niederlauntzschen Landbewohner und 
ihrer Güter. Lübben 1835. S. 3, 4, 10-12.

2) Haubold, Lehrbuch de- Königl. Sächsischen PrivatrecktS, §.460.. S. 530. 
Dergl. Besitzer Sächsischer Laßgüter waren aber vielmehr von Alter- her in d§r 
Regel frei, keine eigenbehörige Leute. — Homeyer Sachsenspiegel, 1. Lhb. Buch 2. 
Art. 59. u. Glosse, S. 164 u. 165.
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freie, als unbeschränkte Eigenthümer ihrer Güter, neben Unfreien oder Hö
rigen. deren echtes Eigenthum einen: Dritten gehörte, ferner Lehnsbefltzer 
und bloße Zinspflichtige.

Schlechte Zins- oder Erbzinsgüter sind jetzt nicht zahlreich. ES spricht 
die Vermuthung für dieselben alsdann, wenn die Grundstücke für einen 
gleichmäßigen Zins rechtsverjährte Zeit hindurch (31 Jahre, 6 Wochen und 
3 Tage) ruhig und redlich besessen und genutzt worden sind; unter diesen 
Voraussetzungen (in den Händen eines dritten Besitzers) können vormalige 
Laß- in Zinsgüter verwandelt werden. *)

ES theilten sich die bäuerlichen Wirthe schon früb in Ackerwirthe und 
Besitzer kleinerer Güter (cossati, cothsezzin), unter diesen in Fischer und 
hoshörige Zeidler (dedizer. Honiggelter), welche an ihren geistlichen oder 
weltlichen Grundherrn eine Abgabe von Honig zu liefern hatten, deren beide 
blassen Spann- und Hand-, Bau-, Wacht- und Jagddienste öffentlicher und 
privattecbtlicber Natur leisten mußten. 1 2 3) Die allmälige Erwerbung der 
Gerichtsbarkeit, in Verbindung mit der Gutsherrlichkeit über ganze Dorfs- 
Feldmarken, insbesondere aber die seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts eingefübrte Besteuerung nach dem Schatzungsfuß, wonach die Steuer 
auf Rittergüter und Standesherrschasten im Ganzen repartirt wurde, den 
letzteren jedoch überlassen blieb, die erforderlichen Beitrage zum Steuerantheile 
des Orts von den Hintersassen beizutreiben, begünstigte die strengere Eigen
hörigkeit nebst der glebae adscriptio und die Ausbildung eines Erbunter- 
tbänigkeits-Verhältnisses der Hintersassen zum Gutsherrn, wie es sich im 
17. Jahrhundert auch in der Mark firirte.

Gleiche Schicksale und Beweggründe, Verödung und Entvölkerung des 
Landes durch Krieg, Hunger und Pest, Zerrüttung und Auflösung der bür
gerlichen und der Grundbesitz-Verhältnisse, hatten nach dem 30jährigen Kriege 
auch aus die Gestaltung der bäuerlichen UnterthänigkeitS- und Besitzverhält- 
niffe der Lausitzen ähnliche Wirkungen.

Auch in den Lausitzen bestand der Gesindezwangsdienst, die Verpflich
tung eines Sohnes, daö elterliche Gut anzunehmen, ebenso zur Zahlung 
von LoSgeldern, ingleichen von Schutzgeldern der Hausgenossen und aus
wärts dienenden Unterthanen, dagegen die Steuervertretung der Gutsherren 
und deren Verpflichtung zur Unterstützung der Unterthanen bei Unglücks
fällen und Verarmung.s)

Bei dem Mangel zuverlässiger Rechtsquellen über die persönlichen und 
Besitz-Verhältnisse der Laßwirthe in der Ober- und Rieder-Lausitz auS der 
Vorzeit, ist auf diese Verhältnisse aus den späteren Unterthanen-Ordnungen 
zu schließen, 1) für daS Markgrafthum Rieder-Lausitz der Fürstlich Säch
sischen revidirten Landes-Ordnung vom 28. Januar 1669, publizirt den 
14. April 1670 4 5), 2) für die Ober-Lausitz der Unterthanen-Ordnung vom
4. Juli 1651.5) Aus beiden ergiebt sich das bis zu einer Art nutzbaren 
Eigenthums ausgedehnte erbliche Besitzrecht der Lassen, dieser überwiegend 
größten Klasse bäuerlicher Grundbesitzer in beiden Lausttzen, neben mancher
lei Beschränkungen der Freiheit.

1) Codex Augusleus pars II., constitul. 40. v. 1572.
2) Neumann, S. 15—20.
3) Neumann, S. 21, 28, 34, 55 und a. a. O.
4) Codex August, und Neumann' S Provinzial-Reckt der Nieder-Lausitz,

S. 286. — Julius Sydoneus, Kommentar zur Nieder-Lausttzschen Landes-Ord
nung. Lübben, 1721.

5) Ober-Lausitzer Kollektionswerk, Thl. I. S. 643 scq.
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Die revidirte Landes - Ordnung für die Nieder-Lausitz von 1669 und 

1670 bestimmt zunächst:
„daß freie und ledige Personen, welche von einer andern Juri-diktion unter einer 
„Obrigkeit, Jurisdiktion und Botmäßigkeit beständig sich niederlassen und diese Ab- 
„sicht durch Annehmung eine- Bauernguts, eines Gartens oder einer Kossäthenhütte 
„HU erkennen geben, sie mögen solche durch Erbschaft, Kauf oder Tausch oder andere 
„redliche Mittel erworben Haben, der neuen Obrigkeit nebst ihren nach der Guts- 
„annahme erzeugten Kindern unterthänig und dienstpflichtig werden".

ferner:
„daß die Kinder solcher Unterthanen verpflichtet seien, unter ihrer Herrschaft zu 
„bleiben und Güter anzunehmen, der Aelteste oder Jüngste, nach Wahl der Obrig- 
„keit, das väterliche Gut, andere Kinder gegen Verstattung von fcm Freijahren, 
„nach Befinden gegen anderweite Unterstützung andere wüste Güter, übrigens mit 
„der Verbindlichkeit zur Erstattung der Unkosten und Freijahre an die Obrigkeit;" 

worauf es weiter heißt:
„Und obwohl vorbesagte Unterthanen keine leibeigenen Knechte und Sklaven, gleich 
„solchen also nicht in commercio rerum begriffen sind und derselben Person, Haab 
„und Güter nach des Herrn Beliebung nicht verkauft und sonst alienirt werden 
„könnten, so find sie doch den alten colonis censilicis und originariis meist zu ver
gleichen und als frei geborene Leute doch der Obrigkeit mit Dienstbarkeit in ge- 
„wiffen Maßen untergeben und können zusammt dem Gute und Pertinenzien ihrer 
„Dienste, Pächte und anderen Pflichten halber in Anschlag gebracht und einem 
„fremden Herrn verkauft, vertauscht und übergeben werden"'

„Auch der in Armuth gerathene Unterthan darf sich nicht sofort in andere Ge- 
„richte wenden oder in Dienst begeben, sondern soll seiner Obrigkeit mit den Sei- 
„nigen dienen, wogegen aber die Herrschaft zur Gewährung des üblichen Lohns 
„und notdürftigen Unterhalts des Unterthanen sammt Weib und Kindern bis 
„dahin verbunden sein soll, daß er entweder aus eigenen Mitteln oder mit Hülfe 
„der Obrigkeit wieder zu etwas Eigenem gelangen kann".
Endlich lautet der Lite! 4. $. 12.:

„Cs ist auch ein Unterthan von seiner Herrschaft los, sobald er von dersel- 
„ben wider seinen Willen ausgekauft wird; so es aber mit seinem Willen ge- 
„schieht, ist er zwar den Erlaßbrief zu lösen schuldig; jedoch so er unter seiner 
„Herrschaft nicht bleiben will, er auch mit der Eondition, daß er ein ander Gut 
„aunehmen solle, nicht ausgekauft worden, so ist er nur verpflichtet, sich wiederum 
„in diesem Markgrafthume niederzulaffen und unter einer andern Obrigkeit etwas 
„Eigenthümliches anzunehmen".

In der Ober-Lausitz bestimmte die Landes-Ordnung deS Kaisers 
Ferdinand I. vom 26. Juli 1539 und Kaiser Rudolphs LandeS-Ordnung 
nebst Bestätigung vom 6. Mai 1597 1), „zur Abhülfe der Beschwerden 
der Prälaten, Ritterschaft und Städte wegen deS ungehorsamen, unfleißigen, 
den Lohn und die Kost vertheuernden herrenlosen Gesindes": 
„daß alle Unterthanen und deren Kinder vor allen anderen der Herrschaft um ge- 
„bührenden Lohn dienen und gerichtlich angeloben sollen, sich ohne Wissen und 
„Willen ihrer Herrschaft nicht außer Landes zu begeben. Selbst die nichtansässi- 
„gen Dorfsbewohner sollen der Herrschaft jährlich sechs Tage Handarbeit unent- 
„geltlich verrichten, außerdem vor anderen um Lohn dienen, auch ohne deren Loß- 
„triefe von keinem anderen angenommen werden".

In beiden Lausttzen wurde der, vermöge polizeilicher Aufsicht der GutS- 
obrigkett über die neuangeseffcnen Leute zur Erhaltung der polizeilichen 
Ordnung nöthige Ziehschein zum Loßbriefe, auS dessen Ertheilung sodann 
wiederum besondere Rechte auf Geldleistungen gegen angesessene und nicht

1) Ober-Lausitzer Kollektionswerk, Thl. I. S. 380, 614.
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angesessene Dorfbewohner und deren Kinder, unter anderen folgende erwuch
sen: 1) daS Recht der Gutsherren, für die Loslaffung aus der Erbunter- 
thanigkeit persönliche und dingliche Loslaffungs- und Äbzugsgelder zu for
dern; 2) das Recht, von denjenigen Erbumerthanen-Kindern eine Geld- 
Entschädigung zu verlangen, welche die Zwangs-Gesindedienste nicht in 
Person leisten, sondern sich auswärts vermiethen; 3) das Recht, von den 
auswärts dienenden Erbuntertbanen für die Erlaubniß, außerhalb des 
Dorfes sich Unterhalt zu suchen, ein bestimmtes Schutzgeld zu ver
langen. x)

Aeltere Urkunden und Protokollhandelßbücher, sogar auS denjenigen 
Distrikten, wo ziemlich unvermischt noch jetzt Wenden wohnen, auS der 
Zeit vor dem dreißigjährigen Kriege, dergl. in großer Zahl bei den Regu- 
lirungeu und Ablösungen, besonders in der Ober-Lausitz, zum Vorschein 
kamen, haben erwiesen, daß die bäuerlichen Höfe (gegenwärtiger Lassen) 
damals als erbeigene Güter der Bauern behandelt wurden, worüber sie in 
der Art frei diSponirten, daß sie einem ihrer Erben den Hof überließen, 
mit Aussetzung einer herkömmlichen Abfindung für die anderen Kinder und 
eines Auszuges für den abtretenden Wirth und seine Ehegattin.2)

In Betreff der Besitzrechte der Unterthanen in der Ober-Lausitz 
giebt demnächst die Unterthanen-Ordnung vom 4. Juli 1651 daS gültigste 
Zeugniß für die gleiche Erblichkeit, zugleich für den Rechtssatz deS Sach
senspiegels und seiner Glosse: „daß die Eigenbehörigkeit und das Erbrecht 
zum Gute, auf dem Jemand geboren, unttennbare Korrelate sind." Cs 
heißt namentlich in ihrem Artikel 1:
„daß die Unterthanen, wie bei diesem Markgrafthum Ober-Lausitz beständig herge- 
„bracht, auf dem Lande nicht nach Art und Weise, wie die Knechte in den Römi- 
„schen Rechten, dienstbar und leibeigen, sondern ihren Grund und Boden der, 
„gestalt besitzen, daß sie hiervon denen Herrschaften ihre schuldigen Dienste zu 
„leisten, dagegen ihren notdürftigen und gebührenden Unterhalt von dem Grunde, 
„welchen sie besitzen, zu suchen schuldig; und weil sie solchergestalt den auf den 
^Grund gewidmeten gleich zu achten und daher weder gänzlich frei, noch 
„gänzlich dienstbar seien, ihnen zwar gestattet und unverboten ist, zu heirathen, 
„daS Ihrige zu verkaufen, Testamente zu machen und andere in ge
meinen Rechten zugelassene Handlungen zu verüben, hingegen 
„nicht freisteht, ohne Vorbewußt ihrer Herrschaft sich an] andere

1) Verordn, betr. die Aufhebung der Erbunterthänigkeit in dem Kottbnffer
Kreise, den beiden Lausihen und den übrigen vormals Köntgl. Sächsischen Landes- 
theilen v. 18. Jan. 1819. G. S. für die K. Preuß. Staaten de 1819. S. 21, 
durch welche die angeführten Rechte, ingl. der Gesinde-Zwang-dienst der Unter- 
thanen-Kinder, die observanzmäßigen Dienste der Schutzunterthanen, Hausgenossen 
und Hausleute, vorbehaltlich eines polizeilichen ZeugniffeS über die Uuverdächtigkeit 
anderwärts Hinziehender und eines Schutzgeldes Neuanziehender, als Beihülfe zu 
den Lasten der Gerichtsbarkeit, — fernerhin das Recht, die Erbunterthanen zm 
Al'.r.ayme einer dienstpflichtigen Stelle zu zwingen, so wie alle Einschränkungen 
der persönlichen Freiheit der Landbewohner ohne Unterschied und ohne Rücksicht 
auf ihren Rechts- und Entstehungsgrund, endlich auch folgende gutsherrl. Bestg- 
niffe ohne Entschädigung aufgehoben sind, a. zu bestimmen, welches unter mehre, 
ren Kindern die von den Eltern nachgelassene bäuerliche Stelle in der Erbschaft 
übernehmen solle und b. auf Ermäßigung des von dem Erblasser eines dtenftpfllch- 
tigen Grundstücks in seinem letzten Willen angeblich zu hoch veranschlagten Werth- 
der Stelle anzutragen, woraus ad a. und b. hervorgeht, daß auch die Preuß. Ge
setzgebung von der Voraussetzung eine- erblichen BefitzrechtS der Laßnahrungen 
in den Lausitzen ausgegangen ist. ,  . ,

2) DönnigeS, die Land-Kultur-Gesetzgebung Preußens; entworfen und her
ausgegeben im höheren Auftrage mit Benutzung amtlicher Quellen. l.Bd. 2. Heft
S. 245.
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„Orte zu begeben; weil sie wegen der Dienste, die sie ten Gütern, ans wel- 
„cben iie geboren, oder sicb sonsten seßhaft gemacht, zu leisten schuldig, vor ein 
„zugehörig Stück derselben zu achten, müßten sie vielmehr bei »'eichen verbleiben 
„und seien keineSwegeS befugt, fick nach anderen Orten zu wenden, oder 
„ihr Hauswesen eigenes Willens, unbegrüßt der Herrschaft, zu 
„verändern".

Im Artikel 4 Nr. 2 ist bestimmt:
„es werde ein Unterthan von RecktS wegen los und sei den Losbrief zu lösen 
„nickt schuldig, wenn er von der Herrschaft wider seinen Willen anSgekauft 
„wird;"
endlich unter Nr. 4 und unter Nr. 6:
„Wann 4) Weiber und Kinder, nach der Ehemänner und Väter Absterben, Grund 
„und Boden um deswillen, daß sie der Herrschaft Dienste, (worin doch 
„eine christliche Billigkeit gegen sie gebrauchet, und selbe, wann sonderlich die 
„Wittwe wegen Alters und die Kinder wegen ihrer Jugend zur Leistung der 
„Dienste nicht geschickt wären, so leichte vom Gute nicht vertrieben werden sollen,) 
„davon zu verrichten nicht vermögen, selbstwillig verlassen, oder 
„auch, wo eS fein will, verkauffen, und sich hierauf unter andere Herr- 
„schaft begeben, so sollen auf solchem Fall die Kinder von voriger Herrschaft, vor- 
„nemlich aber wann das Gut anstatt ihrer mit einem anderen Unterthanen wie- 
„besetzt worden, nicht in Anspruch genommen und abgefordert werden, obgleich fie 
„auf deren Grund und Boden erzeugt und geboren sind. Dafern auch 6) ein Un
terthan um Fortstellung seiner häuslichen Nahrung sich anderswo hinzubegeben 
„Willens und seinen Grund und Boden mit Einwilligung der Herr- 
„schäft verkauffet oder vertauschet, so sott er seiner Pflicht und Unter- 
„thänigkeit loSgezählt und gegen Erlegung billig mäßiger Gebühr loSgelaffen wer
ten. ES ist auch auf solchen Fall die Herrschaft nicht befugt, einen solchen Un- 
„than an seiner zeitlichen Wohlfahrt zu hindern, zumal, wenn derselbe sich an 
„solche Orte, eS sei auf dem Lande oder in Städte begiebet, da er den Feldbau 
„bestellen und dadurch seine Nahrung suchen kann. Entgegengesetztenfalls aber, 
„da er den Ackerbau verlassen, und weder auf dem Lande noch in Städten des 
„FeldbaueS oder auch anderer Handarbeit sich befleißigen, auch dadurch der allge- 
„meinen Landesbeschwer und Mitleidung, (der Beiträge zu den Landeslasten), sich 
„entziehen wollte, so könne ihm die LoSlaffung abgeschlagen werden".

Eine vom Gesetze zu erzwingende Verbindlichkeit der Gutsherren, die 
bitterlichen Höfe mit besonderen Wirthen stets wieder zu besetzen und sol
chergestalt alS selbstständige Güter zu erhalten, bestand in den Lausitzen 
nicht; eS hing dies mit der von der Krone Sachsen weniger abhängigen 
ständischen Vnfaffung und eigenen Verwaltung, insbesondere aber mit der 
Pflicht der Rittergutsbesitzer zusammen, die öffentlichen Steuern für ihre 
Dorfschaften zu vertreten.

UebrigenS war daS Maaß der Dienstleistungen und Abgaben, wenn 
nicht gesetzlich bestimmt, doch auf das gewöhnliche und hergebrachte be
schränkt. Jedenfalls fand also keine persönliche Leibeigenschaft in derjenigen 
Ausdehnung Statt, wie sie ältere Rechtslehrer, verleitet vom Römischen 
Recht, dahin definirten, daß der Besitz, wie daS Maaß der Dienste deS 
Leibeigenen lediglich von der Willkühr und dem Belieben des Herrn ab
hänge. Eins der entschiedensten Kriterien für die Leibeigenschaft, ein An- 
tbcil des GutS- und Leibherrn ant Nachlasse des Eigenbehörigen oder die 
Lösung der Erbschaft durch ein sogenanntes Mortuanum oder Besthaupt, 
ist in den Lausitzen so wenig, wie in der Mark, gebräuchlich gewesen.

Besonders hervorzuheben ist unter den Landeskultur-Verordnungen der 
Ober-Lausitz daS Oberamts-Patent v. 18. Aug. 1727 nebst LandtagSbe- 
K wegen Wässerung der Wiesen, freien Wasserlaufs und Räumung der 

, welches erst neuerlich aufgehoben ist.1)

1) G. S. 1844. S. 112 sog.
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IV. 

Ost- und Westpreußen.

Der zur Einführung des Christenthums, nach den Verleihungen Kaiser 
Friedrichs II. und des Pabstes Gregor IX., vom Deutschen Ritterorden 
unternommene Eroberungskrieg (1230 bis 1249) hatte die Unterjochung 
der Slavischen und Polnischen Bevölkerung zur Folge. Mit den zahlreich 
herbeigezogenen Deutschen Kolonisten kehrten auch in diese Provinz Deutsche 
Sitten und Rechte ein, zuerst in den Weichsel-Niederungen und im Kulmer, 
Michelauer und Thorner Lande, durch Flämische und Niederländische An
siedler. Die sogenannte Kulmische Handveste von 1232 und 1251, hervor
gegangen ans Deutschen RechtSgewohnbeiten, bildete die rechtliche Grund
lage für die neuen Besitzverhältniffe. Der weit verbreitete Stand der sog. 
Köllmer in Preußen, zum Theil in ganzen Ortschaften, zum Theil vermengt 
in den Dörfern, zum Theil aus einzelnen Höfen, — am häufigsten im 
Weichselthal, sodann in Masuren — (woselbst sich bis jetzt die Polnische 
Sprache als vorherrschende erhielt), — hat seinen Namen vom Kulmischen 
Rechte, nach welchem er angesiedelt wurde. DieS Recht, im Anschluß an 
die Kulmische Handveste, durch Gerichtsgebrauch auSgebildet und in einer 
Sammlung, unter dem Namen des „alten Colms", zusammengestellt, wurde 
in Preußen bald als allgemeines Landesgesetz betrachtet. Zwar hatte im 
lo.ÄahrhundertdaSLehnssystfm auch in Preußen Platz gegriffen und der Deutsche 
Orden, besonders in den später an Polen gefallenen drei Palatinaten Kulm, 
Marienburg und Pommerellen, viele Landgüter zu Lehnsrechten verliehen. 
Nach Vereinigung dieser Landestheile mit Polen, schon 1454, sodann durch 
den Thorner Frieden, 1466, verordnete jedoch der Polnische König Casimir 
im Privilegium von 1476 die Abschaffung aller Feudal-, wie der Preußi
schen, der Magdeburgtschen und der Pommernschen Rechte und an deren 
Stelle die allgemeine Anwendung des Kulmischen Rechtes, nebst Befreiung 
der Güter von allen und jeden, den Obrigkeiten und dem Orden daran 
zustehenden Hebungen und Leistungen; nur der Krone wurde ein geringer 
ZinS von den Gütern Vorbehalten. *) Auch späterhin achtete man für no
torisch, daß das Kulmische Recht in der ganzen Provinz, einschließlich des 
ErmelandeS, nur mit Ausnahme des NetzdistrikteS, welcher letztere ehedem 

Groß-Polen gehörte, jederzeit als das einzige und eigentliche Landrecht 
tn Ansehung aller Stände gegolten habe.?)

DaS Kulmische Recht der Besitzungen bestand in deren freiem und ver
erblichem Eigenthum; nur die Pflicht zum Kriegsdienst war den Besitzern 
Köllmischer Güter auferlegt.

Bereits der Unterwerfungs-Vertrag von 1249 hatte auch die unterjoch
ten Preußen, soweit sie zur christlichen Religion übergegangen und bei der
selben verblieben, von der Leibeigenschaft bestell. ES hieß darin, „daß alle 
Menschen gleich seien und nur durch die Sünde zu Knechten gemacht wür
den." Man ließ den Unterjochten die Grundstücke zu Eigenthumsrecht, 
nur gegen Dienste, mit dem Rechte der Vererbung, jedoch beschränkt auf

1) Provinzial-Recht der Provinz Preußen, I. Band von Lemann und 
v. Stromb eck, historische Einleitung, S. 22, 128, 168, 246; ibid. II. Abthl. 
Privilegium Casimiri regis de 1476. S. 3 und 4.

2) N. C. C. Thl. V. S. 2125. — Instruktion für die Westpreußische Regie
rung vom 21. Septbr. 1773. §. 13 b. in Rabe'S Sammlung. Bd. I. Abthl. 5. 
S. 709.
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De- und AScendenten, Brüder und Brüderkinder. *) In Folae neuer Auf
stände fielen indeß die meisten eingeborenen Bauern in die Leibeigenschaft 
wieder zurück. Sie wurden zwar als hörige Unterthanen deS Ordens betrach- 
tet, konfervirten indeß nach Gewohnheit, dann — gemäß den Landes-Ord
nungen der Hochmeister — die Vererbung der Güter auf einen männlichen 
Abkömmling. Die Landes-Ordnung von 1444 verbot einerseits zwar die 
Aufnahme eine- Bauern ohne des bisherigen Herrn LoSbrief, bestimmte 
indeß andererseits: „daß wenn der Bauer sein Erbe bringe an einen Ge
währsmann mit Wissen und Willen seines Herrn und diesem seinen Zins 
bezahlt habe, derselbe dann nicht verhindert werden solle, frei abzuziehen, 
wohin er wolle." Auch manchen eingeborenen Preußischen Grundherren 
war das Recht verliehen worden, die Güter mit Bauern zu besetzen, und 
zwar jure perpetuo, haereditario cuhnensi gegen Zins und Dienstleistun
gen 1 2 3 4), wodurch die sogenannten Preußisch-Freien entstanden.

Außerdem verbreiteten sich während der Polnischen Herrschaft in West
preußen und von hier aus selbst nach Ostpreußen emphyteutische Besitzver- 
hältnisse, befördert durch die Anwendung des Römischen und Kanonischen 
Recht-, theils alS Zeitemphyteusen auf Lebenszeit, auf bestimmte Jahre oder 
Generationen, theils als erbliche, wobei dem Emphyteuten in der Regel 
die Gebäude, die Hausstatten und Gärten nebst dem Inventarium, — als 
Meliorationen — gehörten, dem Grundherrn das Vorkaufsrecht und ein 
Laudemium, ingl. ein Einstandsgeld und ein jährlicher Kanon Vorbehalten 
war und alle emphyteutischen Besitzer desselben Orts für Einstandsgeld und 
jährlichen Kanon verpflichtet wurden. ’)

Der Provinz Preußen eigenthümlich sind folgende bäuerliche Besitzver- 
hältnisse: a) die sogenannten Elokationsgüter (auch Ausmaaßländereien) im 
Weichbilde der Städte Kulm und Danzig. Im 13. und 14., wie zu Ende 
des 16. Jahrhunderts wurden wüste, zn entwässernde Grundstücke der Käm
mereien unter die Bürger, zur Instandsetzung der städtischen Wohngebäude 
aus den Nutzungs-Erträgen, vertheilt und von den Bürgern periodisch in 
erneuerten Zeitemphyteut-Kontrakten, besonder- an Menvniten, zur Kultur 
und Benutzung ausgethan *); b) die sogenannten — ursprünglich König
lichen — Lahn-, wie Quart- oder Gratial-Güter in Westpreußen, auf de
ren einzelnen Hufen — je der 20sten — die Verpflichtung zur Gestellung 
und Ausrüstung eines Soldaten, später eine Abgabe (Lanowe oder Hufen
geld) haftete, welche im Uebrigen Freigüter waren. 5)

Mehr in West-, als Ostpreußen wurden im Laufe der Zeit viele Bauer
güter auch in aufkündbare Zeitpacht, gewöhnlich von 3 — 6 Jahren gesetzt, 
dabei die Dienste und Abgaben willkührlich verändert und erhöht, wobei 
die öffentlichen Lasten den bäuerlichen Wirthen zur Last blieben, mitunter 
auch selbst die Gebäude von ihnen erbaut und erhalten wurden; doch kon- 
servirten persönlich Freie diese Eigenschaft. Im Ermelande war der Besatz 
an Gebäuden ein Eigenthum deS WirthS.

Wenn gleichwohl Westpreußen im Wesentlichen seine Verfassung behielt, 
indem zur Gültigkeit der Polnischen Gesetze die vorausgegangene Zustim-

1) v. Baczko'S Geschichte von Preußen. Thl. I. S. 269.
2) Urkundliche- zur Geschichte und Verfassung Preußens. Berlin, 1841. 

S. 19. v. Baczko a. a. O., Thl. I. S. 292. — Voigt, Geschichte Preußens. 
Bd. III. S. 434. Bd. IV. S. 594.

3) Provinzial-Recht von Westpreußen, Abth. I. S. 131 seq. — Zeitschrift 
für die LandeS-Kultur-Gesetzgebung ic. Bd. I. S. 353.

4) Zeitschrift für die LandeS-Kultur-Gesetzgebung k. Bd. I. S. 352 ff.
5) Westpreuß. Provinzial-Reckt, II. Abth., Urkunde Nr. 34. S. 177.
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mung von Deputirteu der Westpreußischen Stände erforderlich war, so ge- 
rietb der Bauernstand doch während der Verbindung mit Polen in weit 
drückendere Verhältnisse, deren Verbesserung erst mit der späteren Gesetzge
bung Friedrichs des Großen, nach Erwerbung der Provinz im Jahre 1772, 
eintrat, wo auch in Westpreußen das Ostpreußische Landrecht von 1721 
eingesührt wurde.

Schon im 16. Jahrhundert suchte der Westpreußische Adel, gegenüber 
den Bestrebungen der Städte auf Vervollständigung und Umarbeitung deS 
Kulmischen Rechtes, und gegenüber dem Privilegium Casimirs von 1476, 
singulaire Rechte, insbesondere wegen deS Vorzugsrechts der männlichen 
Erben vor den weiblichen an den Gütern, wie an der beweglichen Verlas
senschaft des Vaters und der Mutter, behufs der Konservation des Vermö
gens und des Flors der adlichen Familien, festzuhalten und erlangte auch 
1599 das sogenannte ..jus terrestre nobilitatis Prussiae correctum“, 
dessen Bestimmungen über die Erbfolge unterm 21. September 1773 bestä
tigt und nur näher präcisirt, auch später, bei Publikation des Westpreußi
schen Provinzial-Rechts von 1844, aufrecht erhalten sind. 1)

In Ostpreußen kämpften seit 1466 die der Polnischen Oberlehnöherr- 
schaft unterworfenen Hochmeister und späteren Herzöge gegen die Stände, 
welche sich auf Polen stützten, für die Erhaltung der bäuerlichen Perso
nen und Besitzrechte, deren sukcessive Beschränkung, 1525 — gleichzeitig 
mit dem Bauernkriege in Deutschland — auch im Samlande einen Bauern
aufstand hervorgerufen batte DaS vom Könige von Polen bestätigte Testa
ment des Herzogs Albrecht von 1567 2), befreite hierauf „auS fürstlicher 
.Macht" alle Preußen, die im Herzogthum, in den Domainen, wie unter 
der Herrschaft deS Adels oder der Städte, wohnten, für ihre Person vom 
leiblichen knechtischen Eigenthum, „so daß sie hinfort freier Geburt sein 
und sich solcher nicht weniger als andere Kölmer getrösten, diejenigen, 
welche studirten auch rückstchtlich ihrer Güter vom UnterthänigkeitSverbande 
ftei sein sollten."

Spätere LandeS-Ordnungen von 1577 und nach Erwerbung des Her- 
zogthumS seitens des Brandenburgschen Regentenhauses (1618), von 1640, 
bestimmten indeß, daß ein Bauer und ein Bauernkind nicht ohne schriftli
chen LoSschein fortziehen dürfe, durch Uebernahme unterthäniger Güter in 
die Untertänigkeit eintrete, daß bei erledigtem Erbe von den männlichen 
Erben einer, welcher der Gutsherrschaft gefällig sei, auf dem Gute 
bleiben müsse, hingegen Bauerntöchter und Wittwen für ihre Person frei 
und ungehindert ziehen könnten, wohin sie wollten, indem die Herrschaft in 
Ermangelung männlicher Erben das Gut zu verschenken und zu verkaufen 
befugt sei; daß auch von den ohne Noth daheim behaltenen Kindern nur 
eines in der Herrschaft Dienst treten müsse, bei mehreren Söhnen, außer 
dem Nachfolger im Erbe, die anderen ein Handwerk lernen könnten. Damit 
stimmt im Wesentlichen daS ältere Preußische Landrecht von 1620, wie daS 
unterm 27. Juni 1721 in verbesserter Gestalt verkündigte Landrecht deS 
Königreichs Preußen (Buch V. Titel XV. „von der Erbschaft der Freien 
und Bauern") überein. Danach sollte a) ein Kölmer, welcher ein 
bäuerliches Gut annimmt, sich bäuerlichen Rechtens halten, umge
kehrt aber ein Preuße, der mit Wissen und Willen seiner Herrschaft von 
dieser seine- Eigenthums loSgezählt worden und sich in daSKöl mische

1) Destpreuß. Provinzial-Recht. Bd. L, historische Einleitung. S. 23. — 
Rabe, Bd. I. Abth. 5. S. 737 -eq., G. 6. pro 1844. S. 103.

2) Privilegia der Stände des Herzogthum- Preußen. Braun-berg, 1616. 
e. 8i.
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setzt, auch kölmische Freiheit genießen; nach dem Tode b) eine- 
Preußischen Bauer-manneS solle diejenige nachgelassene fahrende 
Habe, welche zur Besetzung des Erbes (des BauergutS) nicht von Nöthen 
ist, an sein Weib, seine Binder und nächsten Verwandten fallen; wo 
männliche bäuerliche Erben vorhanden, einer derselben, nach Wahl der 
Herrschaft, auf dem bäuerlichen Erb gute bleiben, in Ermangelung männli
cher Erben aber der Herrschaft freistehen, einer der Töchter einen Mann zu 
geben, damit sie auf dem Gute und Erbe bleibe; beim Mangel von Descen
denten und bei der Untüchtigkeit der Wittwe, sollen die zur fahrenden Habe 
erbberechtigten Verwandten das Bauergut und Erbe angemessen besetzen; 
selbst deS verstorbenen Wirth- Bruder, welcher unter derselben Herrschaft 
wohnhaft, solle ras Bauergut erben. In Bezug auf die fahrende Habe 
gilt unbedingt Jntestat - Erbrecht, die erbenden Verwandten mögen unter 
derselben Herrschaft gesessen sein oder nicht. Belm Tode c) eines Preu
ßisch-Freien, sofern er keine männlichen Erben hinterläßt, fällt daS Preu
ßische Freigut zwar der Herrschaft anheim, doch können Wittwe oder Töch
ter, welche auf dem Gute bleiben wollen, sich mit der Herrschaft vertragen; 
entgegengesetzten Falls soll die Herrschaft das Gut dem nächsten Verwand
ten zum Jtauf anbieten, wofern sie eS nicht verschenken oder einem treuen 
Diener überlassen möchte.

In Betreff der persönlichen Unterthänigkeit der Preußischen 
Bauersleute, im Gegensatz zu den Freien, bestimmte §. 2. im Allge
meinen, daß auch andere männliche Erbnehmer, ohne Wissen und Zulaß 
ihrer Herrschaft, nirgend hin, denn unter diese, sich zu begeben befugt seien, 
der $. 5. jedoch weiter: daß den mehrern nachgelassenen Söhnen Hand
werke zu lernen nicht verboten sei und daß andere von dem Gute abgefun
dene Söhne nur dann unter der Herrschaft bleiben sollten, wenn sie wieder 
dergleichen Güter erhalten, andern Falls sie sich wegen ihre- Abzugs mit 
der Herrschaft zu vertragen hätten.J)

Das hierzu ergangene Edikt wegen der Erbtheilungen v. 6. Okt. 1722 
besagt:
„daß bisher im Königreich Preußen und besonders in Litthauen mit der Unter- 
„thanen Verlaffenschaft übel, den Rechten und der Billigkeit zuwider, verfahren 
„sei; e- solle das mit Fleiß und saurer Mühe erworbene Vermögen der Unter- 
„thauen auf deren Erben kommen, weshalb, wenn in Zukunft ein Bauer, Koffäth 
„oder Gärtner verstirbt, keiner als seine Kinder oder in deren Ermangelung seine 
„nächsten Freunde und Anverwandte, dem Landrechte gemäß, seine Verlaffenschaft, 
„sie bestehe, worin sie wolle, nur nach Abzug der Hofwehr und deS Grund-Znven- 
„tariumS, erben sollten. Mit dieser solle sodann das Gut einem von des Verstor- 
„benen, zur Wirthschaft tüchtigen Söhnen oder wenn keiner verbanden, dem 
„Schwiegersohn wieder überlassen, sonst aber nebst Hofwehr einem andern tüchti- 
„gen Wirthe übergeben werden. Ueber ihr Mobiliar-Vermögen sollten auch 
„Bauern frei zu testiren befugt sein; nur dürfe das Vermögen nicht außer Landes 

gehen". 1 2)
Daß durch die allgemeine Flecken-, Dorf- und Acker-Ordnung von 1702 

allen leibeigenen Domainen-Bauern die persönliche Freiheit gegen Er
werbung deS Guts in Aussicht gestellt war, ist bereits oben erwähnt; deSgl., 
wie nach Entvölkerung von Ostpreußen und Litthauen durch die Pest 
(1709—1711), allen Einwanderern und Ansiedlern auf Königl. Domai-

1) bemann und v. Gtrombeck, Weftpreuß. Provinzial-Recht. Thl. 1. 
S. 747.

2) Lemann und v. Strombeck a. a. O., Thl. II. S. 12., Urkunde 
Nr. 6.
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nen persönliche Freiheit und Erbrecht am Gute zugestchert wurde. Wieder
holt verordneten ferner die Reskripte und Patente v. 30. Dez. 1718, 10. Juli 
1719 und 24. März 1723:
„daß die bäuerlichen leibeigenen Unterthanen aus den Domainen ihre Höfe erblich 
„besitzen, dieselben auch mit Konsens der Domainen-Kammern verkaufen, daß sie 
„unter ihren Kindern Len tüchtigsten znm Nachfolger im Erbe wählen, dagegen ihre 
„Grundstücke aus eigenen Mitteln erhalten und bewirthschaften sollten und daß die 
„Leibeigenschaft völlig aufgehoben sein solle".

Die Wirkung dieser Verordnungen bestand indeß nur in der Bestätigung 
des bereits im Landrecht von 1620 anerkannten bäuerlichen Erbrechts; denn 
der Erwerbung des Eigentbums stellte sich einestheils die Vermögenslage, 
vielleicht auch die geringe Einsicht der Bauern, anderntheils das Interesse 
und die Antipathie der Amtskammern, wie der Domainen-Beamten und 
Pachter entgegen. *)

Indeß erwuchsen aus diesen zur Hebung des Bauernstandes erlassenen 
Verordnungen, wenn zunächst auch nur vereinzelt, doch bessere Besttzverhält- 
niffe, welche sich von denen der gewöhnlichen Schaarwerksbauern günstig 
unterschieden.

Schon stand von AlterSher allen nach Kölmischen Recht verliehenen 
Gütern die Freiheit von bäuerlichen Lasten und Pflichten zu, soweit der
gleichen nicht bei der Verleihung ausdrücklich übernommen waren. Mit 
der Dismembration und Vertbeilung verödeter Domainen - Vorwerke an 
bäuerliche Einsaffen entstanden ErbzinSbesitzer und Zeitemphyteuten; bei Ur
barmachung und Dismembration Königl. Forsten, Eigenthümer (Chatoull- 
Kölmer) oder erbliche Nießbraucher gegen Abgaben und Forstdienste (Cha- 
toull-Bauern); in der Memel-Niederung, bei der Befreiung vom Hofedienst 
gegen erhöhten Zins, die sogenannten Hochzinser (auch Assekuranten); fer
ner bei Verwandlung der Dienste in Zins, Schaarwerks-Freibauern. Die 
in den Jahren von 1729—1736 wegen Religions - Bedrückung aufgenom
menen Kolonisten aus der Schweiz und aus dem Salzburgischen erhielten 
die Grundstücke zu erblichen Nutzungsrechten frei vom Schaarwerks- und 
Hofedienste, vorbehaltlich von Burg- und Baudiensten. 2)

Späterhin kamen, besonders auf den Königlichen Domainen, Erbpachts
bauern dazu. Ueberall setzten sich eigenthümliche Besitzer von Häusern und 
kleinen Stellen (Eigenkäthner), und im Polnischen Westpreußen, auf gero
detem Waldboden, wurden die sogenannten Pustkowier angesetzt.

Adliche Güter mit besonderen Vorrechten gab es in der Zeit des 
Deutschen Ordens und späterhin in Preußen nicht. Erst durch die Ver
ordnung des großen Kurfürsten vom 16. Juli 1663 wurden alle diejenigen 
kölmischen Güter für adliche erklärt, welche bis 1612 von Personen adlichen 
Standes besessen worden.3)

Die Allodifikation der in Ostpreußen bestehenden Lehnsgüter Seitens 
des Landesherrn erfolgte 1732 und 1738.

Auch für Westpreußen und die dazu gehörigen Aemter wurde späterhin 
unterm 31. Oktober 1780 eine Dorf-Ordnung erlassen, welche in Betreff 
der Leitung der Dorfs- und Gemeinde-Angelegenheiten, sodann der Land
kultur, z. B. Düngerbereitung und Verwendung, Saat- und Ackerbestellung,

1) Grube Corpus const. prutenic. Königsberg, 1721. Thl. III. 6. 426. 
— Provinzial-Recht von Westpreußen, Thl. I. S. 71.

2) DönnigeS, die Landes - Kultur - Gesetzgebung Preußens, I. Bd. 2. H. 
S. 240 und die daselbst angegebenen Edikte und sonstigen Beläge. — Ostpreuß. 
Provinzial-Recht. Berlin, 1801; Zusatz 105. 108. 116. 118.

3) Westpreuß. Provinzial-Recht, Thl. I. S. 246.
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Viehzucht, Klee-, GSparsett- und sonstigen FntterkrLuter-, Garten-, Gemüse-, 
Tabacksbau u. s. w, die sorgfältigsten und speziellsten Anweisungen enthält, 
eine tieseingehende landesväterliche Fürsorge de- großen Königs beurkundet 
und selbst noch für die Gegenwart als ein Muster praktischer Instruktion 
für bäuerliche Wirthschaften bettachtet werden kann. *)

V. 
Pommern.

Auch nach dem (ursprünglich Wendischen) Pommern hin hatten sich mit 
der Einführung des Christenthums im 12. Jahrhundert und der LehnSver- 
bindung des Landes mit dem Deutschen Reiche, Deutsche Kolonisationen, 
mit ihnen Deutsche Sprache, Gewohnheiten und Rechte weit verbreitet. Ein 
Ueberrest der Wendisch-Slavischen Sprache blieb zuletzt in wenigen Theilen 
von Hinterpommern und nur in einzelnen Ortschaften noch zurück. DaS 
von Deutschland herübcrgekommene Lehnwesen, besonder- bei den Rittergü
tern, wenn auch mit mannigfachen Modifikationen, hat sich in Pommern 
weit ausgedehnt und selbst nach der auch hier im vorigen Jahrhundert ge
gen einen Lehnskanon erfolgten Allodifikatton, am längsten erhalten, obgleich 
srüherhin zwischen den nach Befreiung vom lehnsherrlichen Verbände stre
benden adlichen Familien und den Pommernschen Herzögen, als Lehnsher
ren, harte Kämpfe und Fehden stattfanden, die für manche adliche Familien 
einen blutigen Untergang zur Folge hatten. Noch jetzt lastet das Lehnwe
sen schwer auf der Kultur-Entwickelung des tfanM; langwierige zahllose 
Streitigkeiten über Sukcession u. s. w. haben die Vcrmögensverhältniffe vie
ler Familien zu Grunde gerichtet.1 2)

Die Ausbreitung der Deutschen Sprache und der Deutschen Rechte stan
den ursprünglich stets in Wechselwirkung; schon im Jahre 1604 starb 
in Rügen die letzte Familie aus, welche noch Wendisch reden konnte.2 4) 
Die angelegten Städte wurden sämmtlich mit Lübischem, Magdeburgischem 
oder Kölmischem Recht beliehen; dasselbe galt alsdann in der Regel auch 
sür die Dorfschaften in deren Weichbildern. *)

Die Kolonisation ging auch in Pommern meist von den Klöstern auS 
und sie erfolgte, wie in Schlesien und der Mark mittelst Unternehmer (lo- 
catorcs, Schulzen); obwohl in Pommern die Wendischen Einwohner in 
größerer Zahl neben den Deutschen Einwanderern noch lange fortbestanden, 
übnaens eingeborene Fürsten, wie in Schlesien, blieben.

3n Betreff der persönlichen, der Besitz- und Leistungsverhältniffe deS 
Bauernstandes sind besonders die Zeugnisse zweier älterer Schriftsteller an- 
zufübren, nach welchen sich in Pommern ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den Wendischen und den Deutschen Bauern erhielt, und die strengere Hö
rigkeit mit harter Dienstpsiicht hauptsächlich auf ersteren lastete.

Kanzow (welcher um 1530 lebte, schildert die Zustände wie folgt: 5) 
„Der Bauern Wesen ist nicht durchaus gleich. Etliche haben ihr Erbe an den 

„Höfen, darauf sie wohnen: dieselben geben ihre bescheidenen Zinsen und haben 
„auch bestimmten Dienst; dieselben stehen wohl und sind reich, und wenn einem 
„nicht beliebet, auf dem Hof länger zu wohnen, oder seine Kinder darauf wohnen

1) Westpreuß. Provinzial-Recht, Thl. II. Urkunden S. 184.
2) Vergl. „die Lehnsverfaffung in Pommern und ihre Reform", von Bülow- 

Cummerow. Berlin, 1848.
3) Tzschoppe und Stenzel a. a. O., S. 131.
4) a. a. O., S. 127.
5) Kansow’s Pommerania, Dd. II. S. 418.

tzandkS-Kultur-Oesetzg. Dd. I.
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„zu lassen, so verkaufet er den Hof mit seiner Herrschaft Willen, und giebt der 
„Herrschaft den Zehente« vom Kaufgelde".

„Aber mit den Anderen ist eS nickt so; die haben an den Höfen kein Erbe, 
„und müssen den Herrschaften so viel dienen, als sie nur immer von ihnen haben 
„wollen und können, oft aber solchen Dienst leisten, daß sie ihre eigenen laudwirth- 
„sckastlicken Werke zu verrickten nicht im Stande sind, und müssen deshalb ver- 
„armen und entlaufen. Ts ist von diesen Bauern ein Sprichwort, daß sie nur 
„sechs Tage in der Woche dienen, den siebenten müßten sie Briefe tragen".

„Demnach sind diese Bauern nicht viel anders denn leibeigen; die Herrschaft 
„verjagt sie, wenn sie will; wenn aber die Bauern anders wohin ziehen wollen, 
„oder ihre Kinder sich an andere Orte begeben und eS nickt mit Einwilligung 
„der Herrschaft thun, obgleich ihre Höfe zu guter Wehre gebracht, so holet sie 
„dennoch die Herrschaft wieder als ihre eigenen Leute und dürfen die Bauern- 
„Kinder, eS fei Sohn oder Tockter, nicht aus ihrer Herrschaft Güter ziehen, sie 
„gebe eS denn besonders nach. Es ist nicht genug, daß ihres Vaters Hof besetzt 
„ist, sondern sie müssen auch andere wüste Höfe, wo die Herrschaft will, annehmen 
„und bauen; doch entlaufen ihrer viele oder ziehen heimlich ab, so daß oft die 
„Höfe wüste werden; alsdann muß die Herrschaft sehen, daß sie einen anderen 
„Bauern darauf bringt; hat dann der Weglaufende nichts beim Hofe gelassen, so 
„muß die Gutsherrschaft demjenigen, der wieder darauf zieht, Pferde, Kühe, 
„Schweine, Pfiug, Wagen, Saat und anderes dazu geben, damit er den Hof be- 
„stellen kann, und bisweilen noch etliche Jahre zinsftei dazu".

Im Wesentlichen damit übereinstimmend, heißt eS in MicraeliuS altem 
und neuem Pommerlande von 1640: ')

„Die Bauern sind so weit leibeigen, daß sie müssen immerzu, wenn eS von 
„ihnen verlangt wird, Wagen- und Fußeienst thun, und so sie entlaufen, muß 
„man sic ihrer Herrschaft, wenn sie sie auSgespürt hat, wieder verabfolgen lassen: 
„kann aber der Bauer nicht auSgespürt werden, so muß der Edelmann einen au 
„dern Bauern auf den Hof setzen und ihm die Hofwehr, daS sind Pferde, Kühe, 
„Schweine, Schaafe nnd Korn geben, daß er damit eine Nahrung anfangen sann. 
„Der Bauer ist sodann nicht viel weniger als leibeigen, denn er hat am Hof und 
„Acker nichts eigenes, sondern wenn es dem Herrn gefällig ist, so mag er ihn 
„oder seine Kinder davon stoßen, und eS muß beim Hofe die Hofwehr gelassen 
„werden".

„In etlichen Orten, als im Lande zu Rügen, Bart, Treptow an der Tollense, 
„bei Pyritz und Rügenwalde, wie auch meistens unter den Städten, haben es die 
„Bauern besser, weil sie bestimmte oder dock nicht so beschwerliche Dienste thun 
„dürfen, und tie Höfe zum Erbe haben ic. Außerdem geben diese Bauern ihren 
„bestimmten Zins an Gelde und Getreide, je nachdem sie viel Land bauen, und 
„dürfen darüber keinen Zins oder andern Schoß entrichten, außer wenn ein ge- 
„meiner Landschoß ausgeschrieben wird".

Als Wendisches Recht wird die Abgabe eineS Zehnten Katt der Pacht 
und der Gebrauch deS Hakens, wonach der Betrag des Dezems bestimmt 
wurde, anstatt des Pfluges, bezeichnet. Die Zahlung eineS Laudemiums 
beim Verkauf der freien Güter galt als Deutsches Recht.

Nach den älteren Bauerordnungen von 1570 und 1582, wie nach der 
erweiterten und erklärten Bauer- und Schäferordnung Herzog Philipps von 
Pommern vom 16. Mai 1616 1 2) (aufgelegt 1646) werden die Bauern im 
Allgemeinen als leibeigen — homiiics proprii et coloni glebae adscripti 
— bezeichnet und wird bemerkt:
„daß sie von den ihnen einmal eingethanen Höfen, Aeckern und Wiesen nur ge- 
„ringe jährliche Pachte zahlten, dagegen allerhand ungemeffene Frohndtenste ohne 
„Limitation und Gewißheit leisteten, kein dominium oder Erbgerechtigkeit irgend 
„einer Art hätten, von den GutSobrigkeiten ent- und versetzt werde« könnten,

1) Buck 17. e. 550»
2) Dähnert'S Eamml. Pommekfcher und Rügenscket LartdeS-Urkundeu, Ge

setze, Privilegien k. Bd. 111. S. 835, 836.
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„und sich ohne der Erbherren Wissen und Willen, gleich ihren Lindern, an hü 
„nen anderen Ort begebe« dürften, was sie eidllck augelobeu oder wofür sie Kau- 
„tü>n stellen mußten; selbst der Freischützen, Lehn- oder Erbmüller, auch Krüger 
„Söhne sollten gleich anderen Bauern ihrer Herrschaft mit Leibeigenschaft unter? 
„werfen sein; außer dem, was für Aufhebung der Leibeigenschaft gegeben wurde, 
„mußte der Zehente von den Erbschaften, die an andere Orte kamen und zwar 
„nicht nur von Bauern und Kossäthen, sondern auch von Müllern, Schmieden 
„Hirten und deren Knechten und Mägden entrichtet werden. Selbst den Besitzer 
„eines Kaufhofes sollte die Herrschaft auf eLuen anderen Hof von gleichem 
„Werthe versetzen dürfen und nur jene Gerechtigkeit mit traniferiren. Bei An
legung von Vorwerken mußte der Bauer ohne Widerspruch weichen, die Herr- 
„schaft ihn aber in diesem Falle mit lebendiger und todter Habe, einschließlich der 
„Hofwehr, frei gehen lassen und nebst seinen Kindern von der Leibeigenschaft un
entgeltlich entlassen, bei Kaufhbfen auch das Kaufgeld, das allein die 
„Höfe, und nicht die Hufen betrifft, erstatte« und die Aufkündigung ein 
„Jahr zuvor thun".

Hin und wieder, besonders in den Weichbildern der Städte, hatten sich 
Spuren des ehemaligen Eigenthumö auS der Zeit Deutscher Kolonisation 
erhalten, indem den Dauern, obwohl sie später für nicht erbliche Besitzer 
erachtet wurden, dennoch daS Eigenthum der Gebäude und der Hoftvehr 
gehörte. Die Schulzen- und Bauerlehne in Pommern wurden übrigens 
schon durch die Verordnungen vom 9. April und 16. Juni 1720 in Ällo- 
dialgüter verwandelt.

Unter Preußischer Hoheit war das erstarkte Königthum, und zwar zuerst 
in Pommern, bald für die Befreiung deS besonders hier tief herunter ge
drückten Bauernstandes von den Fesseln der persönlichen Unfreiheit wie vom 
Drucke der Belastung seiner Güter eifrig besorgt; in der Erhebung und 
Leistungsfähigkeit des Bauernstandes sollte die weite und feste Grundlage 
für den Aufbau des neuen Staates gewonnen werden. Der erste Schritt 
geschah zunächst auf den Domainen, wo die Negierung freie Hand hatte. 

Die Verordnungen von 1706 und 1719 für die Hinterpommernschen und 
Kamminschen Aemter verordneten die Verleihung deö Eigenthums der Bauer
höfe gegen Bezahlung der Hoftvehr; damals freilich aus den bereits mehr
fach erwähnten Gründen mit geringem Erfolg. Für dieselben Aemter er
ging sodann jene merkwürdige Verordnung Friedrich Wilhelm I. vom 
22. März 1719 *), wonach:
„der König in Erwägung gezogen, was es denn für eine edle Sache sei, wenn 
„die Unterthanen statt der Leibeigenschaft sich der Freiheit rühmen, das Ihrige 
„desto besser genießen, ihr Gewerbe und Wesen mit um so mehr Begierde und 
„Eifer als ihr Eigenes betreiben und ihres Hauses und Heerdes, ihres Ackers 
„und Eigenthums sowohl für sich als die Ihrigen, für Gegenwart und Zukunft, 
„desto mehr gesichert seien".

In Kollberg diktirte Friedrich der Große unterm 23. Mai 1763. dem Geh. 
Finanz-Rath voll Brenkenhaff, in Gegenwart des Pommerscheu Kammer- 
Präsidenten, die 26 Punkte zur Verbesserung der bäuerlichen Zustande, darunter: 
„daß alle Leibeigenschaft ohne das geringste Raisonniren, sowohl in König!., 
Adlichen, als Stadteigenthumsdörfern von Stund an gänzlich abgeschafft 
werde und alle Opponenten in Entstehung der Güte mit Force dahin ge
bracht würden, daß diese von Sr. Majestät festgesetzte Idee zum Nutzen 
der aanzen Provinz inS Werk gerichtet werde."

Die Remonstrationen der Vorponunerschen Landstände hoben indeß be
sonder- die Befürchtung wegen Entvölkerung deS Landes und deS Mangels

1) Qutckmann, Pommersche Edikten-Sammlung, S. 1207, 1210. 
D2
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militairpflichtiger Mannschaft hervor und es blieb hauptsächlich nur bei den 
Anordnungen wegen Wiederbesetzung der wüsten Bauerhöfe. *)

Die Verhältnisse blieben, besonders auf den Privatgütern, im Wesentli
chen unverändert, wie die Bauer-Ordnung vom 30. September 1764 er- 
giebt, deren Titel 111. §. 1. — freilich jener Königlichen Intention Fried
richs des Großen entgegen — nur bestimmte:

„Obgleich die Bauern in Pommern keine leibeigenen Sklaven sind, die da 
„verschenkt, verkauft oder als res in commercio trachtet werden könnten, und sie 
„deshalb auch was sie durch ihren Fleiß und Arbeit, außer der ihnen von der 
„Herrschaft gegebenen Hofwehr erwerben, als ihr Eigenthum besitzen, darüber frei 
„disponiren, und eS auf ihre Kruder vererben können; so ist doch dagegen auch 
„außer Streit, daß Aecker, Wiesen, Gärten und Häuser, welche sie besitzen, wo 
„nicht in einigen Dörfern ein anderes durch Kauf-Kontrakte, oder sonst auSdrück- 
„lich festgesetzet ist, der Herrschaft des Gutes, als res soli eigenthümlich gehören, 
„und sie von selbiger außerdem die Hofwehr empfangen haben; sie selbsten aber 
„keine Erbzins- oder Pachtleute, sondern des Guts eigenbehörige Unterthanen und 
„glebae adsciipli sind, und von den Höfen, Aeckern und Wiesen, welche ihnen 
„einmal eingegeben, nur geringe jährliche Pachte entrichten; dagegen aber aller- 
„hand Dienste, so wie solche vir Bestellung des Guts nöthig und an jedem 
„Orte hergebracht sind, leisten müssen, auch sie und ihre Kinder nicht befugt sind, 
„ohne Vorwissen und Einwilligung der Gutsherrschaft aus dem Gute sich wegzu- 
„begeben; dahero sie auch kein Dominium weder directum noch utile, auch keine 
„Erb-Gerechtigkeit, nec ex Contractu emphyteulico, nec libellario, nec Censuali, 
„weder eigenthümlich noch sonsten daran haben, vielweniger exceptionem perpetuae 
„coloniae, und daß sie und ihre Vorfahren über 50, 60, auch Wohl 100 Zahre, 
„die Höfe bewohnet haben, verwenden können. Es sind also dergleichen zu dem 
„Gut Eigenbehörige und derselben Kinder der Guts-Herrschaft in allem, sowohl 
„was die von ihnen geforderte Dienste betrifft, als auch, wenn sie aus erheblichen 
„Ursachen, wegen der Besetzung der Höfe, oder sonsten zum Besten des Gutes 
„erlaubte Veränderungen vornehmen will, gehorsam, und ohne zu widersprechen, 
„zu folgen schuldig".

Das frühere Leibeigenschasts - Verhältniß der älteren Bauer-Ordnungen 
wurde danach nur anderweit umschrieben. Auch wurde wegen der Ver
hältnisse der Jnstleute und ledigen Personen nichts geändert, die Pflicht zum 
Loskäufen für alle Unterthanenkinder und die Dienstpflicht als Tagelöhner 
gegen Lohn und nothdürftigen Unterhalt, selbst für die von den Höfen ent
setzten Wirthe und ihre Kinder, sofern nur die Entsetzung nicht unrechtmä
ßig geschehen war, sanktionirt und blos nachgelassen, daß bei der Landwirth- 
schast entbehrliche Unterthanen-Söhne zu Handwerken und städtischen Nah
rungen mit Einwilligung der Herrschaft übergehen könnten, während solche 
Unterthanenkinder, die Gärtnerei, Jägerei oder Handwerke auf Kosten der 
Herrschaft erlernt hatten, gutsunterthänig verblieben. Jedoch erkannte §. 11. 
Tit. III. wenigstens an, daß ein Bauer nicht ohne rechtmäßige Ursache, 
(Verschlechterung des Guts, Veräußerung der Hofwehr, Schuldenmachen, 
Nichtleistung der Abgaben und Dienste), seines Hofes wider Willen entsetzt 
werden und daß derselbe wegen unrechtmäßiger Entsetzung an die Landes- 
Obrigkeit rekurriren dürfe. Auch bestand eine Verbesserung des Zustandes 
der Unterthanen darin, daß ihr Mobiliarvermögen als freies Eigenthum 
anerkannt und — nach den Regeln der Gütergemeinschaft — der freien 
Erbtheilung unterworfen, daß ferner — abweichend von den um dieselbe 
Zeit in anderen und namentlich den westlichen Theilen Deutschlands erlas
senen Ordnungen der Art — bestimmt wurde:
„daß freie Menschen, welche unterthänige Höfe annnehmen, für sich und ihre Kin-

1- Preuß, Geschichte Friedrich deö Große», Thl. II. Buch 5.
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„der zu ewigen Zeiten freie Leute bleiben, sofern die Uebernahme der Unterthänig- 
„keit nicht ausdrücklich zur Bedingung gemacht sei".

Hieraus bildeten sich dann aber häufiger in Pommern bei den bäuerli
chen Nahrungen Pachtverhältnisse alS Form der Besitzüberlaffung, im Ge
gensatz zu den gutsunterthänigen und darum festeren Besitzverhältnisten der 
Eigenbehörigen.

AlS Motiv für die glebae adscriptio wurde hauptsächlich geltend ge
macht, daß nur dadurch einer schädlichen Entvölkerung des Landes vorge
beugt werde.

Wenn der $. 1. fast nur beiläufig der in einigen Dörfern vorhandenen 
Kaufhöfe oder abweichender Verträge gedenkt, so ergiebt flch schon hieraus, 
wie im Laufe der Zeit die Besitzverhältniffe der älteren Kolonisation nach 
Deutschem Rechte zur Ausnahme geworden waren.

Das oben gedachte Diktat Friedrichs deS Großen vom Jahre 1763, da
mals unmittelbar nach vollendetem siegreichen Kampfe und nach dem 
Hubertsburger Frieden, „daß die Leibeigenschaft absolut abgeschafft sei", 
sollte erst ein halbe- Jahrhundert später, erst 1807, nach dem Tilsiter Frie
den, in einer Zeit höchsten Unglücks und tiefster Demüthigung Preußen-, 
zur Wahrheit und That werden, als es galt, die äußerste Schwächung deS 
Staate- durch die moralische Kraft und Erhebung der ganzen Nation zu 
überwinden. CS konnte auch wohl die Aufhebung der persönlichen Abhän
gigkeits-Verhältnisse deS Bauernstandes nur in Verbindung mit einer wei
sen Gesetzgebung über die Ablösung der dinglichen Hörigkeit-- und Dienst
verhältnisse, wie mit der Befteiung deS Boden-, gleichzeitig der Bauern und 
der Gut-Herren, ohne Gefäbrdung der beiderseitigen Interessen, in- Leben 
treten; nur in solcher Vollständigkeit konnte sie die Grundlage werden zu
gleich für eine neue staat-gesellschaftliche und landwirthschastliche Ordnung.

VI. 
Großherzogthum Posen.

Der Agrarverhältnisse in denjenigen Landestheilen, welche bei der Erobe
rung Preußens durch den Deutschen Orden (1230) zunächst unter dessen 
Herrschaft standen, sodann, in der Zeit von 1466 bi- 1772 mit Polen ver
einigt waren, ist größtentheilö bereits bei der Provinz Preußen gedacht 
worden. Dagegen gehörte der Netzdistrikt, welcher 1772 an Preußen 
fiel, sowie der übrige Theil deS jetzigen GroßherzogthumS Posen, welche- 
schon einmal (1793) unter Preußischer Hoheit gestanden hatte, zu 
Grok-Polen.

vast um dieselbe Zeit, zu welcher Schlesien durch Deutsche Kolonisten 
bevölkert wurde, sind auch in Polen Städte und Dörfer in ähnlicher Weise, 
wie bei Schlesien geschildert, nach Deutschem Rechte, einige auch nach Pol
nischem Rechte, neu gegründet oder doch neu eingerichtet worden. J) 

Noch später, bis in da- 17. Jahrhundert hinein, sind Deutsche Kolonien 
in Polen angesetzt. So verbreitet aber, besonder- in den Städten, da-

1) So ist z. B. die Stadt Posen im Jahre 1253, Krakau 1257 nach 
Deutschem Reckte angelegt. Es erhielten 1225 und 1233 die Eisterzienser Möncke 
von LeubuS große Stricke wüsten Landes an der Netze, sodann nock 30O0 Hufen 
bei Filehne, mit der Freiheit von Polnischen Lasten, zur Gründung eine- Kloster- 
und zur Anlegung von Städten nnd Dörfern nach Deutsckem Reckte, mii Herbei
ziehung von Kolonisten. (Tzschoppe und Stenzel, Urkunden-Samml., S. 105, 
132, 125, 146.)



Einleitung.Liv
Sächsische (Magdeburger) Recht war, so gewann dasselbe doch, gegenüber 
den eingeborenen, bei Schlesien geschilderten Polnischen Rechtsverhältnissen, 
niemals, wie dort, das Uebergewicht. Viele adliche Gutsherren sanden es 
ihrem Vortheile angemessener, die freien, nach Deutschem Rechte angesetzten 
Eigenthümer wiederum nach Polnischem Rechte zu behandeln. *)

Zwar war auch in Polen, in früherer Zeit, die damals noch kräftige 
Erbmonarchie bemüht, den Uebergriffen des Adels gegen seine nach Polni
schem Rechte auf den adlichen Gütern befindlichen Robothbauern entgegen
zutreten. -— Eine Konstitution Casimirs des Großen von 1347 schaffte die 
mißbräuchliche Gewohnheit der Gutsherren, das bewegliche und unbeweg
liche Vermögen ihrer kinderlos verstorbenen Unterthanen an sich zu nehmen, 
als widerrechtlich und absurd ab, indem von solchem Vermögen nur der 
Pfarrkirche ein Kelch zum Opfer dargebracht, das übrige aber, der Billig
keit und dem Rechte gemäß, den Bluts- und verschwägerten Verwandten 
überlassen werden sollte.

Die Konstitutionen von 1347 und 1496 beschränkten das Rückforderungs
recht der entwichenen ansäßigen Unterthanen aus ein Jahr, und gaben fer
ner den Bauersöhnen die Freiheit, wenn ein Bauer deren mehrere hatte, 
nach Anmeldung beim Grundherrn, zu studiren oder ein Handwerk zu ler
nen; sie sicherten sodann den Deutschen Kolonisten die Besugniß zu, ihren 
Hof gegen Gestellung eines Gewährsmannes zu verlassen, was für Pol
nische Unterthanen nur dann gestattet war, wenn der Grundherr im Kir
chenbann war, oder dem Dorfe ein öffentliches Aergerniß gegeben hatte. 

Ein Gesetz vom Jahre 1520 bestimmte, daß sowohl adliche als König
liche Unterthanen, welche vor dem Jahre 1520 zu keinen täglichen Roboth- 
diensten verbunden waren, von einer sogenannten Lahnhufe nur einen Tag 
in der Woche arbeiten durften. Außer diesen wöchentlichen Robothdiensten 
hatten indeß die Bauern noch gewisse außerordentliche Schaarwerke mit 2 
oder 3 Mann aus jedem Hause zur Erndte, zur Saatzeit, zum Jäten und 
dergl., ferner Hauswächter- oder Reisedienste zu verrichten; wogegen dieje
nigen Bauern, welche Zinsen gaben, dienstfrei, übrigens die adlichen Dör
fer meistentheils von Einquartirung, Durchmärschen, Soldatenwerbung und 
ähnlichen öffentlichen Lasten befteit waren.

Aus den Königlichen Gütern waren die Leistungen der Bauern, deren 
Lage überhaupt eine ungleich günstigere blieb, und welche häufig zu Deut
schem Rechte angesetzt waren, durch sogenannte Lustrationen festgesetzt; auch 
konnten die Königlichen Unterthanen auf den Domainen bei den sogenann
ten Referendariats-Gerichten gegen Bedrückungen Schutz suchen.1 2)

Mit der Erbmonarchie im 16. Jahrhundert fiel jede Schranke deS Rechts 
für die adlichen Unterthanen. Eine Konstitution von 1573 ertheilte den 
Grundherren die Befugniß: „ihre unter dem Vorwande der Religion un
gehorsamen Unterthanen nach ihrer Einsicht zu bestrafen." Unterthanen, 
welche Ackerwirthe und robothpflichtig waren, sollten „mit allen ihren Nach
kommen als ein Eigenthum des Grundherrn betrachtet und von demselben 
verschenkt, verkauft oder beliebig versetzt werden können."

Seitdem die von der Erbmonarchie getragene Staatsmacht durch Verän
derung dieser Verfassungsform in ein Wahlreich (1572), gebrochen und der

1) DönnigeS, Landes-Kultur-Gesetzgebung Preußens, Bd. I. H. 2 S. 314. 
— Bei Entwickelung der Polnischen Agrar-Verhältnisse ist besonders das Werk 
von DönnigeS in Bezug genommen, da dessen Darstellung auf die Ministerial- 
Akten und diese auf eine gründliche, dem Gesetz vom 8. April 1823 vorausgegan
gene Erforschung der älteren und neueren Rechtsverhältnisse gebaut ist.

2) v. Ostrowski, Civil-Recht der Polnischen Nation, Thl. I. S. 35, 39—43.
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Adel, mit Gutsherrlichkeit und Patrimonialgerichtsbarkeit ausgerüstet, zu
gleich die ausschließliche Landesvertretung und Gesetzgebung üble, nahm er 
eine schrankenlose Willkühr in Erhöhung der bäuerlichen Abgaben und Lei
stungen, sowie in der Veränderung von Kontrakten und Privilegien bei je
dem Gutswechsel, sogar alS ein landesverfaffungsmäßiges Recht in Anspruch 
und es war seitdem den Bürgern und Deutschen Kolonisten, (Haulündern), 
noch mehr den Bauern, gegen ihre Erb- und Grundherren nicht einmal 
das Recht zur Klage und zur Verfolgung der Vertragsverletzungen gestat
tet. Die Herabdrückung der bäuerlichen Rechtszustände erschien deshalb nur 
als eine natürliche und unabwendbare Wirkung dieser historischen Prämis
sen. *) Jeder adliche Pole war (nach Fredro) ein kleiner König und ein ab
soluter Beherrscher seiner Dörfer und Unterthanen und für den adliche« 
Mörder eines Dauern gab eS (nach Ostrowski) zwar ein dürftiges Gesetz, 
aber keinen Richter. *) Erst die Konstitution vom 3. Mai 1791 schützte 
die in Zukunft mit den GutSinsaffen eingegangenen Verabredungen, und 
erst der Traktat von 1768 hatte das Recht der Gutsbesitzer über Leben und 
Tod der Unterthanen widerrufen.s)

Ein wirksamer Rechtsschutz gegen die eben geschilderten Zustände trat für 
den Netzdistrikt erst mit den Reformen Friedrichs des Großen (1772 
und 1773), für den übrigen Theil deS GroßherzogthumS 1793 ein, alS 
derselbe zuerst unter dem Namen Süd- und Neu-Ostpreußen mit dem 
Preußischen Staate verbunden wurde. Insbesondere verordnete zunächst da- 
Edikt vom 28. März 1794 wegen der Gesetze und Rechte, nach welchen In 
Südpreußfn in Rechtsangelegenheiten verfahren und geurtheilt werden sollte, 
die Beseitigung aller bisherigen Gesetze und Konstitutionen, welche solchen 
Grundsätzen deS Preußischen Rechts entgegen waren, nach denen jedem 
Unterthan ohne Unterschied des Standes, Recht widerfahren müsse. *)

VII. 
Die Provinz Sachsen (mit Ausschluß der Altmark) und be

sonder- die vormal- Königlich Sächsischen Landestheile. 

Zur Provinz Sachsen gehören unter den 1815 mit Preußen vereinigten 
sogenannten Sächsischen Erblanden auch ältere Landestheile, die schon frü
her, wie das Herzogthum Magdeburg (seit 1680), die Grafschaft ManSfeldt 
und der Saalkreis (feit 1680), das Fürstenthum Halberstadt (seit 1648), 
daS Fürstenthum Eichsfeldt, nebst Erfurt, Mühl- und Nordhausen (seit dem 
ReichsdeputationS-Hauptschluß vom 25. Februar 1803), Quedlinburg (seit 
1802), Wernigerode (seit 1714) mit Brandenburg, beziehungsweise Preu
ßen verbunden gewesen. * * * * 5)

Besonders in den von den alten Sachsen und den besiegten Tbüringern 
bewohnten Landestheilen jenseit- der Elbe und namentlich in den vormals

1) Zeitschrift für die Landes-Kultur-Gesetzgebung, Bd. I. S. 39. — Gut
achten der Gesetz-Kommission v. 22. Juli 1800, in Rabe's Sammlung, Bd. VL 
S. 178.

2) Bergl. DönuigeS a. a. O., S. 315. — v. Ostrowski, a. a. O., Thl. l. 
S. 36 u. 37.

3) v. Ostrowski a. a. O., S. 24.
4) N. C. C. I. IX. N. 33. de 1794 und Rabe's Sammlung ,c., II. Bd.

S. 609.
5) Bergl. Starke, Beiträge zur Kenntniß der bestehenden Gerichtsverfassung, 

Bd. 2. Thl. 2. S. 148, 156, 147, 243, 209, 205, 211, 234.
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sogenannten Sächsischen Erblanden war der Bauernstand schon lauge Zeit 
persönlich frei. Die Eibuntertbänigkeit batte bier niemals allgemein bestan
den, und wo sie etwa früher bestand, batte sie sich allmählig von selbst auf
gelöst, in den Kursächsischen Landestheilen insbesondere, seitdem durch 
die Sächsische Gesetzgebung deö 16. Jahrhunderts die aus dem getheilten 
Eigenthume oder aus Erbpacht und Laßbesitz hergeleitete GutßabhLngigkeit 
auf rein prioatrechtliche, durch Vertrag oder Verjährung begründete Dienst-, 
Zins- und Laudemial-Verpflichtungen zurückgeführt wurdet)

Mehr oder weniger war der Bauer Eigentbümer und übte, abgesehen 
von den Beschränkungen wegen des SteuerintereffeS, eine freiere Disposition 
über seine Grundstücke. Auch hat sich jenseits der Elbe, in den Sächsisch- 
Thüringischen Ländern, der Begriff der Zubehörigkeit der Ländereien zu 
einer bestimmten Hosestätte, nebst der Geschlossenheit des HofeS, nur zum 
kleineren Theile und nur noch in wenigen Gegenden erhalten, während vor
herrschend und überwiegend in den westlichen und südlichen Theilen der 
Provinz der bäuerliche Grundbesitz aus sog. walzenden Grundstücken, den 
Erb- und Wandeläckern, besteht, welche frei veräußert und vererbtheilt 
wurden, wogegen die pertinentiell mit den Höfen verbundenen Aecker nur 
noch in manchen Kreisen Ausnahmen bildeten. Dessenungeachtet findet man 
neben kleineren bäuerlichen Besitzungen auch viele größere, meist aus Wan
deläckern bestehende blühende bäuerliche Wirthschaften.

In den älteren LandeStheilen — Magdeburg, Halberstadt k. — galten 
hinsichtlich der Erhaltung der bäuerlichen Güter und der hiermit zusam
menhängenden Besitzungen, die bei der Mark erwähnten Grundsätze der 
Landesverfassung seit der Zeit ihrer Vereinigung, der persönlichen Freiheit 
und deS vererblichen Eigenthums ungeachtet, aber doch auch ZwangSdienst 
und andere Wirkungen der GutSunterthänigkeit. Ebenso galt in den Säch
sischen Erblanden (in Folge der Gesinde-Ordnung v. 24. Mai 1651 und 
ihrer späteren Erneuerungen) für alle Unterthanenkinder deS angesessenen wie 
deS nicht angesessenen Bauernstandes die Verpflichtung zum Gestndezwangsdienst, 
und zwar auf 2 Jahre bei der Herrschaft mit der weiteren Beschränkung einer 
im Ganzen 4jährigen Beschäftigung bei der Landwirtschaft, bevor zur Er
lernung von Handwerken die Erlaubniß ertheilt werden durfte; sodann ein 
Vorzug-recht der Gerichtsherren auf Tagelöhnerdienste selbst der Hausge
nossen, und deren Verpflichtung zu einem jährlichen SchutzzinS oder HauS- 
genoffengeld an den Gerichtsherrn rc. Die Befltzfähigkeit von Personen 
deS Bauernstandes blieb auch in den vormals Sächsischen Ländern auf 
Bauergüter beschränkt, während aber auch umgekehrt Bauergüter nicht von 
Ritterbürtigen erworben werden konnten'), welche Beschränkungen erst 1845 
wegen der Lehn-Rittergüter ausdrücklich ausgehoben wurden.')

Den Unterthanen lagen, wie überall, so auch in Sachsen, die landesherr
lichen und öffentlichen, wie die Gemeinde- und Gerichtsdienste, den Lehn
schulzen insbesondere die Gestellung von Heerwagen oder Lehnpserden oK1 2 3 4)

1) Churfürst!. Brandenburg - Magdeburgiscbe Polizei-Ordnung von 1688 im 
Cerp. CobsL Magdeburg, novisaimar, Thl. 3. S. 1—328. Kap. VII. von der 
Ritterschaft. Kap. XXIL vom Kaufen und Verkaufen. Kap. XXIX. von Dors- 
sckasten, Dauergütern u. s. w. Kap. XXXII. von Frohndiensten und Ballführen. 
Kap. XXXIV. von Dienstboten u. Tagelöhnern. Kap. XLIX. von Erbfällen u. f, M.

2) Haubold, Lehrbuch des König!. Sächsischen Privatrechts. Leipzig 1820. 
S. 103-105, 523. — Pinder, Sächs. Provinzialrecht, Thl. I. S. 178. Thl. II. 
S. 255, 257, 280.

3) G. S. 1645. S. 96,
4) Haubold, S. 545.
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Die angesessenen Wirthe mußten ihrem Guts- und Gerichtsherrn eine be
sondere Erbhuldigung leisten; gleichwohl waren die Rechte der Ritterguts
besitzer in manchen Gegenden, abgesehen von der Gerichtsbarkeit, auf ein
zelne Abgaben und Leistungen beschränkt. ')

AlS allgemein gesetzliche Dienste wurden in den vormals Sächsischen 
Landestheilen nur Bau- und Burgfrohnen und die Bewachung der Ritter
sitze angesehen und galt daselbst bezüglich der Verwandlung von Natural
diensten in Dienstgeld — im Gegensatz zur Mark Brandenburg und andern 
mit derselben unter einer Regierung vereinigten Ländern — der Grundsatz, 
daß schon die einfache (Sächsische) Verjährung von 31 Jahren 6 Wochen 
3 Tagen dem Ansprüche, auf den Naturaldienst Hurückzugehen, entgegen
stehe. Lebnwaare — an sich ein Merkmal des Elgentbums der damit be
lasteten Güter, — sowie Zehnten, finden sich in fast allen Theilen der 
Provinz häufig vor.2)

Als besondere Arten des Befltzrechtes sind zu bezeichnen:
1) Laßgüter, welche, zufolge des nach dem Sachsenspiegel in Sachsen 

geltenden Begriffs, solche sind, die zur Benutzung auf unbestimmte 
Zeit gegen Entrichtung eines jährlichen LaßzinseS, auf beliebigen 
Widerruf ausgethan worden s), jedoch nach der Kursächsischen Kon
stitution von 1572, wie nach der Magdeburger Polizei-Ordnung von 
1688, beim Vorhandensein der Bedingungen zur Verjährung, und 
wenn stetS ein gleichförmiger Zins bezahlt ist, von einem dritten 
Besitzer als Eigenthum erworben werden konnten; ♦)

2) später entstandene Erbpachtsgüter;
3) gewöhnliche (bald amts-, bald kanzleiflssige) bäuerliche Lehne, deSgl. 

Schulzenlehne, Erb- oder Lehnrichtergüter.
Außerdem wurden die Bauergüter in der Regel zu einem nur durch ver

schiedene Reallasten beschränkten Eigenthum, theils als schlechte Zins-, theilS 
alS ErbzinSgüter, besessen, wobei eS jedoch zur Veräußerung derselben der 
gerichtSobrigkeitlichen Bestätigung bedurfte, unbeschadet der den Besitzern 
unter Lebenden, wie auf den Todesfall zustehenden freien Verfügung. *) 
Ein besonderes, vom gemeinen Sächsischen abweichendes Jntestaterbfolgerecht 
für Bauergüter bestand nicht. Auch waren dieselben in Kursachsen vor der mit 
dem 15. und 16. Jahrhundert sich daselbst auSbildenden Steuerverfaffnng, so 
weit kein besonderer LehnsneruS entgegenstand, theilbar; seit dem Sächsischen 
Fundamentalsteuerkataster (1628) dursten jedoch die als ein Ganzes be
trachteten geschloffenen Güter ohne Genehmigung deS Guts- und Gerichts
herrn, wie deS FiSkuS, nicht getheilt werden, unb eS eristirten wegen deS 
Maaßes der mit Bezug auf die Steuerverfaffnng zulässigen Dismembratio
nen für die verschiedenen vormals Sächsischen LandeStheile besondere Vor- 
schristen. ®) Dabei bestanden aber, wie oben bemerkt, auch dort sogenannte

1) Pinder, Thl. II. 6. 478. — Haubold, S. 535, 545.
2) Haubold, S. 522, 536, 538, 543. — Pinder, II. S. 255, 281. — 

Magdeburger PolizeüOrdn. von 1688, Kap. 45. C. C. Magd, noviw., III. S. 278
u. Kap. 48. ibid. S. 281.

3) Haubold, S. 530. — Pinder, Thl. II. S. 211. — Curtiu-, Ehur- 
sächs. Civil-R., §. 639. Thl. II. u. Thl. IV. §. 1484b.

4) Codex August. Const. 40. P. II. — Haubold, S. 530. — Magdebur
ger Polizei-Ordu. v. 3. Jan. 1688. Thl. III. Kap. 48. §§. 1. 2. u. Entscheidun
gen des Ob. Tribunals, neue Folge, Bd. 4. S. 387. folg.

5) Haubold, S. 528—531 u. Magdeb. Polizei-Ordn. a. a. O.
6) Generalien v. 15. August 1776, v. 28. Novbr. 1766, v. 29. Febr. 1768

v. 18. Mai 1761, v. 9. Decbr. 1791. Reskr. v. 24. August 1812 im Cod, Aug.
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walzende Grundstücke (Beiacker), und in Folge des dreißigjährigen Krieges 
in besonderen Flurgränzen zu keinem Dorfe gehörige wüste Marken.*)

Die Zusammenschlagung der Bauergüter oder deren Inkorporation zu 
Rittergütern war in den vormals Sächsischen Landestheilen nicht, wie z. B. 
im Magdeburgischen, besonders verboten. Ihrer, jedoch sehr verschiedenen 
Größe und Beschaffenheit nach, zerfielen auch dort die bäuerlichen Güter in 
Hüfnergüter (Anspänner-, Pferdner-, Spitzspännergüter u. s. w.), in Gärt
ner- (Hintersassen-, Hintersättler-) und Häusler- (Koffäthen-, Kotsaffen-) 
Stellen.1 2) Schon seit dem 14. Jahrhundert, auch später bei Vergrößerung 
ihres Areals, sind manche unadliche und Burglehne zu Ritterlehne erhoben. 
Neven den Rittergütern bestanden seit ältester Zeit sogenannte Sattelhöfe 
und Freigüter mit einzelnen adlichen Freiheiten und Rechten; seit der Kur
sächsischen Steuerverfaffung des 16. und 17. Jahrhunderts aber in den 
vormals Sächsischen Landestheilen beschockte und nicht beschockte Rittergü
ter, je nachdem sie kontribuable Grundstücke besitzen. Die Rittergüter zahl
ten jedoch schon vom 16. Jahrhundert ab Ritterpferdsgelder, die unter ihnen 
nach der Ritterpferderolle von 1632, gleichwie die als Surrogat der Grund
steuern eingeführten Präsent- und Donativgelder, vertheilt und an die 
Steuerkaffe abgeführt wurden und waren in älteren Zeiten und noch um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts die Vasallen zu allgemeinen Beeden und 
Landsteuern kontributionspflichtig.

Als ein besonderes Vorrecht stand den Gerichtsobrigkeiten im vormaligen 
Sächsischen, wie auch in der Lausitz die Befugniß zur Konzesstonirung von 
Mühlenanlagen innerhalb ihrer Territorien zu.3 4)

Die Patrimonialgerichtsbarkeit der Rittergüter gründete sich auch dort 
auf besondere Verleihungen und Rechtstitel. Den nachtheiligen Einflüssen 
derselben auf die Ausbildung und Erweiterung der Belastungen des Bauern
standes, unter andern der Laudemien, trat am frühesten in Sachsen, al- 
starkes Gegengewicht die Herstellung allgemeinen bürgerlichen. Rechtsschutzes 
durch die seit Anfang des 15. Jahrhunderts erlassenen Landesgesetze und 
vermöge der Einrichtung eines landesherrlichen Oberhofgerichts -— zu Leip
zig, und zwar schon 1483 — entgegen. *)

VIII. 

Westphalen nebst Rheinland.

Die Rheinprovinz, vorzugsweise der Wohnsitz der alten Franken, 
war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, bis zur Französischen Revolution 
und dem Reichsdeputations-Hauptschluß v. 25. Febr. 1803, in zahlreiche 
kleine reichsunmittelbare, besonders geistliche Territorien und meist unter 
Bisthümer zertheilt. Daselbst überwog auch im Bauernstande Fränkisches 
Recht — Eigenthum, jedoch verschiedenartig belastet mit Abgaben, Dien-

1) Pinder, Thl. I. S. 12. Thl. II. S. 275, 256. — Haubold, S. 176.
2) Haubold, S. 525 — Pinder, Thl. I. S. 177, 181. Thl. II. S. 275.
3) Erörterung der LandeSgebreeben v. 10. Mär; 1603. (Codex August.

Thl. I. S. 162.) — Reskr. v. 13. Decbr. 1742. — Cod. Aug. Contin., I. S. 1573 
u. Neumann'S Nieder-Lausitzsckes Provinzialrecht, S. 95. Reskr. v. 7. Oktbr. 
1800. Cod. Aug., 2te Forts. Thl. II. S. 395. Generale v. 8. Mai 1811 u. 
5. Febr. 1813. — Zeitschrift für die LandeS-Kultur-Gesetzgebung, Bd. V. H. 3. 
S. 392 folg.

4) Haubold, S. 11 — 18. S. 434-441. S. 287, 291. — Pinder, 
Thl. II. S. 13, 23 und die daselbst allegirten Gesetze.
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sten, Zehnten und hiernach auch ein verschiedenes dingliches und in so weit 
persönliches AbbängigkeitSverhältniß; dabei aber von alter Zeit her Theil- 
barkeit der Grundstücke, — theils des väterlichen Erbes unter den Kindern, 
theils Zerstückelung der Hufen durch Verkauf einzelner Theile 1), wogegen 
in West- uud Ostphalen nebst Engern, in diesem Lande der alten Sach
sen, Geschlossenheit und Untheilbarkeit der Höfe vorwaltete. Daneben be
standen indeß auch in der Rheinprovinz geschloffene untheilbare Güter, 
sogenannte Stockgüter, mit Majorats- oder Minoratö-Erbfolge in der 
Familie des bäuerlichen Besitzers, sodann lehnsartige, besonders aber 
hofhörige und HobS-, sowie leibeigene Güter, selbst bäuerliche Pachthöfe. 
Der Grundsatz der späteren Französischen GesellschaftSverfaffung: „nulle 
terrc sans Seigneur hatte sich auch hier Geltung verschafft, zumal ein 
kleiner Theil der jetzigen Provinz schon 1669 mit Frankreich vereinigt ge
wesen war.

Andererseits war jedoch die Theilbarkeit der Bauergüter auch in West
phalen über die Gränze des Krankenrechts hinaus z. B. ins Amt Olpe und 
bis in daS Fürstenthum Paderborn und die Abtei Corvey, von hier sogar 
weiter, besonders in früher zubehörige geistliche Territorien, nach Sachsen 
und Thüringen, in daS EichSfeld, daS Biöthum Halberstadt u. f. w., schon 
Vor dem 17. Jahrhundert eingedrungen und im 17. und 18. Jahrhundert, 
neben geschloffenen und untheilbaren Bauergütern aufrechterhalten, theil- 
als Folge Fränkischer RechtSgewohnheit und des fteien Eigenthums oder als 
Wirkung wachsender Bevölkerung und Bedürfnisse, wie der Bodenverhält
nisse in gebirgigen Gegenden, theil- aber auch al- Ergebniß zerstörender 
Fehden und Kriege.

Für die neuere Preußische Agrargesetzgebung interessiren nur die Ver
hältnisse in Westphalen und in dem Theile der Rheinprovinz recht- de- 
Rheins, in denen sich in buntester Mannigfaltigkeit, häufig neben einander und 
untermischt, im entschiedensten Gegeissatz von Freiheit und Unfreiheit, die 
bäuerlichen Einrichtungen und Besttzverhältniffe der ältesten Zeit, neben den 
Neubildungen späterer Epochen, erhielten.

Nicht ohne Einfluß blieb da- von alter Zeit her über die bedeutendsten 
Theile der Provinz Westphalen verbreitete kirchliche Regiment. Denn schon 
bei der Auflösung der alten Herzogthümer, im 12. Jahrhundert, ging der 
Inbegriff der Rechte deS Herzoglichen Amte- in Engern und Westphalen 
auf da- Erzbi-thum Cöln über und eS hatten die BtSthümer Paderborn 
und Münster, die Abtei Corvey und andere geistliche Sttster ausgedehnte 
JmmunitätS-Rechte in Folge Kaiserlicher Verleihung schon bei ihrer Begrün
dung erhalten.

Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der besonderen landesherrlichen 
Territorien und aus die Mannigfaltigkeit wiederum der in ihnen selber 
verschieden gestalteten Verhältnisse, muß zwar diese historische Uebersicht 
auf jene, wie aus diese sich auSdehnen, kann sich jedoch einerseits nur auf 
die wichtigsten Territorien, andererseits auf die weitverbreitetsten, hervor
stechendsten Rechtsverhältnisse beschränken. Archivalische und historische For
schungen haben in neuerer Zeit reichhaltige Materialien zu ihrer Kenntniß 
ans Licht gebracht.

Mehr oder weniger hat die landesherrliche Gesetzgebung auch in West
phalen innerhalb der einzelnen Territorien daS eine oder andere bäuerliche 
Besitzverhältniß zum vorherrschenden zu machen gesucht; wenn dabei öfter 
daS bessere und freiere unberücksichtigt blieb, so wurde dagegen doch auch 
hier der Bestand der bäuerlichen Güter im Ganzen, im Interesse ihrer

0 Kindlinger, Geschichte der Deutschen Hörigkeit, S. 170 sqq.
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Steuerfähigkeit und Kontributionspflicht erbalten, gegen Erhöbung unb Er
schwerung der gutsherrlichen Abgabenverhältniffe im Allgemeinen geschützt 
und die bereits am Ende des Mittelalters ziemlich allgemeine Erblichkeit 
der Bauergüter vorzugsweise bei denen der Eigenbehörigen und Leibeigenen 
durch Landesordnungen bestätigt und befestigt.

Während eS in Westphalen überall sogenannte stuhlfreie Güter gab, de
ren Besitzer noch bis zur späteren Zeit am Frei- und Vehmgericht Theil 
nahmen, galt in Minden-Ravensberg, in Tecklenburg-Lingen, im Münster- 
schen, in Steinfurt, in Recklinghausen, vielfach auch im Bisthum Pader
born, wie im Herzogthum Westphalen, das Leibeigenthumsverhältniß mit 
Geflndezwang, Tvdfall und Besthaupt, jedoch neben erblichem Nutzungsrecht 
an den Gütern und im Delbrücker Lande die persönliche Eigenbehörigkeit 
sogar neben der Befugniß der Bauern zur Disposition über ihre Güter 
unter Lebenden und von Todeswegen und neben freiester Selbstregierung, 
wogegen in dem (vormals Nassauischen) Siegener Lande bereits seit dem 
15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Leibeigenschaft, mit Verwand
lung der Güter in Erblehen und ErbzinS, gänrlich verschwand und in 
Cleve und Mark, Jülich und Berg der Herzog Johann schon 1552 ver
kündigte, „daß sich Niemand, wer er auch sei, bei Verlust seines LeibeS 
und Gutes, an irgend wen eigenhörig mache oder zu eigen gebe."

Vorzugsweise sind folgende wichtigere bäuerliche Verhältnisse näher zu 
betrachten:

1) DaS Meier-Verhältniß, hauptsächlich im Bisthum Paderborn, 
sowohl freier Personen, wie Eigenbehörtger;

2) daS Kolonat - Verhältniß, besonders im Herzogthum West
phalen;

3) das LeibeigenthumS-Verhältniß, in Minden-RavenSberg, 
Münster u. f. w.;

4) daS HofhörigkeitS - Verhältniß, mit seinen HobS- und Be- 
handigungS-, auch Laten - Gütern, in Cleve, Mark, Essen und 
Verden u. s. w.

Dabei ist der geschichtlichen Entwickelung der Agrarverfassung in West
phalen überhaupt, wie besonders in den gedachten Landestheilen gleichzeitig 
zu erwähnen.

1) Die Meier-Verhältnisse. *) Ursprünglich ließen insbesondere die 
Kirchen und Klöster den ihnen verliehenen Güterbesttz durch Beamte — 
(Meier, Villici) — und die einzelnen Höfe nebst hörigen Leuten und deren 
Leistungen und Abgaben, wiederum durch Untermeier verwalten.

Die Nachtheile und Mißbräuche dieser Amts-Verwaltung führten indeß 
allmählig zur Beseitigung aller größeren Meiereien (Villicationen, Voro- 
werke) und dazu, daß die hofhörigen Kolonen, unter der Bezeichnung: 
Meier, theils freie, theils eigenbehörige (leibeigene) Bauern wurden. *) 

Die Agrar- und Besitzverhältnisse im Paderbornschen namentlich, bildeten 
sich aber folgendergestalt. 

Die Noth und Verwüstung deS Landes während der Anarchie des Mit-

1) Diese Verhältnisse hat Wigand in dem geschichtlichen Theile seiner Pro
vinzial-Rechte des geistlichen FürstenthumS Paderborn und der Abtei Corvey, 
(beide durch den Reichs-Deputation--Hauptschluß von 1803 an Preußen abgetre
ten), in gründlicher Darstellung, von der ältesten Zeit bis zur Paderborner Meier- 
Ordnung v. 23. Dec. 1765, durch alle Epochen, in ihrem Entstehen und ihrer 
Fortbildung entwickelt.

2) Wigand, Thl. II. S. 142, 165, 185, 189, 247, 205, 219, 252. Xhl. 1.
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telalrerS hatte zur Folge, daß ganze Feldmarken, z. B. das Sendfeld und 
die Marburger Börde, verlassen waren, und diese Thatsache wiederum, 1) 
daß schon im 15. Jahrhundert häufige Einladungen an Kolonisten ergingen, 
welche theils als freie Leute und erbliche Besitzer, theils sogar alS Eigen
thümer angestedelt, ferner 2) daß Grundstücke zertheilter oder wüster Höfe, 
auch Wald- und Rott-Ländereien, vereinzelt, gegen Heuer, auch gegen Lau- 
demium, alS vererbliches Eigenthum überlassen wurden, in einigen Gegen
den sogar völlige Theilbarkeit und DismembrationS-Befugniß mit Reparti- 
tion der Abgaben auf die einzelnen Morgen Platz griff.

Die Ritter hatten sich im Mittelalter auf ihre Burgen zurückgezogen und es 
waren meistentheilS die ganzen Rittergüter mit Hörigen gegen Dienste und Ab
gaben besetzt, so daß ein Rittergut mit Grundstücken kaum eristirte, wogegen 
die Ritter am Schluffe deS Mittelalters wiederum dahin strebten, die be
setzten Höfe an sich zu ziehen oder doch deren Abgaben und Dienste zu 
steigern, auch die Erblichkeit der Hofesbesitzer zu beseittgen, in Folge dessen 
mitunter wiederum ganze Dörfer zu Rittersitzen eingezogen wurden. Dage
gen gewährten denn aber am Ende deS 15. und im 16. Jahrhunderte die 
neu errichteten Hosgerichte, selbst das Reichskammergericht, einen Rechts
schutz und es entstanden damals wegen der bäuerlichen Besitz- und Dienst
verhältnisse nicht selten auch in Westphalen langwierige Prozesse zwischen 
Gutsherren und Bauernschaften durch Jahrhunderte.')

Die Thatsache, daß in Folge des dreißigjährigen, wie später auch des 
siebenjährigen Krieges in manchen Gegenden Westphalens über die Hälfte 
der Häuser und Höfe wüst und verlassen standen, befestigte auch hier, aus 
Gründen der Landespolizei und Besteuerung, daö bäuerliche Gutsunterthä- 
nigkeits-Verhältniß und die Geschlossenheit der Höfe.

Die älteste Polizei-Verordnung über das Meierwesen vom Jahre 1655 
bestimmte, „daß zwar ein Jeder über das Seinige verfügen und sein Ver
mögen unter den Kindern vertheilen dürfe, daß jedoch diejenigen, welche 
andern mit Leibeigenthum verwandt seien oder sonst Erbmeierschaft 
und Lehnschaft an den Gütern haben, ihre Güter und Höfe zum 
Nachtheil der GutS- und EigenthumSherren und ohne deren Bewilligung 
weder zertheilen, noch versetzen, noch veräußern, sondern selbige mit einem 
ihrer Kinder besetzen und zusammenhalten sollen. Abfindung und Heiraths- 
geld der anderen Kinder sollen nur mit der Eigenthums- und Gutsherren 
Genehmigung bestimmt werden." 1 2 3 4)

Auf die Beschwerden der Landstände über Verwirrungen in Pächten 
und Diensten erfolgten 1662, 1711 und 1726 in Bezug aus alle Kolonen 
ohne Ausnahme noch strengere Verbote der Zersplitterung und Veräußerung 
ihrer Güter, in so weit sie hubige Gründe (Komplere) waren. Dazu 
kam die gleichzeitige Anlage der Steuerkataster. Es wurde beim Verbot 
der weiteren Zersplitterung im öffentlichen Steuerinteresse sogar die Relui- 
tion veräußerter Abspliffe bis zu einem Normaljahr zurück, gestattet.2) Hin
gegen durfte in der Warburger Börde, im Sendfelde und einigen anderen 
Gegenden auch fernerhin frei veräußert und dismembrirt werden. 

Auf die eigenbehörigen Meier wandte man die älteste*) Eigen-

1) Wigand, Thl. II. S. 200, 270, 273, 281, 283, 294, 337.
2) Wigand, Thl. II. S. 317, 331, 328, 340, 341 und Urkunden-Saunn-

hing, S. 21 u, 23. — Sommer, Handbuch, Thl. I. S. 199—201.
3) Wigand, Thl. 111. Urkunden-Sammlung. LandeS-Ordnungen von 1655,

1711, 1720, 1726. S. 21, 27, 28, 33. Thl. I. S. 333.
4) Runde, Grundsätze des gemeinen Deutschen Privatrechts, 5. Aufl. S, 517.



LXII Einleitung.

thums-Ordnung im Minden-Ravensbergschen von 1669 neben der Osna- 
brückschen an. Die Eigenbehörigen waren rum (Gesinde-) Dienstzwange, 
zum Freikäufen und zum Sterbefall — der Äbgabe des halben Nachlasses, 
bei Unverheiratheten und Kinderlosen des ganzen, — und bei einer Herrath 
zum Bedemund verbunden.^

Eine Dienstpflicht der unangeseffenen Einlieger an die Guts- und 
Gerichtsherrschaften wurde hier indeß viel später, erst 1768 und zwar 
wegen Mitgenuffes der Gemeinheiten allgemein angeordnet. Die Ver
hältnisse der eigenhörigen Meier stellten sich im Paderbornschen bei milderer 
Beurtheilung nach denen der freien, im Allgemeinen günstiger. *)

Die freien Meter galten schon im 17. Jahrhundert als nutzbare Eigen
thümer und konnten ihre Höfe verschulden, die persönlich unfreien wenig
stens als erbliche Kolonatsbesttzer. Wie in ganz Westphalen, bildete sich 
bei den eigenbehörigen Gütern das Anerbenrecht des jüngsten oder ältesten 
Sohnes aus der Verpflichtung zur Annahme und Bebauung des Gutes. 
Dessen wirklicher Erwerb war jedoch durch die Abgabe „des Weinkaufs" 
(Meiergewinngeld, Laudemium), beim Aufheirathen und dem Eintritt in die 
Gütergemeinschaft, „der Ausfahrt", bedingt. Das Gewinngeld mußte bei 
jeder Erneuerung des Meierbriefes (der Bemeierung), häufig auch alle 12 
Jahre, gezahlt werden. Selbst der eigenbehörige Meier konnte aber freie 
Grundstücke (Erb-,Kötter-, Rott-Länder rc.) neben dem Meiergute besitzen. 
Ueber Brautschätze und Abfindungen, über Leibzucht und die sogenannten 
Mahljahre (eines zweiten, zum einstweiligen Besitz gelangenden Ehegatten 
der Wittwe), ferner darüber, wie weit Weinkauf und Antrittsgeld periodisch, 
von 12 zu 12 Jahren u. s. w., oder nur beim Wechsel des Wirths, oder 
selbst beim Wechsel eines geistlichen Oberen oder Gutsherrn zu geben sei, 
entschieden Rechtsgewohnheit, Herkommen und Landesgebrauch. Dabei 
mußten jedoch die Landes-Ordnungen noch oft auf christliche Gesinnung 
und Billigkeit verweisen.

Art und Maaß von Abgaben und Diensten, — welche in Westphalen 
oft verschiedenen Gutsherren zustehen, auch getrennt von einem berechtigten 
Gute Gegenstand des Verkaufs sind, — bei den freien und Eigentbums- 
Meiern insbesondere die Pacht und Heuer, ■— bestimmten sich nach Ver
trag oder Herkommen, waren übrigens bei den verschiedenen Höfen desselben 
Orts oft ungleich. Gegen die willkürliche Erhöhung von Abgaben und 
Diensten, insbesondere so lange dieselbe Familie auf dem Hofe war, schütz
ten späterhin ausdrückliche Landesverordnungen. Neben den gewöhnlichen 
Diensten bestand öfter die Pflicht zur Leistung sogenannter Burgvesten; bei 
ersteren war häufig Beköstigung der Dienstpflichtigen (Proeven) her
gebracht.

Zu vielfachen Streitigkeiten gaben die Gründe der Abmeierung (der 
Entsetzung des alten Villicus), vorzüglich aber des Heimfalls der Güter 
an den Gutsherrn in Kollision mit den Anrechten der abgefundenen Kin
der u. s. w., in älterer wie in neuerer Zeit Veranlassung.2)

In der geschilderten Art hatte sich nach früheren Verordnungen, nach 
Sitte und Herkommen das Besitz- und Rechtsverhältniß der meierrechtlichen 
und meierstättischen Gürer, daneben der freien Zinsländereien ausgebildet, 
worauf zur näheren Feststellung desselben die Meierordnung vom 23. De- 
cember 1765 erging, neben welcher die Minden-Ravensbergsche und die

1) Wigand, Lhl. tt. & 394, 395. Thl. 111. G. 195.
2) Wigand, Thl. I. S. 45, 68, 69, 72, 77, 81, 87, 100, 104 sqq., HO,

127, 159, 169, 221, 244, 249, 252, 325, 360. Thl. II. S. 340 sqq.
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OSnabrücksche Eigenthumsordnung in Betreff der Eigenbehörigen substdiaire 
Norm blieb. *)

Zufolge der Meierordnung von 1765 soll jeder hubige Grund für 
meierstättisch gehalten und gegen die ZinsgutSeigenschast präsumirt werden; 
der Meierbrief ist, unter Einreichung einer ihm einzuverleibenden Designa
tion der Güter und Ländereien binnen 3 Monaten nachzusuchen und gegen 
das vertragsmäßige, event, landesübliche Laudemium — bei nachweislicher 
Verjährung aber unentgeldlich, zu ertheilen, auch, der Observanz gemäß, pe
riodisch, event, doch beim Antritt eines jeden neuen Meiers zu erneuern. 
Bei Zjähriger Nichtzahlung der Pächte und Zinsen kann der Gutsherr mit 
der Kaduzitäts-Klage vorgehen. Ueber das Gut im Ganzen, ohne es zu 
zersplittern, darf der Meier als über sein dominium utile unter Lebendigen 
oder von Todeswegen frei verfügen; er muß aber den Kauf seinem Guts
herrn anmelden, welchem das Vorkaufsrecht zusteht. Verkauf oder Ver
pfändung auf Wiederlöse ist verboten. Wem unter mehreren Kindern 
(erster Ehe) das Sukcessionsrecht zustehen soll, bestimmen Eltern oder Vor
münder. Zu den Abfindungen und der Leibzucht ist Bewilligung des Guts
herrn einzuholen i doch nicht bezüglich der Attodialgüter. Zn Ermangelung 
von Leibeserben folgen die — obgleich abgefundenen Seitenverwandten. 
Schulden treffen nur das nutzbare Eigenthum. Bei einer Subhastation er
lischt das Erbfolgerecht der Kinder. Bei Wiederverleihung der nach dem 
siebenjährigen Kriege wüst gewordenen Güter wurde dreijährige Freiheit 
von öffentlichen Lasten bewilligt. Niemand darf ein Meiergut wider des 
Gutsherrn Willen verlassen oder sich einseitig seines Kontrakts entledigen, 
kann vielmehr durch Zwangsmittel zur Wiederannahme des verlassenen 
Gutes angehalten werden.

Ueber Kaduzität bei obwaltendem Streit wegen der Art und Höhe der 
Abgaben sollte zuvor richterlich erkannt werden.

Einzelne für Landeskultur und Sitte heilsame Verordnungen, wie eine 
Holzordnung (von 1669), ein Verbot des Viehhütens durch junge Knaben 
und Mädchen (1710) u. s. w. ergingen auch im Bisthum Paderborn, wie 
um dieselbe Zeit in andern Territorien.1 2)

2) Das Kolonat-Verhältniß, besonders im Herzogthum West
phalen. 3) Dasselbe blieb zum Theil mit Leibeigenthum verbunden, war 
aber eben deshalb im Allgemeinen auch erblich, der Hof geschlossen, zumal 
seit Einrichtung der Schatzkataster im Jahre 1663, mit Gestattung eines 
in der zweiten Hälfte des 17. und im Anfänge des 18. Jahrhunderts be
festigten Rekonsolidationsrechtes (1732). Das Kolonat war mit gutsherr
lichen Abgaben und Diensten an Vieh, Naturalien, Getreide, Garbenpacht 
(colonia partiaria), gleichzeitig aber auch mit allen öffentlichen Abgaben 
und Lasten behaftet und der Besitzer hatte seine Gebäude selbst zu unter
halten. Auch der Kolon mußte beim Gutsherrn einen Gewinnbrief lösen 
auf ein oder zwei oder mehrere Leiber, öfter auf einige, aus 6, 7, 8, 12 
Jahre (Erb-, Leib-, Zeit-Gewinnsgüter). Ueber Gewinngeld und andere 
Abgaben bestimmte Herkommen oder Vertrag. Im 17. Jahrhundert hatte 
man angefangen, die Gewinnbriefe zu ändern und die Abgaben zu erhöhen. 
Auf dem Landtage von 1716 beschloß man indeß, daß die jährlichen 
Pächte und Prüstationen in lastbaren Gütern wegen des gemeinen Bestens 
und damit ein Kolon zur Abführung gemeiner Lasten nicht unfähig werde,

1) Wigand, Thl. I. S. 74. Thl. II. G. 340 sqq., 387. Thl. III. Urkun- 
den-Sammlung, S. 40.

2) Wigand, Thl. III. Utkunden-Sammlung. S. 214, 233.
3) Bis 1602 Kurkölnisch, dann Heffen-Darmstädtisch und seit 1815 Preußisch.
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nur aus sehr erheblichen Ursachen gesteigert werden dürsten, und eine spä
tere landesherrliche Verordnung vom 3. Mai 1782 verbot unbedingt bei 
Ablauf der Gewinnzeit oder bei Neubesetzung eines wüsten Hofes oder 
Kotten, die gutSherrlichen Lasten zu erhöhen oder zu erschweren, auch mehr 
als eines JahreS Pacht zum Weinkauf und Laudemium zu nehmen. 

DaS erbliche Bau- und Nießbrauch-recht am Gute war besonder- in 
Bezug auf die Holzungen und deren Benutzung Beschränkungen und der 
Aufficht deS Gut-Herrn unterworfen. Bei schlechter Bewirthschaftung, De- 
terioration oder nicht genehmigter Verpfändung deS Gute-, bei Nichtzahlung 
der Pacht- und bei PrästationS-Unfähigkeit konnte der Kolon abgemeiert 
werden.

Die Wirkungen der Eigenbehörigkeit sind im Allgemeinen dieselben, wie 
beim Meier dieser Kategorie. Der Zwangs-Gestndedienst dauerte ein hal
bes Jahr für Kost und ein halbes Jahr für Lohn. Zu erwähnen ist jedoch 
hierbei, daß nicht alle Güter in Westphalen, wobei ein Sterbefall zu ent
richten (sogenannte Kurmedgüter), deshalb schon als eigenbehörige anzuse
hen sind. *)

Wie um dieselbe Zeit die Fürsorge fast aller Regierungen in den grö
ßeren Deutschen Staaten auf die Erhaltung der schatzungSpfiichtigen Bauer
güter, als selbstständiger Besitzungen, gerichtet war, so erging auch für daS 
Herzogthum Westphalen die Kurkölnische Verordn, v. 9. Mai 1766. Sie 
tadelte zuerst:
„daß mfd'iebene Gutsherren sich durch Eigennutz so weit verleiten kaffen, die 
„Gründe von den Höfen wegzunehmen und selbige stückweiS zum höchsten auSzu- 
„pachten, wodurch die Schatz-Receptcren irre gemacht, die Register in Unordnung 
„gebracht und die Höfe verwüstet werden".
Sodann bestimmte sie: 
„daß dergleichen Gutsherren für das ganze, auf dem Hofe haftende Schatzquan- 
„tuni anzusehen und daß die auf solche unerlaubte Art versplissenen Höfe innerhalb 
„Jahresfrist wieder zn konsolidiren und mit tüchtigen und frommen Kolonen zu 
„besetzen seien". ’)

3) Die Leibeigenschaft und die EigenthumS-Ordnungen. 
Eine strengere Leibeigenschaft hatte sich in denjenigen Theilen der Provinz 
gebildet und erhalten, welche mit dem Bisthum Osnabrück in Verbindung 
standen. Sie bestand vorzüglich in Tecklenburg und Lingen, im Ra- 
vensbergschen und im Mindenschen, ferner im Bisthum Münster, 
aber auch in anderen Territorien.

In der Grafschaft Ravensberg (1609 und 1669 an Brandenburg 
gefallen), war neben wenigen herrenfreien Bauern, einigen sogenannten ha-- 
genfreien und den zu zwei Höfen gehörigen Hausgenossen, der größte Theil 
de- Bauernstandes eigenbehörig oder leibeigen. Vor der Brandenburgischen 
Besitznahme machte die Ritterschaft (1585) da- Recht zur Einkerkerung und 
Pfändung ihrer Eigenbehörigen geltend. Unterm 29. November 1654 wurde 
bestimmt, daß Naturalprästationen durch bloße Verjährung in Dienstgeld 
nicht verwandelt werden könnten. Die erste Rav ensbergsche EigenthumS- 
Ordnung vom 1. November 1669 war hauptsächlich durch die Besorgniß 
vor denjenigen Nachtheilen hervorgerufen, welche für den Fiskus und an
dere Eigenthumsherren auS der Verkennung der Observanzen bei Einholung 
der Urtheile fremder Rechtsgelehrter und Universitäten entständen. Jnzwi-

1) Sommer, Darstellung,c., S. 53. 59 ff. S. 94 iqq. 117, 118, 130,
131, 132, 135, 137, 138, 115.

2) Kurkölnische Edikten-Sammlung. Bd. I. Nr. 30. S. 85, 86 und Beilagen 
bei Sommer, Darstellung ic.
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schen stellte die Dorf-Ordnung König Friedrichs J. vom 16. Decbr. 1702 
für seine Domainen die Aufhebung der Leibeigenschaft in Aussicht; eS sollte 
dieselbe nach dem besonderen Erlaß von 1708 auch auf die Ravensbergschen 
Meier, Noll- und Halbspänner oder Kötter Anwendung finden; sie und 
ihre Nachfolger sollten vom Fiskus nicht mehr geerbthellt, weder Sterbe
fälle noch Freikäufe nothwendig, noch Gestnde-ZwangSdienste ferner verrich
tet werden, die Eigenbehörigen aber für den Freikauf nur eine Summe 
Geldes und eine mäßige jährliche Abgabe zahlen. Die Verhandlungen mit 
den Domainen-Bauern hatten Lier einen günstigeren Erfolg, wogegen die 
Bauern der PrivatyutSherren btö zur neuesten, im Jahre 1807 beginnenden 
Gesetzgebung im LeweigenthumSverhLltniß verblieben.^)

Im Bis- und Fürstenthum Minden (seit dem Westfälischen Frieden 
— 1648 — mit Brandenburg vereinigt) bestanden neben Eigenbehörigen 
auch freie Bauern, Meier und Zinöleute. AlS König, Friedrich I. die Ver
erbpachtung der Domainen begann, wurden auch hier die Naturaldienste der 
Bauern auf Geld angeschlagen und bei etwaniger Naturalleistung aus daS 
Dienstgeld abgeschrieben. Indem jene Maaßregel alS unverträglich mit der 
Unveräußerlichkeit der Domainen im Jahre 1713 wieder au^ehoben wurde, 
trat gleichzeitig für die Bauern im Mindenschen ein harter Druck ein, in
dem man dieselben dem Bier-, Branntwein- und Mühlenzwang deS Do- 
mainenpächterS unterwarf, sie theilweise wiederum zum Naturaldienst, theil- 
weise zur Bezahlung der vielen, das wirtschaftliche Bedürfniß der Domai
nen weit übersteigenden Dienste, mit völliger Willkühr der Beamten, 
anhielt, dabei den Weg der Justiz verschloß und sogar allen Advokaten bei 
300 Thlr. Strafe verboten hatte, in diesen Streitsachen gegen die Domai- 
nenpächter aufzutreten. Es brach hierüber ein Bauernaufstand aus. Durch 
die Vorstellung eines Ungenannten über die Bedrückungen der Bauern und 
die Mißbräuche aufgeklärt, stellte jedoch der König Friedrich Wilhelm I. 
nach dem Anträge der Regierung die DienstgeldSstra sofort wieder her. 

Streitigkeiten und Prozesse über bäuerliche Leibeigenthums-Verhältnisse 
im Fürstenthum Minden nefen die nach Kommunikation mit Prälaten und 
Ritterschaft erlassene Preußische Eigenthum--Ordnung für Minden und 
Ravensberg vom 26. November 1741 hervor. *)

In dieser Ordnung wurde zunächst über die Entstehung der Leibeigen
schaft durch Geburt, Vertrag oder Verjährung, sodann unter Anderem 
bestimmt:

„daß einem Eigenthum-herrn fteistehe, die Eigenbehörigen zu alientren und zu ver- 
„kaufen, worauf dann Derjenige Eigenthum-herr werde, welcher solche erhandelt. 
„Jede freie Person, welche eine eigeubehörige Stätte bezieht, verfällt auch ohne 
„förmliche und ausdrückliche Renunciation der Freiheit ipao facto u- Leibeigenthum 
„dessen, dem da- Erbe oder der Kotten gehört. Auch da- erstgeborne Kind solle 
„künftig nicht mehr frei sein. Was der Eigenbehörige erwirbt, erwirbt er dem 
„Herrn und der Stätte; Allodialqualität muß erwiesen werden. Al- Sterbefatt 
„gehört dem Eigeuchum-Herrn die Hälfte aller Mobilien und Moventien; jede 
„Schenkung oder lehtwillige Verordnung zum Nachthell de- Gutsherrn ist null und 
„nichtig".

„Doch sollen die Geschwister des Anerben für ein Billige-, dem Herkommen 
„nach, lieb freikaufen und einen Freibrief lösen dürfen". 

„Wa- die Befitzrechte der eigenbehörigen Knechte und Mägde betrifft, so soll 
„ihnen, ungeachtet de- vollkommenen Dominii de- Eigenthumsherrn, doch an den 
„Gütern ein dem Nießbrauch oder Dominium utile gleichende- Recht nebst deren

1) Sommer, Handbuch über die bäuerlichen Recht-verhältnisse, Thl. I. Bd. 1. 
S. 214-220.

2) v. Rabe, Sammlung, Dd. 1. Abth. 2. S. 154 folg.
?and,-.AuUur-Ges«tg. I. E
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„Verwaltung zustehen und es soll kein Eigevbehöriger wittkührlick und anders ent- 
,,setzt werden, als wenn er Aecker und Gebäude vorsätzlich verfallen läßt, die Hol- 
„zungen verdirbt und sonst seine Pflichten vernachlässigt".

„Zur Kontrahirung von Schulden, wie zur Bestimmung über die herkömm- 
„lichen Abfindungen und Leibzuchten bedarf es der Bewilligung des Eigenthums- 
„herrn, eben so tur Verheirathung; ein Gutsherr solle indeß ohne Noth den An- 
„erben von der Heirath nicht abhalten. Die mit Aussteuer abgegüterten oder 
^sreigekanften Erben verlieren ihr Sukcessionsrecht zum Hofe; das gesetzlich aner
kannte Erbrecht zu demselben gebührt dem jüngsten Sohne oder der jüngsten Toch- 
,,ter; event, bleibt dem Gutsherrn die freie Wahl. Auch ist ein Anerbe für seine 
„Person vom Weinkauf frei. 1) Braut oder Bräutigam, auch des Wittwers oder 
„"der nachgelassenen Wittwe, welche als Fremde auf daS Gut kommen, müssen fid) 
„aber wegen des Weinkaufs mit dem Gutsherrn vergleichen; in Ermangelung eines 
,,'VergleickS wird der Weinkauf einer auf die Stätte kommenden fremden Person, 
/Mr Meier, Halbmeier und Koffäthen auf eines Jahres gntsherrliche Prästation, 
„für Bracksitzer und kleine Leute auf 5 Thlr. festgesetzt. Bei abweichenden Obser
vanzen, wonach auch beim Eintritt des Anerben, bei Verändernng der Person des 
„Obereigenthümers oder z. B. von 4 zu 4, von 9 zu 9 Jahren Weinkauf zu ent- 
„rückten wäre, soll es bewenden. Dabei wird das Vertrauen zur Billigkeit der 
„Pasatten und Gutsherren ausgesprochen, raß sie die fremden Personen, welche 
„gzrf die Stätte kommen, mit dem Weinkauf nicht zu sehr beschweren werden. Auch 
„hier ist daS Reckt des Besitzers der Stätte, welcher nickt Descendent und Anerbe 
„ql; durch die Entrichtung oder Bestimmung des Weinkaufs bedingt"'

„Eigenthümlich ist dieser EigenthumS-Ordnung nock, daß darin die unter al- 
„lvn Umständen beim Hof zu belassende Hofwehr an Vieh, Aussaat ic. genau be- 
,/stimmt wird".

„Nur beim Aussterben eines eigenbehörigen Hofes und bei dessen Heimfall an 
„den Eigenthumsherrn sott Letzterem gestattet sein, mit dem neuen Kotonen wegen 
,^>er Präftationen andere Verträge zu errichten, jedoch vorbehaltlich der Vertre- 
^fzzngspflickt des Eigenthumsherrn für Kontribution, Kavalleriegelder und andere 
„Landeslaften, denen überhaupt stets das Vorzugsrecht vor den gutsherrlichen zu
geht, - insofern nämlich der neue Kolon durch Erhöhung oder Veränderung der 
„Prästalionen letstungsunfahig und der Hof wüste werden möckte. Gegen Er- 
„Höhung der gutsherrlicken Lasten fand sonst der Weg RecktenS statt"' 

„Endlich verbot die EigenthumS-Ordnung, eine ursprünglich freie Stätte der 
„Eigenbehörigkeit zu unterwerfen; eS sollten deshalb von den markfreien Stätten 
„besondere Verzeichnisse ausgenommen werden".

Im Bis thun: Münster war die Klasse der freien Bauergüter, deren 
Besitzer zum Theil zu den Freigerichten gehörten, wie der hofhörigen Güter, 
früherhin weit zahlreicher. Unter Anderem wurden aber 1577 durch die 
Münstersche Rechen-Kammer Freie gezwungen, sich entweder eigenbehörig zu 
verpflichten oder ihr Erbe von zwölf zu zwölf Zähren in Gewinn zu 
nehmen.

Schon im Laufe des 17. und in der ersten Halste des 18. Jahrhunderts 
ergingen Verordnungen gegen Holzverwüstungen und wegen der Aufsicht 
des Hutsherrn über das Hauen des fruchtbaren Holzes; ferner wegen der 
Einwilligung zu den Schulden Eigenbehöriger,. desgl. zu deren Prozessen, 
Mit wegen. Auslobung der Brautschätze.3)

Späterhin wurde die sehr ausführliche Fürstenthum Münstersche 
Eigenthums - Ordnung vom 10. Mai 1770 erlassen. Sie be-

1) DreS ist nach der Münsterschen EigenthumS-Ordnung nickt der Fall.
2) Kindlinger, Geschichte der Deutschen Hörigkeit. Urkunden Nr. 224.

S. 717.
3) HoMmfik,., Handbuch, Thl. 1. BH. J. S. 248.
4) v. Kamptz, Jahrbücher für Preuß. Gesetzgebung rc., Bd. 29. S. 276 

bis 319.
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stimmte im ersten Theil über Mr persönlichen iRechte und Pflichten der 
Gutsherren ittrd der Secheigenen/ im zweiten über da- Recht der Gut-Her
ren und Eigen-ehörigen in AttfthuNA det Güter, im drttten fiter ruttssige 
und verbotene Kontrakte, itit vrettep fibet di«! Ars utld Weise, wie die frtfc 
eigenschast aufhört, von der DendttÜtUg VÄ Gewinn- und Erbrecht- i/jtt 
von der Eigenbehörigen Rechts- und Probst-Sacken.

Zn der Vorrede wird ihr Erlaß in folgender Art motivirt: 
„Bon den Landständen fei vorgestellt, daß es an einer allgemeinen, den Wir- 

„kungen des LeibeigenthnmS überhaupt Ziel und Maaß gebenden Verordnung noch 
„zur Zeit ermangele, und deswegen zuweilen große Irrungen und schwere Prozesse 
„entstünden, welche oftmals ganz ungleich und unterschiedlich entschieden würden, 
„weil in dieser Materie wegen des großen Unterschied- zwischen der ehemaligen 
„Römischen Dienstbarkeit und dem gegenwärtigen Zustande der Leibeigenschaft von 
„dem Jere civili Romano kein sonderl'cher Gebrauch zu machen sei, die LandeSge- 
„wohnheiten aber, worauf es vornämlich ankomme, theils überall nicht gleichförmig, 
„theils auch an sich zweifelhaft, und überhaupt durch einen dazu nöthigen Bewei
nn zureichender Masse selten zu bestimmen und ausfindig zu machen feien". 

Die Leibeidenschaft ward daselbst als eine Personal-Dienstbarkeit und 
rechtliche Verbindung bezeichnet, vermöge welcher Jemand zum Nachtheile 
seines freien Standes einem Anderen (dem Gutsherrn) mit Bezug auf 
einen gewissen Hof, Erbe oder Kotten mit Gut und Blut zugethan, auch 
— sofern er einen Hof, Erbe oder Kotten nach EigenthumSrecht wirklich 
inne hat, gegen dessen Genuß und Erbnießbrauch, — dem Gutsherrn zur 
Abstattung gewisser Pflichten, wie der hergebrachten oder vereinbarten jähr
lichen Prästanda, verpflichtet ist. Sodann besagt $. 3 :

„Gleichwie nun die jetzige Leibeigenschaft und Pflicht der Eigerrfrehörigen von 
„der ehemaligen Römischen Knechtschaft und auch von der alten Deutschen Dienst- 
„barkeit und ihren Wirkunaen merklich unterschieden ist, also ist anck in Entftbei- 
„dung der vorkommenden Rechts-Sachen darauf nicht, sondern auf diese Ordnung, 
„sodann auf die Gewohnheiten, wohlhergebrachte Gebräuche und Vereinbarflngen 
„der Gutsherren mit ihren Eigenbehörigen das Augenmerk hauptsächlich zu richten". 

Zur Eharakteristik der Rechtsverhältnisse der Leibeigenschaft und insbe
sondere der im Münsterlande sind noch folgende Bestimmungen der Eigett- 
thumS-Ordnung hervorzuheben:

„Leibeigen macht auch hier die Geburt von ei«er leibeigenen Mutter, die An- 
„nähme eines eigenbehörigen Gute-, Einheirathnng oder Verjährung; die vor der 
„Begebung in die Leibeigenschaft gefronten Kinder bleiben freien Stande-. Der 
„Eigenbehörige soll seinem Gut-Herrn treu, hold und gewärtig sein; am wenigsten 
„ist der Wehrfefter oder wirkliche Inhaber eine- eigenbehörigen Gute- befugt, da-- 
„felfre ohne gutsherrliche Bewilligung zu verlassen oder sich dessen abzuthun und 
„die Leibzucht zu beziehen. Die ZwaugSdienstpflicht der eigenbehörigen Kinder ist 
„auf ein Halfrjaßw, ohne Lohn, für Kost bestimmt. UebrigenS soll der Gut-Herr 
„die Kinder an Erlernung eines Handwerk- oder anderer Wissenschaften nicht hin
dern und find diese Kinder berechtigt, den Zwang-dienst mit Gelde nach dem An- 
„schlagt abzukaufen".

„Dem GutSherVN ist da- Recht einer mäßigen Korrektion und Züchtigung, 
„mittelst des Spanischen Mantels oder vievundzwanzig Stunden Gefängniß frfi 
„Wasser und Brod, die Anwendung von Geldr, Kerker- oder Leibes-Strafe mir 
„dann gestattet, wenn er die Jurisdiktion hat. Ausgetretene oder entwichene Leib- 
„eigene kann er verfolgen oder vindiciren. Die Heirathsfreiheit soll er nicht zrr 
„sehr beschränken. Die leibeigenen Aeltern find natürliche Vormünder ihrer minder- 
„jähritzen Kinder; aber auch der Gut-Her soll für deren Erziehung und fiür gute 
„Administration der Stätte sorgen".

„DjaS Befitzrechl de- Eigeabehörige» an. seinem Gute oder Hofe und sammt* 
„lichen Pertmenzien, wird al- Erbnießbrauch nach EigenthumSrecht, bezeichn 
„nM, nur die Nutzung der Gehölze, insbesondere der Eichen und Buchen, ist be» 
„schränkt"

E2
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„Des Eigenbehörigen Pflichten und Präftationen bestehen nach Vertrag 
„oder Herkommen in Korn, Vieh und Geld und, beim Mangel besonderer ELai- 
„gung, in einem wöchentlichen Dienste mit Gespann oder der Hand. Bei unge- 
„meffenem Dienst soll dem Eigenbehörigen soviel Zeit gegönnt werden, als zur Be- 
„stellung seines eigenen Ackers und Verrichtung seiner übrigen Geschäfte erfordert 
„wird; auch sollen die Dienste so beschaffen sein, daß Menschen und Pferde da
durch nicht zu Grunde gerichtet werden. Land- und KriegS-Fuhren haben stets 
„den Vorzug".

„Die Pflichten und Präftationen kann der Gutsherr nicht vermehren, noch 
„verändern, vielweniger über die hergebrachten oder bedungenen dem Eigenbehöri- 
„geu wider dessen Willen neue aufdringeu, so lange das Geblüt nicht auSgestor- 
„ben und das Erb, und EukcesffonSrecht der Familie nicht völlig erloschen ist". 

„Auch der Anerbe aber mußte das Gut gegen ein billiges Weinkaufs- oder 
„Auffahrtsgeld gewinnen; der Gutsherr hat die freie Wahl des Anerben, er muß 
„das Gut jedoch einem der nächsten Blutsverwandten anbieten, so weit diese davon 
„nicht Abstand genommen oder das Erbrecht verloren haben".

„Der gutsherrliche Sterbefall besteht in der halben, zuweilen in der ganzen 
„Derlaffenschaft, soll jedoch mit Mäßigung gefordert werden, damit das Gut vom 
„Vieh, Ackergeräth und von anderen Nothwendigkeiten nicht zu sehr entblößt werde. 
„Der Gutsherr erbt von dem zur Zeit des Absterbens des einen Ehegatten vor 
„handenen sämmtlichen Vermögen die eine Halbscheid, während die andere dem 
„überlebenden Ehegatten verbleibt, nack dessen ohne eheliche Leibeserben er- 
„folgendem Tode aber auch dieses Letztlebenden ganzes Vermögen, nach Abzug der 
„Schulden und mit Ausschluß aller übrigen nächsten Verwandten und Erben".

Nach dem Vorgänge der Preußischen Regierung suchte auch die Mün- 
stersche durch ihre am 21. September 1783 erlassene Erbpacht-Ordnung, 
die Auflösung der „schädlichen Leibeigenthums-Verhältniffe" und deren Um
wandlung in bessere, persönlich und dinglich freiere für diejenigen Besitzer 
anzubahnen, welche „ein ganzes Erbe, Hof oder Kotten nach Erbrecht auf 
sichere, vereinbarte Generationen oder für beständig übernehmen"; — übri
gen- indeß ohne sehr erheblichen Erfolg.

4) Die hofh5rigen Güter, im Herzogthum Cleve und der 
Grafschaft Mark (1609 und 1666 mit Brandenburg vereinigt), in den 
Stiftern Essen und Verden (an Preußen durch den ReichSdeputations- 
Hauptschluß von 1803 gefallen), doch auch in anderen Theilen von West
phalen und der Rheinprovinz.

Diese hofhörigen Güter, meist in verschiedenen OrtSgemeinden zerstreut, 
waren einem Ober- (Sattel-) Hofe Pflichtig und huldig, — der sie zu 
schützen hatte, — und standen, wechselseitig zu einer besonderen Hoses-Ge
meinde verbunden, an deren Regierung sie Theil nahmen, unter einem Ho- 
feSschulzen, als Abgabenerheber, später öfters Abgaben- und Dienstberech- 
tigten selbst und zugleich Vorsitzendem deS HofeSgerichteS, an welchem 
Geschworne (Schöffen) aus der HofeS - Gemeinde Antheil nahmen. Diese 
GutS-Verhältnisse schließen sich der ältesten Deutschen Agrar-Verfassung an. 
Die wechselseitigen RechtS- und Leistung--, die Besitz-, Erbschasts- und son
stigen Güter-Derhältniffe, eineStheilS zwischen dem Hofesherrn und den Hof
hörigen, anderntheils unter den letzteren selber, gründen sich größtentheilS 
auf sehr vollständige Verträge und Hosrechte, deren viele schon auS dem 
12. Jahrhundert herstammen. *)

1) Vergl. Gommer's Handbuch Über die älteren und neueren Rechisver- 
hältniffe in Rheinland und Westphalen, 2. Bd. 1. Thl. Z. B. Ar. 51. S. 153. 
Rr. 52. S. 157. Nr. 54. Das Hostecht des AmtShofeS zu Loen, S. 160 sqq. 
in deutscher Sprache aus 109 Paragraphen bestehend, mit den genauesten Bestim
mungen zugleich über Erbrecht, Sterbefall, Leibzucht u. f. w., eben so mit Bestim
mungen über Benutzung der Gewässer, wie über Feldpolizei.
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Die wissenschaftliche Forschung, wie die neuere Gesetzgebung, haben int 
Allgemeinen und als Regel das vererbliche Eigenthum an den hofhörigen 
Gütern anerkannt. Ursprünglich lag dem Verhältnisse persönliche Hörigkeit 
zum Grunde. J) Uebrigens waren die Hofhörigen bei Heirathen, Wechse
lungen (Austauschung derselben unter verschiedenen Oberhöfen) und Frei
lassungen, an die Zustimmung des Hofesherrn, gleichwie der Hofs-Gemeinde, 
gebunden und verpflichtet, an den jährlichen Hof- oder Pflicht-Tagen (den 
Versammlungen der Hofesleute) zu erscheinen und dem Ober- und Hofes
herrn und dem Hofe Huldigung und Treue zu schwören. Die Güter, deren 
Zersplitterung und Devastation verpönt war, wurden dem neuen Besitzer, 
und zwar häufig gleich auf mehrere Leiber, jedesmal wiederum behändigt. 
Die sehr mäßigen Dienste und Abgaben hatten ursprünglich größtentheils 
einen öffentlichen Charakter und Entstehungsgrund, waren auch durch die 
Hofrechte und Verträge genau bestimmt, bestanden meist in Diensten bei 
Gras und Korn, zum Pflügen, zu Holzftihren u. dergl.; die Abgaben hin
gegen in Mai- und Herbst-Beeden, Vieh und Korn. Sie erinnern an 
die in ältester Zeit den Gaugrafen und Vögten zu entrichtenden Prä
stationen.

Früher war die Zahl von Oberhöfen in Rheinland und Westphalen 
sehr bedeutend. Aus einem Theile entstanden Städte; einzelne Oberhöfe 
blieben reichsunmittelbar, andere kamen an die Landesherren.

Bei den Hobsgerichten wurden über die Hobsgüter eigene Lagerbücher 
geführt und besondere Hobsgerichte hatten auch noch später die Entscheidung 
über die Streitigkeiten zwischen Hofherrn und Hofhörigen, so wie dieser 
unter sich, in Bezug auf Besitz-, Erb-, Dienst- und andere, das Gut be
treffende Verhältnisse, vorzugsweise aber die Verwaltung der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit.1 2)

Zu den hofhörigen Gütern gehören besonders auch die Hobs-, Behan- 
digungs-, Hof- und gewinnrührigen, die Koes- und Laten-, die Leib- und 
Zeitgewinns-Güter in Cleve, Mark und Moers. Erb- und Eigenthums
rechte waren zwar auch im 18. Jahrhundert, wie später, öfter bestritten. 
Es wurden jedoch selbst die langen Zeitpächter, welche alle 12 oder 15 
und mehrere Jahre durch Zahlung von Handlohn, Gewinngeld — Laude- 
mium — wieder gewinnen müssen, in dem Reglement wegen der Kriegs
schäden für Cleve und Mark vom 14. Juli 1764 •— „da sie und die Ih
rigen in der Regel bei einerlei Pacht und Gewinnung bleiben, auch die 
Hofgebäude ihnen zustehen", den nutzbaren Eigenthümern und wahren Erb
pächtern gleichgestellt.3)

Im Jurisdiktions - Reglement für die Königl., in Cleve, Moers und 
Mark vorhandenen sogenannten Leibgewinns-, Hobs, Koes- und Laten- 
Güter, vom 20. December 1779, welches auf ältere Verordnungen von 
1431 und 1556 zurückweist, wurde die Ausnahme ordentlicher Behändi
gungs-Protokolle und die Eintragung der Hände und Leiber in die Erbge- 
winnsregister, einestheils zur Wahrnehmung des landesherrlichen Interesses, 
anderntheils zur Vermeidung aller observanzwidrigen Beschwerungen der 
Leibgewinnsträger bei Erlegung der Leibgewinns- und der Behandigungs- 
Jurium, ferner die Besetzung des Latengerichts durch den Domainen-Päch-

1) Sommer a. a. O., Thl. I. S. 444. §. 33 , Gesetz v. 21. April 1825. 
Nr. 940. G. S. S. 118. §. 35., Gesetz de eod. Nr. 939. G. S. S. 101.

2) Sommer a. a. O., S. 267, 269, 270, 281, 298, 313, 329, 335 sqq. 
u. o. a. O.

3) Scotti, Sammlung der Gesetze und Verordnungen im Herzogthum Kleve 
und der Grafschaft Mark, Thl. III. S. 1595.
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ter unter Aussicht der Domamen- Kammer, sodann im §. VIII. vorge
schrieben:

„Wenn nun die Eigenthümer oder die LeibgewinnSträger in solche Umstände 
„kommen, daß sie genöthigt sind, Gelder zu negotiiren und auf die gewinnrührigen 
„Güter Schulden zu kontrahiren, so hat, da selbige als feuda impropria den 
„Rechten nach behandelt werden, in Ansehung derselben keine Verpfändung anders 
„statt, als mit lehnSherrlichem Konsens, welchen das Laten- oder HofeSgericht in 
„Unserem Namen zu ertheilen autorisirt wird". *)

Eine frühere Verordnung für Cleve und Mark vom 22. Novvr. 1709 1 2) 
hatte überdies schon damals die Pflicht zur unverzüglichen Wiederbesetzung 
und Rekonsolidation der Abspliffe in Betreff aller wüst gewordenen und 
verlassenen Bauerhöfe, auf alle Güter, ohne Rücksicht ihrer Lage und des 
Standes ihres Besitzers, ausgedehnt^ um die daraus nach den Lager
büchern hastenden öffentlichen Lasten zu erhalten und wieder geltend zu 
wachen.

Die Versuche der Stände (1711), die bäuerlichen Güter in der Graf
schaft Mark zu Pachthöfen zu machen, scheiterten an einem Gutachten des 
Kammergerichts, wonach das jus perpctuae coloniae festgestellt wurde. 

. An die Schilderung der wichtigsten bäuerlichen Besitz- und territorialen 
Agrar-Verhältnisse in Westphalen schließen sich noch einige andere dahin 
gehörige Bemerkungen an.

Was die Ritterschaft in Rheinland und Westphalen betrifft, so war 
diese auch hier von der gewöhnlichen Grundsteuer, dagegen nicht von außer
ordentlichen und Kops-Schatzungen frei. Ersteres hatte nach dem dreißig
jährigen Kriege, bei der veränderten Militair- und Steuer-Verfassung, auch 
dort Beschwerden der Städte zur Folge. 3)

Insbesondere in Cleve und Mark ergingen noch nach dem dreißigjähri
gen Kriege mehrfache Aufgebote an die Vasallen, um sich zur Musterung 
und Landesvertheidigung mit Lehnpserden, mit tüchtiger und untadeliger 
Mannschaft, nebst Montirung und Gewehr zu stellen, oder diese Pflicht ab
zulösen, welches letztere jedoch selbst noch unter Friedrich dem Großen 
Schwierigkeiten fand und verweigert wurde. 4)

Wie in den anderen Preußischen Provinzen, war im 17. und 18. Jahr
hundert auch in Cleve und Mark der Besitz adlicher Güter in der Regel 
nur dem Adel, dagegen bürgerlicher und bäuerlicher Grundstücke nur den 
Mügliedern dieser Stände gestattet.

In Cleve und Mark war übrigens bereits vor 1576 die Ablöslichkeit 
von Renten zulässig und durch Edikt vom 15. August 1774 der Abkauf 
von Zehntpflichten, Kanon, Dienstgeld und anderen beständigen Leistungen 
der Grundstücke an den Landesherrn, im Wege der Einigung, wiederholt 
ausdrücklich gestattet. 5)

1) Scotti, Sammlung, Thl. IV. S. 2146.
2) Scotti, Thl. II. S. 764.
3) Wigand, Thl. II. S. 306 — 317. - Eichhorn, Thl. IV. S. 409,

619. — Sommer, Thl. I. S. 149, 156.
4) Scotti, Thl. II. S. 721. Verordnung v. 26. Juli 1683, deSgl, v. 4. Mai 

1701 und 14. Juni ej. a. S. 721, deSgl. v. 8. Decbr. 1766. Thl. III. S. 1787 
u. s. w. Thl. III. S. 1397. Thl. IV. S. 2312.

5) Scotti, Sammlung. I. Thl. S. 51 u. 174. III. Thl. S. 2037.
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Dritter Abschnitt. 

Die Königlich Preußische Agrar-Gesetzgebung Friedrich des 
Großen und Friedrich Wilhelm III, bis zum Jahre 1807. 

Nachdem bereits, im Zusammenhänge mit der Agrargesetzgebung einzel
ner Landestheile, auf einige Verordnungen aus der späteren Zeit hingewie
sen ist, bleibt noch übrig, aus den für die Anbahnung der Reformen des 
19. Jahrhunderts entscheidendsten Epochen, der Regierung Friedrichs deS 
Großen und Friedrich Wilhelm III., die zur Charakteristik der Zu- 
stände, wie der Regierungsmarimen wichtigsten Verordnungen vorzuführen. 

Immer bewußter traten in der inneren Politik Preußens die großen 
Ziele der neuen Preußischen Agrargesetzgebung als Hauptaufgabe der Re
gierungsthätigkeit in den Vordergrund, — die persönliche, bürgerliche, Ver
kehrs- und Eigentbums-Freiheit. Immer klarer erkannte man darin die 
Mittel zur Hebung des Wohlstandes, zur moralischen und physischen Kräf
tigung der Nation, wie zur Machtentwickelung des Staates.

Zwar konnte sich die damalige Politik von jenem ebensowohl sozialisti
schen, als rein polizeilichen, fast allen Kontinental-Staaten eigenen System 
des 16. und 17. Jahrhunderts, — der Beherrschung und Regelung der 
Verkehrs- und Güterverhältniffe durch den Staat, wie der starren Abson
derung der Stände, noch nicht frei machen. Noch wurden in den revidir- 
ten Unterthanen- und Gesinde-Ordnungen (z. B. v. 11. Febr. 1769) die 
alten speziellen Vorschriften über die Belohnung der verschiedenen Klaffen 
von Dienstboten und Arbeitern erneuert; ingleichen, zufolge Kabinets-Ordre 
v. 12. Febr. 1762, Bürgerliche nur ausnahmsweise und vorübergehend zum 
Ankauf adlicher Güter verstattet, diese bezüglich der Ehrenrechte auf Jagd, 
Gerichtsbarkeit, Kreis- und Landstandschaft, wie Patronat beschränkte Aus
nahme auch durch Verordnung vom 18. Februar 1775, demnächst durch 
Kabinets-Ordre v. 14. Juni 1785 wiederum ganz zurückgezogen, da Bür
ger ihr Geld besser und mit mehr Nutzen im Handel und Gewerbe anle
gen könnten und gleiche Bestimmungen ergingen noch bis 1794 für einzelne 
neu erworbene Landestheile. Nur in Westpreußen sollten adliche, bisher 
von Polnischen Edelleuten besessene Güter auch von Leuten bürgerlichen 
Standes erkauft werden dürfen. Dagegen wurde andererseits die Zusam- 
menschlagung mehrerer bäuerlicher oder Bürger-Stellen, so wie deren oder 
Kölmischer Güter Ankauf durch Adliche, ingleichen die Dismembration von 
Rittergütern, außer in Südpreußen, ebenfalls untersag^ selbst die Unablos- 
lichkeit der Zinsen für aufgehobene Dienste ausgesprochen»*) .

Wie alle menschlichen Dinge und alle Epochen der Geschichte, so waren 
auch die Maaßregeln des großen, den staatenbildenden Heroen deS Alter
thums zur Seite tretenden Genius Friedrichs, mit dem inneren Widerspruche 
behaftet, durch dessen fortschreitende Auflösung die höhere Eutwickelurrz der 
staatsgesellschaftlichen Verhältnisse auch in Preußen angebahnt wurden 

Has Augenmerk der Regierung blieb unablässig der Aufhebung der 
Leibeigenschaft, wie der Verbesserung der persönlichen und dAk

4) Vergl. die betreffenden Jahrgänge des Nov. Corp. Const. March» und 
der Edikten-Gammlvng für Schlesien von Korn. WestpreußiscbeS Provinsialrecb^ 
Bd. II. S. 167. Gesiude-OrdlMya v. 11. Febr. 1769. Pi. C. C. JtyljV. 6. Ö37G. 
Nr. 12. de 1769.
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Besitzverhältnisse des Bauernstandes zugewendet. So hieß es 
wiederum in dem Notifikations-Patent, betreffend die Einrichtung des Ju
stizwesens in den von Preußen in Besitz genommenen Polnischen Landen, 
Preußen und Pommern und den zu Großpolen gerechneten Distrikten 
(No. 5, Abschnitt 5):

„Gleichwie in den Königl. Domainengütern alle Leibeigenschaft künftig anf- 
„hört, so werden auch die Privat-Gutsbesitzer wohlthun, diesem Königl. Erempel 
„in Aufhebung der, sowohl für die Herrschaft, als für die Unterthanen allzu nach- 
„theiligen bisherigen harten Knechtschaft ihrer Leibeigenen zu folgen".

Die Verordnung v. 29. Dec. 1804 wiederholte:
„daß bereits durch die Patente v. 10. Juli 1719 und 24. März 1723 alle Leib
eigenschaft und Erbunterthänigkeit oder Gutspflichtigkeit auf den Domainen in 
„Ostpreußen und Lithauen aufgehoben und der letzte Nest, nämlich der Dienstzwang, 
„im Jahre 1763 und durch die Gesinde-Ordnung v. 15. März 1767 vernichtet 
„sei; es solle daher schlechterdings keine glebae adscriptio auf diesen Domainen 
„mehr bestehen, weshalb denn die Unterthanen dieser Domainen für völlig freie, 
„von aller Erbunterthanigkeit unabhängige und von den mit dem Erbunterthänig- 
„keits-Neruö verknüpften gesetzlichen Folgen völlig befreite Leute erklärt, nament- 
„lich Gesinde-Dienstzwang, Loskaufsgeld, Beschränkung des Verziehens der AmtS- 
„Einsaffen nach adlichen Gütern, für immer aufgehoben seien". 1 2)

Es erhellt aber auch aus diesen so oft wiederholten Erlassen gleichen 
Inhalts, wie lange eine erleuchtete Gesetzgebung mit den Gegenströmungen 
der Zustände und der Interessen zu kämpfen hatte, und wie wenig noch die 
Aufhebung der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse für sich allein die volle 
bürgerliche Freiheit des Bauernstandes gewährleistete.

Nicht minder unablässig war das Augenmerk auf die der althergebrach
ten Deutschen und Landes-Verfassung entsprechende Erhaltung der selbst
ständigen Bauergüter gerichtet. Schon die Verordnung Friedrich Wil
helms I. v. 14. März 1739 hatte befohlen:
„daß kein Landes-Vasall, von dem Markgrafen an bis auf den geringsten, er sei, 
„wer er wolle, die Bauerngüter verwüsten, das Land dadurch entvölkern und sich 
„eigenmächtig unterstehen dürfe, einen Bauern ohne gegründete Ursache und ohne 
„den Hof wieder zu besetzen, aus demselben zu werfen".

Das für alle damals zum Preußischen Staate gehörigen Landestheile 
gleichmäßig geltende Edikt v. 12. August 1749 verbot dem Adel, den Stif
tern und Klöstern, so wie anderen, welche adliche Güter besitzen:
„aus Privat-Jntereffe und eigener Gewinnsucht, Bauern- und Kossäthen-Höfe ein- 
,,gehen zu lassen und die dazu gehörig gewesenen steuerbaren Aecker und Wiesen 
„zu ihrer eigenen Wirthschaft oder ihren Vorwerken zu schlagen; die Anzahl der 
„Landes-Einwohner solle nicht verringert, daher die Höfe und Plätze jedesmal wie- 
„der mit besonderen Bauernfamilien besetzt, für jeden ein- oder an sich gezogenen 
„Bauern- oder Kossäthenhof 100 Dukaten Strafe zur Jnvalidenkaffe bezahlt, den- 
„noch aber die Höfe auf Kosten der Herrschaft wiederhergestellt werden ; jeder Land- 
„und Kreisrath, welcher durch die Finger sehe und die Veränderung eines Bauern
hofes nicht in Jahr und Tag anzeige, solle in 100 Thaler Strafe verfallen".

Das in einigen Provinzen, namentlich der Mark, gestattete Auskaufen 
und Einziehen von bäuerlichen Höfen, wenngleich unter Uebernahme der 
Kontribution und der Kreis- und Dorfpflichten, wurde für die Zukunft 
gänzlich untersagt.

1) N. C. C. Thl. V. B. S. 451. Nr. 49. — v. Rabe, Sammlunä, Bd. 1. 
Abthl. IV. S. 364.

2) v. Rabe, Sammlung Preuß. Gesetze, Bd. 8. S. 232.
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Unterm 12. Juli 1764 wurde jenes Edikt noch besonder- renovirt und 
geschärft, und dabei sehr mißfällig bemerkt:
„daß einige Grundherrsckaften zur Vereitelung der Königl. Abstckt, wegen der Be- 
„völkerung deS^Landes und des Retablissements der Wüstungen, von den Geleaen- 
„heitcn des Krieges und dem Ruin der wüste gewordenen Bauerngüter profittrt 
„und fctrte ihres größeren Gewinnes wegen zur herrschaftlichen Kultur zu ziehen 
„gesucht hätten".
Deshalb wurde angeordnet:
„daß alle und jede wüste Bauern-, Halbbauern-, Koffäthen-, Gärtner- oder Büd- 
„ner-, auch andere Stellen der kleinen Leute des platten Landes, ingleichen die zu 
„den Vorwerken geschlagenen Aecker, welche seit 1740, besonders aber seit 1756, 
„wüste geworden, binnen Jahresfrist retablirt und mit eben soviel und denselben 
„Grundstücken und Wirthen wieder versehen und besetzt werden sollten".

Für Schlesien erging die besondere Konstitution v. 14. Juli 1749, in 
welcher unter andern hervorgehoben wurde:
„daß, wenngleich die Dominien von den eingezogenen wüsten Gütern die LandeS- 
„Kontribution übernommen, ste dennoch die übrigen darauf haftenden Praestanda, 
„insbesondere die herrschaftlichen Dienste und Robothen, die Konkurrenz zu den 
„Paß-, Marsch-, Vorspann-Fuhren, Kriegslieferungen, Gemein-Anlagen und zur 
„Feuer-SocietätS-Hülfe den übrigen Bauern widerrechtlich aufgebürdet hätten, und 
„daß, da Herrschaften auf ganz unverantwortliche Weise mit ihren Unterthanen 
„umgingen und dieselben mittelst der härtesten Zwangsmittel durch allerhand neue 
„Auflagen und Leistungen in gänzlichen Verfall brächten, dergestalt, daß sie ihre 
„Wirthschaft aufgeben und ihre Güter verlassen müßten, inSkünstige keine Grund- 
„obrigkeit sich unterstehen solle, den Unterthanen mehrere und andere Präftationen 
„aufzubürden, als ste oder ihre Vorfahren bei Trkaufung der Güter, besage der 
„Kaufkontrakte übernommen oder die Herrschaften auf Grund unverdächtiger und 
„beglaubigter Urbarien zu verlangen berechtigt wären, in keinem Fall aber die den 
„wüsten und jetzt von den Dominien in Kultur genommenen Bauerngütern oblie- 
„genden herrschaftlichen Praestanda auf die übrigen bäuerlichen Wirthschaften re- 
„partiren dürften. Ts solle bis 1633 resp, bis 1723 zurückgegangen werden; auch 
„solle sich keine Gruudobrigkeit des der Souverainetät gebührenden jus collectandi 
„ferner anmaßen, selbst die gemeine Hütung und Sichelgräserei der kleinen Leute, 
„worauf bei der Steuer-Repartition gerückstchtigt, nicht beeinträchtigen".

Andererseits aber sollte kein Bauer sein Gut über die Hälfte des Werth
verschulden, auch keine Bauergemeinde berechtigt sein, adltche Güter oder 
Herrschaften allein oder mit anderen in Kommunion an sich zu kaufen. 

In Ostpreußen mußte später wegen der Unmöglichkeit einer sicheren 
AuSmittelung der eingezogenen bäuerlichen Hufen ein neuer Zeitabschnitt auf 
den l.Juli 1772 angenommen und für die frühere Zeit durch Reskript v. 31. Mai 
1806 Amnestie ertheilt werden.') Jedoch ging in Ostpreußen daS spätere 
Normaljahr, wonach sich die Regulirungsfähigkeit und Eigenthum-verleihung 
der bäuerlichen Stellen nach dem Edikt vom 14. Septbr. 1811 richtete, 
wiederum bi- 1752 zurück.z)

Da- Edikt von 1749 wurde 1789 ausdrücklich noch für den Netzdistrikt 
publizirt.

Erblichkeit und Eigenthum sind seit ältester Zeit und in den RechtS- 
Urkunden des Mittelalters häufig als gleichbedeutend gebraucht und noch in 
den sogleich zu erwähnenden Erlassen, durch welche die Erblichkeit der

1) Königsberger Sammlung, 3. Aufl. S. 1, 4, 204—206. — Korn, Samm
lung Schlesischer Gesetze, Thl. N. Abth. 1. S. 244 sqq.

2) Artikel 4 der Deklaration v. 29. Mai 1816. G. S. 1816.
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Bauergüter auf sämmtlichen Königlichen Domainen eingeführt wurde, vet* 
wechselt.

Unterm 20. Februar 1777 rügte Friedrich der Große: 

„daß sich bei den Aemtern noch Bauerngüter befänden, welche den darauf woh- 
„nenden Leuten nicht eigenthümlich zugehörten, und daß die Beamten, wenn die 
„Ettern gestorben, den Kindern die Höfe abnehmen und solche nach Gefallen an 
„andere vergäben".
Der König befahl:
„daß an allen Orten, wo es noch nicht geschehen, die unter die Königl. Aemter 
„gehörenden Bauerngüter den Unterthanen erb- und eigenthümlich übergeben wer- 
„deu sollten, dergestalt, daß solche von den Eltern auf die Kinder kommen und 
„diese demnächst in dem ruhigen Besitz ihres vom Bater ererbten Gutes belassen 
„würden".l)

Nach dem Befehl v. 1. August 1786 sollten auch bei der vom Könige 
angeordneten Urbarmachung des großen Morastes auf der Seite von Tilsit 
die daselbst anzusetzenden Bauern ihre Güter alle eigenthümlich haben, 
„weil sie keine Sklaven sein sollten"; dabei fragte indeß Friedrich der Große, 
der früheren Verordnungen von 1719 folg, und der eigenen von 1777 ver
gessend: „ob nicht alle Bauern in den Aemtern aus der Leibeigenschaft 
gesetzt und als Eigenthümer in ihren Gütern angesetzt werden sonnten?"2 3) 

Bestimmter ordnete erst die Deklaration v. 25. März 1790 die Ver
erbung der Bauerhöfe in den Domainen-Aemtern an, ohne dabei gleichzei
tig das Eigenthum der Höfe zu übertragen und ohne den Verzicht auf die 
bisherigen gegenseitigen gutsherrlichen Wichten zu fordern. Unter mehreren 
Kindern des letzten männlichen Besitzers sollte zwar das Amt die Wahl 
haben, dabei aber auf den Wunsch des Vaters, auf persönliche Eigenschaf
ten und Vermögens-Umstände des Kindes rücksichtigen, event, das Loos 
entscheiden lassen, bei noch unerzogenen Kindern den Stiefvater oder den 
Vormund als Jnterimswirth bestellen; in Ermangelung von tüchtigen Des
cendenten sollte die Wittwe aus eigenem Rechte den Hof erben und ihr 
Recht auf den zweiten Ehemann übertragen. Endlich werden Brüder und 
Schwestern ohne Rücksicht des Geschlechtes zur Erbfolge im Hofe berufen. 
Superinventarium muß besonders bezahlt und es darf der Hof niemals 
verschuldet werdend)

Durch die Art und Weise der Katastrirung vieler Höfe in Westpreußen 
wurde indeß schon damals der Grund gelegt zu einer erheblichen Beschrän
kung der Wirksamkeit des EdiktS vom 14. September 1811, nachdem näm
lich die Deklaration vom 29. Mai 1816 (Art. 4) den Begriff einer bäuer
lichen regulirungsfähigen Stelle von der Eintragung in die Steuerschläge 
der Provinz mit abhängig gemacht hatte.

Als nämlich auf Grund der Instruktion v. 5. Juni 1772, nach der Besitz
nahme von Westpreußen, sämmtliche Grundstücke der Provinz Behufs Einfüh
rung einer, allgemeinen Grundsteuer vermessen und klassifizirt wurden, sind die
jenigen Hintersassen, welche weniger als eine altkulmische Hufe besaßen, nicht 
zur Kontribution gezogen, sondern nur mit einem Schutzgelde und nur in 
den Beilagen des Katasters angesetzt, wogegen für sie der Grundherr, vor- 
haltlich der Wiedereinziehung des Betrages, zur Kontribution gestellt ist. 
Eben so geschah es in Lauenburg und Bütow (1777). Deshalb find

1) Bergl. den Kabinetsbefehl in der It MH. des Preuß. Piovirlzrakrecht- 
von Lemann und v. Strombeck, S. 168.

2) Lemann und v. Strömbeck, Preuß. Provlnsialrdcht a. a. O., S. 251.
3) N. C. C. T. VIII. S. 2907. Nr. 19. de 1790.
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denn viele bäuerliche Höfe, als nicht katastrirt, auch später nicht zur Regu- 
lirung verstattet und demzufolge meist eingezogen. J)

Die Klagen der frühesten Landtagsrezeffe über Widerspenstigkeit, Muth
willen und Faulheit der Bauern, diese spezifischen sprichwörtlich geworde
nen Wirkungen der Zwangs- und Frohndienste, dauern auch in den Gen
setzen dieser Periode fort.

Friedrichs des Großen Anordnungen griffen indeß das Uebel bei der 
Wurzel an so weit es schon damals Zeit und Verhältnisse gestatteten. 

Allgemeine gesetzliche Bestimmungen wegen Feststellung des Maaßes 
und der Leistungsart der Dienste und Abgaben traten der gemißbrauchten 
Gewalt und Härte der Grundherrschasten über ihre Unterthanen und Ein
saffen entgegen; Bedrückungen, Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten gegen 
dieselben wurden bei schwerer Strafe verboten.1 2)

Die Verordnung vom 8. Nov. 1773 für Ost- und Westpreußen 
erkannte einerseits an, wie sehr die Kultur der Bauergüter den ganzen 
Staat interessire, und bezeichnete dabei das beliebige Verziehen der Unter
thanen von einem Orte zum andern als der allgemeinen Wohlfahrt des 
Landes entgegen und als zur Verwirrung in den errichteten Kantons füh
rend, bestimmte demnächst aber andererseits (wie es für Schlesien geschehen 
war), die Gründe für Gewährung der Loslassung aus der Unterthänigkeit 
mit billiger Rücksichtsnahme auf günstige Gelegenheit zu einem anderen 
Lebensberuf, zur Verheiratung u. s. w., desgleichen für deren Versagung, 
ferner die LoSlassungsgelder (als Früchte der Gerichtsbarkeit) auf resp. 20, 
10 und 3 Thlr., dabei auch die Fälle einer unentgeldlichen Entlastung aus 
der Unterthänigkeit, sodann die Zeit des Gesindezwangsdienstes auf 5 Jahre 
und das Maaß der Frohndienste auf den Königlichen Domainen, abgesehen 
von besonderen Privilegien und Kontrakten der Köllmer, wie anderer nicht 
auf Schaarwerkshöfen angesetzter Einsassen. Für die Schaarwerks-Bauern 
wurden die Dienste auf 60 Tage nebst Reise-Fuhren dergestalt festge
setzt, daß dafür gleichzeitig ein Dienstgeld, worauf der Naturaldienst ab
zuschreiben, normirt und außerdem nur noch der öffentliche Dienst zu 
Krieges-, Paß-, Burg-, Bau-, Brennholz- und Mühlen-Fuhren mit dem 
Bemerken vorbehalten wurde, daß dergleichen ertraordinaire Dienste nicht 
gemißbraucht und die Unterthanen damit nach Möglichkeit verschont werden 
sollten.

Während diese Dienstfira nicht für die Gutseinsassen des Adels und 
anderer Privaten galten, wurde diesen bet Vermeidung der Firation auf 
ein gleiches Maaß, die kontraktliche Feststellung mit den Unterthanen bin
nen Jahresfrist zur Pflicht gemacht. Entscheidungen über Loslassung, Ge- 
stndezwang und Dienste sollten vor die ordentlichen Königlichen Gerichte 
gehören.

Die Kabinets-Ordre v. 11. Sept. 1784 ordnete zwar eine Revision 
der Urbarien im ganzen Lande an; dieselbe blieb indeß auf Schlesien 
beschränkt und erfolgte auch hier nicht vollständig.

Insbesondere für das Herzogthum Schlesien und die Grafschaft 
Glatz erging das Publikandum v. 12. Dec. 1784 wegen zu errichtender 
vollständiger Urbarien auf sämmtlichen Gütern und Dörfern zur Beseitigung

1) Westpreuß. Provinzialrecht, 1. Bd. S. 177—179. 2. Bd. Urkunden-Samm- 
lung, KabinetSbefehl v. 26. Juni 1822, desgl. v. 31. Dec. 1826. S. 713. u. 771.

2) Bergl. Einleitung der V. v. 8. Nov. 1773, bett, die Dienste der Unter
thanen in Ost- und Westpreußen. V. v. 18. Juli 1799 wegen der den Unter
thanen zu verschaffenden Erleichterungen im Herzogthum Schlesien. — v. Rabe, 
Samml., Bd. 1. Abth. 5. S. 776. Bd. 5. S. 500.
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der vielen Prozesse zwischen den Gutsherrn und ihren Unterthanen, und 
zur Feststellung ihrer gegenseitigen Rechtsverhältnisse, mit der Anweisung 
an die beiden Schlesischen Etat-minister, in jedenr Kreise zur Regulirung 
der Urbarien besondere Kommissionen anzuordnen, diesen letzteren Haupt
kommissionen (in Breslau und Glogau) vorzusetzen und unter ihrer Auf
sicht das Werk betreiben zu Waffen. Bei Feststellung der Urbarien nach der 
Instruktion vom 20. Jan. 1785 sollten die alten Urbaricn, Vergleiche, Ju
dikate und Kaufbriefe der Unterthanen genau nachgesehen, auch sollte zu
folge Verordnung v. 16. April 1788 gegen konfirmirte Urbarien ein Prozeß 
nicht weiter zugelaffen werden. ') Später — 1799 — gingen die Geschäfte 
der Haupt-Urbarien-Kommissionen an die drei Ober-ÄmtS-Regierungen, 
an jede in ihrem Departement, über, und sollte für jeden Kreis eine Spe
zial-Kommission, aus einem Gutsbesitzer, einer Gericht-person und zwei 
Dorfschulzen, unter Mitwirkung des Kreis-Landraths, bestehen. Im Jahre 
1809 endlich wurde die Thätigkeit der Urbarien - Kommissionen Anfangs 
sistirt, sodann gänzlich aufgehoben.1 2)

Die aus eigenster Gesinnung deö Königs Friedrich Wilhelm III. 
hervorgegangene Kabinets-Ordre v. 25. Juli 1798 an das General-Direk
torium und den Großkanzler hielt zwar „die Aufhebung der Dienste ohne 
Eingriff in das Eigenthum der Gutsbesitzer und aus dem Grunde für un
zulässig, weil ein großer Theil der Gutsäcker dann unbebaut liegen bleiben 
müßte", dagegen „die Aushebung einer weiteren erblichen Fort
pflanzung des Leibeigenschafts-, Erbunterthänigkeits- oder 
Gutspslichtigkeits - Verhältnisses (das viel weiter gehe, wie daS 
Subjektionsverhältniß gegen den Staat selbst), namentlich bezüglich der 
jüngeren Kinder, der Enkel und Urenkel (der künftigen Generattonen) — 
für dasjenige Auskunftsmittel, welche- die mit jedem Tage zunehmenden 
Beschwerden der Unterthanen über zu viele und zu schwere Dienste und 
über die drückende Last der Erbnnterthänigkeit, ohne Ungerechtigkeit zu be- 
seitigen und das gegenseitige Verhältniß in daS eines freien Vertrages um
zuwandeln, geeignet wäre; auch werde der frei gewordene Unterthan mit 
Dankbarkeit und Liebe stärker an sein Vaterland und dessen gesetzmäßige 
Verfassung gefesselt sein." 3)

Das General-Direktorium und der Schlesische EtatS-Minister remonstrir- 
ten und die Sache unterblieb.

Inzwischen wurden durch eine nicht veröffentlichte KabinetS - Ordre 
v. 5. Nov. 1799, behufs Abhülfe der immer dringenderen Beschwerden der 
Unterthanen m Schlesien, die Gerichte angewiesen, eine Ermäßigung selbst 
der in Judikaten, Urbarien, Vergleichen, oder durch Verjährung feststehen
den Dienste eintreten zu lassen.4)

Inzwischen aber traf die Verordnung v. 18. Juli 1799 5), wegen der 
den Unterthanen in Schlesien zu verschaffenden Erleichterungen, mancherlei 
Festsetzungen, aus denen man andererseits die Schwere der Pflichten erken
nen mag, und welche dadurch motivirt wurden:

1) Stern, Schlesische Ed. Sammt. Bd. 18. S. 253 folg., 265, 292. — 
Vergl. über die Schlesischen Urbarien - Kommissionen Starke'- Beittäge zue 
Preuß. Gerichtsverfassung. Bd. I. S. 388 folg.

2) Verordn, v. 9. Dec. 1809 N. C. C. Thl. 12. S. 911. Nr. 97. und 
v. Rabe, Sammt., Bd. 13. S. 855.

3) Zeitschrift für die LandeS-Kultur-Gesetzgebung, Bd. 4» G. 131 u. 138.
4) Zeitschrift a. a. O., G. 141—148.
5) v. Rabe, Sammt., Bd. V. S. 500 u. Stengel'- Beiträge, Bd. 12. 

S. 116 folg.
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„wie es nicht ferner gestattet werden könne, daß das Schicksal der dienenden Klaffe 
„der Unterthanen von den billigeren oder unbilligeren Gesinnungen der jedeSmali- 
„gea Vrundherrschaft abhäuge".

Durch diese Verordnung wurde namentlich der herrschaftliche Gesinde
dienst für Hofelohn auf 3 Jahre, für Fremdenlohn hingegen bei Personen männ
lichen Geschlechts bis zum erreichten 35sten, Lei Personen weiblichen Ge
schlecht- bis zum erreichten 30. Jahre, nach Vollendung des 13. Lebensjahres, 
bei Vögten, Waldläufern u. f. w. auch über jenes Lebensalter hinaus, fest
gesetzt, überall ein Gestellung-tag, an welchem sich sämmtliche diensttaug
liche Unterchanenkinder der Gutsherrschaft zum Dienen anbieten müßten, 
bestimmt, hingegen das Schutzgeld für die Erlaubniß zum AuSwärtsdienen 
abgeschafft. Die Verordnung enthielt zugleich nähere Vorschriften über die 
Gesundheit der Speisen, der Schlafstellen, wegen der Fürsorge für krankes 
Gesinde, wegen der Züchtigung-- und Strafarten durch Schläge mit einer 
biegsamen ledernen Peitsche, durch Einsetzen in den Stock und Halseisen. 
Die Verwandlung der ungemeffenen Dienste in gemessene und die Entbür- 
dung von allzu drückenden Verbindlichkeiten wurde an die Urbarien-Kom
missionen gewiesen.

Das Edikt v. 11. März 1787 „wegen Dismembration und Veräußerung der 
herrschaftlichen Grundstücke und Gerechtsame an Unterthanen in Schlesien", 
hatte hauptsächlich die gleichzeitige Reluition und Ablösung der Frohndienste 
zum Zwecke und es erging dazu unterm 14. Aug. 1799 eine besondere In
struktion des Schlesischen Departements und des Großkanzlers für die 
Schlesischen Landeskollegien wegen Reluition der Natural-Spanndienste, 
mit der Anweisung, dergleichen Abkommen soviel möglich zu begünstigen 
und zu befördern, auch Herrschaften wie Unterthanen dazu zu ermahnen 
und aufzufordern. *)

Auf den Königlichen Domainen ging man dagegen zu Anfänge des 
19. Jahrhunderts sehr ernstlich mit Aufhebung der Naturaldienste und deren 
Umwandlung in Dienstgeld und gleichzeitig mit Verleihung des Eigenthums 
der Höfe als Zinsgüter an die dienstftei gewordenen Bauern, nur mit eini
gen Beschränkungen wegen der Verschuldung und der Parzellirung, vor. 
Diesem Beispiel folgten wohl auch einzelne PrivatgutSbesttzer. Besondere 
Instruktionen für die Dienstaufhebungs-Angelegenheit in den Domainen, 
wie z. B. die vom 5. Mai 1806 für die Kurmark, sind Vorbilder gründ
licher Arbeit und werthvolle Materialien für die später, 1811 und 1821, 
vermöge allgemeiner Gesetze, eintretenden Ablösungen geworden.*)

Durch dre Anstrengungen deS siebenjährigen Krieges, während dessen die 
DermögenSverluste deS Preußischeil Adels nur durch seine hohen Verdienste 
um die Monarchie in Heerführer- und Offizierstellen übertroffen werden 
mochten, war auch der Wohlstand der Rittergutsbesitzer vielfach erschüttert. 
Friedrich der Große wußte dessen Herstellung mit der Erschaffung einer 
zahlreichen Klasse kleiner Eigenthümer und Beides mit der großartigsten 
Kultur-Entwickelung des Landes zu vereinigen.

Abgesehen von der, 1783 erlassenen Hypotheken-Ordnung, dieser Grund
lage deS ländlichen RealkreditS, und von den landschaftlichen Pfand- und 
Kredit-Systemen für Rittergüter, in Schlesien 1770, in der Kur- und 
Neumark 1777, in Pommern 1780, in Westpreußen 1787, in Ostpreußen 
1788, erhielt Pommern in den Jahren 1763 bis 1776 zu landwirthschast-

1) Vergl. in Rabe'- Sammt. Bd. V. S. 531 Und den Inhalt der Ved- 
vrda. von 1787. wie deren Aufhebung durch das Ed. v. 9. Oft. 1807, im Refkr. 
v. 5. n. 15. März 1809. v. Stabe, Sammt., Bd. X. S. 47.

1) v. Rabe, Bd. 8. S. 519-587.
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lichen Meliorationen, wie zur Errichtung ländlicher Etablissements auf Rit
tergütern, die Summe von 3,261,706 Thlr. gegen 1 bis 2 Prozent Zin
sen, welche letztere zu Pensionen für dürftige adliche Wittwen und Waisen, 
zum Kadettenhause in Stolpe und zu Gehalten für Land-Schulmeister ange
wiesen wurden. Ein Theil jener Summe wurde bald nach Beendigung des 
siebenjährigen Krieges, laut Kabinets-Ordre v. 13 Jan. 1772, an den Geh. 
Fin.-R v. Brenkenhoff, — zur Kultivirung wüster Strecken auf Pommerschen 
Rittergütern unter der Bedingung bestimmt, daß zwar die eine Hälfte des 
mit den Königl. Meliorationsgeldern kultivirten Landes mit gutsherrlichen 
Vorwerken zu besetzen sei, dagegen die andere Halste schlechterdings mit 
Kolonisten besetzt werden müsse.

Die Kabinets-Ordre v. 16. Dec. 1775 bestimmte ferner: 
„es sollten die neu erbauten Bauern^ Koffäthen- und Büdner-Häuser, sammt der 
„davon gleichfalls auf Königl. Rechnung angekauften Hofwehr, den angesetzten Ko
mponisten erb- und eigenthümlich verbleiben, die Kolonisten ihrer Höfe und Woh- 
„nungen nicht willkührlich entsetzt werden, davon keine andere, als die anschlagS- 
„mäßigen, und zu keiner Zeit höhere Abgaben zahlen, von Naturaldiensten frei 
„sein, nicht willkührlich mit Schlagen oder Gefängnißstrasen behandelt werden, 
„auch Seitens der Gutsherren ordentliche Hof- und Hausbriefe erhalten: sobald 
„sie aber wegen schlechter Wirthschaft entsetzt würden, sollten wiederum ausländische 
„Kolonisten eingesetzt werden".

Thatsächlich sind übrigens viele Kolonisten-Stellen theils schon ursprüng
lich, theils später nur zeitpachtweise ausgethan, auch mannigfach verändert; 
der größte Theil ist ganz eingeqangen.

Auch in anderen Theilen des Landes wurden viele neue Dörfer und 
Kolonien, besonders bei den Urbarmachungen des Netz-, Warthe- und 
Oderbruchs, in Preußen und Schlesien (in allem etwa 250,000), neu, 
größtenteils zu Eigenthumsrechten angesetzt. Zur Verbesserung oder Ge
winnung von Aeckeru und Wiesen durch Kanalisirung, Entwässerung und 
Eindeichung, wie durch Deckung von Sandschollen, war unterm 21. Oktbr. 
1774 ein allgemeiner Meliorationsplan für das ganze Land von einer Jm- 
mediat-Kommission auf Königliche Kosten entworfen, weshalb sich denn in 
den damals zur Monarchie gehörigen Landestheilen wohl nur wenige für 
die Kultur neu zu erwerbende Flächen von erheblicherem Umfange finden 
mögen, auf denen nicht bereits das Auge des großen Königs geruht, deren 
Kultivirung nicht begonnen oder doch wenigstens angeregt worden war.

Aus dem Residuum jener Pommerschen Meliorationsgelder ging später 
(1802) ein Meliorationsfonds für die Rittergüter in Alt Vor- und Hin
terpommern hervor, nach dessen Vorbilde ein solcher für die Rittergüter der 
Neumark (ebenfalls 1802) und in neuerer Zeit (1842 und 1843) für die 
ganze Provinz Preußen, endlich (1846) für die 6 — 7 hinteren Kreise des 
Regierungsbezirks Köslin, die beiden letzteren für Güter jeder Klasse gestif
tet wurde.2)

1) Gutachten des Ober-Tribunals in der Zeitschrift für die Landes-Kultur- 
Gesetzgebung, Bd. 5. Hefti. S. 115 sqq. u. 132 sqq. — Die MellorationS-Kolo- 
nistenhöfe in Pommern von Köhler de 1851. — Preuß, Lebenögeschichte Frie
drich des Großen, 5. Buch.

1) v. Lengerke, Bericht über den Kongreß der Vertreter sämmtlicher land- 
wirthschaftlichen Hauptvereine im Mai 1850, 2. Abth. S. 54—56. — Preuß, 
Geschichte Friedrichs des Großen, 5. Buch. — Regulativ über die Errichtung und 
Verwaltung des der Provinz Preußen bewilligten Meliorat. Fonds v. 20. März 1846. 
Minist. Bl. für innere Verwaltung, S, 92. Der Vorzug der Rittergüter ist auch 
bei den beiden erstgedachten Fonds, unter Modifikation der ursprünglichen Bestim
mungen über Beleihung, durch Verordn, v. 8. Aug 1849 aufgehoben. Minist. Bl. 
des Innern, S. 172. Nr. 238.
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Sümpfe wurden ausgetrocknet, Niederungen z. B. auch der Drömm- 

ling, eingedeicht, Strom-, Deich- und Ufer-Ordnungen, z. B. für den 
Rheinstrom, die Weichsel, Oder und Netze, die Saale und Niers erlas
sen 1), desgleichen in den verschiedenen Provinzen neue, mit der Hebung 
der Landeskultur so eng verbundene Wege-Reglements und zwar im All
gemeinen mit dem Prinzip gleicher Uebertragung der Wegebaulast nach 
Verhältniß des Grundbesitzes und unter Beseitigung aller Exemtionen.2 3)

Auch für Veredelung der Schäfereien wurde gesorgt. Um die Wechsel
wirthschaft kennen zu lernen, sandte der König Gutsbesitzer nach England, 
und um sie einzuführen, gab er Vorschüsse. Auch sollte gleich nach dem sieben
jährigen Kriege in Schlesien eine ökonomische Gesellschaft errichtet werden.

Wiederholt wurden lebendige Hecken und Zäune empfohlen, seit 1766 
viele Versuche mit Aufsuchung des Mergels in der Mark Brandenburg 
gemacht, in der Kurmark Kreis- und Hopfen-Gärtner angestellt und in der 
sehr ausführlichen Instruktion für die Landräthe der Neumark vom 21. Juni 
1766, nächst der Konservation aller größerer und kleinerer Bauerstellen und 
dem wiederholten Verbot des Auskaufens und nächst den allgemeinen Landes- 
Angelegenheiten, hauptsächlich auch die thätige Sorge für die bezeichneten 
Landeskultur-Maaßregeln, als Obst- und Bienen-Zucht, Flachs-, Hanf- und 
Hopfenbau, Anbau von Kartoffeln und Gartenfrüchten, Farbe- und Futter- 
Kräutern, zu einer Berufspflicht der Landräthe gemacht.2)

Ein ganz besonderes Interesse hatte Friedrich der Große schon seit seiner 
Thronbesteigung dem Seidenbau und der Maulbeerbaumzucht in allen Theilen 
seines Landes gewidmet und ungeachtet der damaligen Unvollkommenheit in 
der Behandlung von Baum- und Seidenzucht dennoch am Schluß seiner 
Regierung Erfolge hervorgerufen, welche für den in neuester Zeit begin
nenden, durch Seidenbau-Vereine beförderten Aufschwung der inländischen 
Seiden-Kultur sehr wichtige Traditionen und Anknüpfungspunkte bilden. 
Vielfältige Verordnungen und Maaßregeln beurkunden die Fürsorge des 
Königs für die inländische Seidenzucht.

Vorzüglich aber muß zweier, mit der neuesten Agrargesetzgebung in 
unmittelbarem Zusammenhänge stehender Gegenstände gedacht werden: „der 
Vorfluths- und der Gemeinheitstheilungs- Gesetzgebung.

Präcedenzien für Erstere waren bereits in den Edikten v. 25. Febr. 1704, 
9. Nov. 1717 und 7. Okt. 1726 erlassen. Unterm 6. Juli 1773 aber 
erging ein erneuertes, umfassende Vorschriften enthaltendes Edikt wegen zu 
verschaffender Vorfluth und Räumung der Gräben und Bäche 4 5), welches 
später durch das Allgemeine Land-Recht beseitigt ist2). Des für Schlesien 
erlassenen besonderen Vorfluths-Edikts ist bereits oben gedacht.

.Zweitens wurden die Gemeinheitstheilungen und Servitut-Ablösungen 
unter Friedrich des Großen Regierung Gegenstand mehrfacher zweckmäßiger 
und umfassender Verordnungen und Gesetze. Zwar wurde die Theilung 
von Gemeingründen etwa um dieselbe Zeit auch in einigen, jetzt zur Preu-

1) PL C. C, Tom V e. S. 707. Nr. 28. Nachtrag zu 1775. ibid. Tom. IV. 
S. 5385. Nr. 18. de 1769. — v. Rabe, I. 2. S. 431. I. 3. S. 288 u. 429. 
I. 6. S. 191, 358, 384.

2) Wege- Reglement in dem Königreich Preußen vom 24. Juni 1764. — 
v. Rabe, Sammlung 1. Abth. 3. S. 33, 39; desgl. für das Herzogthnm Cleve 
v. 2. Febr. 1768. ibid. S. 361 sqq. — Wege-Ordnung für das Fürstenthum Hal
berstadt v. 19. Nov. 1769. ibid. S. 574, 580.

3) v. Rabe, I. Abth. 3. S. 240. — Preuß a. a. O.
4) Abgedruckt im Westp^euß. Provinzialrecht, 2. Abth. .S. 144. — N. C. C. 

Tom. V. c. S. 371. Nr. 34 de 1773.
5) N. C. C. Tom. X Nr. 6. des Nachtr. 1798. S. 1857.
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ßischen Monarchie gehörigen westlichen Landestheilen befördert, dadurch 
aber vielmehr schon damals, bei der unzweckmäßigen Behandlung, nament
lich der Beibehaltung von Weid-Servituten, zum Theil der Grund gelegt 
zur Zerstörung der Gebirgswaldungen, infolge dessen zu mancherlei Nima- 
rischen Nachtheilen für die Frucht- und Acker-Kultur.

Zuerst befahl Friedrich der Große im HauShaltungs- und WirthschastS- 
Reglement für die Pommerschen Aemter v. 1. Mai 1752 die Separation 
der im Gemenge mit den Grundstücken der Dorfschaften liegenden König
lichen Borwerks-Aecker, sodann unterm 23. Mai 1763 die Beförderung der 
Separation von Kommun-Hütungen, und mittelst Instruktion v 28. Zuni 
1765 an alle Justiz-Kollegien, zu deren Ressort die Sache damals gehörte, 
die Auseinandersetzung der gemeinschaftlichen Hütungen.

Demnächst aber erging unterm 21. Oft 1769, eine allgemeine Verord
nung für Preußen, die Marken, Pommern, Magdeburg und Halberstadt 
wonach zur Beförderung deS Ackerbaues, sonderlich auch zur Verbesserung 
deS Wiesewachses, der Königlichen Intention gemäß, mit Aufbebung der 
gemeinschaftlichen Hütungen, Brücher, Aenger u. s. w. verfahren und die 
Zusicherung gegeben wurde, eS solle daraus zu keiner Zeit ein Anlaß zur 
Vermehrung der Landes- und Dominial-Abgaben entnommen werden.l 2) 

Ein Reskript v. 19. Mai 1770 verordnete hierauf die gänzliche Ab
schaffung der Frühjahrs-Hütung auf den Wiesen und die Einschränkung 
der Herbst-Hütung auf einen solchen Termin, daß dem Eigenthümer die 
völlige Heu- und Grummet-Nutzung ungeschmälert verbleibe, ingleichen die 
Abstellung der Weide auf sumpfigen Wiesen, sowohl im Herbst als Früh
jahr, — bei obwaltenden Servitut-Rechten gegen ein nach dem Edikt 
v. 21. Okt. 1769 auszumittelndeS Aequivalent.-)

Das Verfahren war in den einzelnen Kreisen sachverständigen, der 
Landwirthschaft und Rechte kundigen Kommiffarien, unter Aufsicht der Justiz- 
Behörden anverttaut, die ProvokattonSbefugniß einzelnen Grundbesitzern 
beigelegt; doch solle bei größeren Schwierigkeiten mit einzelnen Bauerhösen 
der Anfang gemacht, auch der Unterthan bei der neuen Vertheilung in 
Rücksicht auf die Bonität nicht verletzt werden.

Ferner erging für Schlesien unterm 14. April 1771 ein besondere- 
Reglement wegen Auseinandersetzung und Aufhebung der Gemeinheiten und 
Gemeinhütungen.3 4) Danach sollten die Gemeinweiden und Gemeingründe 
ohne Zeitverlust von Amtswegen abgeschafft und nach Verhältniß der bis
herigen Benutzung vertheilt, ein- und wechselseitige Servitute gegen Ent
schädigung, dabei auch die Vermischung der Grundstücke aufgehoben, jedoch 
auf Verbesserung der Schäfereien gesehen werden.

Indem die Instruktion für die Landvogteigerichte der neu erworbenen 
Westpreußischen Landestheile v. 21. Sept. 1773, dem Reffort der ersteren, 
unter Verweisung auf die erlassenen Edikte, die Auseinandersetzungen der 
Gemeinheiten zuwies, verpflichtete sie dieselben zu deren ernstlichstem Be
triebe. *)

Zweckmäßige Vorschriften über Gemeinheitstheilungen finden sich bereits 
im Corpus juris Fridericiaui, gingen aber in verbesserter Gestalt eineStheils 
in die Allgemeine Preußische Gerichts-Ordnung, Th. I. Tit 43., andern- 
theilS in den 4ten Abschnüt deS 17ten Titels I. Theils deS Allgemeinen 
Landrechts für die Preußischen Staaten über. An dessen Spitze stand die,

1) C. C. M. 1769. S. 6217.
2) N. C. C. Tom. IV. S. 6787. Nr. 38. de 1770.
3) Korn, Sammlung Schlesischer Provinzialgesetze de 1771.
4) v. Rabe, Samml., Bd. 1. Abth. 5. S. 620, 633.
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später durch die GemeinheitStheilungS-Orduung v. 7. Juni 1821 und deren 
Ergänzung v. 2. März 1550 in wesentlichen Stücken erweiterte Be
stimmung :
„daß die von mehreren Dorfs-Einwohnern oder benachbarten Gutsbesitzern bisher 
„auf irgend eine Art gemeinschaftlich auSgeübte Benutzung der Grundstücke zum 
„Besten der allgemeinen Landeskultur soviel als möglich aufgehoben werden solle, 

in so weit, als dadurch nach dem Gutachten sachkundiger Landwirthe die Lan- 
„deSkultur im Ganzen befördert und verbessert würde"'

Der oben geschilderte, durch die Gesetzgebung der Preußischen Könige 
während fast eines Jahrhunderts ausgebildete Rechtszustand, einerseits der 
persönlichen, dinglichen und Leistungs-Verhältnisse deS Bauernstandes, 
andererseits der Agrar- und Landeskultur-Verhältnisse, wurde im Wesent
lichen die historische Grundlage des im Jahre 1794 publizinen neuen Ge
setzbuches für den ganzen Staat und ging in den hauptsächlichsten Be
ziehungen in dasselbe über.

Allein scholl durch daS Dasein allgemeiner, gleichmäßig für alle DolkS- 
klaffen geltender Gesetze und durch die verbesserte Gerichts-Verfassung und 
Prozeß-Ordnung, wurden die Bürgschaften für den Schutz der Rechte deS 
Bauernstandes erhöht und gestärkt; allmählig kamen die günstigeren und 
milderen Bestimmungen des Gesetzbuchs über die bäuerlichen Rechtsverhält
nisse dem ganzen Stande zu statten, wenngleich abweichende Provinzial- 
Verfassungen a) der Regel: „daß angesessene Unterthanen alS wirkliche Eigen- 
thümec ihrer Stellen und Güter anzusehen seien" !), desgleichen b) der 
Vermuthung für Erbpacht1 2) und c) der ferneren Präsumtion bet nicht 
eigenthümlichen Bauergütern, „für die Erblichkeit der DeScendenten, event, 
der überlebenden Ehegattin" 3), in einzelnen Landestheilen derogirten. 

In Betreff der persönlichen Verhältnisse des Bauernstandes enthielt 
nun aber das Allgemeine Landrecht den ausnahmslosen Rechtssatz, „daß 
Unterthanen gleich anderen Bürgern des Staates freies Vermögen erwerben 
und besitzen können." *)

In Betreff der Leistungen verbot das A. L. R. deren willkührliche Erhö
hung3) und gewährte unter Umständen zeitweisen, selbst dauernden Erlaß der 
Dienste3 5 6 7). In Betreff der bäuerlichen Besitzungen verbot eS die Ver
minderung ihrer Anzahl und ihre Verringerung durch Einziehung der 
Stellen oder ihrer Realitäten oder durch Zusammenschlagen derselben. ^) 

Endlich ist aus dieser Epoche noch der Verordnungen für Ost-, West- 
und für Süd-Preußen, wie für die Provinzen Kur- und Neumark und 
Pommern wider das Austreiben des Viehes ohne Begleitung eines Hirten, 
resp, vom 1. Mai 1803 und vom 8. April 1806 um deshalb zu er
wähnen, weil dieselben eine wesentliche Grundlage der nach langen Ver
handlungen für alle Landestheile, in denen daS A. L. R. Gesetzeskraft hat 
(ausschließlich der Kreise ReeS und Duisburg), erlassenen Feld-Polizei- 
Ordnung v. 1. Nov. 1847 8) abgaben und weil aus ihnen namentlich die

1) §. 246. Tit. 7. Thl. II. «. L. R.
2) §. 305. 1. c.
3) 8- 634. Tit. 21. Thl. I.
4) 8- 240. Tit. 7. Thl. II. A. L. R.
5) § 138. ibid.
6) 8§. 435. folg. §§. 444. folg. ibid.
7) §. 14. ibid.
8) G. 6. 1847. S. 376. — Rabe, (Sammt., Bd. VII. 6. 448 u. N. C. C. 

Thl. XI S. 2855. Nr. 2. Nachtrag zu 1804. - Rabe, Bd. VIII. 6. 505 u. 
N. C. C. Thl. XII. S. 121. Nr. 37.

Landes.Kultur-Gesetzg. Bd. r 8
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zum Schutze der Feldfluren gegen HütungSbeschädigunzen so wichtigen 
Grundsätze deS alten Deutschen Pfändungsrechtes J) in die neue Feldpolizei- 
Ordnung übernommen sind.

Friedrich der Große urtheilte gegen das Ende seines Lebens: 
„Gewiß sei, daß der Zustand, narb welchem die Bauern dem Acker angehören 

„und Knechte ihrer Edelleute sind, unter allen der unglücklichste und ein solcher 
„sei, wogegen sich der Mensch am meisten empöre. Kein Mensch sei geboren, um 
„der Sklare seines Gleichen pi sein. Verabscheue man aber auch mit Recht einen 
„seid cn Mißbrauch, so seien andererseits die alten Verträge und das Bedürfniß 
„der Landwirthschaft selbst, wie der Verlust deS Adels an seinen Einkünsten, zu 
„berücksichtigen. Deshalb lasse sich eine solche Einrichtung nicht auf einmal ab- 
„schaffen".

Es wurde diese Abschaffung, wie gezeigt, in Preußen auf dem Wege 
einer reformatorischen Gesetzgebung und allmähligen Verbesserung der Zu
stände lange vorbereitet; der Entschluß und die That sollten aber erst in 
der tiefsten Noth des Vaterlandes zur Reife gedeihen.

Vierter Abschnitt. 

Die Landes-Kultur- und Agrar Gesetzgebung seit dem Jahre 1807. 

I.

Die westlichen LandeStheile einschließlich der gegenwärtig 
zur Provinz Sachsen, aber vormals zum Königreich West
phalen gehörig gewesenen altländischen und neu erworbenen 

LandeStheile.

A. Die Rheinprovinz linken Ufers, soweit ste nicht zu den 
Französisch-Hanseatischen Departement- gehört bat.

Auf dem linken Rheinufer waren kleinere GebietStheile schon im Jahre 
1697, sodann im Jabre 1766 an Frankreich gekommen; die übrigen erst 
in Folge der Französischen Revolution und Eroberung durch den Frieden 
von Basel und Luneyille (1795 und 1801). Auf jene und diese fand die 
Französische Agrargesetzgebung sofort oder doch sehr bald Anwendung. 

Durch die bekannten Beschlüsse der Französischen National-Veisammlnng 
in der Nacht vom 4. August 1789 wurden, — größtentheils auf die Vor
schläge von Männern der privilegirten Klaffe selbst, — alle Rechte ohne 
Entschädigung aufgehoben, welche man unter dem Regime feodal begriff, 
alS die „Guts-GeiichtS-LehnSherrlichkeit, die LehnSsukcesston, der Huldigungs
Eid von Hintersassen, die steuerartigen Rechte, das Jagdrecht auf fremdem 
Boden", „sodann die Unfreiheit, Hörigkeit, Leibeigenschaft und persönliche 
Dienstbarkeit (die s. g. inain morte personelle, reelle ou mixte), zugleich 
mit allen daran geknüpften und daraus abzuleitenden Beschränkungen und 
Abgaben", insbesondere den rein persönlichen Dienstleistungen. Bei so 
wenig vorbereiteten Beschlüssen konnten zahlreiche gesetzliche Ergänzungen 
und Erläuterungen nicht ausbleiben, welche später dem Prinzip deS Eigen
thums, vermöge angemessener Entschädigung für die Aufhebung nutzbarer

1) Eichhorn, Deutsche Staats- u. Rechts-Geschichte, Thl. 1. $. 61. S. 171. 
— Sommer s Handbuch über die älteren und neueren bäuerlichen Rechts-Ver
hältnisse in Rheinland und Westphalen, Thl. I. Dd. 2. Urkunde Nr. 46. und 
a. a. O.
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Privatrechte, mehr Rechnung trugen. Zwar wurden in den Jahren 1790 
und 1794, ebenfalls ohne Entschädigung, Leistungen und Zahlungen jeder 
Art, welche an Stelle unentgeldlich aufgehobener Rechte getreten, ingleichen 
alle Zehnten und die an ihre Stelle getretenen Gülten geistlicher oder 
weltlicher Körperschaften, abgeschafft; hingegen wurden aber von der unent
geltlichen Aufhebung alle diejenigen Leistungen ausdrücklich ausgenommen, 
welche, nach Maaßgabe von DelehnungS-, Zins- oder ErbverpachtungS- 
Urf unten, lediglich als Grundzinsen oder Reallasten zu betrachten und 
erweislich der Preis für Ueberlaffung von Grundstücken gewesen seien. 

Mit der Aufhebung der Feudal- und Gutsherrlichkeit, wie der GutS- 
hörigkeit, ging daS volle Eigenthum der bäuerlichen Güter auf ihre Besitzer 
über; nur blieben, abgesehen von Zeitpachten, auch solche Güter hiervon 
ausgenommen, die nur auf Lebenszeit oder höchstens auf 99 Jahre auS- 
gethan worden. ‘)

In Betreff der ausnahmslosen Entrichtung der Grundsteuer war be
stimmt, daß der Besitzer eiyeS mit ablösbaren Grundrenten und Reallasten 
beschwerten Eigenthums oder zu Erbpacht-- oder Nießbrauchsrechten beses
senen Guts, die Grundsteuer an den Staat unmittelbar zu entrichten 
gehalten, dagegen berechtigt sei, bei Abführung der Grundrenten und Real
leistungen, dem hierzu Berechtigten ein Fünftel deS Bettages derselben in 
Abzug zu bringen, so weit nicht etwa daS Gegentheil verttagSweise aus
drücklich stipulirt worden.1 2 3 4)

Wegen der aegen Entschädigung ablösbaren Reallasten stand die Pro
vokativ nöbefugniß im Allgemeinen nur dem Verpflichteten, gegen Kapital, 
resp, zum 20fachen oder 25satten Bettage der Jahresleistung, zu, wobei 
theils Tarife (Normalpreise), theils sachverständige Gutachten, ferner die 
14 jährigen Durchschnittspreise mit Weglassung der zwei theuersten und 
zwei wohlfeilsten Jahre, zum Grunde gelegt wurden. Wegen Ablösung 
der zufälligen Rechte (BesitzveränderungSabgaben) ergingen sehr spezielle 
Bestimmungen.')

DaS AblösunaSverfahren war dadurch vereinfacht, daß der Code civil 
(Art. 529.) die Jmmobiliarnatur der Renten (die Pertinenzeigenschaft der
selben zu einem berechtigten Gute) ausdrücklich aufhob.

Später, unter Preußischer Hoheit bestimmte die KabinetS - Ordre v. 
29. Oft. 1835 *), daß bei denjenigen Renten, welche von den Schuldnern 
bis zum 1. April 1834 oder in einem spätern Termine noch entrichtet 
worden, eine Vermuthung für den feudalen oder gutsherrlichen Ursprung 
derselben nicht ferner stattfinden solle, bei ihnen vielmehr ein solcher Auf- 
hebungSgrund stets besonders nachzuweisen sei.

DaS (1789 und 1790 aufgehobene) jedem Grundeigenthümer anheimgefal
lene Jagdrecht war in den Jahren 1810 u. 1812, durch Dekrete wegen Lösung 
von Waffenscheinen mehrfach beschränkt. Die Preuß. Verordnung v. 17. April 
1830 5) regelte dessen Ausübung auf kleinen Jagdbezirken unter 300 Morgen,

1) Gesetze v. 4. bis 11. Aug. 1789, v. 15. bis 28. März. 1790, v. 13. biS 
20. April 1791, v. 25. bis 28. Aug. 1792, v. 17. Juli 1793, v 17. Jan. 1794 
in Bormann und Daniels Handbuch der für die Preuß. Rheinprovinz ver
kündeten Gesetze aus der Zeit der Fremdherrschaft.

2i Gesetz v. 7. bis 10. Juni 1791 in Bormann und Daniels, Dd. I. 
6. 595.

3) Gesetz v. 18. bis 29. Dec. 1890, Bormann und Daniels, I. $.453, 
Gesetz v. 3 bis 9. Mai 1790 ibid. I. S. 181.

4) G. S. 1835. S. 231.
5) G. S. 1830. S. 65.
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und außerhalb eingehegter, mit Mauern, Hecken rc. umschlossener Plätze und 
Grundstücke, dahin, daß die Jagd gemeinschaftlich, in der Regel gemeinde
weise, verpachtet, resp, durch einen gemeinsamen Jagdvorstand der vereinigten 
Grundbesitzer verwaltet werden sollte.

Sehr dringend hatte sich auch in der Rheinprovinz schon seit vielen 
Jahren daS Bedürfniß einer Servitut-Ablösungs-Ordnung — eines Ge- 
meinheitStheilungs-GesetzeS — im Sinne der Preuß. GemeinheitStheilungS- 
Ordn. v. 7. Juni 1821, welche nicht die Theilung von Korporations
vermögen bezweckt, — zu erkennen gegeben; ebenso daS einer zweckmäßigen 
Feldpolizei - Ordnung.

Das Gesetz über die Beschränkung der Nachtweide und daS Einzelnhüten 
deS Viehes in der Rheinprovinz vom 5. Juli 1844 ') genügte nur sehr 
theilweise dem umfassenderen Bedürfniß.

Noch gelten Französische Forstordnungen, eine ältere auS der Zeit 
Ludwigs XIV. in mehreren, sachlich nicht mebr paffenden Bestimmungen. 
Mit Rücksicht auf die, nach dem Großherzogl. Bergischen Forst-OrganisationS- 
Dekret vom 22. Juni 1811 bestehenden AufstchtS-Reckte und Nutzungs
Regulative besonders in den EtaatS-, Gemeinde- und Marken-Waldungen, 
wendete die KabinetS-Ordre v. 7. Aug. 1846 eine frühere Ordre vom Jahre 
1842 und den Art. 114. jenes Forst-Organisations-DekreteS auf die ganze 
Rheinprovinz, mit Ausschluß der Kreise Rees und Duisburg, an, indem na
mentlich bestimmt wurde:
„daß einstweilen bis zum Erlaß einer Rheinischen GemeinheitStheilungS-Ordnung 
„die Naturaltheilung eines sogen. Marken-, Erben- oder sonst von Mehreren ge- 
„memsci astlick benutzten und im ungetheilten Besitze befindlichen WaldeS, nur mit 
„vorgängiger Zustimmung der Regierung und nur in solchen Fällen erfolgen solle, 
„in welchen die Naturaltheilung mit dem Interesse der Landes- und Forst Kultur 
„vereinbar sei". a)

Im Allgemeinen hatte jedoch schon stüher die Verordnung v. 24. Dec. 
1816 1 2 3 4) den Gemeinden und öffentlichen Anstalten in der Rheinprovinz, 
wie in den vormals fremdländischen Theilen der Provinzen Sachsen und 
Westphalen die eigene Verwaltung ihrer Forstländereien, nur unter der 
Kontrole und oberen Aufsicht der Regierungen, wieder zurückgegeben. 

DaS Bedürfniß einer GemeinheitStheilungS - und ServitutablösungS- 
Ordnung war in der Rheinprovinz schon um dieselbe Zeit hervorgehoben, 
alS man die Bearbeitung der Gth. O. von 1821 für die dem Allg. Land
recht unterworfenen übrigen Theile des EtaatS unternahm.

Die älteren Französischen Gesetze über daS GemeinheitstheilungSwesen 
waren ganz unvollkommen, ihre Anwendbarkeit in den verschiedenen LandeS- 
theilen deS linken Rheinuferö überdies höchst zweifelhaft.

Die Befttgniß zur Provokation auf GemeinheitStheilung, jedoch nur im 
Miteigenthum besessener Grundstücke, gründete sich im Wesentlichen nur 
auf den Code civil (Art. 815.)

Hingegen enthält über die Einschränkung von Real-Servituten und daS 
Recht zur Einfriedigung von Aeckern und Wiesen Behufs Befreiuung der
selben von der Koppel- und Stoppel-Weide (parcours und vaine pälure) 
der s. g. code rural, — ein Gesetz v. 28. Sept, und 6. Okt. 1791 *) 
nähere Bestimmungen. Auch legte die, älteren Französiscken Gesetzen ent
nommene, jedoch nur in wenigen Theilen der Provinz gültige Kantonne-

1) G. S. 1844. S. 263.
2) G. S. 1846. S. 431.
3) G. S. 1817. S. 57.
4) Daniels Handbuck, Bd. II. S. 157
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ments- (Abtheilung--) Klage, den belastetm Eigenthümern, besonder- von 
Waldungen, Wiesen und Heiden, die Befugniß bei, durch Abtretung eine- 
Theil- de- belasteten Grundstücks von den darauf haftenden Nutzungs
rechten Drüter sich zu befreien. >)

Nach vielfachen Verhandlungen und Entwürfen wurde hierauf unterm 
19. Mai 1851 schließlich die GemeinheitStheilungS-Ordnung für die Rhein
provinz, mit Ausnahme der Kreise Duisburg und ReeS (in welchen da- 
Allgemeine Landrecht und mithin die GemeinheitStheilungS-Ordn. v. 7. Juni 
1821 gilt), zugleich auch für Neuvorpommern und Rügen, und damit 
gleichzeitig ein besondere- Gesetz betr. das Verfahren bei den Theilungen 
und Ablösungen in den LandeStheilen des linken RheinuferS, erlassen.l 2 3 4) 

Ueber Austrocknung und Urbarmachung von Sümpfen durch Unter
nehmer verordnet ein älteres, ziemlich durchgreifendes, indeß fast vergessene- 
Gesetz vom 16. September 1807. ’) Endlich wurde das — jedoch vor
zugsweise bei sehr getheiltem Grundbesitz unvollkommene Gesetz v. 28. Febr. 
1843 über die Benutzung der Privat-Flüffe, durch Gesetz v. 9. Jan. 1845 
auch in den Bezirk deS AppellarionSgerichtShofes zu Köln eingeführt. *) 

B. Westphalen und die Rheinprovinz rechten UferS, deSgl. 
der rum vormaligen Königreich Westphalen gehörig gewesene 
Theu der Provinz Sachsen, einschließlich der Altmark. 

Diese Gruppe von LandeStheilen zerfiel seit der neueren Agrar-Gesetz
gebung hauptsächlich in fünf verschiedene Territorien, namentlich

1) die vormalS Großherzogl. Bergischen LandeStheile, (vergl. unten AA.)
2) die vormals Französisch-Hanseatischen Departements, resp. daS Lippe- 

Departement, (vergl. unten B B.).
3) die vormalS zum Königreich Westphalen gehörigen LandeStheile, 

(vergl. unten C C.)
4) daS zum Großherzogthum Hessen gehörig gewesene, vor 1808 Kur

kölnische Herzogtum Westphalen, (vergl. unten D D.)
5) die seit 1803 bis 1815 Nassauischen LandeStheile nebst Stadt und 

Gebiet Wetzlar, (vergl. unten E E.)
DaS Fürstenthum Stegen war mit dem Großherzogthum Berg, seit 

1813 —1815 aber wiederum mit Nassau, hingegen waren die beiden Graf
schaften Wittgenstein mit dem Großherzogthum Hessen vereinigt. 

Im Einzelnen haben sich die Grenzen der LandeStheile zu 1. 2. 3. in 
der Zwischenzeit überdies mehrfach geändert. 

Der Geist der Regierungen und der Charakter der früheren Agrar
verhältnisse in diesen verschiedenen LandeStheilen, auch die Zeit, in welcher 
nacheinander die einzelnen neuen Agrargesetze in ihnen ergingen, haben auf 
diese letzteren mehrfachen Einfluß geübt. Die Darstellung muß daher, 
wenn auch nur in Hanptumriffen, auf diese verschiedenen Territorialgesetz
gebungen zurückgehen.

A A. DaS Großherzogthum Berg, durch die RheinbundSakte 
v. 12. Juli 1806 gegründet, Ende 1813 aufgelöst und theils zur Rhein
provinz, theils zu Westphalen geschlagen.

Die Leibeigenschaft und daS Kolonat-Verhältniß wurde nebst allen 
darauf gegründeten Rechten und Verbindlichkeiten in Berg und Cleve durch

1) Bericht der zur Dorberathung des Entwurfs einer GemeinheitStheilungS- 
Ordnung für die Rheinprovinz und Neu-Dorpommern nebst Rügen bestellten Kom
mission der Ersten Kammer, Nr. 239. 1851.

2) G. S. 1851. S. 371 u. 383.
3) v. Daniels, Handbuch der für die Preuß. Rheinprovinz verkündeten Ge

setze aus der Zeit der Fremdherrschaft, Bd. V. S. 288.
4) G. S. 1845. S. 35.
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da- Kaiserliche Dekret v. 12. Dec. 1808 abqeschafft. Die Kolonen erhielten 
volle- Eigenthum, vorbehaltlich einiger Beschränkungen und Ausnahmen 
wegen de- Bau- und hochstämmigen Holzes. Doch sollten die Kolonate 
nicht ohne Einwilligung deS bisherigen Gutsherrn in Stücke von weniger 
al- 10 Morgen vertheilt und zersplittert weiden. AlS Ausflüsse der Leib
eigenschaft wurden angesehen und deshalb ohne Entschädigung aufgehoben: 
1) der Geflndedienstzwang, 2) daö Recht der Freilassung und der Freikäufe, 
3) der Srerbefall, sofern er nicht Reallast ist, 4) die Frohnen, Hand- oder 
Spanndienste und alle anderen persönlichen Dienstleistungen. Hingegen wur
den nur gegen Entschädigung aufgehoben die Erbgewinn-, AuffahrtS- oder 
Weinkauf-Gelder bei Auflassung eines neuen Kolonen zum Erbnießbrauche 
deS GutS; ebenso der Heimfall oder die Erlöschung des ErbnießbrauchS, wenn 
der Kolon keine zur Auflassung auf das Kolonat geeignete Erben hinter
läßt. Desgleichen sind nur für loskäuflich erklärt alle nach Inhalt der 
Kolonat-Kontrakte zu entrichtenden Abgaben an Geld- oder Natur al- 
Leistungen. Ein Zuschlag zu deren Werth (die Mehrpacht) bildete zugleich 
die Entschädigung für Sterbefall, Weinkauf, die Auffahrt eines- und den 
Heimfall anderntheils. Der Loskauf geschieht zum 25fachen Betrage deS 
jährlichen Werths; Leistungen in Getreide werden nach dem Durchschnitt 
der mittleren Markpreise der letzten 25 Jahren veranschlagt. ')

Gin Kaiserliches Dekret v. 11. Jan. 1809 2) hob hierauf alle Kron- 
und Privat-Lehen ohne Entschädigung aus, nebst der Erbfolge und den 
Lehnsdienstbarkeiten, mit Verwandlung des LehnS in daS freie Eigenthum 
deS Vasallen, vorbehaltlich jedoch der Zinsen, Abgaben und Dienstleistungen, 
welche weder der Person, noch zu Gunsten der Person aufgelegt sind.s)

DaS Dekret v. 13. Sept. 1811 erläuterte die früheren theils durch 
spezielle Bezeichnung der ohne Entschädigung aufgehobenen einzelnen Pri
vat- und steuerartigen Leistungen, theils in Betreff der, vorbehaltlich der 
Ablösung von Grundrenten und Reallasten, aufgehobenen lehnS- oder 
gutShenlichen und emphyteutischen Rechte, insbesondere dadurch, daß eS 
die Ablösung gegen Entschädigung auf die Leistungen folgender Güter 
anwendbar erklärte: „der Erbpacht-, emphyteutischen, Leib- oder Erbleib- 
gewinnS-, ErbbehaudigungS-, HobS- und Behandigungö-, ErbzinS-, Lathen-, 
Kurmud-, Sattel-, Frei-, stuhlfteien, Erblehn-, Herren- und aller anderen 
Güter von gleicher Natur, wie sie auch sonst genannt werden mögen." 
Blos wegen der Eigenthums - Verleihung an die Besttzer von Leib- und 
ZeitgewinnS-Güter wurden schon damals, wie die- auch später in der 
Preuß. Gesetzgebung v. 21. April 1825 geschah, verschiedene, besonder- 
nachzuweisende Kriterien und Voraussetzungen aufgestellt. ♦) (Entgegen» 
aesetzten Falls sollten dergl. Güter dem Verpächter gehören und der 
Inhaber alS bloßer Pächter betrachtet werden. Auch sollte Dasselbe gelten 
bei den auf zwei oder drei Generationen, desgl. auf eine gewisse, nicht 
über 99 Jahre hinaus gehende Zett in Erbpacht refp. ErbzinS verliehenen 
Gütern.

Außerdem hob daö Dekret v. 13. Sept. 1811 ohne Entschädigung die 
Mühlenzwangs- und Banngerechtigkeiten, alle und jede Frohnden nebst

1) Temme, Sammlung der Königl. WeftphLlistben, Großherzogl. Vergiscken 
und Laiserl. Französischen Dekrete über die gut-herrlichen und bäuerlichen Ber- 
hältniffe k. S. 57.

2) Ibid S. 66.
3) Ibid. S. 64.
4) Stemme I. c., Art. 12. und §. 22. Gesetz v. 21. April 1825. Rr. 939. 

G. S. S. 98.
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deren Aequivalent, ferner Lehnpferde- und Satteldienstgelder, den Rott- 
zebnten, jeden Antheil aus der Mobiliar-Nachlaffenschast eines Pächters, 
(Besthaupt, Körrecht, Kurmede), auf, gab weitere Bestimmungen wegen der 
als ablösbar zu präsumirenden, weil als Preis und Bedingung einer ur
sprünglichen Verleihung von Grund und Boden zu betrachtenden, nutzbaren 
Lehns- und emphyteutischen Rechte und Verpflichtungen, insbesondere auch 
wegen der zufälligen Rechte, so wie wegen Beibehaltung des dritten Fußes 
oder Pfennigs (Tertia marcalis), wegen der hypothekarischen Sicherstellung, 
wegen der Gleichzeitigkeit der Ablösung zufälliger und ständiger oder jähr
licher Rechte und über Berechnung des Ablösungspreises.

Durch Staatsraths-Gutachten vom 19. März 1813 wurden die Kolonen 
zur Entrichtung der ganzen Staats-Steuern, jedoch gegen Einbehaltung eines 
Fünftels vom Betrage ihrer Leistungen verpflichtet. *)

Endlich erging für das Großherzogthum Berg noch das Kaiserliche 
Dekret v. 19. März 1813, welches die Zehnten aller Gattungen, mit Aus
nahme der Blut- und Rott-Zehnten, den ■— nur ablösbaren — Grund
renten beizählt und über deren Ablösung nähere Vorschriften ertheilt. 2) 

BB. Für das ehemalige Lippe-Departement und die Han
seatisch-Französischen Landestheile, welche 1808, 1810 und 1811 
mit dem Französischen Reiche vereinigt und theilweise von Berg abgezweigt 
wurden'), erging zuerst das Kaiserliche Dekret v. 9. Dez. 1811 wegen 
Abschaffung des Regime feodal (der Guts-, Gerichts- und Lehnsherrlich- 
keit) mit allen ihren Wirkungen und zwar ohne Entschädigung, desgl. der 
persönlichen Dienstbarkeit mit dem Gesindezwangsdienst, der Schollenpflich
tigkeit, dem Beedemund, dem Sterbefall, Besthaupt u. s. w.4), der Bann
reckte, vorbehaltlich der Abgaben für besonders gewährte Vortheile, der 
Personal-Frohnen und der ungemeffenen Dienste, deren Begriff näher be
stimmt wurde.

Hingegen wurden für ablösbar gegen Entschädigung erklärt diejenigen 
guts- und lehnsherrlichen, nutzbaren Rechte, welche Preis und Bedingung 
einer ursprünglichen Verleihung von Grund und Boden gewesen. Dabei 
bestimmte das Dekret im Tit. II. über die Grundsätze und das Verfahren 
der Ablösung, ordnete Normalpreise und sachverständige Schätzung, bei den 
Diensten den Abzug der Gegenleistungen (Proeven) an, und übertrug im 
Tit. III. den Besitzern der Kolonate (Meierreckts-, Erbmeier-, Erbleihe-, 
Erbzinsgüter) das volle Eigenthum am Grundstück nebst allem Zubehör, 
vorbehaltlich der Entschädigung für Heimfall und Reallasten und einer Thei
lung des Bau- und hohen Holzes.

Ein besonderes Kaiserliches Dekret v. 22. Jan. 1813 verfügte noch über 
die Natur und die Ablösung der der Krone, wie Privatberechtigten gehö
rigen Zehnten, welche als ablösbare Grundabgaben betrachtet wurden. 5) 

CG. In den vormals zum Königreich Westphalen gehörigen 
Landestheilen ging die Agrar-Gesetzgebung vorsichtiger und weniger 
einschneidend zu Werke.

Nachdem in der Konstitution v. 15. Nov. 1807 alle Leibeigenschaft, von 
welcher Natur sie sei und wie sie genannt werden möge: „weil alle Ein
wohner des Königreichs die nämlichen Rechte genießen sollten", aufgehoben

1) Hemme 1. c., S 83.
2) Hemme 1. c., S. 86.
3) Daniels Handbuck, VII S 417 folg.
4) X cm nie, S 95 und Dekret v. 8. Jan. 1813. S. HO.
5) Temme, S. 110.
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worden, bestimmte daS Dekret v. 28. San. 1808 die hierunter begriffenen 
Rechte und Verbindlichkeiten näher. @6 rechnet dahin:
„1) bloß persönliche Dienste oder Personalftohnen, solcbe, die einer Person cinzig 
„an- den» Grunde obliegen, weil sie Vasall ist oder einen gewisse»» Ort bewohnt, 
„2) alle unbestimmten und von der Willkühr de- Berechtigten abhängigen Dienste, 
„3) da- sogen GestndezwangS - Reckt, 4) die Verbindlichkeit, zur Ginqehung einer 
„Heirath die Einwilligung eine- Herr»» einzuhclen und an diese»» dafür eine Ab- 
„gabe (Beedemud, Brautlauf, Klauenthaler) zu entrichten, 5) da- Mortuariun» vom 
„Mobiliar-Nachlasse und 6) den Öib der Treue und Unterthänigkeit". 
Dagegen blieben der künftigen Ablösung Vorbehalten:
„daS dominium directum des bisherigen Herr»» und alle übrigen mit der Kensti- 
„tutien verträglichen und als Preis der Ueberlaffung des nutzbaren Eigenthums 
„zu betrachtenden Abgabe»» und Verbindlichkeiten, als Zinsen, Renten, Zehenten, 
„Geld und Natural-Leistungen, auch der Weinkauf, ingl. die Verbindlichkeit z»» 
„Diensten, wenn nur die Anzahl der Tage und der Umfang der Arbeiten durch 
„Urkunden, Anerkenntniß, Heberegister bestimmt worden".

Die Veräußerung, Vertauschu»rg, Zerstückelung oder selbst die Beschwe
rung der verpflichteten Güter mit einer Dienstbarkeit oder Hypothek, sollte 
nicht ohne Bewilligung des bisherigen Herrn erfolgen dürfen.

Ein späteres Dekret v. 16. Mai 1809 bob noch ausdrücklich das sog. 
Schutz- oder Heuerlingsgeld oder Einliegerrecht ohne Entschädigung auf. 
Das Dekret v. 27. Juli 1809 erläuterte das Dekret von 1808 besonders 
in Rücksicht auf Dienste der Gemeinden (Gerichts- und Jagd - Frohnden), 
sowie auf »»»»gemessene Dienste. ‘)

Die Allodifikation der Lehne »mb deren Verwandlung in völlig freies 
Eigenthum gegen eine jährliche Rente von 1 Prozent des Reinertrages des 
Lehns, gleichzeitig mit Befreiung von de»» Belebnungsgebühren, Laudemial- 
und Konsensgeldern und mit Aufhebung der Snkcessionsrechte, vorbehaltlich 
jedoch der auf de»» Lehnen haftenden Grundzinsen, verfügte das Dekret 
v. 28. März 1809. Ausgenommen von der Allodifikation blieben die auf 
4 Augei» stehenden Lehne, und in Betreff der aufgehobenen LehnSsukcesston 
noch ein einmaliger Fall zum Beste»» der zur Zeit der Bekanntmachung des 
Dekrets bereits gebornen und unmittelbar zur Lehnfolge berechtigten Lehns- 
folger, ferner der lebende»» oder noch z»» erzeugende»» Descendenten des LehnS- 
besttzers, desgl. von Kindern in der Seitenlinie, welche kraft deS Revräsen- 
tationSrechts in die Stelle ihrer verstorbenen Eltern als nächste Lehnfolger 
einzutreten berechtigt sind.1 2 3) Wege»» Zuziehung von Agnaten bei den Ab
lösungen erging unterm 13. April 1811 ein besonderes Dekret, und zur Erläu
terung der Bestimmungen über die Allodifikation das StaatSrathS-Gutachten 
von 1812.')

Das Dekret v. 18. August 1809 gab nähere Vorschriften wegen der 
Ablösung der nicht aufgehobenen Dienste und Grundabgaben, bestimmte 
namentlich die Kapitalistrung der Geldrenten zum 20fachen Betrage, vorbe
haltlich anderweiter urkundenmäßiger Bestimmung über die Größe deS Ab
lösungs-Kapitals, ferner die Bildung eines Frucht-DurchschnittSpreiseS auS 
den letzten dreißig Jahren, hingegen bezüglich der Abgaben an Federvieh, 
Kälbern, Butter, Käse u. s. w. Zugrundelegung deS gemeinen, durch Sach
verständige auszumittelnden Preises mit Kapitalisirung zum 25fache»» Be
trage, bei Dienste»» den Abzug der Proeven und außerdem den Enschädi-

1) Xtmme, S. 1 seq. S. 15, 16.
2) Temme, S. 9 seq.
3) Temme, S. 38 seq. S. 46 seq.
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gnngSmodus nach dem Maaße derjenigen Kosten, welche der Berechtigte in 
Zukunft für die durch die Dienste bisher zu verrichtenden Arbeiten aufzu
wenden genöthigt sein würde. Fleisch-, Blut- und Fruchtzehnten sollten 
ebenfalls nur zum 25fachen Betrage ihres durchschnittlichen JahreswercheS 
ablöslich sein; die Ablösung deS Zehnten soll übrigens nur gleichzeitig von 
der Gesammtheit, resp, der Majorität der zehntpflichtigen Grundstücksbesitzer, 
d. h. von der ganzen Zehntflur oder zehntpflichtigen Gemarkung zugleich 
gefordert werden können und dasselbe auch wegen der Verwandlung der 
Dienste in Renten gelten. r) Die Ablösung der Zehnten und die Ablösung 
der Domainen-Abgaben wurde später durch die Dekrete vom 7. September 
1810, resp. 1. Dezember ej. a., noch besonders erleichtert und befördert, in
dem während eines gewissen Zeitraums die Natural-PrLstationen an Do- 
mainen zum 20 fachen, die Geldrenten zum 16 fachen abgelöst werden 
durften. *)

Das Dekret v. 25. Juli 1811 gab nähere Bestimmungen über die Ab
lösung der Veränderung-- und Laudemial-Gebühren (Auffahrt, Erbgewinn, 
Lehngeld, Handlohn, Weinkauf u. s. w.) und über die resp, auf 6 oder 3 in 
einem Jahrhundert anzunehmenden Fälle, wodurch auch daS HeimsallSrecht 
mit auSgeaolten fein sollte.s)

DaS Dekret in Betreff der Grundsteuer v. 21. Aug. 1808 bestimmt, 
daß ein Abzug von den gutsherrlichen nnd ähnlichen Leistungen bei Meier-, 
Erbleihe-, Zins- und andern Gütern dieser Art, abgesehen von besonderer 
Ueberetnkunft, nicht gemacht werden solle *), daS Dekret v. 31. Mai 1812 
hingegen, daß die Pflichtigen ohne Unterschied die Grundsteuer ganz bezah
len sollten, den Eigenthümern der Prästationen dagegen den fünften Theil 
in Abzug zu bringen ermächtigt seien, endlich daS Dekret v. 18. Jan. 1813 
speziell in Bezug auf das Zehutrecht. daß der Abzug den 10. Theil der 
auf dem zehntpflichtigen Grund und Boden gelegten Grundsteuer betragen, 
insofern aber der Zehnte mehr oder weniger auSmacht, sich auf den Antheil des 
Zehntherrn am Reinerträge richten, jedoch auf die Prinzipal-Grundsteuer 
beschränken solle.5)

DD. Die Großherzoglich Hessische Agrar-Gesetzgebung in dem 
vormals Kurkölnischen Herzogthum Westphalen begann im Jahre 1806 mit 
Aufhebung aller Grundsteuerfreiheiten.e) Durch die Verordnung vom 
27. Februar 1811 wurde der Abzug eines Fünftels von allen auf den 
steuerpflichtigen Gütern hastenden Realberechtigungen, einschließlich der 
Weide- und Wald-Berechtigungen, gestattet.?)

Sodann wurde in der GemeinheitStheilungs-Ordnung v. 9. Juli 1808 
eine beschränkte Theilbarkeit zur Bildung kleinerer Agrikultnr-EtabliffementS 
nachgegeben.

Eine durchgreifende, das bisherige Kolonatverhältniß völlig umgestal
tende Verordnung erging jedoch erst unterm 5. Nov. 1809, welche die Leib- 
eigenschastS-, wie die Kolonatverhältniffe, nebst der Untheilbarkeit der Güter 
und dem Anerbenrecht, aufhob, alle auf geschloffenen Gütern hastende jähr
liche oder periodisch bestimmte Abgaben und Lasten für ablösbar erklärte,

1) X em nie, S. 20 seq.
2) Hemme, S. 29 seq. S. 53 seq.
3) Hemme, S. 43 seq.
4) Hemme, S. 7.
5) Hemme, S. 51, 54.
6) Verordn, v. 1. Okt. 1606, Beilage VIII. der Darstellung der Recktsver- 

hällniffe der Bauerngüter im Herzogthum Westphalen von Sommer, S. 282.
7) Sommer, S. 307.
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daS Kolonatrecht in volles Eigenthum verwandelte und unter den abgeschaff
ten Leistungen namentlich folgende aufführt:
„D das Recht der Freilassung und Freikäufe. 2) den Dienstzwang der Etqenbe- 
„hörigen gegen ihren Leidherrn. 3) den Sterbefall, 4) das Gewiangeld. 5) sämmt
liche gemessene und ungemeffene Hand- und Spanndienste ohne Unterschied, 6) alle 
„Abgaben an Vie!, und anderen Naturalien, worunter jedoch die Fruchtkorner-Pacht 
„nicht zu verstehen. 7) die sogen. Garben-Pacbt von Kolonnen, welche unter dem 
„Namen Garbenhöfe bekannt finb, 8) das gutsherr iche Ober-Eigenthum und den 
„Heimfall de- Guts an den Gutsherrn zur anderweiten Verleihung".

Ferner wird in der Verordn, von 1809 bestimmt:
„Mit Ausschluß des Dienstzwanges tritt für alle anderen abgeschafften Rechte 
„Entschädigung ein, unter anderen für daS Recht der Freilassung nach dem 
„Durchschnitts Ertrage der letzten 30 Jahre, bei Annahme eines FreilassungSfallS 
„für diesen Zeitraum, — für den Haupl-Sterbefall nach dem Ertrage der drei letz- 
„ten Fälle, — eben so für ein unbestimmtes Gewinngeld, - sonst nach dem Durch- 
„schnitt und Verhältniß der Gewinnjahre. Die Entschädigung für die Hoffnung 
„zum Heim- oder Rückfall und bei Theilung deS HcfeS für Erhebung der Pachte 
„in kleineren getrennten Summen, soll in dem zwanzigsten Theile des Werths der 
„HofeS-Abgaben aller Art bestehen". ')

Wegen des Eigenthums der Kolonat-Waldungen und nach Befinden 
ihrer Theilung erging die besondere Erläuterung v 8. Sept. 1810.1 2)

Etne Deklaration v. 18. August 1813 erklärte die Kolonat-Verordnung 
v. 5. Nov. 1809 in zweifelhaften Fällen auf alle diejenigen Güter anwend
bar, bei welchen nach der landesherrlichen Verordnung y. 3. Mai 1782 
Gewinn und Abgaben nicht erhöht werden durften. 3 4)

Hiermit schloß die Großherzogltch Hessische Gesetzgebung im Herzogthum 
Westphalen, soweit sie zur Ausführung kam, ab.

Das spätere König!. Preuß. Gesetz über die den Grundbesitz betreffen
den Rechtsverhältnisse im Herzogthum Westphalen v. 18. Juni 1840 5 6) 
modistcirte nur die Bestimmungen wegen des Fünftelabzuges und erleichterte 
die Theilbarkeit und die Uebertragbarkeit der Realabgaben bei Dismembra
tionen, worüber das Gesetz vom 2. März 1850 ($. 93.), mit theilweiser 
Aenderung des fi. 2. des Ges. v. 18. Juni 1840, allgemeine Bestimmungen 
traf.— Auch ermäßigte eine Verordnung v. 28. Nov. 1839 die AblösungS- 
sätze für Allodifikation der nicht zur Klaffe der Bauernlehne gehörigen lan
desherrlichen Lehne im Herzogthum Westphalen.5)

Die Großherzoglich Hessische Gesetzgebung blieb wesentlich die Grund
lage des neuen Rechtszustandes, nachdem das Gesetz v. 25. Septbr. 1820 
wieder ausgehoben war, da die Ordnung v. 18. Juni 1840 nur die Ablö- 
sungs - Grundsätze für die verschiedenen Reallasten zum Gegenstände 
hatte. •)

Die Hessische Agrar-Gesetzgebung umfaßte jedoch auch die GemeinheitS- 
theilungen. Die Hessische Verordnung v. 9. Juli 1808 bezweckte: „die 
Beförderung der Kultur durch GemeinheitStheilungen, die Entfernung der 
Hindernisse, welche dem Fortgänge der so nützlichen und wünschenSwer- 
then GemeinheitStheilungen im Herzogthum Westphalen entgegenstehen, wie 
die möglichste Verminderung der großen Nachtheile, welche auS den Hude-

1) Sommer a. a. O., S. 289—295.
2) Ibid. S. 295.
3) Ibid. S. 310 sqq.
4) G S. 1840. S. 153.
5) G. S. 1840. S. 5.
6) G. S. 1820. S. 191., deSgl. 1840. S. 156 soq.
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berechtigungen und ungemessenen Holzungsrechten für den Flor der Land
wirthschaft und forstwirthschaftlichen Produktion entspringen; ingl. Bestim
mungen über den Geschäftskreis der Behörden und deren Verfahren in 
Betreff der Auseinandersetzung zwischen den Weide- und Holz-Berechtigten, 
damit diesen wichtigen Landeskultursachen ein möglichst rascher Gang ge
sichert werde."

Es ist diese Verordnung mit der Einführung des allgemeinen Land
rechts (1825) durch die als Theil desselben zu betrachtende Gemeinheits- 
theilungs-Ordnung v. 7. Juni 1821, erledigt. *)

EE. In den seit 1803 und 1806 Nassauischen, jetzt zum Regie
rungsbezirk Koblenz gehörigen Landestheilen, wurden die Leib
eigenschaft nebst Mortuarium unterm 1. Januar 1808, ihre Ausflüsse und 
Wirkungen, gegen Zusicherung eines billigen Ersatzes an die Standes- und 
Gutsherrn, unterm 1. Januar 1812 und 1813 aufgehoben und hierunter 
begriffen:
„die ehemaligen ManumisstonS-Gelder, die Bastardfälle und Kollateral-Gelder, die 
„Abgabe des Blutzehents, Geld-Abgaben von Ziegen, Tauben u. s. w., deSgl. die 
„unentgeltlichen Frohnden, wogegen die in Eigenthums-Verhältnissen beruhenden, 
„deshalb nicht aufgehobenen Leistungen der Unterthanen an Zehenten und Real- 
„Abgaben in Rente verwandelt und nach einer Verordnung v. 1—3. Sept. 1812 
„auch Holz-Abgaben (Holz-Deputate) abgelöst werden sollten".

Jagdgerechtigkeiten sind übrigens nicht aufgehoben.
Sehr zweckmäßige Vorschriften über Beseitigung von Beschränkungen 

durch Grundgerechtigkeiten in der Benutzung des Ackers und der Wiesen, 
über Regulirung der Weidegerechtsame auf denselben und in Forsten, wie 
über deren Ablösung, gab die Nassauische Verordnung v. 7. bis 9. Nov. 
1812. Desgl. erging eine Verordnung vom 17. und 21. Mai 1811 wegen 
des Ersatzes von Wildschäden 2) (die einzige dieser Art in Preußen rechts 
des Rheins vor 1848).

Auch für diese vormals Nassauischen Landestheile nebst Stadt und Ge
biet Wetzlar erging unterm 4. Juli 1840 nur eine Ordnung zur näheren 
Bestimmung der Ablösungs-Prinzipien, so daß an dem aus der Nassauischen 
Gesetzgebung heryorgegangenen Rechtszustande selbst etwas Wesentliches 
nicht geändert wurde./')

In Betreff ihrer Revision und späteren Abänderung ist die fremdlän
dische Gesetzgebung in den vormals Westphälischen, den Großherzogthum 
Bergschen und den Französisch -Hanseatischen Landestheilen und Lippe-De
partement im Allgemeinen gleich behandelt worden.

Es wurde dieselbe schon im Jahre 1814 suspendirt. Zwar wurde durch 
Kabinets - Ordre v. 5 Mai 1815 die Aufrechthaltung des Besitzstandes, 
spater indeß mit mehrfachen Beschränkungen, sodann aber unterm 3. Mai 
1817 deren Revision angeordnet. Hierauf erging, nach vernommenem 
Gutachten des Staatsraths, das Gesetz v. 25. Sept. 1820. Dasselbe än
derte übrigens an der unentgeldlichen Aufhebung der Leibeigenschaft oder 
Erbunterthänigkeit und der daraus hergeleiteten Rechte und Pflichten nichts, 
gab unter anderen nähere Bestimmungen wegen Theilung oder Entschädi
gung der Holzungen und stellte ferner besondere Ablösungs-Grundsätze, nach

1) Zeitschrift für die LandeS-Kultur-Gesetzgebung. Bd. I. S. 51. — Som
nr er, S. 285. — Scotti, Sammlung Kurkölnischer Gesetze, Abth. 2. Thl. 1. 
S. 364.

2) Sammlung der Herzogl. Nassauischen Edikte und anderen landesherrlichen 
Verordnungen de 1817. Bd. I. S. 286, 282, 193, 187, 181.

3) G. S. 1840. S. 195.
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dem Vorgänge der Westphälischen Gesetze, aus. Die Ausführung des Gesetze- 
sollte in die Hände der in Münster niedergesetzten General-Kommission gelegt 
werden; die Gültigkeit desselben war aber von kurzer Dauer. Es erweckte theil- 
wegen seiner UnvollstLndigkeit, theils wegen einzelner Bestimmungen, mehr
fache Beschwerden und Reklamationen besonders von Seiten der Berechtigten 
und vorzugsweise in der Altmark und im Magdeburgischen. Eine Kabinets- 
Ordre v. 18. Sept. 1822 *) theilte die Bedenken, namentlich wegen des 
Fünfielabzugs, suSpendirte auch die richterlichen Entscheidungen, sofern die 
Interessenten sich nicht in Güte vereinigten; Letzteres bestätigte die KabinetS- 
Ordre v. 30. April 1824.

AuS den Arbeiten einer besonderen Ministerial-Kommission und der Be
gutachtung des Staatsraths gingen hierauf schließlich die drei Gesetze vom 
21. April 1825, resp, für die oben erwähnten drei Ländergruppen (die vor
mals Königl. Westphälischen, Großherzoglich Bergischen und Französisch- 
Hanseatischen Landestheile), dazu später die zu allen drei Gesetzen gemein
schaftlich erlassene Ablösungs-Ordnung v. 13. Juli 1829 hervor. *)

Letztere ist demnächst, gleich den oben erwähnten beiden AblösungS-Ord- 
nungen für die vormals Naffauschen Landestheile und für das Herzogthum 
Westphalen von 1840, durch das neue Ablösungs-Gesetz v. 2. März 1850 
beseitiget, während die drei materiellen Gesetze v. 21. April 1825 noch ge
genwärtig die rechtliche Grundlage der Agrar- und bäuerlichen Verhältnisse 
in jenen drei Ländergruppen bilden.

Nur historisch ist daher noch zur Charakteristik der AblösungS-Ordnun- 
gen, resp, von 1829 und 1840, zu bemerken, daß sie überwiegend auf den 
Bestimmungen der vorausgegangenen fremdländi chen Gesetze beruhten, übri
gens auch in ihnen, gleichwie in den fremdländischen Gesetzen, von dem 
Ansprüche auf Ablösung auSaenommen werden 1) die öffentlichen Lasten 
mit Ausschluß der Gemeinde-Abgaben und Gemeinde-Dienste, 2) die auS 
dem Kirchen- und Schulverbande entspringenden Abgaben und Leistungen 
und 3) alle Korporation-- und SocietätSlasten, z. B. diejenigen, welche 
sich auf eine Deich-Societät beziehen; wogegen unter diesen Ausnahmen 
Geld- und Natural-Renten, welche den gedachten Anstalten, Korporationen 
und Societäten aus allgemeinen Rechtsverhältnissen, z. B. aus dem gutS- 
herrlichen Verhältniß oder aus dem Zehntrechte, zustehen, nicht mitbegrif- 
fen sind.

Der Geist und Charakter der Agrar-Gesetze v. 21. April 1825 selbst, 
wird hauptsächlich durch die Erklärung in der gleichzeitigen Königl. Kabi- 
netS-Ordre bezeichnet: 
„daß die Königl. Zustimmung ertheilt sei, weil die fremde Gesetzgebung, so weit sie 
„während ihrer kurzen Dauer zur faktischen Wirklichkeit gelangt war, einen un- 
„zweifelhaften Recht-zustand begründet habe, im Uebrigen aber die Forderungen 
„der Gerechtigkeit, wie solche durch die in den älteren Provinzen der Monarchie 
„über die Verhältnisse de- Grundbesitze- feit dem Jahre 1807 erlassenen Vorschrif
ten anerkannt und in Anwendung gebracht werden, überall berücksichtigt worden 
„seien".

An die Gesetzgebung vom 21. April 1825 knüpften sich in Rücksicht auf 
die früheren Rechtsverhältnisse, mancherlei Bedenken, hauptsächlich über fol
gende Gegenstände:

1) wegen der Bestimmungen, betreffend die Rechts- und Besitz-Ver
hältnisse der heimfaÜSpflichtigen Güter. ES erging deshalb zunächst die


